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Begrüßung 

Hans-Ludwig Zachert 

Zur diesjährigen Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes mit 
dem Leitthema "Standortbestimmung und Perspektiven der 
pOlizeilichen Verbrechensbekämpfung" begrüße ich Sie und 
heiße Sie bei uns in Wiesbaden herzlich willkommen. 

Mein besonderer Gruß gilt zunächst Ihnen, Herr Minister. 
Ich freue mich sehr, daß Sie die gute Tradition Ihrer Amts
vorgänger fortsetzen und unsere Arbeitstagung persönlich 
eröffnen werden. 

Herrn Staatssekretär Dr. Vöcking darf ich zum ersten Mal im 
Bundeskriminalamt begrüßen und ihm noch einmal persönlich 
zur unlängst erfolgten Amtsübernahme gratulieren. 

Auf den beiden letzten Arbeitstagungen 1990 und 1991 stand 
Europa unter den vielfältigsten Gesichtspunkten im Zentrum 
unserer überlegungen und Diskussionen. In diesem Jahr geht 
es hingegen um eine "interne" Bestandsaufnahme und den Aus
blick ins 21. Jahrhundert. 

Ist die POlizei gerüstet für das, was auf sie zukommt? 

Neue KriminalitätSformen wie etwa die Organisierte Krimina
lität geben Anlaß zu Besorgnis. Bei der Aufarbeitung der 
sog. "Vereinigungskriminalität" stößt die POlizei immer 
wieder an die Grenzen ihrer MögliChkeiten. Wir müssen uns 
daher fragen, ob wir unsere POlizeibeamten optimal ausge
bildet haben, ob ihnen ein adäquates technisches und tak
tisches Instrumentarium zur Bekämpfung derartiger Krimina
litätsformen zur Verfügung steht und ob die derzeitigen Or
ganisationsformen noch sachgerecht sind. 

Aber auch die rechtlichen Voraussetzungen bedürfen der Wei
terentwicklung. Es geht mir in diesem Zusammenhang um die 
nachdrückliche Forderung nach gesetzlichen Grundlagen für 
den Einsatz technischer Mittel bei der Bekämpfung der Or
ganisierten Kriminalität und um die zügige Verabschiedung 
des Gewinnaufspürungsgesetzes. Der Gesetzgeber ist weiter~ 
hin aufgerufen, das aus dem Jahre 1974 stammende Programm 
für die Innere Sicherheit endlich fortzuschreiben und den 
doch gewaltig veränderten Bedingungen anzupassen. " 

Über dieses Thema werden am Schluß unserer Tagung Politiker 
und Vertreter von polizei, Justiz und Anwaltschaft ausführ
lich diskutieren. Zuvor bieten wir Ihnen eine - so hoffe 
ich - interessante Palette an Einzelvorträgen und Diskus
sionsrunden. Wissenschaftler und Praktiker von hohem Rang 
werden ihre Erfahrungen einbringen und zur Diskussion stel
len. 
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Last, but not least darf ich die Vertreter der Medien be
grüßen, die wiederum zahlreich erschienen sind und damit 
ihr Interesse an unserem Tagungsthema dokumentieren. 

Ich wünsche uns allen ~inen informativen und anregenden 
Verlauf der Tagung und Ihnen eine angenehme Zeit in Wiesba
den. 
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Standortbestimmung und Perspektiven der 
polizeilichen Verbrechensbekämpfung 

Rudolf Seiters 

Ich freue mich, die diesjährige Arbeitstagung des Bundes
kriminalamtes eröffnen zu können. In einer Zeit steigender 
Kriminalität und zunehmender Internationalisierung des Ver
brechens, zwei Jahre nach Wiedererlangung der deutschen 
Einheit und wenige Monate vor Vollendung des Binnenmarktes, 
ist eine Standortbestimmung und Beschreibung der Perspekti
ven der pOlizeilichen Verbrechensbekämpfung von hoher Aktu
alität. Eine wirksame Verbrechensbekämpfung und die Gewähr
leistung der Inneren Sicherheit zählen zu den wichtigsten 
Aufgaben von Regierung und Staat. 

Soweit es um Gefahrenabwehrund Strafverfolgung geht, ist 
Garant zur Gewährleistung der Inneren Sicherheit im demo
kratischen Rechtsstaat in erster Linie die POlizei. Aufgabe 
der Politik ist es, die POlizei personell und materiell so 
auszustatten, daß sie diese wichtigen und unersetzbaren 
Aufgaben erfüllen kann; besonders wichtig auch für die Ar
beit der POlizei sind die Akzeptanz, der Rückhalt und die 
Unterstützung durch die Bevölkerung. 

Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte 
und ihre Auswirkungen auf das Verhältnis des Bürgers zum 
Staat und seinen Repräsentanten geben auch mit Blick auf 
die Arbeit der POlizei Anlaß zu kritischem Nachdenken. Die 
zuweilen vertretene Auffassung, Freiheit und Sicherheit 
würden sich widersprechen, mehr Sicherheit bedeute weniger 
Bürgerfreiheit, ist Ausdruck eines Staatsverständnisses, 
das den Staat vor allem als eine Macht ansieht, die den 
Einzelnen in seinen Freiheiten beschränkt, ihm fordernd ge
genüber steht und bestenfalls als notwendiges Übel zu be
trachten ist. Diese Sicht ist nicht nur einseitig, sie ent
spricht auch niCht der Vorstellung unseres Grundgesetzes 
zum Verhältnis zwischen Bürger und Staat. 

SOlche scblichten Denkweisen oder zum Teil ideologisch be
wußt vertretene Feindbilder könnten zu einer Akzeptanzkrise 
der Staatsgewalt beitragen, deren Auswirkungen nicht abseh
bar wären. Ich sage dazu mit aller Deutlichkeit: Die Poli
zei wird die Innere Sicherheit nur gewährleisten können, 
wenn der Bürger gleichzeitig die Aufgabe des Staates, Si
cherheit und Ordnung mit einem pOlizeilichen Instrumentari
um zu erhalten, als Grundvoraussetzung menschlichen Zusam
menlebens versteht und die POlizei bei ihrer am Gemeinwohl 
orientierten Aufgabe aus Überzeugung unterstützt. 

Das Bewußtsein der pOlizeibeamten, der Anerkennung und Un
terstützung der Gesellschaft sicher zu sein, ist von beson-
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derer Bedeutung auch für die Attraktivität des Polizeibe
rufs und für die notwendige Gewinnung geeigneter Nachwuchs
kräfte. 

Und für die Arbeit und die Motivation der POlizeibeamten 
ist es natürlich genau so wichtig, daß sie auf den Rückhalt 
und die Rückendeckung ihrer Vorgesetzten und auch der Poli
tiker vertrauen können, wenn sie unberechtigten Angriffen 
ausgesetzt sind. 

Ich möchte deshalb ausdrücklich diese Gelegenheit nutzen, 
um unseren POlizeibeamten für ihren schweren und verant
wortungsvollen Dienst im Interesse der Allgemeinheit zu 
danken. 

Die Anforderungen an unsere POlizeibeamten sind in den 
letzten Jahren sowohl quantitativ als auch qualitativ er
heblich gestiegen. Um auch in Zukunft über motivierte und 
qualifizierte POlizeikräfte in erforderlicher Zahl verfügen 
zu können, mUß der POlizeiberuf attraktiv bleiben. In die
sem Zusammenhang mUß auch über strukturelle und materielle 
Verbesserungen des POlizeidienstes nachgedacht werden. 

Dazu gehört eine Anhebung des Eingangsamtes des mittleren 
Polizeivollzugsdienstes und eine Anhebung des Stellenan
teils des gehobenen POlizeivollzugsdienstes. Die Sache ge
bietet bei allen Verbesserungen einen Gleichklang zwischen 
Bund und Ländern. Die POlizeibeamten des Bundes dürfen 
nicht schlechter gestellt sein als ihre Kollegen in den 
Bundesländern. 

Wie notwendig eine funktionierende, motivierte und qualifi
zierte POlizei ist, wird zur Zeit besonders in den neuen 
Bundesländern deutlich. Dort sehen sich die Menschen mit 
einem Anstieg der Kriminalität konfrontiert, auf den sie 
nicht vorbereitet waren und der sie beunruhigt. Ich gehe 
davon aus, daß die vielschichtigen Gründe für die Krimina
litätsentwicklung in den neuen Bundesländern sie auf dieser 
Tagung noch beschäftigen werden. 

Ich möchte allerdings feststellen, daß in den Monaten des 
Umbruchs in einer gewaltigen Anstrengung die Grundlagen für 
eine POlizei mit rechtsstaatlichen demokratischen Struktu
ren geschaffen worden sind. Dazu haben die Hilfen des Bun
des und der Länder wesentlich beigetragen. Durch diese per
sonelle und materielle Unterstützung konnten Ausstattung 
und Ausbildung der neuen POlizeien bereits kontinuierlich 
und effektiv verbessert werden, auch wenn die Ausstattung 
der POlizei in, den neuen Ländern regional noch von unter
schiedlicher Qualität ist; ich denke an den Bedarf an mo
dernen Streifenwagen oder auch an Defizite bei der Fernmel
detechnik. 

Der Bund jedenfalls hat in großem Umfang geholfen: Das Bun
deskriminalamt hat weit über 100 Beamte zur Unterstützung 
der POlizei der neuen Länder und Berlins zur Verfügung ge-
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stellt, es wirkt bei der Umsetzung des "Rahmenkonzepts für 
die deutschlandweite Ausdehnung des Informationssystems der 
deutschen POlizei" mit. Das gleiche gilt für die Fortbil
dungskurse des BKA für Kriminalisten. Ich möchte an dieser 
Stelle allen Mitarbeitern des Bundeskriminalamtes für die 
vorbildliche Unterstützung beim Aufbau der POlizeien in den 
neuen Längern ausdrücklich danken. 

Der Bund hilft auch beim Aufbau der Bereitschaftspolizeien 
der neuen Länder. Hierfür sind für die Zeit von 1992 bis 
1995 insgesamt 90 Millionen DM vorgesehen. Vor dem Hinter
grund der gegenwärtigen'Welle gewalttätiger Ausschreitungen 
habe ich eine vorgezogene Bereitstellung dieser Mittel ver
anlaßt. Damit werden die POlizeibeamten rascher als ur
sprünglich vorgesehen, die notwendigen SChutzausrüstungen 
erhalten. 

Als weitere Hilfsmaßnahme haben Verbände des Bundesgrenz
schutzes bei mehr als 130 Anlässen seit dem 3. Oktober 1990 
die POlizeikräfte der neuen BundeSländer bei Großeinsätzen 
unterstützt. 

Wie Sie wissen, sind allerdings die rechtlichen Möglich
keiten des Bundes, über die bereits gewährte Unterstützung 
- insbesondere von Bundeskriminalamt und Bundesgrenz
sChutz - hinaus zu helfen, durch unsere fÖderalistische 
Ordnung mit der Polizeihoheit der Länder begrenzt. Deshalb 
appelliere ich an die alten BundeSländer - auch im Rahmen 
der bestehenden Patenschaftsbeziehungen zu den neuen Län
dern - die Unterstützungsleistungen für die dortigen Poli
zeien noch zu verstärken. Es muß unser gemeinsames Ziel 
sein, für alle Bürger in Deutschland den gleichen Sicher
heitsstandard zu erreichen. Auch dies ist ein Element zur 
Herstellung der inneren Einheit in Deutschland. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle 
ein Wort zu der Rolle privater Sicherheitsunternehmen bei 
den Bemühungen um die Innere Sicherheit sagen. 

Die privaten Sicherheitsdienste sind weder Konkurrenz noch 
Ersatz für die POlizei. Es muß völlig klar sein: Die Ge
währleistung der Inneren Sicherheit ist und bleibt primär 
eine Aufgabe des Staates. Private Sicherungsunternehmen ha
ben keine Hoheitsbefugnissei das staatliChe Gewaltmonopol 
darf nicht angetastet werden. Sicherheitsdienste sind des
halb nicht Privatpolizei oder POlizeiersatz; niemand darf 
sie als solche mißverstehen. 

Im Rahmen der staatlichen Rechtsordnung sind die privaten 
Bewachungsunternehmen ein legitimes Instrument bei der ei
genverantwortlichen, privaten Sicherheitsvorsorge des Bür
gers. Insofern unterstützen private Sicherheitsunternehmen 
die POlizei bei dem ziel, den Bürger vor Kriminalität zu 
sChützen. POlizei und Sicherheitsunternehmen können - so 
verstanden - Partner sein, deren Zusammenarbeit im Interes
se der Inneren Sicherheit auf Seriosität, Integrität und 
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Kompetenz gestützt sein mUß. Alle Bürger haben - unabhängig 
von privaten Bemühungen um zusätzliche Sicherheit - den 
gleichen Anspruch gegenüber dem Staat auf Schutz vor Krimi
nalität. 

Wir sehen uns mit einem Anstieg der organisierten Krimina
lität, unter anderem im Bereich der organisierten Rausch
giftkriminalität, der Kfz-Verschiebung, der Schutzgelder
pressung und des organisierten Diebstahls konfrontiert. Die 
Bekämpfung der organisierten Kriminalität stellt eine Her
ausforderung für die Sicherheitsbehörden, aber auch für die 
Gesellschaft insgesamt dar. Immer deutlicher treten Ver
knüpfungen der Verbrecherorganisationen untereinander her
vor. Die in jüngster Zeit verübten Mafia-Morde an Repräsen
tanten von Justiz und POlizei in Italien bestätigen diese 
Gefahr erneut mit erschreckender Deutlichkeit, haben sie 
doch auch bedenkliche Beziehungen der Mafia nach Deutsch
land sichtbar gemacht. Eine Verbesserung des gesetzlichen 
Instrumentariums für die Bekämpfung der organisierten Kri
minalität ist ebenso wie für den Bereich der Rauschgiftbe
kämpfung in Angriff genommen worden. Ich verweise Sie u. a. 
auf das Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthan
dels und andere Erscheinungsformen der organisierten Krimi
nalität und auf das zur Zeit in der parlamentarischen 
Beratung befindliche Gewinnaufspürungsgesetz. Dies ist je
doch nicht genug. Im engen Verbund mit den Bundesländern, 
denen die vorbeugende Bekämpfung von Straftaten und grund
sätzlich auch die Strafverfolgung obliegt, bleiben Ergän
zungen unumgänglich. Um in den Kern organisierter Krimina
lität einzudringen, ist der Einsatz technischer Mittel zum 
Abhören des in Wohnungen nicht öffentlich gesprochenen 
Wortes unverzichtbar. Die Erfolge, die auf diese Weise in 
den USA und vielen anderen Ländern gegen das organisierte 
Verbrechen errungen werden konnten, belegen dies in auffäl
liger Weise. Die vor wenigen Wochen erfolgten Festnahmen 
führender Mafiosi wären teilweise ohne den Einsatz akusti
scher und elektronischer Mittel nicht möglich gewesen. Des
halb muß auch das von mir erwähnte Gesetz zur Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität ergänzt werden. Neben der 
hier notwendigen Änderung von Art. 13 des Grundgesetzes 
sind dabei die Eingriffsschwelle und die Anordnungskompe
tenz rechtsstaatlieh so zu gestalten, daß der Eingriff über 
das notwendige Maß nicht hinausgeht, andererseits aber eine 
wirksamere Bekämpfung der organisierten Kriminalität si
chergestellt ist. 

Der derzeitige Entwurf eines Gewinnaufspürungsgesetzes wird 
in der parlamentarischen Beratung noch Veränderungen erfah
ren. Ich gehe davon aus, und begrüße dies, daß insbesondere 
eine Absenkung der im Entwurf vorgesehenen Schwellenwerte 
für das Eingreifen von Identifizierungspflichten für Banken 
und andere Institute erfolgt, um auf diese Weise das Umge
hen von Identifizierungen zu erschweren. Darüber hinaus 
wird geprüft werden, ob die vorgesehenen Ausnahmen für be
stimmte Berufe in bezug auf Identifizierungsmaßnahmen ge
strIchen oder wirksam eingeschränkt werden sollten. 
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Die bis zum 31. Dezember 1992 befristete Kronzeugenrege
lung, die sich als durchaus wirksames Mittel zur straf
rechtlichen Verfolgung terroristischer Gewalttaten erwiesen 
hat, sollte nach meiner Meinung um zwei weitere Jahre bis 
Ende 1994 verlängert werden. 

International operierende Verbrecher können nur durch in
ternationale pOlizeiliche Zusammenarbeit zur Strecke ge
bracht werden. Gerade bei der Bekämpfung der organisierten 
Kriminalität kommt der internationalen Zusammenarbeit große 
Bedeutung zu. Auch hier wurden die notwendigen Maßnahmen 
eingeleitet. Die vom Europäischen Rat in Luxemburg und Maa
stricht im letzten Jahr beschlossene Errichtung einer Euro
päischen Kriminalpolizeilichen Zentralstelle (EUROPOL) ist 
ein Schritt hin zu einer schlagkräftigen europäischen Poli
zei. Ein Aufbaustab, der die "Inbetriebnahme" von EUROPOL 
in seiner ersten Stufe, der European Drugs Unit (EDU) für 
1993 vorbereiten soll, hat zum 1. September 1992 in Straß
burg unter deutscher Leitung seine Tätigkeit aufgenommen. 
Von seiner Arbeit konnte ich mir bei einem Besuch mit mei
nem französischen Amtskollegen selbst ein Bild machen. 
Ebenfalls im Rahmen der Zusammenarbeit der zwölf EG Staaten 
habe ich mich vor wenigen Tagen mit meinen Amtskollegen und 
den EG-Justizministern in Brüssel getroffen, um über weite
re internationale Zusammenarbeit zur Bekämpfung insbesonde
re der Mafia zu sprechen. Wir haben die Einrichtung einer 
Spezialarbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern von POlizei 
und Justiz, beschlossen, die die Organisation und Struktu
ren der Mafia untersucht und hierzu in 6 Monaten einen Be
richt vorlegen wird. 

Angesichts der europäischen Einigung ist auch ein Instru
mentarium notwendig, das bei Wegfall der Grenzkontrollen 
Nachteile für die Innere Sicherheit verhindert und der in
ternationalen Arbeit der Verbrecher mit wirksamer grenz
überschreitender pOlizeilichen Zusammenarbeit begegnet. Ein 
wichtiges Instrument in diesem Bereich, das Schengener In
formationssystem, ein im Schengener Durchführungsüberein
konunen von 1990 vereinbartes DV-gestütztes Fahndungssystem, 
wird in den ersten Monaten des nächsten Jahres funktionsbe
reit sein. Weitere Ausgleichsrnaßnahmen des Schengener 
Durchführungsübereinkonunens sind einheitliche Kontrollen an 
den Außengrenzen, Erleichterungen und Vereinfachungen im 
Bereich der internationalen Rechtshilfe und der Ausliefe
rung, die Harmonisierung der Sichtvermerkspolitik und der 
Einreisebedingungen für Drittausländer sowie Regelungen zur 
grenzüberschreitenden Observation und Nacheile. Ziel dieser 
Ausgleichsrnaßnahmen ist der Erhalt des heutigen Standards 
der Inneren Sicherheit für die Bürger der Schengen-Staaten. 
Auf der Ebene der EG-Zwölf gibt es bereits eine Reihe von 
Ministerempfehlungen, die der Verbesserung der europäischen 
Zusammenarbeit dienen. Auch ein europäisches Fahndungssy
stem entsprechend dem SIS ist vorgesehen. Das große Inter
esse von Nicht-Schengen- und Nicht-EG-Staaten sich diesem 
Fahndungsverbund anzuschließen, zeigt, daß wir auf dem 
richtigen Weg sind. 
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Darüber hinaus haben wir auch auf bilateralem Sektor 
Schritte zur Verbrechensbekämpfung unternommen. Beim Besuch 
des italienischen Innenministers vor wenigen Wochen haben 
wir den Austausch weiterer Verbindungsbeamter und ein Ab
kommen zur Intensivierung der pOlizeilichen Zusammenarbeit 
vereinbart. Mit Ungarn und unseren unmittelbaren Nachbarn 
CSFR und Polen und zUletzt am 14. September 1992 mit Bulga
rien wurden Abkommen über die polizeiliche Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Rauschgiftbekämpfung geschlossen. 

Eine große Herausforderung für unseren Staat, ja einei1 An
schlag auf unseren Rechtsstaat und sein Ansehen in der 
Welt, stellen die fremdenfeindlichen Ausschreitungen der 
letzten Wochen dar. Es mehren sich Anhaltspunkte für orga
nisatorische Ansätze in der gewaltbereiten Szene. Darüber 
hinaus ist in vielen Fällen eine bisher nicht gekannte Bru
talität und Aggressivität bei der Ausführung der Taten zu 
beobachten. 

Hiergegen muß die gesamte Bandbreite möglicher Reaktionen 
entschlossen ausgeschöpft werden. Ich trete deshalb dafür 
ein, den Tatbestand des Landfriedensbruchs zu ergänzen, um 
es Gewalttätern zu erschweren, aus einer Menge heraus zu 
handeln bzw. in ihr unterzutauchen. Ich befürworte eine Re
gelung, nach der siCh auch strafbar macht, wer sich im Fal
le von Gewalttätigkeiten oder Bedrohungen aus einer Men
schenmenge heraus trotz Aufforderung durch die POlizei 
nicht entfernt oder siCh dieser Menge anSChließt. Das Haft
recht muß dahingehend verschärft werden, daß des Landfrie
densbruchs dringend VerdäChtige bei Wiederholungsgefahr 
auch ohne Vorverurteilungen in Untersuchungshaft genommen 
werden können. Ich halte zur Verbesserung des Informations
austausches a~ch einen aktuellen Sondermeldedienst "Frem
denfeindliche Straftaten" zwischen Bund und Ländern zur 
besseren Erkennung und Bekämpfung reisender Gewalttäter für 
geboten. Notwendig ist meines Erachtens auch die Prüfung 
von Vereinsverboten extremistischer Organist ionen und die 
umfassende geistig-politische Auseinandersetzung mit dem 
Phänomen Extremismus und fremdenfeindliche Gewalt in Fami
lien, Schulen, in der ganzen Gesellschaft - angestoßen 
durch eine bundesweite Aufklärungskampagne. 

Schließlich halte ich es für erforderlich, das vorhandene 
rechtliche und politische Instrumentarium verstärkt gegen 
den ReChtsextremismus einzusetzen. Notwendig ist eine kon
sequente Nutzung der MögliChkeiten des Versammlungsrechts 
für ein befristetes und räumlich begrenztes Demonstrations
verbot. Zudem sehen sämtliche pOlizeigesetze der Länder die 
Möglichkeit einer Ingewahrsamnahme von Personen zur Verhin
derung von Straftaten und für die Allgemeinheit erheblichen 
Ordnungswidrigkeiten vor. In den meisten Bundesländern ist 
es darüber hinaus zulässig, Personen zur Durcpsetzung eines 
Platzverweises in Gewahrsam zu nehmen. Es würde das gewalt
bereite Täterpotential erheblich verringern, wenn von die
sen vorhandenen MögliChkeiten entschiedener Gebrauch ge
macht würde. 
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Darüber hinaus ist die Fortschreibung des gemeinsam von 
Bund und Ländern verabschiedeten "Programms für die Innere 
Sicherheit in der Bundesrepublik Deutschland" aus dem Jahr 
1974 zügig fortzuführen. Es ist eine vorrangige Aufgabe, 
daß für die Sicherheitsorgane in Bund und Ländern die Auf
gabenbeschreibung, die Organisation, der personelle Bedarf, 
die Ausrüstung, die Zusammenarbeit zwischen Bund und Län
dern, der Länder untereinander und im internationalen Be
reich den aktuellen Bedürfnisen im vereinten Deutschland 
angepaßt werden. 

Ein Wort zu einem neuartigen Phänomen der Kriminalität, das 
in den letzten Tagen für Aufsehen gesorgt hat: Der Schmug
gel von radioaktivem Material in die Bundesrepublik 
Deutschland. 

Seit den pOlitischen Ereignissen in Osteuropa im Zusammen
hang mit der Auflösung der ehemaligen Sowjetunion wurden 
durch die zuständigen Atom- und Sicherheitsbehörden zuneh
mend Versuche registriert, auf illegalen Wegen radioaktives 
Material nach Westeuropa zu verbringen. 

Die Bundesregierung hat über ihre Botschaften die Regierun
gen der betroffenen Staaten um verschärfte, zusätzliche 
Kontrollen an den Grenzen gebeten. Gleichzeitig sollten ih
re Staaten die Bevölkerung aufklären, daß es in Europa kei
nen Markt für solche Stoffe gibt. 

In dem Bereich des illegalen Handels mit radioaktiven 
Stoffen hat das Bundeskriminalamt zur Unterstützung der den 
Ländern obliegenden Verbrechensbekämpfung eine wichtige 
Zentralstelienaufgabe. In besonders gelagerten Fällen kommt 
darüber hinaus auch die Übernahme von polizeilichen Ermitt
lungsverfahren durch das BKA in Betracht. 

Hinzuwirken ist auch auf eine Verstärkung der polizeilichen 
Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg. Wir müssen gemein
sam alle Anstrengungen unternehmen, um zu vermeiden, daß 
die Sicherheit der Bevölkerung durch einen unkontrollierten 
illegalen Handel mit radioaktivem Material gefährdet wird. 

Soweit einige Bemerkungen zur Frage des Standorts der poli
zeilichen verbrechensbekämpfung. Die Perspektiven sind, wie 
mir scheint, nicht so schlecht, wie es oft dargestellt 
wird. Wenn wir uns den Herausforderungen der heutigen Zeit 
stellen und die jetzt notwendigen Konsequenzen tatkräftig 
und zielstrebig umsetzen, dann haben wir durchaus gute 
Chancen, der Kriminalität in ihren vielfältigen Erschei
nungsformen wirksam zu begegnen. Diese Tagung kann uns bei 
der Analyse der Situation und möglichen Maßnahmen weitere 
wichtige Impulse geben. 

Ich wünsche der "Arbeitstagung des Bundeskriminalamtes einen 
guten Verlauf, den Veranstaltern viel Erfolg und uns allen 
gute Ergebnisse. 
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Selbstverständnis und Alltagsprobleme der POlizei 

Detlef Dommaschk 

Ich soll das mir gestellte Thema "Selbstverständnis und 
Alltagsprobleme der POlizei" aus der sicht des POlizeiprak
tikers beleuchten. Ein solcher Versuch mUß aufgrund der 
Komplexität der Problematik und des vorgegebenen Zeitrah
mens naturgemäß fragmentarisch bleiben. Dabei kann meine 
Aufgabe auch nicht darin bestehen, hier den von vornherein 
aussichtslosen Versuch zu unternehmen, eine grundlegende 
POlizeitheorie zu entwerfen. Was in jahrelanger z. T. kon
troverser Diskussion im pOlizeilichen Schrifttum und auf 
zahlreichen Seminaren und Fachtagungen nicht gelungen ist, 
überfordert erst recht einen einzelnen Referenten! 

Ich werde meine Ausführungen vielmehr im wesentlichen auf 3 
große Fragenkomplexe konzentrieren: 

1. Existiert in der deutschen POlizei ein einheitliches 
Selbstverständnis? 

2. Ist ein derartiges pOlizeispezifisches Selbstverständnis 
überhaupt erforderlich? 

3. Wie könnte das Konzept für ein künftiges polizeiliches 
Selbstverständnis aussehen? 

Bei meinen Ausführungen kann ich mich nicht wie bei einer 
wissenschaftlichen Untersuchung auf unumstößliche Fakten 
stützen, sondern nur auf vielfältige Beobachtungen, Ein
drücke und Erfahrungen, die ich aufgrund meiner iangjähri
gen Tätigkeit als Behördenleiter gemacht habe. 

Wenn diese empirischen, naturgemäß sUbjektiven Erfahrungen 
insbesondere niedersächsische Erkenntnisse sind, so ist 
dies durch meine berufliche Herkunft verständlich. Gleich
wohl meine ich aufgrund des langjährigen kollegialen Mei
nungs:- und Erfahrungsaustausches über die Ländergrenzen 
hinweg, daß vieles oder doch zumindest manches, was ich 
kritisch ansprechen werde, symptomatisch auch für den Zu
stand und die Befindlichkeit der POlizeien anderer Bundes
länder ist oder zumindest gewisse Parallelen aufweist. 

Bei meinem Versuch einer Beschreibung und Analyse des ak
tuellen Stimmungsbildes der deutschen POlizei und der dar
aus zu ziehenden Konsequenzen beschränke ich mich bewußt 
auf die alten Bundesländer. 

Die POlizei der Bundesrepublik Deutschland steht vor ge
waltigen Herausforderungen. 
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Vor diesem Hintergrund gewinnt die Frage nach dem polizei
lichen Selbstverständnis gerade zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
und im Rahmen des diesjährigen Generalthemas der Herbstta
gung des BKA ihre ganz besondere Aktualität und Bedeutung. 

Europa befindet sich z. Z. in einem in der bisherigen Ge
schichte beispiellosen pOlitischen Umbruchprozeß. Er wird 
- trotz aller sicherheitspolitischen Ausgleichsrnaßnahmen -
weitreichende Folgen insbesondere auch für die Innere Si
cherheit im nationalen deutschen Bereich haben. Im Hinblick 
auf die fehlende äUßere Bedrohung der Vergangenheit dürfte 
sich - nach dem allgemeinen Kriminalitätslagebild - für die 
nächsten Jahre eine deutliche Akzentverschiebung von der 
äußeren zur inneren Sicherheit vollziehen. 

Die politische Integration des europäischen Kontinents, die 
mit dem gemeinsamen Binnenmarkt zum 01.01.93 und den Ver
trägen von Maastricht konkrete Gestalt annehmen soll sowie 
auch die Wiedervereinigung waren konsequent verfolgte und 
gewünschte Ziele deutscher POlitik. Das Zusammentreffen 
beider Entwicklungen mit dem Zerfall der ehemaligen kommu
nistischen Weltmacht und nahezu des gesamten Ostblocks po
tenziert die dadurch hervorgerufenen vielfachen Sicher
heitsprobleme allerdings in kaum vorstellbarer Weise. Al
lein der Wegfall der europäischen Binnengrenzen mit ihrer 
Filterwirkung und der auch als Kriminalitätsgrenze wirkende 
Eiserne Vorhang schaffen in Europa einen kriminalgeografi
schen Raum, wie er in der Vergangenheit ohne Beispiel ist. 
Bereits jetzt wird er vom internationalen Verbrechertum zu 
vielfältigen, weitreichenden und äUßerst ergiebigen Aktivi
täten genutzt. 

Auch vor dem Hintergrund des gerade erst einsetzenden In
tegrationsprozesses und Zusammenwachsens der POlizeien der 
neuen mit denen der alten Bundesländer gewinnt die Frage
stellung nach einem gemeinsamen Selbstverständnis große Be
deutung. Hinzu kommt, daß am Vorabend des europäischen Bin
nenmarktes auch nationales pOlizeiliches Selbstverständnis 
in Konkurrenz tritt zu dem anderer europäischer POlizeien 
und insoweit Gewißheit über das eigene Verständnis bestehen 
sollte. 

Schließlich kommt der Fragestellung besondere Bedeutung zu 
vor dem Hintergrund pOlizeilicher Reformbemühungen einer 
ganzen Reihe von Bundesländern im HinbliCk auf die POlizei 
2000. Dabei kann es keinem Zweifel unterliegen, daß eine 
Beschränkung der Reformvorhaben auf reine Korrekturen der 
polizeilichen Organisation niCht zu dem gewünschten Effekt 
einer wirklichen Effizienzsteigerung sowie inneren Zufrie
denheit in der POlizei führen wird. 

Die POlizei wird den auf sie zukommenden quantitativen und 
qualitativen Arbeitsbelastungen mit z. T. VÖllig neuen Auf
gaben und sprunghaft ansteigenden Anforderungen nur dann 
gewachsen sein, wenn sie neben einer personellen und sach-
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lich ausreichenden Ausstattung - über eine entsprechende 
innere Grundhaltung, ein sie tragendes Selbstverständnis 
verfügt. 

POlizeiliches Selbstverständnis setzt eine klare - zumin
dest in wesentlichen Umrissen - begriffliche und inhaltli
che Vorstellung von ROlle und Aufgaben der POlizei voraus. 

Zu diesem spezifischen Rollen- und AUfgabenverständnis müs
sen indes noch weitere Faktoren treten, wie insbesondere 

- ausreichende gesetzliche Rahmenbedingungen, 
- zeitgemäße Führungs- und Kommunikationsstrukturen, 
- gutes Betriebsklima, 
- stärkere Selbstverantwortung und Aufgabendelegation, 
- angemessenes Einkommen sowie 
- öffentliches Ansehen, 

um ein Selbstverständnis zu erzeugen, das auch eine eindeu
tige Identifikation mit dem Beruf und der Institution Poli
zei ermöglicht. 

Vom Selbstverständnis einer ganzen Berufsgruppe - wie der 
POlizei - kann man aber erst dann sprechen, wenn die ge
nannten Faktoren in einem geistigen Umsetzungsprozeß ver
arbeitet worden sind und in Sprache, Haltung und Verhalten 
der einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zum Ausdruck 
kommen. 

In welcher inneren Verfassung und mit welchem Selbstver
ständnis präsentiert sich nun die deutsche POlizei in die
ser entscheidenden Phase, die sie m~t neuen, schwierigen 
Aufgaben konfrontiert? 

Die Stimmungslage ist zwiespältig, ja ausgesprochen ambi
valent. Ein die POlizei insgesamt tragendes Selbstverständ
nis ist allenfallS in Umrissen erkennbar, wenn darunter 
- wie ich es für richtig halte - ein klar definiertes Rol
len- und Aufgabenverständnis gemeint ist. 

Einerseits werden das pOlizeiliche Alltagsgeschäft, Groß
lagen sowie Sondereinsätze professionell und mit ausgespro
chener Motivation erledigt und nach wie vor gute Erfolge 
auf entscheidenden Feldern der Kriminalitätsbekämpfung er
zielt. Andererseits machen aus den Reihen der POlizei Worte 
wie Frust, innere Kündigung, Jobdenken, Orientierungslosig
keit, Zweifel am Sinn und Zweck der polizeilichen Arbeit 
nicht erst seit gestern die Runde. 

polizeipraktiker wie jüngst Sielaff machen "Widersprüche, 
Bruchstellen und Defizite" im pOlizeilichen Berufsethos 
aus. Kube stellt gar fest: "Ein pOlizeilicher Stil, eine 
erkennbare Einheit von Haltung und Verhalten ist allenfalls 
bei wohlwollender Betrachtung auszumachen. TypisChe Gestal
tungsformen einschließlich der sie tragenden WerteinsteI
lungen bleiben diffus." Und der niedersächsische Innenmini-
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ster Gerhard Glogowski kritisierte auf einer Polizeifachta
gung am 24.06.92 in Walsrode (Zitat nach der Hannoverschen 
Allgemeinen Zeitung vom 25.06.92), daß "die POlizei überor
ganisiert und zu sehr mit sich selbst beschäftigt sei." Er 
fährt dann fort: "Autoritäre Strukturen müßten einem demo
kratischen POlizeiapparat weichen. Die POlizei müsse besser 
ausgebildet, dementsprechend ausbildungsgerecht besoldet 
(Stichwort: zweigeteilte Laufbahn) und bürgernäher einge
setzt werden." 

Bei soviel kritischen Stimmen verwundert es nicht, daß die 
Diskussion über die Befindlichkeit der deutschen POlizei 
über die eigenen Reihen hinaus auch von den Medien aufge
nommen und in der Öffentlichkeit und veröffentlichten Mei
nung weiterdiskutiert wird. 

So greift Bieber die Problematik in der "Zeit" vom 29.11.91 
unter dem Titel "Einsame POlizisten" auf und resümiert: 
"Bei der POlizei wächst die Unzufriedenheit. Doch stärker 
noch als Geldsorgen und Personalmangel fürchten vor allem 
die jungen Ordnungshüter mehr und mehr, auf verlorenem 
Posten zu stehen und in einer sozial zerklüfteten Gesell
schaft die Ideale eines gutsituierten Mittelstandes durch
setzen zu müssen." 

Es ist unbestreitbar, daß sich innerhalb der POlizei die 
Fragen nach dem Sinn und Selbstverständnis pOlizeilicher 
Arbeit sowie nach Standort und Rolle der POlizei in unserer 
Gesellschaft in den letzten Jahren auffällig gehäuft haben. 
Dies gilt insbesondere für die jüngeren POlizeibeamtinnen 
und -beamten vor allem in großstädtischen Ballungsräumen. 
Auch Mitarbeiterbefragungen im Rahmen von pOlizeilichen Re
formvorhaben einzelner Bundesländer bestätigen eindeutig 
diesen Trend. Er ist Ausdruck eines latenten Unbehagens und 
einer beruflichen Unzufriedenheit. Als deutliches Alarmzei
chen mUß.er ernst genommen werden, ernster als dies in der 
vergangenheit der Fall war! 

In Gesprächen mit POlizeibeamten aller Alters-, Laufbahn
und Verwendungsgruppen reicht die Palette der Kritikpunkte 
von Veränderungswünschen beim organisatorischen und hier
archischen Aufbau über Unzufriedenheit bei der Praktizie
rung des kooperativen Führungssystems mit konkreten Wün
schen zu Veränderungen im Führungsverhalten über das Beur
teilungswesen, die Schichtdienstproblematik bis zu Fragen 
des Einkommens sowie des öffentlichen Ansehens. 

Eine im Zuge der Erhebung des Reformbedarfs bei der nieder
sächsischen POlizei in den Monaten September/Oktober 1991 
von der Reformkommission durchgeführte landesweite Mitar
beiterbefragung bestätigt diese in der Praxis deutlich ar
tikulierte Unzufriedenheit. Vergleichbare aktuelle Untersu
chungen anderer Bundesländer kommen zu ähnlichen Ergebnis
sen, so daß die festgestellte "Berufsunzufriedenheit" nicht 
nur auf Niedersachsen beschränkt ist. . 
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Nach der angesprochenen Mitarbeiterbefragung sind die Poli
zeibediensteten mehr demotiviert als motiviert. Noch alar
mierender ist allerdings, daß eine deutliche Mehrheit mit 
"nein" (23,82 %) bzw. "wahrscheinlich nein" (27,22 %) auf 
die Frage antworteten, ob sie sich nochmals für den Poli
zeiberuf entscheiden würden. 

Längst sind dies keine Stimmen einzelner frustrierter Poli
zeibeamtinnen und -beamten mehr. Es handelt siCh vielmehr 
um erste deutliche Anzeichen einer Stimmungs lage , die um 
sich greifen, zu Verhaltensänderungen gegenüber dem Bürger 
führen sowie das Berufsbild in der Öffentlichkeit nach
drücklich und mit schwerwiegenden Folgen für die Attrakti
vität und damit polizeiliche Nachwuchswerbung schädigen 
könnte. 

Es wäre angesichts derartiger Entwicklungen im Stimmungs
bild der POlizei sicherlich verfrüht und würde zu weit ge
hen, von einer Identitätskrise der POlizei zu sprechen, 
aber es gibt ohne Frage ein Identitätsproblem. Es mur~ die 
Führung der POlizei und die verantwortlichen Politiker TIlit 
Sorge erfüllen, zumindest aber nachdenklich stimmen, wenn 
es vor allem jungen POlizeibeamtinnen und -beamten immer 
schwerer fällt, die Frage nach Sinn und Zweck ihrer beruf
lichen Tätigkeit befriedigend zu beantworten. 

Nicht weniger aufschlußreich ist die Tatsache, daß bei kei
ner anderen Berufsgruppe wie der Polizei, die Divergenz 
zwischen Selbsteinschätzung und objektiver Leistung so groß 
ist. Bei der selbsteinschätzung reicht die Skala von de
pressiven Zuständen und Selbstmitleid über pragmatisches, 
oft resignatives Jobdenken bis hin zu höchster Motivation 
und gestandenem Selbstbewußtsein. Diesen seit Jahren latent 
vorhandenen Stimmungsschwankungen kann weder die Führung 
der POlizei noch die Politik länger ausweichen, wenn sich 
nicht schwere, teilweise sogar irreparable Schäden bei ei
nem für die Innere Sicherheit schlechthin unentbehrlichen 
Berufszweig einst~llen sollen; bei dem naturgemäß auch das 
Ansehen des Staates auf dem Spiel steht. 

Wie kommt es nun, daß sich insbesondere bei jüngeren Poli
zeibeamtinnen" und -beamten da, wo polizeiliches Selbstbe
wußtsein gefragt ist nicht selten Unsicherheit, Resignation 
oder gar ein "Praxisschock" einstellen? Bilden unsere Lan
despolizeischulen nicht mehr praxisgerecht aus? Gelingt es 
möglicherweise nur noch unvollkommen, die Aufgaben und Rol
len der POlizei zu vermitteln sowie die für ein polizeili
ches Selbstverständnis verbindlichen Maximen von grundge
setzlicher Wertordnung, Berufsethos, Berufsbild und Bedeu
tung des Eides an den pOlizeilichen Nachwuchs weiterzuge~ 
ben? 

Die Rückkopplung mit der Realität der Praxis, insbesondere 
in den deutschen Großstädten, läßt nicht unerhebliche Zwei
fel aufkommen, ob diese Wertorientierung, die den Nachwuchs 
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ja auch möglichst "praxisfest" und "immun" gegen Stimmungs
schwankungen und Versuchungen machen und ihm einen verläß
lichen Orientierungsrahmen geben soll, noch gelingt. 

Für diese zweifelsohne vorhandenen Vermittlungsschwierig
keiten und daraus resultierenden Defizite dürften folgende 
Gründe zumindest mitursächlich sein. Die jungen Beamtinnen 
und Beamten sind Spiegelbild unserer Gesellschaft und haben 
damit an dem sich immer schneller vollziehenden Wertewandel 
teil. Wenn sie ihren Berufswunsch, POlizeibeamte zu werden, 
heutzutage verwirklichen, tun s-ie dies unter teilweise 
nicht unerheblich veränderten Einstellungen, Erwartungen 
und Wertmaßstäben! 

Diese Einstellungs- und Verhaltensveränderungen aufgrund 
des Wertewandels sind naturgemäß bei den jungen Menschen 
als Teil dieser Gesellschaft stärker ausgeprägt als bei der 
zum überwiegenden Teil älteren Dozentenschaft sowie der In
stitution POlizei selbst. Diese ist und fühlt sich als Fol
ge ihres durch Recht und Gesetz fixierten hoheitlichen Auf
trags und als maßgeblicher Repräsentant unmittelbarer 
Staatsgewalt wesentlich mehr noch traditionellen Werten und 
Wertvorstellungen verpflichtet. Aus dieser Grundhaltung 
heraus öffnet sie sich verständlicherweise schwerer und 
langsamer den sich in unserer Gesellschaft vollziehenden 
Veränderungsprozessen. 

Sie wird dies aber in einem vertretbaren Rahmen tun müssen, 
wenn sich der geistige Abstand zwischen der Institution 
POlizei und dem Polizeinachwuchs einerseits sowie den Bür
gern andererseits nicht vergrößern und die Attraktivität 
des POlizeiberufs nicht auf Dauer Schaden nehmen soll. 

Dabei kann es riicht darum gehen, billige Zugeständnisse an 
den Zeitgeist zu machen! Es kommt vielmehr darauf an, die 
zum Teil erheblich veränderte und sich ständig verändernde 
gesellschaftliche Wirklichkeit stärker und zeitnäher in den 
polizeilichen Aus- und Fortbildungsprozeß miteinzubeziehen 
und verständlich zu machen, denn die POlizei unterliegt 
nicht nur normativen, sondern auch gesellschaftlichen Rah
menbedingungen. So wirken sich wirtschaftliche, pOlitische, 
soziale und religiös-ethische Veränderungsprozesse und 
strukturelle Wandlungen auch auf Aufgaben und soziale Stel
lung der POlizei aus. Es kommt hinzu, daß das nicht uner
heblich veränderte Wertgefüge, bei dem neben traditionelle 
Werte neue Wertvorstellungen in der Gesellschaft treten und 
sich verfestigen, häufig auch die POlizei und die Akzeptanz 
ihrer Entscheidungen bei den Bürgern berührt. Deshalb kommt 
es entscheidend darauf an, daß neben der reinen polizeili
chen Wissensvermittlung wesentlich intensiver als bisher 
auch die gesellschaftlich-sozialen Zusammenhänge verdeut
licht werden, um so Fachkompetenz und soziale Handlungskom
petenz der pOlizei gleichermaßen zu stärken. 

Darüber hinaus mUß der Persönlichkeitsentwicklung der jun
gen Beamtinnen und Beamten und der Wertevermittlung im um-
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fassenden bereits dargelegten Sinne wesentlich stärkere Be
aChtung geschenkt werden. Gerade für den Nachwuchs, der 
selbst nicht selten unter der allgemeinen Orientierungslo
sigkeit unserer Gesellschaft leidet, ist die Vermittlung 
eines positiven polizeilichen Selbstverständnisses als 
Orientierungsrahrnen für den pOlizeilichen Alltag von gro
ßer, ja oft entscheidender Bedeutung. 

Es sind aber nicht allein die angesprochenen Vermittlungs
schwierigkeiten insbesondere an den Nachwuchs, die dem Ent
stehen eines Schutz- und Kriminalpolizei verbindenden und 
tragenden pOlizeilichem Selbstverständnisses im Wege ste
hen. Zwar betont das "Programm für die Innere Sicherheit 
der Bundesrepublik Deutschland" aus dem Jahre 1974 bewußt 
die Einheit von Schutz- und Kriminalpolizei bei Verbre
chensverhütung und Strafverfolgung (§ 163 StPO) als gemein
same Aufgabe. Zu einern einheitlichen Selbstverständnis hat 
dies bisher in der Praxis allerdings nicht geführt. 

Diese Feststellung gilt nicht nur für die Bundesländer, bei 
denen eine weitgehende Integration von Schutz- und Krimi
nalpolizei zumindest auf der unteren Ebene noch nicht er
folgt ist. Die unterschiedlichen Zugangsweisen der Schutz
und Kriminalpolizei zu den pOlizeilichen Arbeitsfeldern, 
die Verschiedenartigkeit der pOlizeilichen Organisations
strukturen aufgrund der notwendigen fachlichen Spezialisie
rung führen wohl beinahe zwangsläufig auch zu einem spar
tenspezifischen Selbstverständnis. Daran ändert in letzter 
Konsequenz auch die Tatsache nichts, daß die Probleme des 
polizeilichen Alltags - wie insbesondere die Massenkrimina
lität -, die überwiegend von der Schutzpolizei wahrgenommen 
werden, zumindest gegenüber dem Bürger die ROlle und Aufga
be der POlizei und damit das pOlizeiliche Selbstverständnis 
vorrangig prägen. 

Die erhebliche Spannbreite alltäglicher pOlizeilicher Groß
stadtarbeit zwischen Massenkriminalität einerseits und der 
sich immer mehr verfestigenden organisierten Kriminalität 
andererseits führt zwangsläufig zu der grundsätzlichen Fra
ge, ob die unterschiedlichen Zugangsweisen, Organisations
strukturen und Spezialisierungen überhaupt noch ein ein
heitliches Selbstverständnis der POlizei möglich erscheinen 
lassen. Dies ist nicht nur vor dem Hintergrund bereits un
terschiedlicher Organisationsstrukturen in den alten und 
neuen Bundesländern, sondern einer immer stärker werdenden 
Internationalisierung pOlizeilicher Arbeit zu sehen. Ich 
nenne als Stichwort Europol. 

Neue Ansätze für die Herausbildung eines einheitlichen 
Selbstverständnisses in der POlizei sind also gefragt. Sie 
müssen, stärker als das bisher gelungen ist, identitäts
und integrationsstiftend sein. Einen Weg zu einern sparten
übergreifenden Selbstverständnis über die Zeit gemeinsamer 
Ausbildung hinaus zu finden, liegt sicherlich in einer 
stärkeren Integration von SChutz- und Kriminalpolizei, so-
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weit dies sachlich geboten und vertretbar erscheint. Daß 
ein derartiges Vorgehen allerdings nicht schon per se sowie 
durch Zeitablauf ein gemeinsames Selbstverständnis schafft, 
zeigen die Resultate einiger Bundesländer, die diesen Weg 
gegangen sind. Es bedarf vielmehr zielgerichteter erhebli
cher Anstrengungen bei der Ausbildung und flankierender 
Maßnahmen aus der Praxis um mittel- und längerfristig zu 
einem derartigen gemeinsamen Selbstverständnis zu kommen. 

In einem freiheitlich demokratischen Rechtsstaat wie der 
Bundesrepublik muß sich dieses pOlizeiliche Selbstverständ
niszunächst und vor allem 
- an der Wertordnung des Grundgesetzes, 
- den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums, 
- der Bindungswirkung des Diensteides sowie 
- dem Berufsethos orientieren. 

Diese Maximen sind für eine demokratisch legitimierte, 
rechtsstaatlich handelnde POlizei "essentials" und damit 
unerläßlich. Ein derartiges pOlizeiliches Selbstverständnis 
ist sChlechthin unverzichtbar und bleibt Gradmesser allen 
polizeilichen HandeIns. Dabei kommt der berufsethischen 
Komponente dieses so umrissenen Selbstverständnis-Begriffes 
besondere Bedeutung zu. 

Es gehört zu den beruflichen Wesensmerkmalen des POlizei
beamten, daß von ihm ein spezifisches ethisches Verhalten 
erwartet wird und erbracht werden mUß. Diese notwendigen 
ethischen Anforderungen an den POlizeiberuf sind eine 
zwangsläufige Konsequenz aus seiner besonderen Stellung und 
Verantwortung als unmittelbarer Repräsentant und Träger 
staatlicher Gewalt. 

Aus vielerlei Gründen, insbesondere unter dem Druck des 
hektischen pOlizeilichen TagesgeSChäfts, ist das geistige 
Bemühen um die ethischen Grundfragen des POlizeiberufs 
- jedenfalls in der Praxis - in den letzten Jahren zu kurz 
gekommen. Berufsethos kann aber weder als Selbstverständ
lichkeit vorausgesetzt noch einfach durch Gesetz befohlen 
werden. Es bedarf zu seiner Entfaltung und Bildung eines 
differenzierten geistigen Prozesses. Dazu gehören Impulse, 
persönliche Auseinandersetzung und kritische Selbstüberprü
fung. Allein auf diesem Wege wächst ethisches Bewußtsein, 
das wiederum Verhalten verändern kann. 

Ohne Frage leisten die Landespolizeischulen, insbesondere 
aber auch die pOlizeipfarrer der beiden großen christlichen 
Kirchen durch den berufsethischen Unterricht ganz wesentli
che Beiträge zur Orientierung der jungen POlizeibeamtinnen 
und -beamten für ihren künftigen schwierigen Berufsweg. 

Aber es sind eben nur wertvolle Ansätze, die in der rauhen 
Wirklichkeit der pOlizeilichen Praxis einer weiterführenden 
Begleitung bedürfen. Doch dazu fehlt insbesondere in den 
Großstädten und großstädtischen Ballungsräumen meistens die 
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Zeit. Dort fordert die immer bedrohlichere Ausmaße anneh
mende Kriminalität und das Verkehrsgeschehen. die Polizeibe
amtinnen und ~beamten häufig bis zur Grenze der psychischen 
und pyhsischen Belastbarkeit. Gerade der junge Polizeinach
wuchs, der ja die Masse des Wechselschichtdienstes in den 
großstädtischen Revieren stellt und damit dort die Hauptar
beitslast trägt, braucht aber ein besonderes Maß an Fürsor
ge und Zuwendung durch seine unmittelbaren Vorgesetzten. 
Schließlich mUß er sich mit den Exzessen unserer modernen 
Industriegesellschaft, dem Werteverfall und dem um sich 
greifenden fehlenden Unrechtsbewußtsein auseinandersetzen 
und tagaus tagein mit Menschen beschäftigen, die nicht ge
rade zu den Stützen unserer Gesellschaft und Moral gehören. 

Die vielfältigen Probleme des polizeilichen Alltags berüh
ren sehr nachdrücklich - insbesondere in ihrer Gegensätz
liChkeit - polizeiliches Selbstverständnis. Vor allem junge 
POlizeibeamtinnen und -beamte, die mit einer idealistischen 
Einstellung ihren Berufsweg beginnen, reagieren nicht sel
ten mit Unverständnis, wenn sie z. B. bei der Bereinigung 
von Konfliktsituationen auch aus dem sog. gutbürgerlichen 
Lager als "Bullen" tituliert und beschimpft werden. Der 
Hinweis auf das nach wie vor hohe Ansehen der POlizei bei 
dem überwiegenden Teil der Bürger gerät hier eher zur 
Farce; er wird aber auch sonst, - schon aufgrund der Klien
tel - selten erlebbar. Die ständige oder doch zumindest 
häufige Konfrontation mit der negativen Kehrseite dieser 
Gesellschaft will verkraftet werden. Das Gefühl beim Schutz 
vor pOlitischen Extremisten auf der verkehrten seite zu 
stehen, überfordert gelegentlich auch das Demokratiever
ständnis von POlizeibeamten. Die nicht von der Hand zu 
weisende Sinnlosigkeit langer und zäher pOlizeilicher Er
mittlungsarbeit strapaziert die Motivation, wenn aufgrund 
eines "justiziellen Deals" aus Gründen der Prozeßökonomie 
hochkarätige Drogendealer mit geringen Haftstrafen davon
kommen, immer wieder auftauchende Kleindealer keinen Haft
befehl erhalten oder - noch schlimmer - Schwerverbrecher 
freikommen, weil wegen Überlastung der Gerichte Prozeßter
mine nicht in der vorgeschriebenen Frist anberaumt werden 
können. Dies ist - wie jeder weiß - Alltag in unserer Bun
desrepublik, die für sich nach der Verfassung in Anspruch 
nimmt, ein Rechtsstaat zu sein mit allen sich daraus zwin
gend ergebenden Konsequenzen. 

Besonders nachdrücklich wird das Selbstverständnis der 
POlizei aber dann tangiert,wenn sie sich von den POliti
kern alleingelassen und ungerecht behandelt fühlt. Ich den
ke, daß das Verlangen nach grundsätzlicher Orientierung 
durch die Politik in einer reChtsstaatlich verfaßten Demo
kratie wie der unsrigen ein legitimes und damit berechtig
tes Anliegen ist. Glaubwürdigkeit, Verläßlichkeit und Be
rechenbarkeit der Politik können deshalb auch von der Poli
zei mit Recht eingefordert werden. POlizeiliches Handeln 
darf in einer Demokratie niCht die Fortsetzung der Politik 
mit anderen Mitteln sein! Die POlizei kann gesellschaftli-
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ehe Konflikte nicht lösen und Gewalt allenfalls soweit ein
dämmen, daß für pOlitische Lösungen Raum geschaffen wird. 
Dies gilt in besonderem Maße für die Lösung des Asylanten
problems, bei dem pOlitische Entschlußlosigkeit letztlich 
auf dem Rücken der POlizei ausgetragen wird. 

Diese aus Zeitgründen nur wenige Beispiele sollen pars pro 
toto verdeutlichen, in welchem Zwiespalt der Gefühle häufig 
POlizeibeamte stehen und mit denen sie fertig werden müs
sen, ohne daß darunter das berufliche Engagement und das 
Selbstverständnis leiden sollen. Hier sind sicherlich nicht 
nur Programme zur Streß- und Konfliktbewältigung eine große 
Hilfe, sondern insbesondere die psychOlogische und berufs
ethische Begleitung. 

Es liegt auf der Hand, daß Beamtinnen und Beamte, die auf
grund ihres Alters ihre eigene Persönlichkeitsentwicklung 
noch nicht abgeschlossen haben können, sich ohne eine ent
sprechende fürsorgliche Begleitung ihrer Vorgesetzten mit 
der Last der Verantwortung und der Schwere der polizeili
chen Arbeit in unseren Großstädten nicht selten überfordert 
fühlen. 

Kommen dazu noch weitere negative Praxiserlebnisse - wie 
sie sich fast täglich einstellen - artikuliert sich stän
dige Überforderung in Unzufriedenheit und dementsprechenden 
Äußerungen. Hier gibt es eindeutig Defizite, die Führungs
kräfte auf allen Ebenen aufarbeiten und umsetzen müssen. 

Die POlizei braucht aber kein besonderes, sondern ein spe
zifisches Selbstverständnis, das auf den bereits angeführ
ten Kriterien beruhen mUß. Selbstverständnis also nicht im 
Sinne elitären Kastendenkens, sondern mit der klaren Ziel
setzung, die POlizei als integrierten Teil unserer Gesell
schaft im Dienste des Bürgers zu verstehen. 

Ich komme zum SChluß. 

Wenn die gewaltigen Aufgaben im Bereich der Inneren Sicher
heit pOlizeilich auch künftig angemessen bewältigt werden 
sollen, kann es nicht darum gehen, die POlizei unter iso
lierten Teilaspekten fortzuentwickeln. Diese unter der 
drückenden Last des Alltagsgeschäftes in der Vergangenheit 
niCht selten praktizierte Verfahrensweise wird den Anforde
rungen der Zukunft an die POlizei niCht mehr gerecht und 
führt zwangsläufig immer stärker zum Entstehen von Defizi
ten. 

Es kommt m. E. vielmehr entscheidend darauf an, in zwei 
zeitlich parallel verlaufenden großen Schritten eine grund
sätzliche Reform der POlizei einzuleiten, wie dies u. a. in 
Niedersachsen versucht wird. Dieses Reformvorhaben muß ein
mal das Ziel haben, die Organisationsstrukturen nach einer 
sorgfältigen Analyse den neuzeitlichen Erkenntnissen und 
Anforderungen anzupassen, um so ein Höchstmaß an pOlizei li-
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cher Effizienz zu erreichen. Diese wird sich allerdings nur 
dann einstellen, wenn mit einer zweiten großen Anstrengung 
die Schwachstellen aufgearbeitet werden, die das Binnenkli
ma belasten und darüber hinaus auch das Entstehen eines ge
meinsamen polizeilichen Selbstverständnisses erheblich tan
gieren. 

Hierzu fehlt allerdings nach wie vor trotz vielfältiger 
polizeitheoretischer Überlegungen und durchaus brauchbarer 
Denkansätze ein schlüssiges Konzept einer grundlegenden 
POlizeitheorie. Dieses Konzept muß ein neuzeitliches Kon
zept für die "innere Führung der POlizei" mit einschließen, 
in dem wir mehr noch als bisher unser Augenmerk auf den 
Menschen richten. Führen verlangt vor allem Mitmenschlich
keit. Nur so läßt sich der Mitarbeiter motivieren und der 
häufig nicht leichte pOlizeiliche Auftrag erfüllen. Dazu 
ist es erforderlich, die Voraussetzungen für die Menschen
führung in der POlizei weiter zielstrebig zu verbessern. 

In einem derartigen Konzept - einer Art Unternehmensphilo
sophie der POlizei - sind deshalb neben Bewährtem vor allem 
modernste Führungserkenntnisse und -methoden auch der Wirt
schaft, insbesondere der Menschenführung, einschließlich 
der Grundgedanken der Corporate Tdentity (CI) zu berück
sichtigen, soweit sie sich übertragen lassen. 

Die Tatsache, daß bei einer einschlägigen Umfrage bei Füh
rungskräften der POlizei 70 % der Befragten meinten, sie 
würden kooperativ führen, zeigt sehr nachdrücklich die 
Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität und damit die ganze 
Problematik auf. Damit wird auch deutlich, daß die Schritte 
zwischen Vermittlung, Verstehen und Umsetzen des kooperati
ven Führens in der Praxis ebenso große Schwierigkeiten be
reiten, wie die Bereitschaft bei den Geführten, sich auf 
ein derartiges System vertrauensvoll einzulassen und mitzu
wirken. 

Viel stärker und früher als bisher muß vor allem aber bei 
der Auswahl junger Führungskräfte darauf geachtet werden, 
ob sie von der Anlage her die charakterlichen und mensch
lichen Eigenschaften besitzen, um - selbstverständlich nach 
einem entsprechenden Ausbildungs- und Reifeprozeß - in 
spätere Führungsaufgaben hineinzuwachsen. Die besten Füh
rungskonzepte nützen nichts, wenn sie nicht Menschen umset
zen und vor allem vorleben, die sich den Grundsätzen der 
Mitmenschlichkeit und Verantwortung als Führungsprinzipien 
verpflichtet fühlen! 

Vor dem Hintergrund des derzeitigen Binnenklimas in der 
POlizei und der in Teilbereichen dargestellten Fehlentwick
lungen und Defizite halte ich die Erstellung und Umsetzung 
eines komplexen Konzeptes - wie ich es Skizziert habe - für 
absolut vorrangig und dringlich. 
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Es wird - nach meiner festen Überzeugung - entscheidend da
zu beitragen, daß sich auf Dauer aus dem z. Z. etwas lä
dierten wieder ein klares Selbstverständnis entwickelt. Da
rüber hinaus wird sich eine größere Berufszufriedenheit 
einstellen, die ganz zwangsläufig auch zu einer Effizienz
steigerung polizeilicher Arbeit führen wird. Das gestiegene 
Selbstwertgefühl sowie ein gesundes Selbstvertrauen und 
Selbstbewußtsein schließlich werden die POlizei besser und 
stärker noch als bisher zu einer professionellen, souverä
nen und dabei gleichzeitig bürgerfreundlichen Aufgabenerle
digung befähigen. 

Insgesamt gesehen kann ein solches Konzept die Identifika
tions- und Integrationskraft entwickeln, die die POlizei 
zur Bewältigung der großen Zukunftausgaben benötigt. 

Gestatten Sie mir noch eine abschließende Bemerkung: 

Kritikbereitschaft und Kritikfähigkeit sind auch in der 
deutschen pOlizei gewachsen. Trotzdem tun sich damit große 
Berufsgruppen - nicht nur im öffentlichen Dienst -'häufig 

.immer noch recht schwer! Ohne die Bereitschaft, nach einer 
gründlichen Bilanz und Analyse, die Schwachstellen umfas
send zu beseitigen und die deutschen POlizeien grundlegend 
den gesellschaftlich gewandelten Erfordernissen anzupassen, 
werden indes die ungeheuren Zukunftsaufgaben kaum bewältigt 
werden können. Es gehört nicht nur Mut dazu, erkannte Miß
stände und unbequeme Wahrheiten beim Namen zu nennen, son
dern vor allem sie zu ändern! 
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Die zukünftige Bedeutung kriminalpolizeilicher Zentral
stelIen für die nationale und internationale Verbrechens

bekämpfung 

Hans-Ludwig Zachert 

Standortbestimmung und Perspektiven - das ist im 
Fragestellung, ob es weitergehen soll wie bisher 
sich etwas ändern mUß. 

Kern die 
oder ob 

Wir leben in einer Zeit des Umbruchs. Die vielerorts noch 
vorherrschende Behäbigkeit als Produkt eines hohen Lebens
standards darf nicht darüber hinwegtäuschen, daß die poli
tischen und sozialen Umbrüche nicht vor der Bundesrepublik 
Deutschland halt machen werden. Die Zeichen stehen an der 
Wand. Die POlizei muß reagieren. Sie mUß den Kern ihres 
HandeIns überdenken. Dieser Kern, der Lebensnerv polizei
lichen Agierens ist Information. Diese Aussage stößt sicher 
auf Widerspruch gerade derjenigen, die ZentralstelIen als 
überflüssig ansehen, die vor allem handeln wollen. Was aber 
bewirkt Aktionismus? Er zersplittert, führt zur Unwirksam
keit. 

Die Kräfte der POlizei müssen'aber gerade in Zeiten knapper 
Ressourcen zielgerichtet eingesetzt werden. Die Gegenwart 
spricht ganz offensichtlich für diesen Gedanken. Man könnte 
geradezu den Eindruck gewinnen, daß wir in einem Zeitalter 
der ZentralstelIen leben. Nie zuvor hat es in so kurzer 
Zeit derart viele Neugründungen gegeben. Nicht allein, daß 
die deutsche Vereinigung zur Errichtung von fünf neuen Lan
deskriminalämtern geführt hat. Auch die fortschreitende 
europäische Integration und Kooperation auf dem Gebiet der 
Inneren Sicherheit bringt die Schaffung neuer Zentralstel
Ien mit sich. Der Aufbaustab von EUROPOL hat vor einigen 
Wochen seine Arbeit aufgenommen. Die Vorbereitungen für die 
Zentrale des Schengener Informationsverbundes (CSIS) laufen 
auf vollen Touren. 

Erleben wir also eine Blüte der ZentralstelIen? Diese Frage 
läßt sich - bedauerlicherweise - nicht mit einem einfachen, 
klaren "Ja" beantworten. Denn zur gleichen Zeit, da EUROPOL 
und CSIS Gestalt anzunehmen beginnen, werden die Funktionen 
von ZentralstelIen und deren Notwendigkeit zum Teil massiv 
in Frage gestellt. Dabei geht es nicht allein um offen ge
übte Kritik an Einrichtungen wie dem Bundeskriminalamt. 
Vielmehr sind es alltägliche Erscheinungen, wie die Ver
nachlässigung kriminalpolizeilicher Meldedienste oder der 
direkte Verkehr mit Auslandsdienststellen, die auf die Auf
gaben der Zentralstelle einwirken. Sie beschneiden die Ef
fektivität der Zentralstelle, trocknen ihre Informationska
näle aus, hindern sie an der Wahrnehmung ihrer vorgesehenen 
(und teilweise gesetzlich vorgeschriebenen) Aufgaben. 
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Die Entstehung internationaler ZentralstelIen verstärkt 
diese Entwicklung. Allzuleicht führt das zu der möglicher
weise vorschnellen Überlegung, die Notwendigkeit bestehen
der Institutionen in Frage zu stellen, sie als überflüs
sigen Ballast anzusehen. Auch INTERPOL befürchtet Einbußen 
seiner Funktionsfähigkeit und Effektivität angesichts der 
geplanten europäischen Institutionen. 

Kommen also in dieser Umbruchsituation die traditionellen 
ZentralstelIen aus der Mode? Sind insbesondere nationale 
Zentralbehörden in dem von vielen beschworenen "Europa der 
Regionen" niCht mehr zeitgemäß? Auch hier kann die Antwort 
kein schlichtes "Ja" oder "Nein" sein. Zu vielschichtig ist 
die gegenwärtige Situation, als daß mit pauschalen Urteilen 
eine sachgerechte Bewertung zu erreichen wäre. Wir befinden 
uns in einem ausgesprochenen Dilemma: 

- Einerseits wird ein wachsender Bedarf an ZentralstelIen
funktionen insbesondere im europäischen Bereich gesehen. 

- Andererseits werden die Notwendigkeit und Wirksamkeit der 
ZentralstelIen stärker denn je in Frage gestellt, wird 
ihre Aufgabenerfüllung in wachsendem Maße behindert oder 
eingeengt. 

Angesichts dieser zwiespältigen Ausgangslage kann die Lö
sung der ZentralstelIenfrage, die Bestimmung ihrer Zu
kunftsaussichten, niCht in einem einfachen Mehr oder 
Weniger, der Schaffung oder Abschaffung von ZentralstelIen 
liegen. Sie kann auch niCht in der schlichten Verlagerung 
von Aufgaben und Zuständigkeiten zwischen unterschiedlichen 
Ebenen oder geographischen Räumen bestehen. 

Notwendig ist eine differenzierte Betrachtung der Zentral
stelIenaufgaben und eine kritische Bewertung der Aufgaben
erfüllung mit Blick auf eine Neukonstitutionierung der Zen
tralstellen im Gefüge der POlizei. 

POlizeiliche ZentralstelIen weisen eine vergleichsweise 
lange Tradition auf. Ihre Geschichte reicht zurück bis in 
die Zeit Metternichs. Seither haben sich Zweck und Auf
gabensteIlung erheblich gewandelt. Der Kern von Zentral
stelIenfunktionen ist jedoch unverändert geblieben. 

Zum einen sollen sie Erkenntnisse bereitstellen, die auf 
lokaler, regionaler oder (heute auch) nationaler Ebene 
nicht verfügbar sind. Zum anderen sollen sie bestimmte Ser
vice- und Infrastruktur-Leistungen erbringen, die auf 
anderer Ebene nicht - vor allem finanziell nicht vertret
bar - bewerkstelligt werden können. Diese Kernbereiche 
bilden auch heute noch eine unbestreitbare Domäne von Zen
tralstellen. 

Moderne POlizeiarbeit ist im wesentlichen Informationsver
arbeitung. Dabei stehen zwei Fragestellungen im Mittel
punkt: Wie können aus der Flut von Informationen polizei-
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relevante Daten gewonnen werden, und wie kann die notwen
dige "polizeiliche Informationsvorsorge" realisiert werden? 

Informationssammlung, -auswertung und die daraus abgelei
tete Koordination polizeilicher Aktivitäten waren schon im 
Jahre 1819 der zentrale Grund für die Einrichtung der 
ersten pOlizeilichen Zentralstelle, der zentralen Unter
suchungskommission in Mainz, die aufgrund der Karlsbader 
Beschlüsse eingerichtet wurde. Informationssammlung, -aus
wertung sowie Koordination sind auch heute der "Stoff, aus 
dem die pOlizeilichen Zentralstellen " gemacht werden. 

ZentralstelIen haben historisch gesehen nie ein Schattenda
sein geführt, auch wenn sie nicht immer im Mittelpunkt des 
aktuellen pOlizeilichen Interesses gestanden haben. Ange
sichts der politischen Entwicklungen und der aktuellen Kri
minalitätslage gewinnen sie aber nunmehr in einer auf In
formation und Koordination angelegten POlizeiarbeit zen
trale Bedeutung. 

Es geht um die Mobilisierung von Information und Intellekt. 
Die kriminalpolizei lichen ZentralstelIen werden in Zukunft 
nicht allein bei der - retrospektiven - Aufklärung von 
Straftaten mitwirken. Sie werden zunehmend prospektiv ar
beiten und handeln müssen, um künftige Straftaten zu ver
hindern, Täterstiukturen aufzudecken und Vorsorge für die 
Verfolgung zukünftiger Straftaten zu treffen. Es geht also 
bei moderner ZentralstelIenarbeit nicht allein um die klas
sische strafprozessuale Wahrheitsperspektive (Nachweis 
einer konkreten Straftat), sondern zunehmend um die viel 
weitere Erkenntnisperspektive (bei der Organisierten Krimi
nalität z.B. um das Erkennen der Gesamtorganisation oder um 
das zeitige Erkennen von Gefahrenquellen und Störungsher
den) . 

Rechtlich ist eine Differenzierung zwischen dem engen, ver
fassungsrechtlichen ZentralstelIenbegriff und dem weiten 
ZentralstelIenbegriff, wie er in der Kriminalistik üblich 
wird, erforderlich. 

ZentralstelIen gern. Art. 87 Abs. I 
schließlich Bundesbehörden, die für 
gerichtet werden können: 

Satz 2 GG sind aus
nur drei Materien ein-

- für das pOlizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen 

- für die Kriminalpolizei und 

- zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Verfassungs
schutzes. 

Das Bundeskriminalamt als Zentralstelle in diesem verfas
sungsrechtlichen Sinne ist nicht nur im komplizierten 
SChnittbereich von Bund und Ländern, sondern auch im 
SChnittbereich von Exekutive und Judikative angesiedelt. 
Nicht etwa den Staatsanwaltschaften ist die kriminalstrate-
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gische Aufgabe der zentralen Informationssammlung und -aus
wertung durch den Verfassungsgeber zugewiesen worden (die 
Staatsanwaltschaft als Institution besitzt überhaupt keine 
verfassungsrechtliche Absicherung). Diese AUfgabe ist viel
mehr allein dem Bundeskriminalamt als Zentralstelle in 
einer doppelten Hinsicht übertragen worden. Das BKA ist zu
gleich Zentralstelle für das "polizeiliche Auskunfts- und 
Nachrichtenwesen" (also für präventiv~polizeiliche Informa
tionen) wie für die Kriminalpolizei (also für repressiv
pOlizeiliche Informationen). Es ist nicht nur verfassungs
rechtlich unbedenklich, zwei der Materien des Art. 87 
Abs. I Satz 2 GG einer einzigen Zentralstelle zuzuordnen. 
Aus pragmatischen Gründen hat es sich als sinnvoll erwie
sen, diese beiden Materien einer einzigen Zentralstelle zu
zuweisen, weil sie sich in vielfältiger Weise gegenseitig 
überschneiden. Diese spröden, unstrittigen verfassungs
rechtlichen Anmerkungen haben allerdings Konsequenzen, die 
vor allem die Sammlung, Auswertung und Weitergabe von per
sonenbezogenen Daten betreffen. Damit wird sich Herr 
Dr. KÖhler in seinem Vortrag am heutigen Nachmittag aus
einandersetzen. 

Die Landeskriminalämter sind im verfassungsrechtlichen 
Sinne keine ZentralstelIen. Dies ergibt sich sehr deutlich 
aus der Legaldefinition des § 3 Abs. I BKAG, wonach die 
Länder verpflichtet sind, "für ihren Bereich zentrale 
Dienststellen" (Landeskriminalämter) zu unterhalten. Natür
lich sind die Landeskriminalämter ZentralstelIen im weiten 
kriminalpolizeilichen Sinne. Ihre rechtlichen Kompetenzen 
ergeben sich aber nicht aus dem GG, sondern aus den jewei
ligen Landesgesetzen in Verbindung mit dem BKA-Gesetz. 

ZentralstelIen im weiten, im kriminalpolizeilichen Sinne, 
erfüllen regelmäßig zwei Aufgabenbereiche: 

Zum einen geht es um solche ZentralstelIenaufgaben, bei 
denen die Zentralstelle eine an die örtlichen Zuständig
keitsgrenzen gebundene POlizeibehörde in einern konkreten 
Verfahren unmittelbar durch Informations- und Koordi
nationsleistungen unterstützt. Es wirken also zwei POlizei
behörden (die Zentralstelle und die örtliche POlizei
behörde) in einern Verfahren zusammen. Das ist die eigent
liche ZentralstelIenaufgabe. 

Zum anderen erfüllen kriminalpolizeiliche ZentralstelIen 
einen ganzen FäCher weiterer Aufgaben, die mit der direkten 
informationellen Unterstützung im konkreten Einzelfalle 
nichts zu tun haben. Es geht z. B. um die Erstellung von 
Statistiken und pOlizeilichen Analysen, um kriminaltech
nische Unterstützung, um kriminalistisch-kriminologische 
Forschung, um die Durchführung von Fortbildung?veranstal
tungen. 

Die klassische und auch heute noch überwiegende Zentral
stelIenaufgabe besteht darin, Informationen zu sammeln und 
auszuwerten. Dabei geht es heute zum einen um die recht-

34 



liche Frage, welche Informationen von kriminalpolizeilichen 
ZentralstelIen gesammelt werden dürfen und zum anderen um 
die kriminalistische Frage, wie moderne Auswerteverfahren 
organisiert werden können. 

Hinter der rechtlichen Fragestellung nach der Sammlungskom
petenz der Zentralstelle, also der Frage, welche Daten in 
Dateien/sonstigen Aktensammlungen (§ 3 Abs. 1 BDSG 91) ge
speichert werden dürfen, verbirgt sich die Problematik der 
sogenannten "Informationsvorsorge". Ohne dem Vortrag von 
Dr. Köhler vorgreifen zu wollen, läßt sich sagen, daß unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Voraussetzungen und 
des Verhältnismäßigkeitsprinzips die Informationsvorsorge 
durch das BKA als Zentralstelle rechtlich durchaus abge
sichert ist. Die kriminalstrategische Aufgabe der umfassen
den Lagebilddarstellung (z. B. im Bereich der Organisierten 
Kriminalität) ist eine typische Aufgabe kriminalpolizei
licher ZentralstelIen. 

Deutlich komplizierter ist die kriminalpolizeiliche Frage 
nach modernen Auswertungsmethoden und -verfahren. Was Aus
wertung im eigentlichen Sinne bedeutet, wie sie organisiert 
wird und wie die Auswertung mit Hilfe moderner elektro
nischer Datenverarbeitung optimiert werden kann, ist ein 
"kriminalpolizeilicher Dauerbrenner". Die Auswertetätlgkeit 
besteht im systematischen Vergleichen von Sachverhalten, 
die kriminalistisch analysiert, interpretiert und metho
disch miteinander verglichen werden. 

Die Ergebnisse der Fachkommission KPMD haben Eingang in die 
Überlegungen zum Konzept für die Aufgaben und Organisation 
der DV-gestützten Auswertung eines im INPOL integrierten 
polizeilichen Informations- und Auswertungsdienstes (PlAn) 
gefunden. Gerade die Unterstützung der Auswertetätigkeit 
durch "intelligente" Datenverarbeitung wird eine der großen 
Herausforderungen moderner kriminalpolizeilicher Zentral
stelIen sein. 

Die POlizeien beispielsweise in den USA, Großbritannien und 
den Niederlanden sind auf dem Gebiete des Einsatzes kom
plexer, EDV-gestützter Auswertesysteme deutlich weiter 
vorangeschritten als wir in Deutschland. Mit den Überlegun
gen zur Kriminalitätsanalyse oder zur kriminalistisch-kri
minologischen Fallanalyse soll u. a. das Instrumentarium 
der Informationsgewinnung und -auswertung verbessert und 
optimiert werden. Dabei geht es um Täterprofile (Offender 
bzw. criminal profiling), um die Fallanalyse im engeren 
Sinne (Case Analyses) sowie um kriminologisch orientierte 
Täter- und Deliktstypika (offence Analyses). Diese kom
plexen, EDV-gestützten Auswerteverfahren integrieren nicht 
nur moderne, sozialwissenschaftliche Analysemethoden in die 
Auswertetätigkeit kriminalpolizeilicher ZentralstelIen, 
sondern setzen auch einen entsprechend ausgebildeten POli
zeibeamten voraus. 
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Die "klassischen" Meldedienstfunktionen, nämlich die Re
cherche und Auswertung für das konkrete Ermittlungsverfah
ren, wird insbesondere wegen der technischen Möglichkeiten 
vermehrt dezentral stattfinden (auch unmittelbar an den Ar
beitsplätzen der Sachbearbeiter). Völlig neue Dimensionen 
eröffnen sich für die Zentralstelle aber im Hinblick auf 
die "strategische Auswertung"~ 

Es geht um weit mehr als die bürokratische Steuerung und 
Ablage von pOlizeilichen Meldungen. Gemeint ist das, was 
vielfach mit dem neudeutschen Terminus "Intelligence" be
legt wird. Bereits seit langem ist erkennbar, daß aus dem 
pOlizeilichen Informationsaustausch heraus spezifische 
Lagebilder verlangt werden, und zwar Lagebilder von bundes
weiter, wenn nicht gar internationaler Dimension. Die Bün
delung der Erkenntnisse aus 16 Bundesländern und aus dem 
Ausland in dieser neuen Dimension ist eine der originären 
Aufgaben einer nationalen Zentralstelle. Und wir müssen uns 
darüber klar sein, daß eine erfolgreiche Bekämpfung kom
plexer Kriminalitätsstrukturen wie der Organisierten Krimi
nalität ohne solche "Intelligence"-Arbeit zukünftig nicht 
möglich sein wird. 

Bedrohungen durch Formen schwerwiegender Kriminalität, wie 
der Organisierten Kriminalität, verlangen über die Informa
tionsverdichtung und -auswertung in Richtung auf Lagebilder 
hinaus "konzeptionelle Bündelungen": Erkenntnisse über be
währte Bekämpfungsstrategien aus dem In- und dem Ausland 
müssen gesammelt, bewertet und ggf. in Richtung auf die 
allgemeine praktische Anwendung hin umgesetzt werden. 

In den nächsten Jahren werden epochale Veränderungen im Be
reich der pOlizeilichen Informationsverarbeitung nötig. 
INPOL muß sowohl anwenderseitig als auch technisch auf völ
lig neue Grundlagen gestellt werden. 

Die gleichzeitigen Weiterentwicklungen in den Ländern und 
die Eißführung internationaler Verbundsysteme (Schengener 
Informationssystem, INTERPOL-System ASF) bringen das Bun
deskriminalamt in eine "Scharnier-Rolle", in der es hier in 
beide Richtungen zugleich effektiv wirken mUß. 

Die Gewährleistung der Inneren sicherheit ist - nach den 
Vorgaben des Grundgesetzes - in besonderem Maße vom Gedan
ken des FÖderalismus beherrscht. POlizei ist - zunächst 
einmal - Sache der Länder. Dem Bund sind wenige, aber 
durchaus bedeutsame Sicherheitsaufgaben vorbehalten. Behör
denegoismen, Zuständigkeitsgerangel und ein kontraproduk
tives Autarkiestreben einzelner Bundesländer auf dem Gebiet 
der internationalen Verbrechensbekämpfung namentlich bei 
der Zusammenarbeit mit den jungen Staaten Osteuropas geben 
Anlaß zu Besorgnis. 

Wir alle sind an Recht und Gesetz gebunden. Die Pflege von 
Beziehungen zum Ausland sind eine Aufgabe des Bundes, poli
zeiliche Auslandskontakte eine Sache des Bundeskriminal-
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amtes. Wenn wir darauf beharren, ist das nicht Selbstzweck, 
sondern beruht auf der Einsicht, daß hier Koordination, das 
Reden mit einer Zunge und einheitliches Handeln unumgäng
lich sind. In unkoordinierten Unterstützungsmaßnahmen ein
zelner Bundesländer liegt zudem die Gefahr der Verschleude
rung von Steuergeldern, wenn der Überblick fehlt, was von 
wem wo geleistet wird. 

Um nicht mißverstanden zu werden: wir wollen den polizei
lichen Direktverkehr mit ausländischen Nachbarstaaten im 
vernünftigen Maßstab nicht unterbinden. Aber die Informa
tion darf der Zentralstelle nicht verloren gehen. Auch wenn 
sie im Einzelfall nur einen Mosaikstein darstellt, so ist 
sie doch immer Bestandteil des Ganzen: ein wichtiges Datum 
für die unverzichtbare Auswertungstätigkeit der Zentral
stelle. 

Ähnliches gilt für die Meldedienste im nationalen Bereich. 
Wer in der Dienststelle vor Ort über die mangelnde Effekti
vität dieses klassischen Instruments klagt und deshalb von 
vorneherein auf die Unterrichtung der ZentralstelIen ver
zichtet, leistet doch nur einer "self fulfilling prophecy" 
Vorschub. Erfolgreiche Auswertungsarbeit setzt umfassende 
Information voraus. Hier können die ZentralstelIen tenden
ziell immer nur so gut sein, wie die örtlichen Dienststel
len es durch ihre Informationspolitik zulassen. Vielleicht 
wird dabei allzu häufig übersehen, daß der Verzieht auf die 
Beteiligung von ZentralstelIen ein Schnitt ins eigene 
Fleisch ist. Denn auf Dauer gesehen wird angesichts immer 
komplexerer Tatstrukturen und Täterverbindungen auf eine 
höchst wichtige und ergiebige Quelle für Ermittlungsansätze 
und Tataufklärungsbeiträge verzichtet. 

Das bewährte System der Zusammenarbeit von Bund und Ländern 
muß erhalten bleiben. Über unsere Fachgremien haben wir in 
der Vergangenheit gemeinsam zahlreiche Standards für die 
pOlizeiliche Aufgabenerfüllung entwickelt - ohne in die 
Polizeihoheit der Länder einzugreifen. So konnten wir ein 
einheitliches Aufgabenverständnis sicherstellen, das die 
Voraussetzung für eine reibungslose Zusammenarbeit im täg
lichen Dienstbetrieb ist. Die dazu notwendige Koordination 
muß auch in Zukunft von der im Grundgesetz bestimmten Zen
tralstelle geleistet werden. Und keiner wird in diesem Zu
sammenhang bestreiten wollen, daß der Koordinationsbedarf 
angesichts größerer Aufgabenfülle, komplexerer sozialer Um
weltbedingungen und einer auf 16 gewachsenen Zahl von Bun
desländern gestiegen ist und weiter wachsen wird. 

Die förderalistische Struktur unseres Landes darf nicht zu 
kleinstaatlichem Verhalten bei der Verbrechensbekämpfung 
führen. Das Bundeskriminalamt als die verfassungsrechtlich 
beauftragte Zentralstelle der Verbrechensbekämpfung in 
Deutschland mUß in den Informationsfluß eingeschaltet blei
ben. Wir sehen uns nicht als Konkurrent, sondern als Part
ner der POlizeien der Länder. 
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Das gilt auch für Bereiche, in denen das Bundeskriminalamt 
selbst die pOlizeilichen Aufgaben der Strafverfolgung wahr
nimmt. Wir konzentrieren uns - neben den originären Zustän
digkeiten ~ auf solche Ermittlungen, denen lage- und krimi
nalpolitisch hohe Priorität zukommt. Das sind Verfahren 

- bei denen wegen des Organisationsgrades der Tätergruppen 
hochspezialisierte Bekämpfungsmethoden erforderlich sind 
oder die Erkenntnisse über grundlegende Strukturen Orga
nisierter Kriminalität gewinnen lassen 

- die dazu dienen können, neue MOdus-operandi-Formen aufzu
hellen und neue präventive und repressive Bekämpfungs
methoden zu entwickeln 

die besonders geeignet sind, zur Optimierung einer quali
fizierten Auswertung beizutragen. 

Dabei gilt es auch, kriminalpolizeiliehe Bekämpfungskon
zepte systematisch zu entwickeln und fortzuschreiben. Die 
Konzepte müssen geeignet sein, auch anderen Dienststellen 
hilfreiche Ansätze für ihre Bekämpfungsstrategien und 
-taktiken zu geben. Hier bestehen besondere Anforderungen 
in analytischer, konzeptioneller und systematischer Hin
sicht. 

Moderne, kriminalpolizeiliehe ZentralstelIen können ohne 
genaue Kenntnis der sozialen Realität nicht auskommen. 
Unser Zeitalter versteht sich als ein "wissenschaftliches". 
Ergebnisse, die sich nicht vor der Vernunft ausweisen kön
nen, verlieren schnell ihre Rechtfertigung. Quellen, wie 
z. B. der "natürliche oder gesunde Menschenverstand", aus 
denen sieh das Wirklichkeitsverständnis mancher POlizisten 
speiste, gelten heute bei weitem nicht mehr allein. Uns 
werden zunehmend genauere Kenntnisse der sozialen Realität 
abverlangt. Ich konstatiere hier ein Faktum. Oft wäre es 
allerdings besser, der gesunde Menschenverstand, das krimi
nalistische Gespür käme öfter zum Durchbruch. 

Auch die technische Forschung erhält zunehmend an Gewicht. 
Der harte, auf naturwissenschaftlichen Ergebnissen be
ruhende Sachbeweis wird in der Zukunft weiter an Bedeutung 
gewinnen. Vergleicht man freilich den Personal- und den 
Mitteleinsatz für die kriminalistisch-kriminologische For
schung und für die technische Forschung, so ist der für die 
POlizei typische "Kult des Faktischen, insbesonderen des 
Technischen" nicht zu übersehen. Das polizeiliche For
schungsinteresse gilt offenbar primär der Technik und weni
ger den kriminalistischen oder kriminologischen Fragestel
lungen. 

Moderne POlizeiarbeit ist auf die Produktion und den Trans
fer problemorientierter Forschungsergebnisse angewiesen. 
Der Transfer anwendbaren Wissens muß erlernt werden "on the 
jOb" und durch Fortbildung. Die Aufgaben im Bereich der 
Fortbildung im Sinne der berufsspezifischen Weiterbildung 
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werden quantitativ und qualitativ eine neue Dimension er
halten, da die Ausbildung nur Basiswissen im Sinne von be
stimmten Schlüsselqualifikationen zu vermitteln vermag. 
Viele berufsspezifische Kenntnisse werden deshalb in Fort
bildungsveranstaltungen vermittelt werden müssen, um den 
angestrebten Prozeß der weiteren professionalisierung des 
POlizeirufs voranzutreiben. 

Schließlich werden von ZentralstelIen Beratungsleistungen 
gefordert. Es geht nicht nur um komplexe Einschätzungen, 
Prognosen und Bewertungen zu konkreten pOlizeilichen Ein
zelfragen. Die Politik sah und sieht sich mit in die Zu
kunft wirkenden, immer komplexeren Problemen konfrontiert, 
aus denen immer stärker vernetzte, wirkungsintensivere und 
langfristigere Konsequenzen für die Innere Sicherheit er
wachsen. Solche Fragen lassen sich seriös kaum durch ein-' 
zeIne Mitarbeiter beantworten. Vielmehr wird vorgeschlage~, 
bei ZentralstelIen einen Pool externer Experten einzurich
ten. Spezialisten der unterschiedlichsten Disziplinen so
wohl der Sicherheitsbehörden, der Wissenschaft aber auch 
anderer gesellschaftlicher Gruppen könnten zu bestimmten 
Fragestellungen von der Zentralstelle um ihre Einschätzung 
gebeten oder zu Gutachten aufgefordert werden. 

Die Wahrnehmung dieser modernen ZentralstelIenaufgaben ist 
nicht länger auf die nationale Dimension beschränkt. In den 
letzten Jahren sind gleichartige Bedürfnisse auch auf der 
Ebene der internationalen, vor allem der europäischen Zu
sammenarbeit deutlich gewachsen. 

Im Dezember 1991 entschied der Europäische Rat in 
Maastricht über die Politische Union und beschloß u. a. die 
Gründung von EUROPOL. Man kam überein, daß als Keimzelle 
von EUROPOL bereits zu Beginn des Jahres 1993 eine Europol 
Drugs Unit (EDU) die Arbeit aufnehmen wird. 

Um unter dem durch die pOlitischen Vorgaben entstandenen 
zeitlichen Druck rasch zu konkreten Arbeitsergebnissen zu 
gelangen, hat ein Aufbaustab am 1. September dieses Jahres 
seine Tätigkeit unter deutscher Federführung in Straßburg 
aufgenommen. Der Aufbaustab verfügt mittlerweile über rund 
zwanzig Mitarbeiter - vor allem aus Deutschland und Frank
reich, aber auch aus Großbritannien, Belgien und den Nie
derlanden. Die Übrigen Mitgliedsstaaten haben die - min
destens zeitweilige - Entsendung von Beamten angekündigt. 

Es herrscht. Übereinstimmung unter den Beteiligten darüber, 
daß als rechtliche Grundlage für EUROPOL eine umfassende 
Konvention erarbeitet und ratifiziert werden mUß. Ange
sichts der nicht unerheblichen Zeitspanne, die die Erarbei
tung einer Konvention erfordert, soll EDU/EUROPOL möglichst 
schon im Vorfeld die Arbeit aufnehmen, soweit dies recht
lich möglich ist. So ist beispielsweise zur ErriChtung 
einer gemeinsamen EUROPOL-Datenbank für einige Staaten eine 
internationale Konvention unabdingbare Voraussetzung. Vor 
diesem Hintergrund haben siCh die EG-Staaten auf den 
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deutschen Vorschlag für eine Übergangslösung geeinigt. Sie 
sieht den Austausch von Verbindungsbeamten aus allen zwölf 
EG-Staaten vor, die jeweils direkt Zugang zu ihren natio
nalen Informationssystemen haben, sofern diese für die Be
kämpfung der Rauschgiftkriminalität von Bedeutung sind. 

Diese Form der Zusammenarbeit bietet im Vorfeld einer Kon
vention die Möglichkeit, sich rechtlich im Rahmen der bis
herigen bilateralen Zusammenarbeit zu bewegen. In der Pra
xis wird die Effektivität des gemeinsamen Informationsaus
tausches wesentlich erhöht und die bisherige Zusammenarbeit 
auf bilateraler bzw. INTERPOL-Basis verbessert. Auch die 
Zusammenführung von Erkenntnissen aus mehreren Ländern kann 
wesentlich schneller erfolgen. 

Parallel zum internationalen Aufbaustab in Straßburg wurde 
im Bundeskriminalamt eine zunächst als "nationaler Aufbau
stab" bezeichnete Arbeitsgruppe unter Beteiligung von 
Beamten der Länder und des Zolls gebildet. Sie soll die 
Koordination zwischen den Bedürfnissen von EUROPOL und 
denen der Länderpolizeien sowie den notwendigen Transfer 
von Daten und Know How gewährleisten. 

Beide Stäbe, sowohl der internationale Aufbaustab in Straß
burg, als auch die Bund-Länder AG EUROPOL im Bundeskrimi
nalamt, arbeiten zur Zeit an der Planung und Umsetzung des 
Übergangsmodells sowie an der endgültigen Arbeitsstruktur 
von EUROPOL. 

Die Notwendigkeit von EUROPOL wird deutlich an einem Ver
gleich mit anderen bestehenden und geplanten Systemen: mit 
INTERPOL und Schengen. 

Das Schengener Informationssystem ist ein Fahndungssystem 
mit Ausschreibungen zur Festnahme, Aufenthaltsfeststellung, 
Einreiseverweigerung usw., dem nur die Schengener Mit
gliedsstaaten angeschlossen sind. EUROPOL benötigt dagegen 
von seiner Zielsetzung her weitergehende Informations
bestände für die Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität und 
später auch anderer Formen der Organisierten Kriminalität. 
Diese Informationsbestände müssen pOlizeiliche Recherchen 
zulassen und Daten beispielsweise über Täter, Tätergruppen, 
Verdachtsmomente usw. enthalten. Hierbei handelt es sich 
teilweise um sogenannte "weiche" Informationen, die einer 
Bewertung bedürfen, um für die pOlizeiliche Arbeit nutzbar 
gemacht werden zu können. Derartige Intelligence-Leistungen 
bietet das Schengener Informationssystem im Gegensatz zu 
EUROPOL nicht. 

Die Arbeit des INTERPOL-Generalsekretariats hat wegen man
gelnder Unterstützung der Mitgliedsßtaaten bisher meist nur 
zur Erstellung von Lagebildern gedient und nur in Ausnahme
fällen zur Initiierung und Unterstützung von konkreten Er
mittlungen geführt. Gerade diese Leistung soll in Zukunft 
durch EUROPOL erbracht werden. In Anbetracht der Sensibili
tät der auszutauschenden Informationen ist es dabei von Be-
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deutung, daß ein derartiger Datenaustausch über eine Insti
tution organisiert wird, die die notwendigen Sicherheits
garantien bietet. 

Doch wäre es fehl am Platze, INTERPOL deshalb als ein über
holtes Relikt aus vergangenen Zeiten zu betrachten. 

INTERPOL, das ist das Forum von mittlerweile 158, bald 
weitaus mehr zentralen POlizeibehörden aus aller Welt. Im 
Rahmen der internationalen kriminalpolizei lichen Organi
sation haben sich diese auf ein Mindestmaß an Spielregeln 
der internationalen Zusammenarbeit geeinigt. 

Eilige Nachrichten gelangen mit dem neuen Fernmeldesystem 
in Sekundenschnelle an ihren Bestimmungsort im Ausland. Die 
moderne, elektronisch gestützte Aktenhaltung ermöglicht es 
den Kollegen in Lyon, Auskunftsersuchen in weniger als 
einer Stunde zu beantworten. Personenfahndungsdaten werden 
in Kürze weltweit per Bildschirm abrufbar sein. 

INTERPOL leistet einen unverzichtbaren Beitrag für die 
internationale pOlizeiliche Zusammenarbeit. Ein künftiger 
Schwerpunkt dürfte die Integration unserer neuen Partner 
aus den osteuropäischen Ländern sein. 

Wohin führt der Weg? Welche Perspektiven tun sich auf? 

(1) Die internationalen Zentralstelien, vor allem EUROPOL, 
müssen als notwendige Anpassung an das grenzüberschrei
tende Kriminalitätsgeschehen und das wachsende Bedürf
nis internationaler Erkenntnisgewinnung und Zusammen
arbeit möglichst bald funktionsfähig werden und sind 
bei Bedarf auszubauen. 

(2) Nationale Zentralstelien werden durch diese Entwicklung 
niCht überflüssig - ganz im Gegenteil. 

Die europäischen Institutionen sind - vor allem in der 
AUfbauphase - auf starke nationale Partner angewiesen. 
Aber auch auf Dauer kommt den Zentralstelien eine wich
tige SCharnierfunktion bei der Koordination nationaler 
und internationaler Bedürfnisse zu. 

Das gilt verstärkt vor dem Hintergrund der zumeist zen
tralistischen Strukturen unserer Partnerstaaten. Den 
dort vorhandenen obersten POlizeibehörden sollte auf 
deutscher Seite ein ebenbürtiger Partner gegenüber
stehen. 

Europa ist aber mehr als die EG. Das wachsende Bedürf
nis an Kooperation mit unseren (europäischen) Nachbarn 
bedarf einer koordinierenden nationalen Instanz. 
Schließlich ist der weltweite Verbund im INTERPOL-Netz 
niCht ohne leistungsfähige Nationale Zentralbüros denk
bar. 
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Die anhaltende Bedrohung durch schwerwiegende Formen 
der Kriminalität verlangt neue Dimensionen der krimina
listischen Auswertung und Lageanalyse sowie des inter
nationalen Austauschs von Bekämpfungsstrategien, die 
als Kernbestandteile moderner ZentralstelIenfunktionen 
anzusehen sind. Im nationalen Bereich sind es darüber 
hinaus Service- und Infrastrukturleistungen, die eine 
Wahrnehmung von zentraler Stelle aus erfordern. 

Vor diesem Hintergrund gilt es, die zukünftigen Funktionen 
der kriminalpolizeilichen ZentralstelIen zu definieren. Was 
wir dazu brauchen, ist eine Fortschreibung bzw. Novellie
rung des Programms für die Innere Sicherheit in der Bundes
republik Deutschland. Es muß den seit 1974 eingetretenen 
Entwicklungen Rechnung tragen. Die durch die deutsche Ver
einigung und die fortschreitende europäische Integration 
grundlegend veränderten Rahmenbedingungen sowie die durch 
die Internationalisierung des Kriminalitätsgeschehens ge
wachsenen und strukturell veränderten Herausforderungen für 
die Innere Sicherheit müssen dort ihren Niederschlag fin
den. In diesem Kontext ist auch die zukünftige Rolle der 
ZentralstelIen verbindlich zu regeln. 

Es ist aber nicht allein damit getan, das strategische Kon
zept auf nationaler Ebene zu modernisieren. Die internatio
nalen Implikationen, vor allem die europäfschen, sind viel 
zu bedeutsam, als daß ein zukunftsorientiertes Konzept in 
nationaler Dimension noch hinreichend erfolgsträchtig sein 
könnte. 

Wir sind uns der gemeinschaftlichen Verantwortung für die 
Sicherheit in Europa seit lange~ bewußt und tragen dem 
durch eine enge, Ländergrenzen Überschreitende Zusammenar
beit Rechnung. Angesichts nationalstaatlicher Souveräni
tätsvorbehalte und immer noch deutlich unterSChiedlicher 
Rechtssysteme ist jedoch mehr erforderlich. Das gemeinsame 
Haus der europäischen Verbrechensbekämpfung, an dessen Erd
geschoß wir bereits kräftig bauen, benötigt auch ein soli
des Fundament. Nur in einer gemeinsamen europäischen Poli
tik der Inneren SiCherheit kann die <richtige Antwort auf 
die bestehenden Herausforderungen liegen. Nur sie kann 
dauerhafte Lösungen bringen. Deshalb ist es ein Gebot der 
Stunde, ein Europäisches Programm für die Innere SiCherheit 
in Angriff zu nehmen. Es sollte die Leitlinien unserer ge
meinsamen Politik für die Innere SiCherheit beschreiben und 
die Aufgabenverteilung zwischen europäischen, nationalen 
und regionalen Behörden regeln. Ein solches Programm ist 
eine unverzichtbare pOlitische Vorgabe für die Arbeit der 
POlizeibehörden in Europa. 
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Neue Organisationsmodelle für die POlizei 
Bericht aus Hessen 

Wolfhard Hoffmann 

In der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit, die Neu
organisation einer gesamten Polizeibehörde, 

- die Veranlassung dazu, 
- den Prozeß der Umorganisation selbst, 
- die Einflußgrößen der Rahmenbedingungen, 
- die damit verbundenen Konflikte und ihre Bewältigung, 
- den Integrationsgrad von SChutz- und Kriminalpolizei und 
- die Ist-Stand-Bewertung darzustellen 
- sowie eine prognostische Aussage zu treffen, 

bedeutet für miCh eine Beschränkung auf die jeweiligen 
Kernaussagen. Ich bitte daher um Verständnis, wenn die Ver
tiefung Sie interessierender Problemfelder der anschließen
den DiSkussion vorbehalten bleiben mUß und wenn ich mit der 
Beantwortung der entscheidenden Frage: - Was hat sich inl 
Kern eigentlich mit der Durchführung eines Pilotprojektes 
im pOlizeipräsidium Wiesbaden geändert? - gleichsam mit der 
Tür ins Haus falle. 

Zum besseren Verständnis sei jedoch vorangestellt, daß mei
ne Behörde über ca.- 950 POlizeivollzugsbeamte verfügt, wo
bei 790 der SChutzpolizei und ca. 160 der Kriminalpolizei 
angehören. Dazu stehen ca. 160 Angestellte und LOhnempfän
ger zur Verfügung. Das bedeutet, ca. 1.110 Bedienstete bei 
einem Betreuungsbereich mit ca. 432.000 Einwohnern der Lan
deshauptstadt Wiesbaden und des Rheingau-Taunus-Kreises und 
einer Gesamtfläche von 1.015 kmz • 

Die Gegenüberstellung der bisherigen Standardorganisation 
mit dem Organigramm des Organisationsmodells des Polizei
präsidiums Wiesbaden gibt Aufschluß über den Umfang der 
vorgenommenen Veränderungen. Vor der Organisationsänderung 
kannten wir die Linienorganisationen mit drei Integrations
ebenen (Abbildung 1), nämlich 

- die Behördenleitung 
- die Abteilungsebene mit 

* einer Schutzpolizeiabteilung und 
* einer Kriminalabteilung mit jeweils parallelen Stabsbe

reichen 
• Einsatz und Verwendung 
• Personalangelegenheiten, Aus- und Fortbildung 
• verkehrspolizeiliche Angelegenheiten (nur bei der 

SChutzpolizei) und 
• Logistik 
• Vorbeugung und Beratung (nur bei der Kriminalpolizei) 

sowie einer 
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- Präsidialabteilung mit zum Teil sich wiederholenden bzw. 
ergänzenden Stabsbereichen wie 
* Personalangelegenheiten 
* Disziplinarangelegenheiten 
* Justitiar 
* Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und 

- die regional oder fachlich gegliederte Inspektionsebene 
mit den 
* Revieren und Stationen bzw. 
* Fachkommissariaten. 

Unverkennbar ist in dieser Organisationsform, daß die Kri
minalitätsbekämpfung sowie die erforderliche Führungsarbeit 
als im Grundsatz gemeinsame Aufgabe der SChutz- und Krimi
nalpolizei durch deliktsbezogene Teilung in zwei Abteilun
gen wahrgenommen wird, die in der Behördenleitung erst ihre 
integrierende Klammer finden. Die Effizienz dieser Organi
sation ist hier im besonderen Maße von einer nicht organi
sationsimmanenten horizontalen Information (Information und 
Rückkopplung) zwischen den beiden einsatzbefaßten Abteilun
gen sowie zusätzlich von in allen Abteilungen weitergehend 
paralleler und damit personalaufwendiger Stabs- und Verwal
tungsarbeit belastet. Zudem fehlt eine Zusammenführung der 
Lagedaten und eine abteilungsübergreifende qualifizierte 
Führung in ad hoc-Lagen. 

Das "Wiesbadener Modell" (Abbildung 2) versucht diese Ef
fizienzverluste organisationsimmanent abzubauen. Unter den 
Gesichtspunkten ganzheitlicher Aufgabenerfüllung werden die 
Einsatzkräfte der Schutz- und Kriminalpolizei zum überwie
genden Teil für die Kriminalitätsbekämpfung eingesetzt. 
Querschnittsaufgaben der Personal- und Sachverwaltung sowie 
Logistik wurden gebündelt, wodurch der Einsatz- und Ermitt
lungsbereich - und damit auch die FÜhrungskräfte - hiervon 
entlastet sind. Die Integration wurde nach unten fortge
setzt und bis zur unteren Integrationsebene mit einer re
gionalen verantwortung für den gesamten Aufgabenbereich 
ausgestattet. Aus der instabilen, oft persönlichkeitsabhän
gigen Zusammenarbeit beider POlizeisparten auf der Füh
rungs- wie auf der Ermittlungsebene entstand eine stabile 
organisationsimmanente Zusammenarbeit mit entsprechender 
Informationsbreite. 

Dieses Modell entspricht damit dem Ergebnis einer Arbeits
gruppe des Hessischen Ministeriums des Innern und für Eu
ropaangelegenheiten aus dem Jahre 1988, wonach eine verän
derte Arbeitsweise bei der Kriminalitätsbekämpfung, unter 
Einbeziehung einer gesamten Behörde mit folgenden inhalt
lichen Vorgaben zu erproben war: 

- Zusammenführung der Schutz- und Kriminalabteilungen bei 
Untergliederung in regionale Verantwortungsbereiche 

- Zusammenführung der Querschnittsaufgaben in eine Verwal
tungs- und eine logistische Abteilung 

- Einrichtung eines gemeinsamen Führungs- und Lagedienstes 
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- tatnahe und dezentrale Sachbearbeitung bei der Verfolgung 
der Massenkriminalität 

- ganzheitliche Sachbearbeitung 
- Einführung von versetzten Dienstzeiten bei dezentralen 

Ermittlungseinheiten. 

Was war Anlaß . für ein Pilotprojekt, das doch sehr ein
schneidende Veränderungen für eine POlizeibehörde mit sich 
brachte? 

Es war eine Antwort auf die sich zunehmend verschlechternde 
Kriminalitätslage, die allein in Hessen zwischen 1974 (mit 
248.827 Fällen) und 1987 (mit 457.135 Fällen) eine Steige
rung der Deliktszahlen um 83 % aufwies. Die Aufklärungsquo
te in Hessen - der von der Öffentlichkeit gern genutzte 
Gradmesser für pOlizeiliche Effizienz - war von 46 % 1976 
auf 34,2 % 1987 gesunken. Daneben stand eine erhebliche Zu
nahme der verkehrspolizei lichen sowie der Schutz- und Si
cherheitsaufgaben, die die POlizei auch heute noch zuneh
mend belastet. 

Daß dieser Belastungszuwachs der POlizei nicht durch ent
sprechende Zuweisungen an Stellen und Gewinnung von Perso
nal abgefangen werden konnte und kann, lag und liegt auf 
der Hand. Zudem wurde die Personalmisere durch die Reduzie
rung der Arbeitsleistung nach Verkürzung der Arbeitszeit, 
der Urlaubsverlängerung und der sich zwischen 1987 und dem 
Jahr 2000 annähernd verdoppelnden Ruhestandsversetzungen 
sowie der allgemeinen Arbeitsmarktlage noch verschärft. 

Allein der Ruf nach mehr Personal war und ist daher wenig 
hilfreich, die pOlizeilichen Arbeitsmöglichkeiten und damit 
die Kriminalitätsbekämpfung im notwendigen Maße zu verbes
sern. Ich sehe uns vielmehr in der Pflicht, alle Möglich
keiten der Effizienzsteigerung der POlizei zu nutzen, wobei 
neben der Verbesserung der Kriminaltechnik, der Veränderung 
der Aufgaben- und Laufbahnstruktur natürlich auch die aus
getrampelten Pfade der Aufbau- und Ablauforganisation der 
POlizeibehörden in eine kritische Analyse einzubeziehen 
sind. 

Vor diesem Hintergrund konnte das Ziel nur sein, 

- die kostbare Arbeitskraft ausgebildeter SChutz- und Kri
minalbeamter der Einsatz- und Ermittlungsaufgabe zu einem 
höchstmöglichen Prozentsatz unmittelbar zuzuführen 

- die Koordinierungs-, Stabs- und Verwaltungsaufgaben durch 
Bündelung, also Abbau von Parallel- und Mehrfacharbeits
gängen zu reduzieren 

- die Arbeits- und Informationsabläufe identifizierungs
freundlich und damit motivationsfördernd zu gestalten 

- die Konzentration von speziellem Fachwissen, deliktisch 
gegliedert für die Bearbeitung der SChwerkriminalität und 
deliktsübergreifend für die Bearbeitung der Massenkrimi
nalität zu nutzen und 

- letztlich den Abbau von Spartendenken durch Übertragung 
regional gestaffel~er Gesamtverantwortung zu erreichen. 
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Die größte Sensibilität einer derartigen Neuorganisation 
finden wir im Integrationsgrad zwischen Schutz- und Krimi
nalpolizei. Damit ist auch gleichzeitig der "wunde Punkt" 
in der Realisierung angesprochen. Ein durch eine Organisa
tionsstruktur zum Teil vorgegebenes neues Wir-Gefühl bei 
der Bearbeitung insbesondere der Massenkriminalität oder 
z. B. der Akzeptanz der Führung eines regional verantwort
lichen pOlizei führers der SChutzpolizei stieß - zumindest 
anfänglich - bei einem Teil der Kriminalbeamten an Barrie
ren des Selbstbewußtseins und ROllenverständnisses. Etwas, 
was natürlich nicht erstaunt, handelt es sich doch um ge
wachsene Denkweisen, die auch zum Teil nachvollziehbar 
sind. 

Meine Erkenntnisse daraus sind deshalb auch eindeutig: 

Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Organisationsänderung 
ist die Erhaltung 

- einer kriminalpolizeilichen Identität, d. h. Spezialisie
rung in einem entsprechenden Organisationsrahmen und un
ter kriminalpolizeilicher Führung, soweit wie möglich. 

Andererseits 

- eine Integration von Kriminalbeamten, d. h. Einbringen 
kriminalpolizei lichen Sachverstandes in dezentrale Orga
nisationseinheiten aus Schutz- und Kriminalpolizei, so 
weit wie nötig. 

Im Pilotprojekt meiner Behörde bedeutet dies, Konzentration 
kriminalpolizeilichen Fachwissens mit 78 % der Kriminalbe
amten auf die Bearbeitung der Sehwerkriminalität (durch
schnittlich 13 % des Deliktsaufkommens), zusaromengefaßt in 
einer Direktion· "Kriminalitätsbekämpfung" , deliktsorien
tiert in 9 Fachkommissariate, unter kriminalpolizeilicher 
Führung. In allen Bereichen der Kriminalpolizei wurden da
mit Kräfte für den Aufbau operativer Fahndungs- und Obser
vationseinheiten frei. Besonders positiv zeigte sich hier
bei die mit dieser Neuorganisation ermöglichte Einrichtung 
eines Zentralkommissariats für personenbezogene Ermittlun
gen im Bereich der "Organisierten Kriminalität." 

Eine integrierte Arbeit zwischen Schutz- und Kriminalpoli
zei erfolgt demnach mit 22 % der Kriminalbeamten dezentral 
im Bereich der einfachen und mittleren Kriminalität in Er
mittlungsgruppen der POlizeireviere und -stationen. Hierbei 
wurden· die Ermittlungsgruppen der Innenstadtreviere aus 
kriminalgeographischen Gesichtspunkten regional in einer 
"Kriminalwache City" mit exponierter bürgerfreundlicher In
nenstadtlage zusammengefaßt. 
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Was haben wir letztlich damit erreicht? 

Einerseits wurden Kriminalbeamte von der Bearbeitung, zum 
großen Teil von der "Verwaltung", der Massendelikte befreit 
und können sich nun auf KriminalitätSfelder konzentrieren, 
die kriminalpolizeiliches Fachwissen im besonderen Maße er
fordern. Andererseits wurden SChutzpolizeibeamte verstärkt 
in die Bearbeitung der kleinen und mittleren Kriminalität 
einbezogen - unter erfahrenen Kriminalpolizeibeamten als 
Ermittlungsgruppenleitern. Dazu werden die Massendelikte 
tatortnah, anzeigenzeitnah und grundsätzlich vom ersten An
griff an in einer Hand bearbeitet. Nicht nur dadurch, daß 
sich Streifenbeamte und Ermittlungsbeamte in den Dienst
stellen vor Ort täglich begegnen, wird ein wichtiges Infor
mationspotential für die Ermittlungen genutzt, sondern auch 
Orts- und Personenkenntnisse der Ermittlungsbeamten in das 
Verfahren eingebracht. Informationsdefizite durch Abgabe 
des Vorganges an ein zentral arbeitendes Kommissariat gehö
ren bei der Bearbeitung der Massenkriminalität der Vergan
genheit an. 

Zwei Aspekte verdienen zudem noch besondere Beachtung. Der 
ermittelnde Beamte vor Ort ist auch bei der Bearbeitung der 
Massenkriminalität hoch motiviert, da er "seinen Fall" von 
Anfang bis Ende bearbeitet und seine regionalen Erkenntnis
se optimal einbringen kann. Der Bürger als Opfer, Zeuge und 
Hinweisgeber hat von Beginn an seinen Ansprechpartner vor 
Ort, ihm entfallen weite Wege und die Weiterleitung von ei
nem Sachbearbeiter zum anderen. Seine so dringend notwendi
ge Mitwirkungsbereitschaft wird beträchtlich gefördert. Mit 
dieser Ablauforganisation versprechen wir uns auch im Be
reich der Massenkriminalität eine deutlich verbesserte Auf
klärungschance" 

Natürlich ist die Vorgehensweise zur Einführung einer Neu
organisation von besonderem Interesse, wobei ich aus heu
tiger Sicht dem Zeitpunkt der ministeriellen Entscheidung 
über das endgültige Gesicht der neuen Organisation und ei
ner landesweiten Einführung besondere Bedeutung beimesse. 
Ebenso erscheint mir der Zeitpunkt der Beteiligung der Ver
bände von hohem Einfluß. Das hessische Innenministerium 
hatte sich dafür entschieden, Teilbereiche einer möglichen 
Neuorganisation in verschiedenen POlizeidienststellen des 
Landes erproben zu lassen. Lediglich das Polizeipräsidium 
Wiesbaden wurde im Januar 1990 beauftragt, eine die gesamte 
Behörde umfassende Organisationsänderung auf der Basis der 
Ergebnisse der bereits angesprochenen Arbeitsgruppe vom Ju
li 1988 vorzunehmen und die veränderte Arbeitsweise bei der 
Kriminalitätsbekämpfung zu erproben. 

Ein halbes Jahr später - also im Sommer 1990 - war das 
POlizeipräsidium Wiesbaden neu gegliedert und die Umgestal
tung der AUfbauorganisation abges·chlossen. Dies, obwohl 
durch das Zusammenführen und Neugestalten von Organisa
tionseinheiten die Behörde in ihrem gesamten Aufbau und ih
rer Unterbringung verändert wurde. Entsprechend der Vorgabe 
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erfolgte diese Organisationsmaßnahme personal- und kosten
neutral. Personelle Engpässe und technische Defizite konn
ten daher auch durch die Neuorganisation nicht beseitigt 
werden. 

Die Erprobung konnte beginnen, wobei die besonderen Bela
stungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach un
terschiedlichen Eingewöhnungsphasen und fortlaufender Ver
besserung der Ablauforganisation schrittweise abgebaut wur
den. Der abschließende Erfahrungsbericht war für März 1992 
terminiert, eine Entscheidung über die zukünftige Aufbau
und Ablauforganisation hessischer polizeipräsidien ist noch 
nicht gefallen. 

Allein die lange Zeitdauer zwischen der Ergebnisfindung der 
eingesetzten Arbeitsgruppe bis zum Beginn der ganzheitli
chen Erprobung, dann aber die relativ kurze Testphase von 
eineinhalb Jahren und die noch ausstehende finale Entschei
dung, geben individuellen Einflüssen, zum Teil personenbe
zogenen Überlegungen oder instabilen Aussagen von Berufs
und Interessenvertretungen, breiten Raum. Die Gefahr, daß 
an der Sache orientierte und für richtig befundene Überle
gungen eines kompetenten Gremiums zu einem Gefüge von Kom
promissen zusammenschmelzen, ist diesem Realisierungsprozeß 
immanent. 

Parallel dazu läuft der Prozeß innerbehördlicher Akzeptanz. 
Hierbei sind naturgemäß relativ geringe Anlaufprobleme im
mer dort zu beobachten, wo sich lediglich Organisationsbe
zeichnungen oder Abläufe ände~n, Status undArbeitsumfeld 
aber unverändert bleiben. Nach meinen Beobachtungen war 
dies im Verwaltungs- und logistischen Bereich, also bei der 
Zusammenfassung der Querschnittsaufgaben wie im allgemeinen 
Streifendienst bzw. bei den Sonderdiensten, der Fall~ 

Anders sah es erwartungsgemäß im Bereich der Kriminalitäts
bekämpfung aus, wo Kriminalbeamte zum Teil ihr angestammtes 
Kommissariat verlassen mußten, in einem anderen Team arbei
ten sollten oder ihren Status als Kriminalbeamte gefährdet 
sahen, weil sie in einem Team mit schutzpolizeilichen Er
mittlungsbeamten dezentral Dienst versehen sollten. 

Da in einer Behördenorganisation dieser Größenordn~ng nicht 
jeder Arbeitsplatz funktionell und belastungsmäßig "maßge
schneidert" werden kann, halten sich selbstverständlich 
auch einzelne Stimmen mit partieller Negativkritik, insbe
sondere im Bereich der Kriminalpolizei. Einen nicht unwe
sentlichen Einfluß hatte hierbei auch die strikte Änderung 
von gewachsenen spartenspezifischen Organisationsbegriffen, 
weshalb ich auch entsprechende aussagekräftige und bekannte 
Organisationsbezeichnungen wieder eingeführt habe. 

Die Erfahrungen während der Erprobung haben auch gezeigt, 
daß das Verständnis der Bediensteten für Veränderungen 
- insbesondere wenn sie sich auf den persönlichen Bereich 
auswirken - mit dem Umfang der Information über Zielset-
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zung, Hintergründe und Notwendigkeiten wuchs. So verbesser
te sich die Einstellung zu den veränderten Organisations
vorgaben im Laufe der Erprobungszeit zusehends, so daß ich 
heute in meiner Behörde von einer hohen Akzeptanz sprechen 
kann. 

Nach 26-monatiger Arbeit des POlizeipräsidiums Wiesbaden, 
in der von mir zwangsläufig nur grob dargestellten Organi
sationsform, ist aus meiner Sicht folgendes festzustellen: 

Die Zusammenführung annähernd aller Exekutivkräfte in einer 
gemeinsamen Abteilung hat die Koordinierungs- und Reibungs
verluste zwischen der ehemaligen Schutz- und Kriminalabtei
lung beseitigt. Beide POlizeisparten sind unter einer Ab
teilungsführung bei einern hohen Integrationsgrad und ge
meinsamen Informationsverbund derselben Ziel vorgabe unter
stellt. Durch Wegfall von Doppelgleisigkeiten in personel
ler und sachlicher Hinsicht ergibt sich eine deutliche E~
fizienzsteigerung. 

Die spartenspezifische Fachkompetenz bleibt auch bei diesem 
integrierten Konzept, sowohl durch die stabsmäßige Unter
teilung in den Bereichen "Kriminalitätsbekämpfung" und "Si
cherheits- urid Ordnungsaufgaben" als auch durch die Exi
stenz kriminalpolizeilicher Fachkommissariate in einer ge
sonderten Direktion voll erhalten. Defizite sind zum jetzi
gen Zeitpunkt nicht erkennbar. 

Ich will Ihnen allerdings nicht verschweigen, daß die Auf
gabenzusammenführung zu einer "Einsatz- und Ermittlungsab
teilung" Befürchtungen einer organisationsabweichenden 
zwangsläufigen Dominanz des Leiters dieser personalstärk
sten Abteilung weckt. Derartige Bedenken erfahren aller
dings aus der AUfbauorganisation und der Geschäftsvertei
lung keine Begründung. Der Fortgang der Erprobung hat viel
mehr gezeigt, daß unabhängig von diesem Integrationsmodell 
- wie in jedem Organisationsgefüge - die Nowendigkeit be
steht, die Führungsaufgabe, die damit notwendigen Zielvor
gaben und Entscheidungen, Personalregelungen und Kontrollen 
durch entsprechende Dienst- und Fachaufsicht über alle Ab
teilungen, neben der fachbezogenen internen und externen 
Repräsentation, durch den Behördenleiter aktiv wahrzunehmen 
ist. Anhaltspunkte für modellspezifische Probleme haben 
sich bei mir nicht ergeben. 

Fatal wäre allerdings, wenn dieses vermeintliche Problem 
zum Wertmaß der gesamten Organisationsverbesserung würde 
und damit den Weg in die, wie ich meine, erfolgversprechen
de Richtung blockierte. Die KriminalitätsbekäInpfung der 
kommenden Jahre hat dann eine Chance, der Entwicklung der 
Kriminalitätslage wirksam zu begegnen, wenn neben anderen 
notwendigen Maßnahmen alle pOlizeilichen Exekutivkräfte an 
dieser Aufgabe beteiligt werden. Die Konzentration krimi
nalpolizeilicher Kompetenz auf entsprechende Deliktsberei
che und die zwischen Schutz- und Kriminalpolizei sparten
übergreifende integrative und damit dezentrale Bearbeitung 
der Massenkriminalität erfüllt diesen Anspruch. 
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Neue Organisationsmodelle für die POlizei 
Bericht aus Nordrhein-Westfalen 

Henning Tegtmeyer 

Im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit möchte ich heute 
über die Neuorganisation der Kreispolizeibehörden des Lan
des Nordrhein-Westfalen hinsichtlich deren geänderter Auf
bauorganisation berichten. Nur ansatzweise kann darauf ein
gegangen werden, daß auch ablauforganisatorische Änderungen 
insbesondere durch eine neue Geschäftsordnung für die 
Kreispolizeibehörden vorgesehen sind. Nicht unerwähnt blei
ben darf in diesem Zusammenhang, daß die Regierungspräsi
denten, die in Nordrhein-Westfalen ebenfalls Polizeibehör
den sind, in ihrer Zuständigkeit als Aufsichtsbehörden über 
die Kreispolizeibehörden organisationsrechtliche Verände
rungen erfahren haben und darüber hinaus personell ver
stärkt worden sind. Vorüberlegungen zur Neuorganisation des 
Landeskriminalamtes sowie der POlizeieinrichtungen des Lan
des, vornehmlich der Bereitschaftspolizei, der Landeskrimi
nalschule und der Höheren Landespolizeischule "earl Sever
ing" in Münster, sind bereits abgeschlossen. Soweit es al
lerdings um sachliche Zuständigkeitsänderungen geht, sind 
diese von der Novellierung des POlizeiorganisationsgesetzes 
abhängig. SGhließlich darf nicht aUßer Betracht bleiben, 
daß zum 1. Januar 1993 eine Änderung der sog. Kriminal
hauptsteilenverordnung in Kraft treten soll, wodurch Zu
ständigkeitsveränderungen zwischen den zu Kriminalhaupt
steilen bestimmten POlizeipräsidenten im Verhältnis zu den 
weiteren zum Hauptsteilenbereich gehörenden Kreispolizei
behörden vorgenommen werden. 

Sie sehen also, meine Damen und Herren, die Neuorganisation 
der POlizei in Nordrhein-Westfalen ist ein sehr komplexes 
Thema. Einige Komponenten sind landesspezifisch und sollen 
hier nicht vertieft werden. Andere hingegen, und dazu zähle 
ich die AUfbauorganisation der Kreispolizeibehörden, näm
lich der 21 POlizeipräsidenten und der 29 Oberkreisdirekto
ren, dürften auf allgemeines Interesse stoßen. 

Wenngleich die Zahl der Kreispolizeibehörden im Zuge der 
kommunalen Neuordnung Anfang der 70er Jahre stark reduziert 
wurde, war die grundlegende innere Organisation für die 
verbleibenden KPB im Prinzip seit 1962 gleich: Durch Rund
erlaß war damals bestimmt worden, daß jede Kreispolizeibe
hörde über eine Abteilung Verwaltung, eine Abteilung 
SChutzpolizei und eine Abteilung Kriminalpolizei verfügte 
(vgl. Schaubild 1). Ersparen Sie mir, Ihnen im einzelnen 
darzustellen, welche Abteilung zu welchem Zeitpunkt welche 
Aufgaben wahrnehmen mußte. Da hat es aufgrund von Detail
regelungen stets neue Varianten gegeben. Diese waren nicht 
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immer konsequent. Im übrigen gab es gelegentlich Kreispoli
zeibehörden, die aus der Not eine Tugend machten und für 
ihren örtlichen Bereich Zuständigkeitsabgrenzungen vornah
men, deren Regelungsinhalt sich nur schwer-lieh mit der eher 
generellen Erlaßlage in Einklang bringen ließ. 

Schon aus diesem Grund war eine 
gelung für die AUfbauorganisation 
noch weitere Argumente hinzu: 

vereinheitlichende Neure
angezeigt. Es kamen aber 

Ob es 1962 eine trennscharfe Zuständigkeitsabgrenzung zwi
schen Kriminalpolizei und Schutzpolizei dergestalt gegeben 
hat, daß - K - Straftaten verfolgte und - S - quasi den 
Rest pOlizeilicher Aufgaben erledigte, weiß ich nicht ge
nau, ich habe aber meine Zweifel. Festzuhalten ist jeden
falls, daß die Schutzpolizei im Laufe der Zeit immer stär
ker in die Kriminalitätsbekämpfung einbezogen worden ist: 
Es begann mit Verkehrsstraftaten und ging über Diebstahl 
von Kraftfahrzeugen sowie Diebstahl aus Kraftfahrzeugen hin 
zum Ladendiebstahl und zur Straßenkriminalität. Diese Ent
wicklung war folgerichtig, denn Kriminalitätsbekämpfung ist 
eine Aufgabe der gesamten POlizei. 

Der Blick über die Grenzen des Landes Nordrhein-Westfalen 
hinaus und ins AUSland zeigte, daß dort die SChutzpolizei 
- wenn auch niCht immer zu gleichen Anteilen - an der Kri
minalitätsbekämpfung beteiligt ist. 

Daneben war folgendes zu bedenken: Im Programm für die In
nere SiCherheit, welches auf einem Beschluß der Innenmini
sterkonferenz aus dem Jahre 1974 beruht, steht zu lesen, 
daß Schutz- und Kriminalpolizei auf der unteren Ebene unter 
eine Führung zu stellen seien. 

Darüber hinaus gibt es die Vorst'ellung, im Interesse grö
ßerer Bürgernähe eine stärkere Regionalisierung oder Dezen
tralisierung der Kriminalitätsbekämpfung anzustreben. 

All das führte dazu, in Nordrhein-Westfalen die Sparten
trennung zwischen - S - und - K - als Organisationsprinzip 
aufzuheben. 

Angesichts der wohl überall festzustellenden Schwierigkei
ten der öffentlichen Haushalte muß man davon ausgehen, daß 
Planstellen für Polizeivollzugsbeamte nicht im notwendigen 
Umfang zu erhöhen sind. Also muß versucht werden, die Voll
zugspolizei von sog. Querschnittsaufgaben zu entlasten. 
Prinzip der Neuorganisation in Nordrhein-Westfalen ist es 
daher, die biSherigen Abteilungen - S - und - K - von typi
schen Verwaltungsaufgaben zu entlasten und durch eine Kon
zentrierung der Aufgaben Personal für eigentliche POlizei
aufgaben freizustellen. Zu denken ist an Bereiche wie Or
ganisation, personalangelegenheiten, Nachwuchswerbung, Aus
und Fortbildung, Technik usw. Letztlich soll versucht 
werden, parallel mit der Neuorganisation durch Einsatz mo-

55 



derner Kommunikationstechniken die einzelnen Organisations
einheiten zu vernetzen, um den erforderlichen Informations
fluß zu verbessern oder gar erst zu ermöglichen. 

Um zu einem Plan für die Neuorganisation der-Kreispolizei
behörden zu kommen, berief der Innenminister eine Arbeits
gruppe ein, der Vertreter des Ministeriums, der Regierungs
präsidenten und der Kreispolizeibehörden angehörten - neben 
einem pOlizeipräsidenten beispielsweise auch ein Polizei
hauptmeister. Der POlizei-Hauptpersonalrat entsandte seinen 
Vorsitzenden in die Arbeitsgruppe. An den Sitzungen nahm 
auch ein Vertreter des Arbeitsstabes "Aufgabenkritik".der 
Landesregierung teil. Darüber hinaus war ein Mitglied der 
Geschäftsleitung der Kienbaum-Unternehmensberatung GmbH an
wesend, damit wissenschaftlich abgesicherte organisations
theoretische Erkenntnisse berücksichtigt werden konnten. 

Die Arbeitsgruppe wertete 1990/91 Stellungnahmen der Regie
rungspräsidenten, der Leiter der Kreispolizeibehörden, der 
Leiter der Schutzpolizei sowie der Leiter der KriminalpOli
zei und der berufsständischen Vertretung zur Neuorganisa
tion aus. Das von ihr entwickelte Modell wurde danach noch
mals mit den genannten Stellen und Personen erörtert, auch 
mit dem POlizei-Hauptpersonalrat und den örtlichen Perso
nalratsvorsitzenden. Selbstverständlich interessierten sich 
viele Landtagsabgeordnete dafür, mitunter sogar Bundestags
abgeordnete aus Nordrhein-Westfalen. 

Das von der Arbeitsgruppe entwickelte Modell wurde im In
nenministerium bis Herbst 1991 aufgrund der eingegangenen 
Stellungnahmen und der geführten Gespräche überarbeitet. 
Nachdem sich sowohl der Ausschuß für Innere Verwaltung des 
Landtags Nordrhein-Westfalen als auch der Polizei-Hauptper
sonalrat damit beschäftigt hatten, wurde durch zwei Runder
lasse folgendes festgelegt: 

Es gibt Rahmenvorgaben, nach denen die Kreispolizeibehörden 
Organisationsvorschläge für ihren jeweiligen Bereich ent
wickeln sollen, wobei die Kreispolizeibehörden in sechs 
Gruppen eingeteilt werden. Das größte Präsidium im Lande, 
der POlizeipräsident Köln, hat über 1 Million Einwohner, 
das kleinste Präsidium, der Polizeipräsident Leverkusen, 
hingegen nur etwa 160.000 Einwohner. Auch bei den Ober
kreisdirektoren gibt es beträchtliche UnterSChiede hin
sichtlich der Einwohnerzahl, der räumlichen Größe und der 
sonstigen Struktur. Beispielhaft soll erwähnt werden: Der 
Oberkreisdirektor Mettmann hat beinahe 500.000 Einwohner 
und grenzt fast ausschließlich an Großstädte, nämlich an 
Düsseldorf, Duisburg, MÜhlheim, Essen, Wuppertal, Solingen, 
Leverkusen und Köln. Demgegenüber ist der Oberkreisdirektor 
Olpe im Sauer land vielmehr ländlich strukturiert und weist 
nur etwa 125.000 Einwohner auf. Das führt dazu, daß nicht 
für alle Kreispolizeibehörden ein einheitliches Organi
sationsmodell bis in die letzten Einzelheiten festgelegt 
werden kann. 
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Eines haben aber alle Kreispolizeibehörden gemeinsam: Sie 
verfügen demnächst über eine Abteilung Verwaltung/Logistik 
und über eine Abteilung Gefahrenabwehr/Strafverfolgung 
(vgl. Schaubild 2). 

Welche Aufgaben in den drei Dezernaten der Abteilung VL 
wahrgenommen werden, ist aus den Anstrichen auf dem Schau
bild für die größten Polizeibehörden des Landes zu sehen. 
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang, daß aufgrund lan
desrechtlicher Zuständigkeitsverordnungen die Kreispolizei
behörden in Nordrhein-Westfalen sowohl Waffenerlaubnisbe
hörden als auch Versammlungsbehörden sind. Wichtig ist wei
terhin, daß im Dezernat VL 3 die- gesamte Technik angesie
delt ist. Für den Einsatzfall ist allerdings sicherge
stellt, daß der Einsatzleiter auf die Technik zurückgreifen 
kann und daß im Einsatzstab Beamte aus dem Dezernat VL 3 
vorhanden sind. 

Dem Abteilungsleiter GS ist ein Abteilungsstab mit dem Füh
rungs- und Lagedienst und 3 Dezernaten zugeordnet. Nach un
seren Vorstellungen sollen sowohl im Führungs- und Lage
dienst als auch im Dezernat GS I Kriminalbeamte verwendet 
werden, während in dem Dezernat GS 2 auch Schutzpolizeibe
amte eingesetzt werden können. SChutz- und Kriminalbeamte 
kommen gleichermaßen als Leiter GS bzw. als Leiter des Ab
teilungsstabes in Betracht. Dasselbe gilt für die Funktion 
des Leiters einer POlizeiinspektion und des Leiters der 
Spezialeinheiten. 

Dem Leiter GS, wohlgemerkt nicht dem Abteilungsstab, sind 
die Unterabteilungen nachgeordnet. POlizeiinspektionen wird 
es regelmäßig in jeder KPB mehrere geben, auf ihre Organi
sation komme ich noch zurück. 

Vor diesem Auditorium ist sicher erwähnenswert, daß der 
pOlizeiliche Staatsschutz eine eigene Unterabteilung bil
det, allerdings nur bei sog. KriminalhauptsteIlen vorhanden 
ist. 

Ehe ich auf die Unterabteilung Zentrale Kriminalitätsbe
kämpfung eingehe, muß ich auf folgendes hinweisen: 

Durch einen der oben erwähnten Runderlasse ist festgelegt, 
welche Straftaten zentral von der ZKB bzw. von einem Zen
tralen Kriminalkommissariat bei den kleineren Oberkreisdi
rektoren zu verfolgen sind und welche Straftaten dezentral 
durch die Kriminalkommissariate in den pOlizeiinspektionen 
bekämpft werden. Schon aus dem im Organigramm bei der ZKB 
(vgl. Schaubild 3) aufgeführten Anstriche ergibt sich, daß 
hier schwere Straftaten, insbesondere aus dem Bereich der 
OK bekämpft werden sollen. Deshalb ist für Insider folgende 
Relation nicht verwunderlich: Bei den zu KriminalhauptsteI
len bestimmten Kreispolizeibehörden sollen bis zu 75 % der 
vorhandenen Kriminalbeamten in der ZKB bleiben, obwohl dort 
nur etwa 30 % aller bekanntgewordenen Straftaten bearbeitet 
werden. Daß diese Straftaten aber regelmäßig einen hohen 
Ermittlungsaufwand erfordern, liegt auf der Hand. 
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Neu ist, daß nunmehr jede Kreispolizeibehörde ein speziel
les Kriminalkommissariat "Vorbeugung" erhält. 

Die Straftaten; für die keine zentrale Bearbeitung erfor
derlich wird, sind durch die Kriminalkommissariate bei den 
POlizei inspektionen zu verfolgen, d. h. hier kann eine bür
gernahe Bekämpfung ansetzen (vgl. Schaubild 4). Diese Kri
minalkommissariate werden z. T. mit Kriminalbeamten be
setzt, z. T. auch mit Schutzpolizeibeamten aus dem bishe
rigen Bezirks- und Ermittlungsdienst. Etwa 50 % der jetzt 
dort tätigen Beamten sollen in den Kriminalkommissariaten 
eingesetzt werden, 50 % werden zukünftig reinen Bezirks
dienst versehen. 

In diesem Zusammenhang ist zweierlei von Bedeutung: 

1. Der Leiter ZKB erhält aufgrund der Geschäftsordnung die 
Federführung hinsichtlich der Frage, ob ein Vorgang 
zentral durch die ZKB oder dezentral durch ein KK bei 
einer PI zu bearbeiten ist. 

2. Die hier im Organigramm aufgeführten Linien stellen die 
Weisungsstränge dar, nicht jedoch die Informationsab
läufe. Eilige Informationen brauchen z. B. nicht über 
den Leiter GS von einem Kriminalkommissariat bei einer 
POlizei inspektion an die ZKB zu laufen. 

Abschließend weise ich auf folgendes hin: 

Bei den ersten 20 Kreispolizeibehörden sind inzwischen die 
Leiter VL und GS aufgrund von Ausschreibungen und Auswahl
verfahren bestellt, die anderen werden folgen, allerdings 
wird das noch bis in das Jahr 1993 hinein dauern. Nach mei
ner Einschätzung werden die ersten Kreispolizeibehörden in 
diesem Jahr die von ihnen favorisierten Organisationspläne 
dem Innenministerium auf dem Dienstweg vorlegen. Somit wer
den zu Beginn des kommenden Jahres die ersten Kreispolizei
behörden neu organisiert sein. 

Durch die Neuorganisation der Kreispolizeibehörden wird 
meines Erachtens POlizeiarbeit insgesamt effektiver werden. 
Ich verkenne aber nicht, daß Organisationsänderungen für 
eine Vielzahl von POlizeibeamten auch Veränderungen mit 
sich bringen und daß nicht in jedem Fall jeder Betroffene 
die Funktion bekommen kann, die er sich erhofft. Das gilt 
nicht nur für den einen oder anderen bisherigen Leiter K 
bzw. Leiter S, der nach der Neugliederung nicht mehr die 
Funktion eines Abteilungsleiters bekleidet, das gilt z. B. 
auch für viele Beamte des bisherigen Bezirks- und Ermitt
lungsdienstes. Eine geschickte Personalführung kann viel
fach den angestauten Unmut mildern. In 10 Jahren wird die 
jetzt vorgenommene Neuorganisation der Kreispolizeibehörden 
nicht mehr im Streit sein, und die jetzt festzustellenden 
Geburtswehen haben dann allenfalls noch rechtshistorische 
Bedeutung. 
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Ich hoffe daher also, daß trotz der mancherorts vorhandenen 
Bedenken gegen die Neuorganisation der Kreispolizeibehörden 
in Nordrhein-Westfalen das Ergebnis ein voller Erfolg sein 
wird. ' 
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Neue Organisationsmodelle für die POlizei 
Bericht aus dem Saarland 

Gregor Lehnert 

1. Vorbemerkung 

"Wenn der Rotstift wütet, droht das Auge des Gesetzes all
mählich zu erblinden." 

"Wird die POlizei zur Notrufsäule abgewertet?" 

"Polizei muß sich auf bittere Pillen einstellen." 

"polizisten müssen sieh bei Diskussionen mäßigen, "Maul
korb" aus dem Ministerium sorgt für Wirbel." 

Diese kleine Auswahl von Zitaten zeigt, wie emotional das 
Thema Neuorganisation der POlizei im Saarland begleitet 
wurde und teilweise auch heute noch begleitet wird. Für das 
Saarland gilt dabei, daß die umsetzung der neuen Strukturen 
bis zum Jahresbeginn 1993 abgeschlossen sein wird. 

2. Darstellung des Reorganisationsprozesses 

2.1. Anlaß 

Die bisherige Organisationsstruktur beruhte auf dem zwi
schenzeitlich aUßer Kraft getretenen Gesetz über die Orga
nisation der POlizei im Saarland aus dem Jahre 1969. In den 
letzten 20 Jahren hatten wir zwar einzelne organisatorische 
Anpassungen - insbesondere im Bereich der Kriminalpolizei -
durchgeführt, doch die tiefgreifenden Veränderungen der 
ökonomischen, soziokulturellen, technologischen und gesetz
lichen Rahmenbedingungen erforderten eine umfassende Effi
zienzüberprüfung der Gesamtorganisation. 

Die absehbaren zusätzlichen Belastungen durch steigende Ge
fahren für die Verkehrssicherheit, qualitative Veränderun
gen in der Kriminalität bei gleichzeitiger Verkürzung der 

- Arbeitszeit und die Tatsache, daß die prekäre Haushaltssi
tuation des Saarlandes eine Personalmehrung nicht zuläßt, 
waren ausschlaggebend für die Entscheidung, die erkennbaren 
Probleme durch eine Änderung der Gesamtorganisation zu lö
sen. 

2.2. ZielejMethodik 

Der saarländische Minister des Innern setzte deshalb am 
23.10.89 eine unabhängige 

"Kommission zur Neuorganisation der saarlandischen Voll
zugspolizei" 
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ein, mit dem Ziel, Vorschläge zu entwickeln, wie die Poli
zei für die 90er Jahre organisiert sein muß, damit sie ihre 
Aufgaben unter den prognostizierten Rahmenbedingungen sach
gerecht erfüllen kann. 

Neben der prognostizierten Verkehrs- und Kriminalitätsent
wicklung sollten insbesondere 

- die Bevölkerungsentwicklung, 
- die Entwicklung der Arbeitszeit, 
- die Altersstruktur der saarländischen Polizei, 
- die humanere Gestaltung der Arbeitsbedingungen 

berücksichtigt werden. 

Die Kommission setzte sich neben dem Vorsitzenden, dem ehe
maligen Oberbürgermeister der Stadt Neunkirchen, Herrn Neu
ber, aus Vertretern einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
der pOlizei-Führungsakademie, sowie Vertretern des Ministe
riums der Finanzen, der Staatskanzlei und des Ministers des 
Innern zusammen. Die Leiter der Behörden und Einrichtungen 
der saarländischen Vollzugspolizei wirkten ebenso wie Mit
glieder der Personalvertretungen als Berater mit, d. h. sie 
hatten kein Stimmrecht . 

. Nach einer umfassenden Bestandsaufnahme und einer darauf 
aufbauenden Schwachstellenanalyse hat die Kommission Lö
sungsmöglichkeiten aUfgezeigt und nach einer vergleichenden 
Bewertung eine nach ihrer Auffassung "optimale" Lösungsmög
lichkeit formuliert. Dabei wurde auch auf Fragen der Kosten 
und Wirtschaftlichkeit eingegangen sowie eine Bewertung und 
Prognose der Wirkungen im Hinblick auf die mögliche Neuor
ganisation vorgenommen. 

Der im März 1991 von der Kommission vorgelegte Bericht und 
Organisationsvorschlag wurde 
breit angelegten externen und 
fizierter Form am 02. April 
umgesetzt. 

nach einer intensiven und 
internen DiSkussion im modi-

1992 in einem ersten Schritt 

Die Umsetzungsphase wird Anfang des Jahres 1993 abgeschlos
sen sein. 

3. Strategische Überlegungen/Organisationsphilosophie 

Bei der grundsätzlichen Organisationsentscheidung ließ sich 
der Minister u. a. von der Organisationsphilosophie leiten, 
daß bei der Bewältigung von vOllzugspolizeilichen Aufgaben
steIlungen wie 

- allgemeine Sicherheitsaufgaben, 
- Aufgaben der Verkehrssicherheit, 
- Aufgaben der Kriminalitätsbekämpfung 

möglichst weitgehend auf die flächendeckende Organisation 
der POlizei zurückgegriffen werden soll. Demgegenüber soll 
sich der Einsatz von speziell ausgebildeten Beamten an 
sachlichen Kriterien und den jeweiligen, am Einzelfall 
orientierten besonderen Notwendigkeiten ausrichten. 
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Im Bereich der Kriminalpolizei hat dies im Saarland zu ei
ner zentral ausgerichteten Organisationsstruktur geführt. 
Dadurch ist eine nahezu optimale Verwendung und Auslastung 
speziell ausgebildeter Bediensteter der Kri~inalpolizei 
möglich. 

4. Organisationsdarstellung 

Unter Beachtung dieser Prämissen gliedert sich die saarlän
dische Vollzugspolizei ab dem 02.04.1992 in die POlizei
vollzugsbehörden 

- POlizeidirektion Mitte (Saarbrücken), 
- POlizeidirektion Ost (Neunkirchen) , 
- POlizeidirektion West (Saarlouis), 
- Landeskriminalamt (Saarbrücken), 

und die Einrichtungen der Vollzugspolizei 

- POlizeidirektion Zentrale Dienste (Saarbrücken), 
- POlizeidirektion Aus- und Fortbildung/Bereitschaftspoli-

zei (Saarbrücken) 

Den POlizeidirektionen Mitte, West und Ost sind alle Aufga
ben im Zusammenhang mit der dezentralen Kriminalitätsbe
kämpfung zugewiesen, so daß diese für die abschließende Be
arbeitung der gesamten Massenkriminalität (ca. 90 % des 
Kriminalitätsaufkommens) zuständig sind. Zur Bewältigung 
dieser AufgabensteIlung richten die POlizeidirektionen auf 
Ebene der POlizeiinspektionen (insgesamt 19) zukünftig Kri
minaldienste ein, 'in denen für die Übergangsphase neben 
SChutzpolizei- auch Kriminalbeamten eingesetzt werden. Mit
telfristig sollen Kriminalbeamten nur noch im Landeskrimi
nalamt eingesetzt werden. 

Das Landeskriminalamt gliedert sich in einen Führungsstab, 
die Abteilungen 1 (Information und Kommunikation), 2 (Quer
schnittsdienste), 3 (Deliktsorientierte Kriminalitätsbe
kämpfung) und 4 (Deliktsübergreifende Kriminalitätsbekämp
fung). 

Neben den Aufgaben als Zentralstelle i. S. v. § 3 BKAG sind 
dem Landeskriminalamt landesweite, operative Zuständigkei
ten für Fälle der SChwerkriminalität zugewiesen. 

Dies betrifft insbesondere folgende Deliktsbereiche: 

- Tötungsdelikte, 
- Eigentums- und Vermögensdelikte, 
- Wirtschaftskriminalität, 
- Umweltkriminalität, 
- Waffen-, Sprengstoff-, Brandkriminalität, 
- Rauschgiftkriminalität, 
- Staatsschutzkriminalität/Terrorismus, 
- Organisierte Kriminalität. 
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Darüber hinaus sind die Sondereinheiten MEK und SEK ebenso 
wie der gesamte Arbeitsbereich "Information und Kommunika
tion" organisatorisch beim Landeskriminalamt angebunden. 

Organisationseinheiten für Verdeckte Ermittler, Zeugen
schutz, Finanzermittlungen, Gemeinsame Ermittlungsgruppe 
Zoll/polizei zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität 
(GER) und eine Koordinierungsstelle für grenzüberschreiten-
de Maßnahmen nach dem Schengener Durchführungsübereinkommen 
sind weitere unverzichtbare Organisationsbausteine für eine 
moderne Verbrechensbekämpfung und als solche im Landeskri
minalamt vorhanden. Ein nach der PDV 100 gegliederter Füh
rungsstab steht für die Bewältigung der administrativen 
Alltagsarbeit, aber auch als FÜhrungs- und Hilfsorgan des 
POlizeiführers in besonderen Einsatzlagen zur Verfügung. 
"Gladbeck"-Erfahrungen sind somit berücksichtigt. 

Damit werden alle Ressourcen, die zur operativen und admi
nistrativen Bekämpfung qualifizierter Kriminalitätsphänome
ne erforderlich sind - unter einheitlicher Leitung - im 
Landeskriminalamt zusammengefaßt. 

Soweit in Kurzform die organisatorische Darstellung. 

5. Konfliktfelder und deren Bewältigung 

Es ist eine Binsenweisheit, 
rung in dieser Größenordnung 
fÜhrt werden kann. 

daß eine Organisationsverände
nicht ohne Konflikte durchge-

Zunächst will ich nicht unerwähnt lassen, daß viele Bedien
stete der saarländischen Vollzugspolizei eine ambivalente 
Einstellung zur Neuorganisation haben. Dies ist u. a. auf 
die damit zusammenhängenden Änderungen in der persönlichen 
Lebensführung, dem Wegfall von FÜhrungs funkt ionen , der Zu
samrnenführung von Dienststellen und dem oftmals bedingten 
Wechsel des Dienstortes zurückzuführen. 

Darüber hinaus hat der relativ lange Zeitraum von mehr als 
3 Jahren von der Einrichtung der Strukturkommission bis zur 
endgültigen Realisierung zu erheblichen Verunsicherungen 
innerhalb und außerhalb der POlizei geführt. 

Außerdem brachte die Neuorganisation ein hohes Maß an zu
sätzlicher Belastung insbesondere für die Führungsebene, 
weil die damit zusammenhängenden Aufgaben neben der All
tagsarbeit bewältigt werden mUßten. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle noch eine sehr persönliche 
Erfahrung weitergeben. Ich glaube, es gibt nicht viele ver
gleichbare Anlässe, bei denen das Beharren auf Erbhöfen, 
der Kampf um Machtpositionen, LObbyismus und jedwede Form 
von Einflußnahme in allen Bereichen so eklatant festge
stellt werden kann, wie bei einer solchen grundlegenden Or
ganisationsreform. 
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So darf ich die Behauptung aufstellen: Das Ergebnis ist ein 
Kompromiß und insoweit nicht nur Resultat einer in sich lo
gischen Kausalkette rein fachlicher Art. Ich behaupte wei
terhin, dies ist kein Spezifikum des Saarlandes. 

Soweit zum Umsetzungsprozeß der Strukturreform im Saarland. 

6. perspektiven 

.Die jetzt vor dem Abschluß stehende Neustrukturierung der 
saarländischen VOllzugspolizei darf jedoch nicht zu der 
Selbstzufriedenheit verleiten, daß wir damit in den 90er 
Jahren gewappnet sind, den Herausforderungen im Bereich der 
Inneren Sicherheit idealtypisch begegnen zu können. Es gilt 
vielmehr auch in den FOlgejahren die Organisationsstruktur 
einer permanenten und kritischen Prüfung zu unterziehen, 
ggf. sogar radikale Reformen zu vollziehen. 

Lassen Sie mich daher im folgenden - mit Blick in die Zu
kunft gerichtet - die Thesen ansprechen, die im Zuge der 
Überlegungen zur Neuorganisation im Saarland zwar disku
tiert aber teilweise lnfolge entgegenstehender rechtlicher 
und faktischer Rahmenbedingungen nicht ausreichend Berück
sichtigung fanden. 

These 1: 
Professionelle und pOlizeiliche Arbeit setzt strategische 
Planung voraus. 

Grundlage einer permanenten Organisationsüberprüfung kann 
nur eine umfassende strategische Planung sein, in der all 
die gegebenen und sich abzeichnenden allgemeinen und beson
deren Rahmenbedingungen zusammengefaßt und in ein sinnvol
les Handeln umgesetzt werden. 

Wie rapide sich die gesellschaftliche Entwicklung vollzie
hen kann und damit im Gefolge auch Aufgaben und Rolle der 
POlizei sich wandeln können, haben die Referenten am ge
strigen Tage verdeutlicht. 

These 2: 
Wir brauchen ein Leitbild zur Kriminalitätsbekämpfung, in 
dem Ziele, Prioritäten und Schwerpunkte pOlizeilicher Ver
brechensbekämpfung festgelegt sind. 

Es gilt mit Blick auf die Zukunft, zunächst ein Leitbild 
für eine erfolgsorientierte Kriminalitätsbekämpfung zu for
mulieren, in dem eindeutig 

- Ziele, 
- Prioritäten und 
- Schwerpunkte 

polizeilicher Verbrechensbekämpfung festgelegt sind. 
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Wir brauchen insoweit dringlich eine Fortschreibung des 
Programms für die Innere Sicherheit. 

Der europäische Einigungsprozeß macht es darüber hinaus er
forderlich, Aspekte des staatenübergreifenden Sicherheits
managements zu formulieren, d. h. es muß ein europäisches 
Sfcherheitskonzept entwickelt und umgesetzt werden. Neben 
einer nach aUßen und innen wichtigen Orientierungs- und Le
gitimationsfunktion ist von einem solchen Leitbild auch ein 
erheblicher Motivationsschub zu erwarten. 

Diesem Leitbild ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch des
halb eine eminente Bedeutung zuzumessen, weil trotz viel
fältiger Initiativen und Warnungen auch heute noch die 
überwiegende Zahl der pOlizeilichen Mitarbeiter so im AII
tagsgeschäft verstrickt ist, daß für die Bekämpfung quali
fizierter Kriminalitätsphänomene nur eingeschränkt perso
nelle Ressourcen zur verfügung stehen. 

These 3: 
Kriminalitätslagebild, Frühwarnsystem und Prognose müssen 
mehr als bisher Grundlage pOlizeilicher Planung sein. 

Das so formulierte Leitbild pOlizeilicher Verbrechensbe
kämpfung ist schließlich mit einem "realitätsnahen" Krimi
nalitätslagebild und einer Prognose der zu erwartenden Kri
minalitätsentwicklung in Beziehung zu setzen. Diese lapidar 
klingende Forderung stößt jedoch wegen eines fehlenden 
Frühwarnsystems sehr schnell an ganz reale Grenzen. Zwar 
gelingt es uns, in Teilbereichen ein relativ wirklichkeits
nahes Kriminalitätsbild darzustellen, jedoch sind wesentli
che Kriminalitätsfelder immer noch von einem erheblichen 
Dunkelfeld geprägt. 

Mit Blick auf die Zukunft sind wir sogar überwiegend nur 
auf grobe Vermutungen und Annahmen angewiesen. Beispielhaft 
will ich hier auf die Entwicklung nach 'Öffnung der Grenzen 
im Zusammenhang hinweisen. Während insbesondere die POlizei 
zum Teil düstere Visionen über auftretende SiCherheitsdefi
zite in die Öffentlichkeit transferiert, stellt der Trierer 
Strafrechtler, Prof. Dr.'Hans-Heiner Kühne in seinem 

"Bericht über die Auswirkungen des Abbaus der Grenzkontrol
len im Rahmen des Schengener Abkommens auf Kriminalität und 
Kriminalitätsbekämpfung" vom Dezember 1989 

solche wesentliche Sicherheitsdefizite in Abrede. 

Diese widersprüchlichen Aussagen verdeutlichen meiner Mei
nung nach, daß es für eine moderne, erfolgsorientierte 
POlizei unumgänglich ist, ein Frühwarnsystem zu entwickeln. 
Nur so wird es möglich sein, zeit- und sachgerecht die not
wendigen strukturellen Grundsatzentscheidungen zu treffen. 

Insoweit müßte neben der Einbeziehung von wissenschaftli
chen Prognosetechniken auch die Auflösung des "Prognose
Gremiums" der AG Kripo nochmals überdacht werden. 
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These 4: 
POlizeiliche Strategieplanung bedeutet auch Interaktion mit 
den Umsystemen. 

POlizeiliche Verbrechensbekämpfung ist kein isolierter, in 
sich geschlossener Arbeitskomplex, sondern eingebettet und 
eingebunden in vielfältigste Umweltbeziehungen, die die 
POlizei gar nicht oder nur bedingt beeinflussen kann. Exem
plarisch weise ich auf die 

- soziologischen, 
- rechtlichen, 
~irtschaftlichen, 

- technologischen und 
- politischen Umweltbedingungen 

hin. Diese Umsysteme müssen analysiert, im Sinne 
360 o -Radarsystems erfaßt und in ein Frühwarnsystem 
setzt werden. 

eines 
umge-

Basierend auf diesen strategischen Eckdaten sind dann die 
notwendigen strukturellen, organisatorischen, personellen 
und sachlichen Erfordernisse einer effektiven und effizien
ten Kriminalitätsbekämpfung zu formulieren. 

Wo im Bereich der Sicherheitsbehörden haben wir einen sol
chen "Braintrust" oder eine "Ideenschmiede", wie immer Sie 
es nennen wollen? 

These 5: 
Die POlizei braucht unternehmensorientierte Strukturen im 
Sinne eines Sicherheitsmanagements in den Bereichen Organi
sation, Personal und Informationsverarbeitung. 

7. Prognose 

Wie sehen nun aber die konkreten, zUkünftigen Herausforde
rungen aus? 

Trotz eines fehlenden Frühwarnsystems in Form von gesicher
ten Prognosen über die zukünftige Kriminalitätsentwicklung 
müssen wir aufgrund von Erfahrungswerten und verschiedenen 
Indikatoren davon ausgehen, daß die Massen- und Bagatell
kriminalität auf dem jetzigen hohen Niveau bleibt, wenn 
nicht sogar noch ansteigt. 

Besonders besorgniserregend ist jedoch die zu befürchtende 
Entwicklung in den qualifizierten Deliktsbereichen der 
Rauschgift-, Umwelt-, Wirtschafts- und Organisierten Krimi
nalität, die auch durch eine fortschreitende Internationa
lisierung, Professionalisierung und zunehmende Brutalisie
rung gekennzeichnet ist. 

In Verbindung mit der zunehmenden Komplexität und Dynamik 
der Umsysteme, einem rasanten technologischen Fortschritt 
und dem beobachtbaren Wertewandel erfordern diese qualita-

71 



tiven Veränderungen auch ein 
auf die organisatorischen, 
Strukturen der POlizei. 

radikales Umdenken in bezug 
personellen und technischen 

Diesen Herausforderungen werden wir nur dann gewachsen 
sein, wenn es uns gelingt, unternehmensorientierte Struk
turen im Sinne eines sogenannten Sicherheitsmanagements mit 
den Säulen 

- Organisations-, 
- Personal- und 
- Informationsmanagement 

in der POlizei zu realisieren. 

These 6: 
Nach den Regeln des Projektmanagements braucht die POlizei 
vermehrt Organisationsformen, in denen Spezialisten der 
verschiedenen Fachrichtungen eingesetzt und geführt werden. 

Da die Bekämpfung der Massenkriminalität mit überwiegend 
örtlichen Bezügen geringere Anforderungen an das speziali
stische Wissen der Sachbearbeiter stellt, die Schutzpolizei 
zudem weit mehr in die Fläche disloziert ist und somit eine 
größere Bürgernähe aufweisen kann, halte ich die stärkere 
Einbindung der Schutzpolizei hier für unverzichtbar. Eine 
solche Aufgabenübernahme wird auch erhebliche Motivations
anreise freisetzen. Daß diese Lösung auch positive Auswir
kungen auf die AUfklärungsquote haben wird, dürfte unbe
stritten sein. 

Demgegenüber sind im Bereich der qualifizierten Deliktfel
der immer mehr deliktübergreifende Tat- und Täterstrukturen 
festzustellen, die zudem ein Höchstmaß an Spezialisierung 
aufweisen. 

Die tradierten, hierarchisch und deliktspezifisch struktu
rierten Organisationseinheiten der POlizei werden nur noch 
sehr bedingt in der Lage sein, erfolgreiche Aufklärungsar
beit zu leisten. Deshalb ist hier dem täterorientierten Er
mittlungsansatz, mit dem auch die segmentierende Delikts
gliederung durchdrungen werden kann, die wesentlich größere 
Bedeutung zuzumessen. 

Nur durch die Bildung von Projektgruppen, in denen anlaßbe
zogen und zeitlich befristet, Spezialisten der verschiede
nen "Fachrichtungen" zusammengezogen und nach den Regeln 
des nprojektmanagements" geführt werden, wird eine erfolg
verspreChende~ Bekämpfung dieser Deliktbereiche möglich 
sein. 

Wir haben diese These bei der Neuorganisation des Landes
kriminalamtes in Ansätzen umgesetzt, indem wir eine Abtei
lung "Deliktübergreifende Kriminalitätsbekämpfung" einge
riChtet haben. 
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These 7: 
Wir brauchen ein Personalmanagement, das Qualität vor Quan
tität stellt. 

Es versteht sich von selbst, daß für die Funktionsfähigkeit 
solcher Organisationseinheiten auch die notwendigen Voraus
setzungen in Form eines modernen Personal- und Informa
tionsmanagements geschaffen werden müssen. 

Organisationsstrukturen im oben beschriebenen Sinne fordern 
zwangsläufig auch einen Einstellungswandel hinsichtlich des 
bisherigen Mitarbeitereinsatzes und der Mitarbeiterführung. 
Auf Mitarbeiterebene stellen sie höchste Anforderungen an 
Flexibilität, MObilität, Leistungs- und Lernbereitschaft, 
erfordern andererseits aber auch ein hohes Maß an Koopera
tionsfähigkeit und Bereitschaft zur Teamarbeit. In Anbe
tracht angespannter Haushaltssituationen in Bund und Län
dern sollten wir uns deshalb auch die Philosophie der "lean 
production" (schlanke Produktion) zu eigen machen, die Qua
lität vor Quantität setzt. 

Lieber weniger Mitarbeiter, die dafür aber exzellent aus
und weitergebildet werden, die soviel verdienen, daß echte 
Leistung verlangt und erbracht werden kann, die leistungs
bezogen entschädigt werden und die in einem gesunden Kar
rieresystem stehen, das nicht den Tücken des "Peter-Prin
zips" zum Opfer fällt. 

Von der Führungsebene wird gefordert, das Erfolgsstreben 
ihrer Mitarbeiter zu aktivieren. Dies bedeutet, daß anstel
le einer Mißtrauensorganisation, die sich oftmals durch 
Mehrfachkontrollen gleicher Sachverhalte auszeichnet, eine 
Vertrauensorganisation geschaffen wird, in der die Gestal
tung der Rahmenbedingungen in den Vordergrund rückt. 

Dabei gilt es, Forderungen, sprich Ziele zu formulieren, 
sowie Anreize und Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen. 
Diesbezügliche Initiativen und Maßnahmen zur Steigerung der 
Attraktivität des Polizeiberufes, insbesondere zur Auswei
tung des Stellenanteils im gehobenen POlizeivollzugsdienst, 
zur Höhergruppierung des Eingangsamtes für den mittleren 
Dienst und zur prüfungsfreien Überleitung in den gehobenen 
Dienst für lebensältere Beamte, sind einzubetten in ein Ge
samtsystem, das nicht ausschließlich auf monetäre Aspekte 
begrenzt bleiben darf. 

In engem Zusammenhang damit steht auch ein weiteres Füh
rungsinstrument, nämlich die Erfolgskontrolle. Führen mit 
Zielen gibt nur dann einen Sinn, wenn auch der Erfolg (Oder 
Mißerfolg) kontrolliert und sowohl im positiven wie im ne
gativen Falle sanktioniert wird. 

These 8: 
Wir brauchen ein Informationsmanagement, das Arbeitsfelder 
wieder individualisiert und Arbeitsabläufe menschengerech
ter gestaltet. 
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Neben den organisatorischen und personellen Voraussetzungen 
ist ein modernes Informationsmanagement die dritte wesent
liche Säule im Bereich der Verbrechensbekämpfung. 

Während die Crux der bisherigen Informationstechnologie da
rin liegt, daß pOlizeiliche Informationsverarbeitung dem 
Maschinenlauf angepaßt werden muß, besteht heute die Chan
ce, Arbeitsfelder wieder zu individualisieren und Arbeits
abläufe menschengerechter zu gestalten. 

Daneben bietet sie die Möglichkeit zur Schaffung horizonta
ler wie vertikaler Informationsbeziehungen. Dies gilt ins
besondere für das Erkennen von Tat- und Täterbeziehungen, 
aber auch für die Koordinierung von Arbeitsabläufen. Daß 
dies Planungs- und Entscheidungsprozesse erheblich opti
miert, ist nahezu zwangsläufig. 

Insgesamt mUß Informationstechnik so eingesetzt werden, daß 
sie den POlizeibeamten in seiner Arbeit unterstützt und ihn 
von unproduktiven Tätigkeiten entlastet. Positive Ansätze 
hierzu sehe ich in der Einrichtung der Bund-Länder-Projekt
gruppe zur Erarbeitung des Konzeptes der INPOL-bezogenen 
pOlizeifachlichen Anwenderbedürfnisse. 

These 9: 
Auch pOlizeiliche Arbeit unterliegt einer Kosten-Nutzen
Analyse. Controlling ist unverzichtbar. 

Unabdingbare Voraussetzung für ein wirtschaftliches Handeln 
i. S. einer Kosten-Nutzen-Analyse ist die Schaffung bzw. 
der Einbau von sogenannten Controlling-Segmenten, die auf
tretenden Wildwuchs, überlappende Verantwortung, Parallel
arbeiten und unklare Kompetenzen aufzeigen, korrigieren und 
die notwendigen Handlungserfordernisse zur effektiven Or
ganisationsfortschreibung aufzeigen. 

Was in einem Unternehmen längst Organisationsstandard ge
worden ist, fehlt in dieser konkreten Aufgabenbeschreibung 
nach wie vor im Bereich der Sicherheitsbehörden. 

8. Resümee 

Die von mir aufgestellten Thesen lassen sich mit Sicherheit 
nicht von heute auf morgen verwirklichen. Ich bin sogar im 
Zweifel, ob sie sich im Rahmen eines in Teilbereichen ba
rocken öffentlichen Dienstrechts überhaupt verwirklichen 
lassen. Die bisherigen - nicht sehr positiv verlaufenen -
Versuche, Elemente eines modernen Managements in den öf
fentlichen Dienst zu transferieren, stärken mich in meiner 
Auffassung. Aus diesem Grund halte ich es für unabdingbar, 
eine Reform des öffentlichen Dienstrechtes einzuleiten. Das 
Gewaltmonopol des Staates und die daraus resultierende 
grundsätzliche Beibehaltung öffentlich-rechtlicher Struk
turen der Sicherheitsbehörden darf nicht mehr weiter Hemm
schuh für die leistungs- und erfolgsorientierte Ausrichtung 
unserer Arbeit in der Zukunft sein. 
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Erlauben Sie mir, in diesem Zusammenhang auf die rasante 
Entwicklung des privatrechtlich organisierten "Sicherheits
gewerbes" und die damit zusammenhängenden Problemstellungen 
für Gesellschaft und POlizei hinzuweisen. Nur wenn es uns 
gelingt, die Grundsätze einer an Leistung und Erfolg 
orientierten Unternehmenspolitik und -philosophie in ihrer 
Gesamtheit auf die POlizei zu übertragen, werden moderne 
leistungsfähige Behörden entstehen, die auch zukünftig den 
Herausforderungen im BereiCh der Inneren Sicherheit mit Er
folg begegnen können. 

Ein Teil dieser Thesen, ja sogar der überwiegende Teil, hat 
bei den Überlegungen zur Neuorganisation der POlizei im 
Saarland keine hinreichende Umsetzung erfahren. Neben Hin
dernissen im BereiCh der normativen Handlungsbedingungen 
war wohl auch für einige Forderungen die Zeit noch niCht 
reif. 

Bei der Behandlung des Leitthemas "Standortbestimmung und, 
Perspektiven der pOlizeilichen Verbrechensbekämpfung" halte 
ich sie aber als Denkansätze für unverzichtbar. 

75 



Thesen 

These 1: professionelle pOlizeiliche Arbeit setzt strategi
sche Planung voraus. 

These 2: Wir brauchen ein Leitbild zur Kriminalitätsbekämp
fung, in dem Ziele, Prioritäten und Schwerpunkte 
pOlizeilicher Verbrechensbekämpfung festgelegt 
sind. 

These 3: Kriminalitätslagebild, Frühwarnsystem und Prognose 
müssen mehr als bisher Grundlage pOlizeilicher 
Planung sein. 

These 4: POlizeiliche Strategieplanung bedeutet auch Inter
aktion mit den Umsystemen. 

These 5: Die POlizei braucht unternehmensorientierte Struk
turen im Sinne eines Sicherheitsmanagements in den 
Bereichen Organisation, Personal und Informations
verarbeitung. 

These 6: Nach den Regeln des Projektmanagements braucht die 
POlizei vermehrt Organisationsformen, in denen 
Spezialisten der verschiedenen Fachrichtungen ein
gesetzt und geführt werden. 

These 7: Wir brauchen ein Personalmanagement, das Qualität 
vor Quantität stellt. 

These 8: Wir brauchen ein Informationsmanagement, das Ar
beitsfelder wieder individualisiert und Arbeitsab
läufe menschengerechter gestaltet. 

These 9: Auch pOlizeiliche Arbeit unterliegt einer Kosten
Nutzen-Analyse. Controlling ist unverzichtbar. 
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Stand und perspektiven der POlizeiarbeit 
in den neuen Bundesländern 

- dargestellt am Beispiel der Landespolizeidirektion 
Dresden -

Paul Scholz 

1. Vorbemerkungen 

Die Darstellung dieses Themenkomplexes in 30 Minuten vor 
einem Forum, in dem viele die Lebenswirklichkeit in den 
neuen Bundesländern nicht oder nur unvollständig kennen, 
ist eine äußerst schwierige Aufgabe. Ich darf mich deshalb 
auf die schlaglichtartige Beleuchtung bestimmter Problem
felder und die Herausarbeitung einiger Thesen beschränken, 
die in einigen Fällen vielleicht ein wenig provozieren. 

Dabei ne.hme ich Bezug auf meine Erfahrungen, die ich seit 
Ende Januar 1991 im Freistaat Sachsen machen konnte. Begon
nen hatte ich als Leihgabe im Rahmen der baden-württember
gischen Verwaltungshilfe im Sächsischen Staatsministerium 
des Innern, um im Oktober 1991 die Leitung der zum 1. Au
gust 1991 gebildeten Landespolizeidirektion Dresden zu 
übernehmen und um zum 1. Juni 1992 sächsischer Beamter zu 
werden. Da ich mich von Anfang an auch an den Wochenenden 
überwiegend in Sachsen aufgehalten habe, maße ich mir die 
Behauptung an, die sächsischen Lebensverhältnisse recht gut 
zu kennen. 

2. Zur Entwicklung der Sicherheitslage 

Im Freistaat Sachsen ist, wie im gesamten Gebiet der ehema
ligen DDR, seit Öffnung der innerdeutschen Grenze eine ra
send schnelle Entwicklung von einem von Ruhe und Ordnung 
geprägten Gemeinwesen in Richtung auf einheitliche Lebens
verhältnisse auf diesem Sektor in Ost und West zu verzeich
nen. Daß die Ruhe der Vergangenheit trügerisch war - die 
DDR war auch im Bereich der Kriminalität keine Insel der 
Glückseligen - darf nicht unerwähnt bleiben. 

Aufgrund einer streng an ideologischen Zielen ausgerichte
ten Kriminalitätsdefinition und -registrierung und einer 
einheitlich gelenkten Berichterstattung, entstand bei den 
dort lebenden Menschen ein zum Teil realitätsfremdes Si
cherheitsempfinden, das durch die heutige Entwicklung in 
seinen Grundfesten gestört ist. Darauf wird in der Folge 
nochmals einzugehen sein. 

Im Rahmen der nachstehenden Kurzdarstellung der einzelnen 
Lagefelder beschränke ich mich auf das AUfzeigen der Ent
wicklung seit 1991, dem Beginn der bundeseinheitlichen sta
tistischen Erhebungen. -
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2.1. Kriminalitätsentwicklung 

1991 wurden im Regierungsbezirk Dresden mit 1,8 Mio. Ein
wohnern knapp 50.000 Straftaten registriert, von denen 
35,9 % aufgeklärt wurden. 

Im 1. Halbjahr 1992 waren es ca. 40.000 Straftaten mit ei
ner AUfklärungsquote von 33,1 %. 

Unter Berücksichtigung der statistischen Probleme bei der 
Umstellung von einer Eingangs- auf eine Ausgangsstatistik 
zum 1. Januar 1991 ist eine Kriminalitätssteigerung von 
mehr als 75 % in diesem Jahr zu erwarten. In der Stadt 
Dresden wird sie ca. 100 % betragen. 

Von der Lage in den Altbundesländern dürften wir damit im
mer noch deutlich entfernt sein. 

2.2. Besondere Kriminalitätsbereiche 

- Raub und räuberische Erpressung 

Hier ist eine überdurchschnittliche Steigerung, insbeson
dere im Bereich der sonstigen Raubüberfälle auf der Stra
ße zu verzeichnen. Mit 362 registrierten Raubdelikten im 
1. Halbjahr 1992 ist die Gesamtzahl 1991 bereits er
reicht. 

- Körperverletzung und Sachbeschädigung 

Auch hier ist eine überdurchschnittliche Steigerung mit 
der Tendenz einer Zunahme von mehr als 100 % zu verzeich
nen. 

- Rauschgiftkriminalität 

Die registrierten Fallzahlen in diesem Bereich sind immer 
noch äußerst gering. Die Zunahme im Vergleich zum Vorjahr 
läßt jedoch erkennen, daß die Tendenz zur Erschließung 
dieses Marktes anhält. 

- Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität 
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Zweifellos versucht die Banden- und Organisierte Krimina
lität auch in den neuen Bundesländern Fuß zu fassen. Von 
uns registriert wurden in der jüngsten Vergangeheit in 
der Hauptsache Fälle der Bandenkriminalität z. B. im Be
reich des Diebstahls, wobei die Absatzmärkte für Diebes
gut häufig in der CSFR und der Republik Polen liegen. Be
kannten Verbrecherorganisationen zuzurechnende Straftaten 
waren biSlang so gut wie nicht zu verzeichnen. Hier wäre 
es schön, wenn die namhaften Sicherheitsexperten, die 
sich z. B. gegenüber dem Spiegel konkret über die Rolle 
der Mafia in Dresden äußern, uns die gleichen - hoffent
lich Substantiierten - Hinweise gäben. 



- Kriminalität mit ausländerfeindlichem Bezug 

1991 waren im Regierungsbezirk Dresden 43 Angriffe auf 
Ausländerunterkünfte zu verzeichnen (darunter 11 Brandan
sChläge). Im 1. Halbjahr 1992 waren es 7 Angriffe, davon 
1 Brandanschlag. Seit 1. Juli sind bis 15.09.1992 weitere 
2 Angriffe, darunter 1 Brandanschlag, dazugekommen. 

Ich überlasse es Ihnen, diese Zahlen zu bewerten und mit 
gleichartigen Straftaten in den alten Bundesländern zu ver
gleichen. 

Allerdings wünsche ich mir, daß dieser schrecklichen Form 
der Kriminalität in Ost und West die gleiche Aufmerksamkeit 
zu Teil wird. Zum einen, um sie wirksam zu bekämpfen, zum 
anderen, um dem Eindruck entgegenzuwirken, dies sei fast 
ausschließlich ein Problem der neuen Bundesländer. 

2.3. Verkehrssicherheitslage 

Hier darf ich mich auf die Verkehrsunfallentwicklung als 
Indikator der Verkehrssicherheit beschränken. Von den in 
der gesamten Bundesrepublik Deutschland im 1. Halbjahr 1992 
registrierten ca. 1,14 Mio. Verkehrsunfällen ereigneten 
sich 206.000 in den neuen Bundesländern. Dies ist ein An
teil von 15,4 %. Der Anteil an der Gesamtzahl der Verletz
ten betrug 17 %, der Getöteten jedoch schreckliche 32 %. 

Im Regierungsbezirk Dresden mUßten wir im Vergleich zum 
1. Halbjahr 1991 eine Steigerung der Zahl der Verkehrsun
fälle von ca. 13.800 auf ca. 18.600 verzeichnen. Die Zahl 
der Verletzten ging von 3.681 geringfügig auf 2.593 zurück, 
die Zahl der Getöteten blieb mit 139 zu 144 annähernd kon
stant. 

Die überproportional hohe Zahl 
findet eine Erklärung vor allem 
genetzes und vieler Fahrzeuge. 

an Getöteten und Verletzten 
im Zustand des Verkehrswe-

Hinsichtlich der Zahl der Verkehrsunfälle ist auch bei ei
ner verstärkten Verkehrsüberwachung eine weitere Steigerung 
zu erwarten, zumal die Unfallrate noch deutlich unter der 
der alten Bundesländer liegt. 

2.4. Sonstige Lagefelder, insbesondere rechtsextremistische 
Tendenzen 

Die Überschrift dieses Abschnitts mag verwundern. Meines 
Erachtens können die rechtsextremistischen Entwicklungen 
bei uns noch weniger als anderswo isoliert betrachtet wer
den, da sie einen großen Teil ihrer Ursachen in der gesell
schaftlichen Lage haben. 

- Bekannte Gruppierungen mit rechtsextremistischem Bezug 

Im Regierungsbezirk Dresden sind uns z. Z. 28 rechtsge
richtete, überwiegend von jungen Menschen bevorzugte 
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Gruppierungen mit knapp 700 darin erfaßten Personen be
kannt. Schwerpunkte bilden die Stadt Dresden und der Be
reich Görlitz-Zittau mit jeweils ca. 200 bekannten An
hängern. 

Alle Gruppierungen weisen eine sehr heterogene Struktur 
auf. Neben einem unbedingt gewaltbereiten Kern sind in 
großer Zahl junge Menschen zu finden, die - im Grunde la
bil - den Halt einer Gruppe suchen. Sie sind leicht zu 
beeinflussen und im Zusammenhang mit Alkoholkonsum genau
so leicht für Gewalttaten zu gewinnen. Hier ist einzu
flechten, daß diese jungen Menschen aus trostlosen Wohn
verhältnissen kaum ein vernünftiges Freizeitangebot zur 
Verfügung haben, sie sich in der derzeitigen Arbeits
marktsituation an den Rand gedrängt fühlen und bei häufig 
selbst zutiefst verunsicherten Erwachsenen kaum einen 
Diskussionspartner, geschweige denn rationale Antworten 
auf sie bewegende Fragen finden. 

- Soziales Umfeld 

Diese Gruppierungen leben in einer Gesellschaft, die in 
weiten Teilen zutiefst verunsichert ist. Bei aller Un
freiheit genoß man als Bürger der DDR lange Jahre im Ver
gleich zu vielen sozialistischen Bruderländern einen 
- wenn auch bescheidenen - Wohlstand. Man war stolz auf 
die eigene Leistung, um seit dem Ende der DDR täglich 
aufs Neue festzustellen, daß man nichts erreicht hat. Bei 
einer hohen Erwerbslosigkeit sitzt man in den Trümmern 
des Sozialismus, fühlt sich als Almosenempfänger, dem in 
den Medien vornehmlich die SChattenseiten der Freiheit 
vermittelt werden. Dabei fehlt es häufig an jeder inneren 
Möglichkeit, die angebotenen Informationen und Meinungen 
nach 40 Jahren Einheitspresse differenziert zu bewerten. 

Im Zusammenleben mit Ausländern kaum erfahren - im Frei
staat Sachsen beträgt der Ausländeranteil ca. 1 %, in Ba
den-Würrtemberg mehr als 11 % an der Gesamtbevölkerung -
werden diese Menschen plötzlich nicht nur mit fremd wir
kenden Asylbewerbern und einer großen Zahl illegal Ein
reisender konfrontiert. Sie müssen auch extreme Verhal
tensweisen, bis hin zu Straftaten, erleben, die auch in 
den alten Bundesländern zu einem deutlichen - allerdings 
anders artikulierten - Protest führen. Mit noch geringer 
Beschwerdemacht empfinden sie Ohnmacht, die zu schreckli
chen Überreaktionen verleitet. 

3. Zur Entwicklung der pOlizei 

Mit der'Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 waren aus der 
zentralistisch gelenkten VOlkspolizei neue Länderpolizeien 
zu bilden. Das völlig andere alte Aufgabenspektrum, das 
u. a. das Paß- und Meldewesen, verkehrsbehördliche Aufga
ben, den Strafvollzug und einen erklecklichen Anteil Be
triebsschutz bis hin zur Führung der Kampfgruppen umfaßte, 
war auf die klassischen POlizeiaufgaben zu reduzieren. Des
halb sind Vergleiche mit der Vergangenheit unmöglich. 
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3.1. Neuorganisation der sächsischen POlizei 

Zum 1. August 1991 trat die Verwaltungsvorschrift zur Orga
nisation der sächsischen POlizei in Kraft. Sie wurde in 
knapp 10 Monaten erarbeitet. Ihr Merkmal ist eine moderne 
Aufbauorganisation, die von der Bildung leistungsfähiger 
Dienststellen auf der unteren Integrationsebene geprägt 
ist. So verfügt die Landespolizeidirektion Dresden bei noch 
19 Stadt- und Landkreisen über 5 Polizeidirektionen. Die 
Stabsorganisation auf der unteren und mittleren Integra
tionsebene entspricht dem Stabsmodell der PDV 100, so daß 
zum einen keine Übergangsprobleme bei besonderen Lagen ent
stehen und zum anderen die Voraussetzungen für eine tat
sächliche Integration von Schutz- und Kriminalpolizei gut 
sind. 

Zu erwähnen ist auch, daß in Sachsen in kurzer Zeit ein 
funktionsfähiges Landeskriminalamt - nach baden-württem
bergischem Muster - aufgebaut wurde, das im Zusammenhang 
mit der Bekämpfung reChtsextremistischer Straftaten durch 
die Einrichtung einer Sonderkommission besondere Bedeutung 
erlangt hat. 

Das Ergänzen der neuen AUfbauorganisation durch eine ent
sprechende Ablauforganisation hat uns erhebliche Probleme 
bereitet. Nach nunmehr einem Jahr dürfte im Regierungsbe
zirk Dresden das Gröbste geschafft sein. Darauf sind wir 
ein wenig stolz, was Sie sicher verstehen, wenn Sie beden
ken, welche Probleme auch kleine Organisationsänderungen 
bei Ihnen aufwerfen. 

3.2. Personalstärke und -qualität 

Zur Zeit verfügt die Landespolizei im Regierungsbezirk 
Dresden über ca. 3.200 POlizeivollzugsbedienstete, davon 
ca. 600 Kriminalisten. Diese Zahl ist extrem niedrig, wenn 
man sie mit ähnlichen Dienstbezirken in den alten Bundes
ländern vergleicht. Für eine geordnete POlizeiarbeit, die 
auch die sozialen Belange der Mitarbeiter zu berücksichti-
gen hat, fehlen uns mittelfristig mehr als 1.000 Beamte. 
Schlaglichtartig verdeutlicht dies die Lage der POlizeidi
rektion Dresden. Mit ca. 1.200 Beamten betreut sie 580.000 
Einwohner. Die vergleichbare Landespolizeidirektion Stutt
gart 11 hat ungefähr doppelt so viele Beamte. 

Ursächlich für die Personal lage sind Veränderungen zur Be
wältigung der verga~genheit. 

Eine große Zahl insbesondere gut qualifizierter Führungs
kräfte hat die POlizei bereits Ende 1989 und im Laufe des 
Jahres 1990 verlassen, weil sie davon ausgingen, daß sie 
aufgrund ihrer Systemnähe ohnehin nicht weiter beschäftigt 
werden konnten. Eine weitere unerhebliche Zahl mUßte auf
grund der Auswertung der MfS-Unterlagen entlassen werden. 
In meinem Dienstbezirk betraf dies ca. 10 % des gehobenen 
Dienstes. Der hohe Zeitbedarf für diese Überprüfung, der 
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aufgrund des Aktenumfangs notwendig ist, hat dazu beigetra
gen, daß das innere Gefüge permanent stark belastet ist. So 
steht die Aktenauswertung für den mittleren Dienst noch 
aus. 

Aufgrund der eingetretenen Verluste der in der Vergangen
heit z. T. anderen AufgabensteIlung, der Personalauswahl 
und -ausbildung nach Zuverlässigkeitsgesichtspunkten des 
Einparteienstaats und der Konfrontation mit einem neuen 
Rechtssystem seit 3. Oktober 1990 sind erhebliche Quali
tätsmängel zu konstatieren. Sie sind von den POlizeiange
hörigen nicht zu vertreten. In der Hauptsache haben wir Er
fahrungsmängel und Unsicherheiten in der Recht$anwendung zu 
beklagen. Unter Berücksichtigung dieser kurz dargestellten 
Probleme können ·sich unsere Arbeitsergebnisse immer noch 
sehen lassen. Möglich sind sie aufgrund einer durchweg ho
hen Leistungsbereitschaft. Bei der überwiegenden Zahl der 
Mitarbeiter ist zu erkennen, daß sie beweisen wollen, daß 
wir die anstehenden Probleme bewältigen können. 

3.3. Sachausstattung 

Die Ausstattung unserer POlizei mit modernen Führungs- und 
Einsatzmitteln hat rechtzeitig begonnen. Noch sind Mängel, 
vor allem im Bereich Information und Kommunikation/Daten
verarbeitung, festzustellen. Ich gehe davon aus, daß sie 
bis zum Jahr 1994 im großen und ganzen behoben sein werden. 

Dabei kann ich mir den Hinweis nicht verkneifen, daß wir 
auch alles daran setzen müssen, daß wir nicht persönliche 
Defizite mit Verweisen auf eine mangelnde Ausrüstung ka
schieren. 

3.4. Aus- und Fortbildung 

Um die Wissensdefizite zu verringern, betreiben wir eine 
umfangreiche Fortbildung, die ihre Grenzen an personellen 
Engpässen findet. Wenn wir bei unserer derzeitigen Stärke 
ständig ca. 10 % des Personals für Fortbildungszwecke dem 
täglichen Dienst entziehen, ist eine nicht zu überschrei
tende Grenze erreicht. 

Mit der Ausbildung von Nachwuchskräften hat Sachsen zum 
Glück schon 1990 begonnen. Um das große Personaldefizit zu 
verringern, werden in den kommenden Jahren Einstellungsquo
ten von bis zu 1.500 Bewerbern erreicht, die durch eine 'so
weit wie möglich vertretbar verkürzte Ausbildung so schnell 
wie möglich den Dienststellen zur Verfügung stehen sollen. 

3.5. Akzeptanz in der Bevölkerung 

Wir stoßen noch auf erhebliche Akzeptanzprobleme. Gründe 
dafür sind Rechtsunsicherheiten, die dem Bürger nicht ver
borgen bleiben, und Defizite in den Bereichen Umgang mit 
dem Bürger und Konfliktbewältigung. Nicht unerwähnt bleiben 
darf hier auch die besondere Situation, die dadurch geprägt 
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ist, daß die Angehörigen der 
und Brot sind, während viele 
Arbeitsplatz verloren haben. 

alten Ordnungsmacht in Lohn 
Menschen nach der Wende ihren 

4. perspektiven und Forderungen 

Die ausführliche Schilderung unserer Ausgangslage wird Sie 
nun fragen lassen, warum für das AUfzeigen der Perspektiven 
der POlizeiarbeit so wenig Zeit bleibt. Ich meine jedoch, 
daß die Lageschilderung bereits einige Fragen nach den Per
spektiven beantwortet hat. Grundsätzlich haben wir gute 
Chancen, bestimmten noch in den Anfängen steckenden Krimi
nalitätsformen wirksam zu begegnen. Dazu müssen wir jedoch 
zuallererst einen Grundstandard der allgemeinen POlizeiar
beit erreichen, der dann die notwendigen Spezialisierungen 
erlaubt. 

In der Zwischenzeit werden wir noch stark auf fremde Hilfe 
angewiesen sein. 

Genauso haben wir im Bereich der Einführung neuer Techniken 
die große Chance, im Rahmen eines Neuanfangs auf den an
dernorts gemachten Erfahrungen aufzubauen, bereits erkannte 
Fehler zu vermeiden, um neue zu machen. 

4.1. Sicherheitspolitische Überlegungen 

Grundvoraussetzung für das Nutzen der gegebenen Chance ist 
der politische Wille, der Sicherheitspolitik einen so hohen 
Stellenwert einzuräumen, daß es möglich ist, sie im erfor
derlichen Umfang zu finanzieren. 

Diese ist im Freistaat Sachsen erfüllt. Es besteht ein 
breiter politischer Konsens darüber, daß trotz der ange
spannten FinanZlage alle Anstrengungen unternommen werden 
müssen, um die Innere Sicherheit noch mehr als in der jüng
sten Vergangenheit zu gewährleisten. Dies ist nicht nur im 
Innenverhältnis mit Blick auf die besondere Kriminalitäts
wahrnehmung durch unsere Bürger notwendig. 

Es ist auch unabdingbare Voraussetzung, um die neuen Bun
desländer als Wirtschaftsraum für Investitionen und Gewer
be- sowie Industrieansiedlungen attraktiv zu machen. 

Dementsprechend erarbeitet das Staatsministerium des Innern 
für die Landesregierung derzeit einen Sicherheitsplan, der 
vor allem eine möglichst schnelle Verstärkung der POlizei 
und eine möglichst schnelle Vervollständigung der Sachaus
stattung ermögliChen soll. 

Die Problemfelder "Jugend und Gewalt" sowie "Rechtsextre
mismus" sind mit pOlizeilichen Mitteln allein anerkannter
maßen nicht zu lösen. Hier bedarf es einer entsprechenden 
Gesellschaftspolitik, die das Gespräch sucht und vor allem 
für die Jugend akzeptable Betreuungsmöglichkeiten schafft. 
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Schon im vergangenen Jahr begonnene Deeskalationsstrategien 
in der Art runder Tische gegen Gewalt haben zu Gesprächen 
geführt, die Ansätze dafür erkennen lassen, daß gewaltbe
reiten Gruppierungen die Anwerbung apolitischer Mitläufer 
erschwert werden kann. 

Parallel dazu muß auf diese Szene durch einen permanent ho
hen Verfolgungsdruck eingewirkt werden. Die Erfolge unserer 
schon erwähnten Sonderkommission Rechtsextremismus, die zu 
Verurteilungen mit empfindlichen Strafen geführt haben, 
zeigten in der Entwicklung der jüngsten Wochen Wirkung. 

4.2. Wünsche an unsere Partner in den alten Bundesländern 

Wir sind noch lange auf Ihre Hilfe, insbesondere auf Spezi
algebieten, angewiesen. Schwerpunkte müssen dabei weiterhin 
Unterstützungsleistungen durch Abordnungen im Rahmen der 
Verwaltungshilfe sein. 

Insbesondere brauchen wir Sie für 

- die ÄUS- und Fortbildung in Schuleinrichtungen, 

- die Anleitung unserer Mitarbeiter in Spezialgebieten der 
Verbrechensbekämpfung am Arbeitsplatz, 

- die Übernahme besonderer AUfträge, die unsere Mitarbeiter 
noch nicht bewältigen können. 

Verwerfen Sie den Gedanken, daß Sie nach zwei Jahren genug 
Unterstützung geleistet haben und wir nun alles allein ma
chen könnten. Dazu waren unsere Ausgangsvoraussetzungen 
einfach zu schlecht. 

Verwerfen Sie auch den Gedanken, daß einige Abordnungen 
oder Versetzungen die Innere Sicherheit in einem Altbundes
land nachhaltig beeinträchtigen. Denken Sie an den Schaden 
bei uns, wenn uns z. B. zur wirksamen Bekämpfung der Wirt
schaftskriminalität fast jegliches Know how fehlt. Die Rei
he dieser Beispiele läßt sieh fortsetzen. 

Bedenken Sie auch, welche Auswirkungen manche im Westen ge
troffene Wertungen der Sicherheitslage in den neuen Bundes
ländern haben. Manchmal haben wir aus der Presse Ferndia
gnosen über die Lage bei uns in Sachen erfahren, die wir so 
nicht bestätigen konnten. 

Sie haben uns dann in das Blickfeld einer großen Öffent
lichkeit gebracht, wobei allerdings nicht immer die tat
sächliche Lage im Vordergrund stand. Aufgrund der Vielzahl 
der Schlagzeilen entstand der Eindruck, daß die Verbre
chenswirklichkeit im Osten den Westen schon überholt hätte. 
Daß dies nicht der Fall ist, konnte ich schon zu Anfang 
meines Vortrags darstellen. Wir haben genug damit zu tun, 
uns darauf einzustellen, daß die einheitlichen Lebensver
hältnisse in Ost und West im Bereich der Kriminalität 
schneller als auf anderen Gebieten erreicht sein werden. 
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Ich meine, daß eine Überzeichnung der tatsächlichen Ver
hältnisse - dabei darf ich auch die anwesenden Vertreter 
der Medien ansprechen - uns dabei mehr schadet als nützt. 
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Datenschutz -
Wachsende Regelungsdichte und zunehmende Bürokratisierung 

Gerhard KÖhler 

Viele von uns fangen an, über Datenschutz und Datenschutz
realität in unserem Lande nachzudenken, wenn sie in den 
Briefkasten schauen. Mir jedenfalls gehen im Zeitalter des 
Datenschutzes und des Umweltbewußtseins Tag für Tag unbe
stellte Werbesendungen, Propagandaschriften und sonstige 
Papierkorbfüller zu, weil datenschutzrechtlich unkontrol
lierte Adressenhändler unauthorisiert mit meiner Adresse 
Geschäfte machen. 

Datenschutzrealität in unserem Lande ist auch, daß in Pres
seartikeln der am 17. September zum Polizeipräsident von 
Berlin gewählte Hagen Saberschinsky - bis zur Wahl noch 
mein Stellvertreter im BKA - wegen eines Auftrags, den er 
im Jahre 1974 ausgeführt hatte, verleumderisch attackiert 
werden kann. Saberschinsky war damals Sachbearbeiter und 
handelte im Auftrag des GBA und der AmtSleitung des BKA. 
Die zugrundeliegenden Beschlüsse waren vom Ermittlungsrich
ter beim BGH erlassen worden. Ein Wochenmagazin war damals 
in den Besitz der Unterlagen gelangt und hatte berichtet. 
In Pressearchiven wurden die Herrn Saberschinsky betreffen
den Daten ohne jede datenschutzrechtliche Kontrolle, ohne 
jede Verpflichtung zur Löschung aufbewahrt und nur, um die 
Wahl des PP Berlin zu torpedieren, hervorgeholt. Wir, im 
BKA, konnten Herrn Saberschinsky durch KlarsteIlung der 
Sachlage den nötigen Schutz gewähren. 

Datenschutzrealität hier in Deutschland ist auch, daß die 
POlizei erkennungsdienstliehe Unterlagen über einen Haken
kreuzschmierer, den sie wegen Verdachts eines Verstoßes ge
gen § 8Ga StGB vorläufig festgenommen und erkennungsdienst
lich behandelt hat, nach 10 Jahren - bei einem Heranwach
senden nach 5 Jahren - löschen muß, wenn er in dieser Zeit 
nicht wieder in Erscheinung tritt. Mit der Folge allerdings 
auch, daß mit Ermittlungen und Täteridentifizierung beim 
Nullpunkt angefangen werden muß, wenn dieser ehemalige Ha
kenkreuzschmierer zu einem brandschatzenden Rechtsterrori
sten herangereift ist, der in Rostock oder Wismar oder Gel
senkirchen oder sonstwo Brandsätze auf schlafende Kinder in 
Asylantenwohnheimen wirft. 

Dieselben pOlizeilichen Ermittlungsprobleme ergeben sieh im 
Falle eines Sittenstrolchs, der in der Anfangsphase seiner 
kriminellen Laufbahn mit weniger gravierenden Straftaten 
beginnt und nach 5 Jahren, in denen er nicht polizeiauffäl
lig geworden ist, als gefährlicher Sexualmörder weiter
macht. Die schnelle Identifizierung und damit Schutz weite
rer potentieller Opfer sind nach Datenlöschung und Vernich
tung der pOlizeilichen Unterlagen nicht möglichl Keine Gru-
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seigeschichten, sondern gewollte datenschutzrechtliche 
Wirklichkeit. Wenn wir über Fluch oder Segen des Daten
schutzes nachdenken, darf man diesen Tatsachen nicht aus
weichen. 

Ich habe keine Veranlassung, solche Fälle hier zu ver
schweigen, in denen POlizeiangehörige in Einzelfällen ohne 
Rechtsgrundlage Personendaten an Dritte weitergegeben ha
ben. 

Der Datenschutz - oder verfassungsrechtlich ausgedrückt das 
informationelle selbstbestimmungsrecht - ist ja in der 
Rechtsgeschichte noch ein ziemliches Novum. 

Mitte der 60er Jahre fand durch Inspiration aus den USA der 
Gedanke Eingang und Gefallen in Rechtswissenschaft und Ge
richtspraxis der Bundesrepublik Deutschland, daß Feststel
lung, Sammlung, Auswertung und Weitergabe personenbezogener 
Daten Eingriffe in verfassungsrechtlich geschützte Rechts
positionen der Betroffenen sind und einer gesetzlichen 
Grundlage bedürfen. Da diese zunächst keineswegs unumstrit
tene Rechtsauffassung mit einer stürmischen Aufwärtsent
wicklung der elektronischen Datenverarbeitung zusammenfiel, 
blühte der Datenschutz auf. Zunächst nur beschränkt auf 
personenbezogene Daten, die auf elektronischen Date~edien 
erfaßt waren. Heute stehen wir - bildlich gesprochen - vor 
einer Datenschutzlawine. 

Jedenfalls sind, um das zu verdeutlichen, die Datenschutz
beauftragten in Bund und Ländern zu mächtigen Wortführern 
geworden, so auch in der heißen Diskussion um das Eindrin~ 
gen der POlizei in die geheime Kommunikation mafioser 
Schwerverbrecher mit optischer und akustischer Elektronik, 
auch wenn sich diese Kommunikation in Wohnungen ereignet. 

Die Medien, immer darauf bedacht, die Bürger mit fesseln
den Beiträgen zu bereichern, haben sich mit Verve des The
mas Informationsgewinnung und -verarbeitung durch staatli
che Einrichtungen und besonders des Datenschutzes hinge
bungsvoll angenommen. 

Pro und Kontra werden da grell und kontrovers dargeboten. 

Hans Magnus Enzensberger schrieb schon 1979 im Spiegel: 
"Die Bevölkerung Westdeutschlands unterliegt heute einem 
Grad von Überwachung der historisch präzedenzlos ist; die 
Gestapo konnte von technischen Mitteln dieser ReiChweite 
nur träumen." 

Andererseits heißt es in einem Leitartikel von Johann Georg 
Reißmüller in der FAZ vom 31.08.92: 

"Zum Verfall der öffentlichen Sicherheit haben unzählige 
falsche Entscheidungen von Parlamenten und Regierungen ge
führt. Die meisten gehen zurück auf ein zur Ideologie ver
steinertes falsches Verständnis des Grundwertes Freiheit. 
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Die Liberalität ist zu prinzipienlosem Gewährenlassen her
untergekommen. Liberale pOlitiker waren ständig darauf be
dacht, Privatsphäre und Bequemlichkeit der Bürger immer 
hermetischer abzuschirmen und die Rechte der mutmaßlichen 
Straftäter zu verstärken." 

Ich meine, Datenschutz zu einer Glücksverheißung und zum 
SChlußstein rechtsstaatlicher Perfektion zu erheben, ist 
genau so falsch wie ihn zum exklusiven Sündenbock für pOli
zeiliche Ermittlungsdefizite zu machen. 

Ich bekenne mich zur Notwendigkeit einer sachlich-nüchter
nen Betrachtungsweise, die den Blick für die Realitäten 
nicht verstellt. 

Auch Datenschutz als Teil des Persönlichkeitsrechts nach 
Art. 2 GG und mehr natürlich noch ein sehr hochentwickelter 
Datenschutz haben ihren Preis. Der Preis, das Entgelt, das 
wir zu leisten haben, besteht in einer hohen Regelungsdich
te und wachsenden Bürokratiestrukturen, die der Datenschutz 
in den vergangenen Jahren geschaffen hat. Das ist nicht oh
ne Auswirkungen auf die Arbeit der Strafverfolgungsbehörden 
geblieben. 

Die Gesetze der Logik lassen es nun einmal nicht zu, daß 
ein Höchstmaß an Bürgerfreiheit und Datenschutz und zu
gleich ein Höchstmaß an kriminalpolizeilichen Ermittlungs
erfolgen als Voraussetzung effizienter Verbrechensbekämp
fung realisierbar wäre. 

Wir haben hier einen Zielkonflikt, dessen Kern das Span
nungsverhältnis zwischen den Freiheitsrechten des einzelnen 
und den Gemeinschaftsbelangen aller Bürger ist. 

In der logischen Ableitung ergibt sich daraus eigentlich 
auch schon die Antwort auf die vielfach gestellte Frage, ob 
der Datenschutz die Innere Sicherheit behindere. - Ja, er 
behindert sie. Selbstverständlich muß ich das belegen. Die 
POlizei ist es gewohnt, den Beweis anzutreten. 

Lassen Sie mich aber vorweg der Gefahr begegnen, als 
SChwarz-Weiß-Maler verschrien zu werden. 

Ich sehe natürlich auch die positiven Auswirkungen des Da
tenschutzes, vor allem die erhöhte Sensibilität - zumindest 
im staatlichen Bereich - beim Umgang mit personenbezogenen 
Daten. Angesichts der neuen Dimension, die mit der Nutzung 
der Elektronik in der Datenverarbeitung erreicht wurde, tut 
mehr Sorgfalt not. Und ich begrüße auch die strafrechtli
chen Sanktionen für datenschutzrechtliches Fehlverhalten, 
auch und gerade, wenn Verstöße gegen datenschutzrechtliche 
Bestimmungen durch Angehörige der Sicherh~itsbehörden be
gangen werden. Das gibt es ja leider auch. 

Ich räume auch ein, daß die POlizeibehörden dank daten
schutzrechtlichen Drucks entschiedener gegen das Heranwach
sen von Datenfriedhöfen vorgehen. Im BKA werden monatlich 
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durchschnittlich 11.000 Akten vernichtet. Das ist eine be
achtliche Zahl in bezug auf die rund 2 Millionen Kriminal
akten, die das BKA als kriminalpolizeiliche Zentralstelle 
der Bundesrepublik Deutschland und als Nationales Zentral
büro von Interpol führt. Entsprechend der Aktenaussonderung 
und -korrektur verändert sich die Zahl der erfaßten Perso
nendaten auf Datenträgern. 

Wenn man jedoch pro und contra gegeneinander abwägt, komme 
ich aus meiner Sicht als POlizist zu dem Ergebnis: Der Da
tenschutz heutiger Dimension behindert die Innere Sicher
heit! 

Hier zum Beleg die Tatsachen: 

Infolge der perfektionistischen, überaus detailliert und 
- wie erwähnt - mit Strafandrohung versehenen datenschutz
rechtlichen Bestimmungen hat sich in Kreisen der Mitarbei
ter über den Bereich der Polizeibehörden hinaus zum Teil 
schon ein überzogenes Datenschutzbewußtsein entwickelt. We
gen der komplizierten, in vielen - bereichsspezifischen und 
allgemeinen - Gesetzen verankerten Regelungen sind zahlrei
che Mitarbeiter verunsichert. Die Datenschutzbarriere ist 
in ihren Köpfen höher angesetzt als es rechtlich geboten 
wäre. Die pOlizeiliche Zusammenarbeit mit Einwohnermeldeäm
tern, Sozialämtern, Gewerbeaufsichtsämtern, Arbeitsämtern, 
Krankenkassen, Kfz-Zulassungsstellen und Ordnungsämtern er
fordert schriftliche Begründungen und Nachweise durch die 
POlizei sowie hohen Prüfungs- und Bürokratieaufwand bei der 
ersuchten Behörde. 

Die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften, insbe
sondere Pflege und Löschung von Datensätzen und Aktenberei
nigung machen einen beträchtlichen zusätzlichen Personal
aufwand erforderlich. Das gilt auch für die ständig zuneh
mende Zahl von Dateiauskünften, die betroffene - auch ver
meintlich betroffene - Bürger in Einzelfällen sicherlich 
auch zum Zwecke der Ausforschung - erbitten. 1991 mUßten 
vom BKA 188 Petentenanfragen in etwa 752 Mannstunden beant
wortet werden. Das bedeutet die Bindung eines Mitarbeiters 
für 19 Wochen, bei Bearbeitung von etwa 10 Anfragen pro Wo
che. Die Arbeitskraft von rund 120 Mitarbeitern des BKA 
wird gebunden durch datenschutzrechtliche Prüfung der Kri
minalakten auf Aussonderung nach Ablauf der Aussonderungs
fristen oder auf Korrektur. 

Nie haben wir für diese zusätzlichen Aufgaben auch nur eine 
einzige Planstelle erhalten, d. h. die für die genannten 
Aufgaben eingesetzten Beamten fehlen im Ermittlungsge
schäft. 

Um Ihnen -
Eindruck 
durch den 
daraus für 
ben, hier 
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meine Damen und Herren - nur ansatzweise einen 
von der Akribie datenschutzrechtlicher Prüfung 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die 
Kripo-Beamten folgende Arbeit am Papier zu ge
ein Zitat aus dem Prüfbericht des BfD vom 



06.03.92 über die Kontrolle der Dateien des BKA. Die Datei
en enthalten unsere Aktennachweise. Auf Seite 7 schreibt 
der BfD 

"In' einigen der geprüften Fälle war die Aussonderungsprüf
frist falsch festgelegt: 

So war bei der Person, die unter der Kennziffer .... - es 
folgt eine l3stellige Zahl - gespeichert ist, der Tatzeit
punkt zunächst nicht bekannt. Deshalb wurde die Aussonde
rungsprüffrist vom Tag der Meldung an festgesetzt. Sie wur
de jedoch nicht berichtigt, als nachträglich der Tatzeit
punkt gemeldet wurde. 

Ich fordere Sie auf zu veranlassen, daß im vorgenannten 
Fall und in möglicherweise gegebenen vergleichbaren Vorgän
gen die Aussonderungsprüffrist unter Beachtung der Nr. 7.5 
der Dateienrichtlinien vom Zeitpunkt des nachgemeldeten 
letzten Ereignisses bestimmt wird." 

Wenn Sie bedenken, daß die Kriminalpolizei in Deutschland 
mittlerweile weit mehr als 5 Millionen Straftaten jährlich 
registriert und darüber für das strafrechtliche Ermitt
lungsverfahren Akten mit personenbezogenen Daten anlegt, 
kann man sich den gewaltigen Aufwand vorstellen, der bei 
der Kripo der 16 Bundesländer und beim BKA insgesamt zur 
Dateien- und Aktenpflege getrieben werden mUß. Natürlich 
streben wir zutreffende Akteninhalte an, aber für Aktenbe
reinigung mehr aus Gründen eines datenschutzrechtlichen 
Reinheitsgebots haben wir weder Zeit noch Personal. 

Nun einige weitere Belege zur Negativbilanz des Daten
schutzes heutiger Dimension für die pOlizeiliche Arbeit. 

Aus Zweckmäßigkeitsgründen und Gründen räumlicher Nähe 
führte die für Staatsschutzaufgaben zuständige Hauptabtei
lung des BKA in Meckenheim bei Bonn eine Hinweisdatei für 
ihre Kriminalakten auf der Rechneranlage des BfV in Köln. 
Das BKA konnte dort im on-line-Verfahren seine und nur sei
ne Daten eingeben und abrufen. Das BfV hatte Zugang zu die
sen Staatsschutzdaten des BKA, weil das BfV eine Staats
schutzbehörde mit entsprechendem Auftrag ist und solche Da
ten der Kripo für die Erfüllung der BfV-Aufgaben benötigt. 

Aus Datenschutzgründen wurde diese on-line-Verbindung ge
kappt - mit der Folge, daß nun die Daten der Betroffenen 
sowohl im BfV-Computer wie auch im BKA-Computer erfaßt wer
den und das BKA zusätzlich auf konventionellem Wege an das 
BfV zu melden hat. Ich vermag diese Doppelerfassung nicht 
als bürgerfreundlichen Datenschutz zu erkennen. Ich erkenne 
hier aber ein Grundanliegen des Datenschutzes. Der Staat 
soll in seiner Aufgabenwahrnehmung in behördenspezifische, 
gegeneinander abgeschottete Kleinzellen zerniert werden. 
Ich möchte hier ganz vorsichtig Zweifel anmelden, ob das 
wirklich dem Bürger und seinen Belangen nützt. Ich werde 
aber später noch eine bewertende Stellungnahme liefern. 
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Ein weiteres Fallbeispiel, das gerade diese Abschottungs
tendenz erhellt: 

Die Gewerbeämter der neuen Bundesländer baten das Bundes
kriminalamt über das Gemeinsame Landeskriminalamt um Er
kenntnismitteilung zu Westdeutschen, die in den Beitritts
ländern folgende Gewerbe ausüben wollten: 

- Videotheken 
- Spielhallen 
- Gebrauchtwagenhandel 
- Sexshops 
- Nachtbars 
- Pensionsbetriebe. 

Die Gewerbeämter wollten lediglich wissen, ob es 
den Antragstellern um zuverlässige Personen im 
Gewerbeordnung handelt, und nicht etwa um 

- amtsbekannte Straftäter 

sich bei 
Sinne der 

- amtsbekannte Strohmänner krimineller Vereinigungen 
- "Berufs-Konkurs-Gestalter" 
- Hehler, usw. 

Das Bundeskriminalamt durfte nach ausdrücklicher Weisung 
des BMI vom 15.01.91 diese Auskünfte nicht erteilen, da die 
Unterlagen einer strengen Zweckbindung unterlägen und nur 
für Zwecke der Strafverfolgung, der Gefahrenabwehr und son
stiger Sicherheitsaufgaben an die Gewerbeämter übermittelt 
werden dürften. Dem Bundeskriminalamt wurde die Auskunft 
untersagt, obwohl interne Prüfungen ergaben, daß überwie
gend polizeibekannte Personen auftraten, so daß der Zweck 
der Gefahrenabwehr durchaus gegeben war. 

Und hier noch ein Beispiel für die Behördenabschottung: 

Wegen datenschutzrechtlicher Bedenken der vorgesetzten Be
hörden wurde der wechselseitige Zugriff auf die Daten des 
Zolls und des BRA, der im Rahmen der vereinbarten Zusammen
arbeit zur wirksameren Bekämpfung der Rauschgiftkriminali
tät dringend erforderlich ist, noch immer nicht freigege
ben. Die Behörden dürfen Verbindungsbeamte entsenden, die 
mit einer Terminalverbindung zu den Dateien ihrer jeweili
gen Behörden in die aufnehmende Behörde einrücken. 

Aller guten Dinge sind drei. Also ein drittes Beispiel für 
Behördenabschottung aus datenschutzrechtlichen Gründen: 

Das Bundesverwaltungsamt wurde durch das BMI angewiesen, 
der POlizei keine weiteren Berechtigungen für den on-line
Zugriff auf das Ausländerzentralregister(AZR) zu erteilen. 
Ausgenommen sind die Grenzdienststellen. 

Hintergrund dieser Weisung sind Beanstandungen durch den 
Hamburger Datenschutzbeauftragten, der u. a. das Fehlen ei
ner konkreten Rechtsgrundlage (AZR-Gesetz) für den Zugriff 
der POlizei auf das AZR bemängelt. 
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, 
Derartige Einschränkungen sind für die POlizei aus sicht 
des BKA insbesondere vor dem Hintergrund einer flächendek
kenden Ausstattung der POlizeien der neuen Bundesländer mit 
Datenendgeräten und einer steigenden Ausländerkriminalität 
sowohl aus organisatorisChen als auch aus fachlichen Grün
den nicht tragbar. 

So schreibt beispielsweise die POlizeidienstvörschrift 
(PDV) 384.1, 2.4.2.1, vor, daß vor der Ausschreibung von 
Ausländern grundsätzlich beim AZR anzufragen ist, ob der 
Aufenthalt des Gesuchten bekannt ist. Ferner enthält das 
AZR Fahndungen von Staatsanwaltschaften und anderen Behör
den, die nicht im INPOL ausgeschrieben sind. 

Diese Erlaßlage aus Datenschutzgründen ist wegen der-zuneh
mend festzustellenden Mehrfachmeldung von Asylbewerbern je
weils unter falschen Namen und der betrügerischen Inan
spruchnahme von Sozialleistungen besonders unverständlich. 

Auf Ersuchen der Landeshauptstadt München wurden im April 
1992 im Rahmen einer Sonderaktion 248 Zehnfingerabdruck
blätter von nigerianischen Asylantragstellern, die aus
schließlich in München erkennungsdienstlich behandelt wor
den sind, in der Zehnfingerabdrucksammlung des Bundeskrimi
nalamtes überprüft. 

Die Auswertung der durchgeführten daktyloskopischen Über
prüfung der Zehnfingerabdruckblätter ergab, daß von den 
248 Asylahten 149 Personen (60,1 %) unter falschen Perso
naldaten festgestellt worden sind, die mehrfach unter 
falschen Personalien in verschiedenen Städten Asylanträge 
gestellt hatten. 

Von den 149 unter falschen bzw. abweichenden Personaldaten 
identifizierten Personen lagen insgesamt 

451 

332 

229 

52 

erkennungsdienstliche Behandlungen, 

davon 

ausschließlich zum Asylverfahren vor. 

mal sind bei den 149 Personen falsche Perso
nalien angegeben worden und laut INPOL sind 

Suchvermerke zur Aufenthaltsermittlung und 
Festnahme von diesem Personenkreis festge
stellt worden. 

Von den restlichen 99 überprüften Zehnfingerabdrücken lagen 
identische Abdrücke zur Zeit nicht ein. 

Auf die erheblichen Rückstände bei der Erfassung von Fin
gerabdruckblättern ist in diesem Zusammenhang hinzuweisen. 
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Nun ein anderer Fall: 

Ungeachtet einer langwierigen, schon etwa ein Jahr andau
ernden Diskussion - mündlich wie schriftlich - mit dem BfD 
und seinen Kollegen in den Bundesländern haben wir bis heu
te noch kein datenschutzrechtliches Plazet für die vom BKA 
praktizierte Übermittlung von Kfz-Sachfahndungsdaten an den 
HUK-Verband, das ist der Verbund der Haftpflichtversiche
rer, Unfallversicherer, Autoversicherer und Rechtsschutz
versicherer eV. Die Übermittlung der Sachdaten dient dem 
schnellen Wiederauffinden und der Rückführung gestohlener 
und ins Ausland verschobener Kfz deutscher Eigentümer und 
der Beschleunigung der Strafverfolgung der internationalen 
Tätergruppen, die meist organisiert und arbeitsteilig äu
ßerst effizient arbeiten. Einzig diesen Täterkreisen und 
den Versicherungsbetrügern nützt dieses datenschutzrechtli
che Hemmnis. 

Auf beträchtliche Vorbehalte stieß - um ein weiteres Bei
spiel anzuführen - bei Datenschützern und auch beim Gesetz
geber des einen oder anderen Bundeslandes die Erfassung von 
Personen aus dem Umfeld terroristischer Gruppierungen im 
Rahmen der polizeilichen Beobachtung aus präventiv polizei
lichen Gründen. 

Die Ausschreibungsvoraussetzungen nach der geltenden Poli
zeidienst-Vorschrift wurden in einigen Bundesländern durch 
die neue pOlizeigesetzgebung aus Datenschutzgründen ganz 
erheblich eingeschränkt mit der Folge, daß der Bestand an 
dateimäßig erfaßten Personen drastisch reduziert wurde. 
Hessen löschte im Rahmen seiner neuen POlizeigesetzgebung 
und der wesentlich eingeengten gesetzlichen Voraussetzungen 
zunächst alle von der hessischen POlizei eingestellten Per
sonen. Die stark reduzierte Personenzahl engt die Möglich
keiten der Bekämpfung des Terrorismus linker wie aber auch 
rechter Provenienz empfindlich ein. Ausländerfeindliche 
Rechtsterroristen profitieren geradezu davon. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Datenschutz ist na
türlich auch ein Anliegen in anderen Staaten der Welt, na
mentlich in den Staaten der Europäischen Gemeinschaft. 

Überspitzt ist gesagt worden, EUROPOL, die nun aktuell im 
Aufbau befindliche Europäische Kriminalpolizeiliche Zen
tralstelle, drohe zu einer Europäischen Datenschutzzentrale 
zu werden. Wir auf POlizeiseite meinen, es sollte eine in
ternationale Einrichtung effizienter Bekämpfung des welt
umspannenden internationalen Verbrechens werden, das zuneh
mend zu einer Bedrohung der Bürger namentlich in den Staa
ten der Europäischen Gemeinschaft wird. Das gilt umso mehr, 
da wir gerade die innergemeinschaftlichen Grenzkontrollen 
abschaffen. Das internationale Verbrechertum agiert frei 
und ungehindert unter exzessiver Nutzung aller Errungen
schaften der freiheitlichen demokratischen Rechtsordnung in 
den Staaten der EG und unter Nutzung aller Mittel und Mög
lichkeiten moderner elektronischer Kommunikationstechnik. 
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Der POlizei dürfen bei ihrer internationalen Zusammenarbeit 
nicht zu enge datenschutzrechtliche Fesseln angelegt wer
den. 

Nach derzeitiger Rechtslage ist ein einheitliches DV-System 
bei EUROPOL nicht zu verwirklichen. Die aus Datenschutz
gründen z.Z. allenfalls realisierbare Lösung ist die der 12 
Terminals, die bei EUROPOL in Straßburg von den Vertretern 
der beteiligten Staaten installiert werden, damit von 
EUROPOL aus die nationalen Systeme abgefragt und die Ergeb
nisse dann im Zusammenwirken der EUROPOL-Mitarbeiter kon
ventionell mündlich oder schriftlich ausgetauscht werden. 

On-line-Abfragen und Datenabgleiche im einheitlichen Ver
bund der nationalen Systeme sind Visionen optimistischer 
POlizeibeamter, die nicht resignieren wollen. 

Generalbundesanwalt von Stahl hat auf dem Landesparteitag 
der FDP in Fulda am 25./26.04.92 erklärt, es gebe Fälle, in 
denen der Datenschutz zu unsinnigen Ergebnissen führe. So 
mUßten z.B. auf Anweisung des Datenschutzbeauftragten Daten 
in einem Verdachtsfall wegen Mordes wegen Ablaufs der Auf
bewahrungsfristen gelöscht werden, obwohl es beim Mord 
überhaupt keine Verjährungsfrist gibt. Der GBA nannte einen 
weiteren Fall, in dem erst aufgrund eines Beschlusses des 
Ermittlungsrichters beim BGH das Innenministerium eines 
Bundeslandes die angeblich aus Datenschutzgründen verwei
gerten Beweismittel herausgab. Herr von Stahl bilanzierte, 
Datenschutz kompliziere die ganze Strafverfolgung in einem 
sehr hohen Maße. 

In der Überlegung zur Lösung des Asylproblems, wo es ja 
auch darum geht, betrügerische LeistungserSChleiChung durch 
Mehrfachmeldungen unter falschem Namen zu verhindern und 
aufzudecken, haben wir einen aufschlußreichen Einblick in 
die Datenschutzphilosophie gewinnen können. Von Daten
sChutzseite wurde die Auffassung vertreten, daß die erken
nungsdienstliche Behandlung von Asylbewerbern auf die Ab
drücke von nur zwei Fingern zu beschränken sei, weil die 
Abnahme der Abdrücke aller zehn Finger der intensivere und 
sachlich nicht erforderliche Eingriff in das Persönlich
keitsrecht der Betroffenen sei. F~fmal intensiver kann man 
hier genau errechnen. Das ist Datenschutz in Vollendung. 
Lassen Sie miCh das bei einem sehr ernsten Thema dennoch 
zur Erheiterung einmal gesagt haben. 

Ich komme zur abschließenden Bewertung aus meiner sicht: 

Angesichts der ständig steigenden Kriminalitätsbelastung in 
neuer bedrohlicher Dimension brauchen wir rechtsstaatlich 
abgesicherte, effiziente pOlizeiarbeit, die nicht durch ei
nen überdimensionierten Datenschutz behindert werden darf. 
Ich halte deshalb einen modernen zeitgemäßen Datenschutz 
mit Augenmaß für riChtig und notwendig, nicht aber die Da
tenschutzlawine! 
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Es muß dabei klar gesehen werden, daß Datenschutz im Kern 
gesetzlich gewolltes Informationsdefizit der staatlichen 
Behörden bedeutet. Die kriminalpolizeiliche Arbeit berührt 
aber gerade das ganz besonders, weil wir bei unseren Er
mittlungen und Recherchen auf Informationen unerläßlich an
gewiesen sind. Informationen sind für die Kriminalpolizei 
das Wasser zum Leben. Wer uns das Wasser abgräbt, bewirkt 
Siechtum der Kriminalpolizei - und das ginge zu Lasten der 
Bürger. 

Rechtsgrundlagen und Praxis des heutigen Datenschutzes sind 
in Selbstverständnis und Zielorientierungen befangen, die 
nicht zeitgemäß sind. Sie sind antiquiert! 

Unser. Datenschutz atmet den Geist vor- oder frühdemokrati
scher Zeit, in der sich der Bürger von den übermäßigen 
Zwängen des Staates emanzipieren mußte, einer Zeit, in der 
es darum ging, dem Bürger in staatlicher Selbstbindung ei
nen hinreichenden Freiraum für private Lebensgestaltung zu 
garantieren. 

Ich meine, heute ist dank der demokratischen Entwicklung in 
Deutschland der Schutz des Bürgers vor staatlicher Über
macht und Willkür nicht mehr die absolut vorrangige Aufga
be. Es geht doch heute in besonderem Maße auch um den 
Schutz der Bürger vor Rechtsbrechern und Straftätern. 

Sie bedrohen die Bürger und schaffen massive Gefahren für 
Leben und Gesundheit, für die Freiheit der Willensent
schließung und auch für Besitz und Eigentum der Bürger. 

Die Bürger erwarten vom Staat, daß er d~e Unantastbarkeit 
auch dieser verfassungsrechtlich geschützten hochrangigen 
Rechtsgüter gewährleistet und nicht primär nur das indivi
duelle Persönlichkeitsrecht, einschließlich des informatio
nellen Selbstbestimmungsrechts. 

Ich habe auch den Eindruck, das sage ich jetzt zum Reizthe
ma des Einsatzes elektronischer Mittel in Wohnungen, daß 
sich die Bürger vielmehr um den Schutz und um die Verhütung 
von Einbrüchen in ihre Wohnungen sowie um ihre körperliche 
Unversehrtheit sorgen, als daß sie sich darüber sorgen, daß 
die POlizei in Wohnungen mafioser Schwerverbrecher mit au
diovisueller Elektronik die Planung von Verbrechen z.B. 
auch von organisierten Wohnungseinbrüchen erkennt und die 
Realisierung durchkreuzt. 

Es leuchtet mir nicht ein, daß der" Gesetzgeber und dement
sprechend die Repräsentanten des Datenschutzes die Effi
zienz der POlizei als staatliche Sicherheitsbehörden, die 
nichts anderes als Serviceeinrichtungen für die Bürger 
sind, bis hin zu deutlichen Effizienzverlusten einengen. 
Die Angehörigen des privaten Sicherheitsgewerbes indessen 
- Chefs, wie Mitarbeiter - sind datenschutzrechtlich weit
gehend frei. Sie können deshalb zunehmend bessere, auf 
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vielfältigen Informationen basierende Sicherheitsleistungen 
anbieten - allerdings nur dem, der dafür gutes Geld auf den 
Tisch legt. 

Die Leitung des BKA hat über diese Privilegierung des pri
vaten Sicherheitsgewerbes mit dem Hessischen Datenschutzbe
auftragten, Herrn Prof. Dr. Hasserner, korrespondiert. Hier 
der Kernsatz aus seiner Antwort vom 14.02.92 im wörtlichen 
Zitat: 

"Das Kontrolldefizit bei privaten Unternehmen ist mithin 
explizit gewollt", gemeint ist nach dem Kontext: vom Bun
desgesetzgeber gewollt. 

Was uns, die POlizei betrifft, ist das datenschutzrechtli
che Kontrollübermaß ebenso gewollt. Wir akzeptieren das, 
weil wir unverbrüchlich den Primat des Rechts anerkennen. 
Wir akzeptieren aber nicht, daß wir über das, was uns in 
unserer Arbeit übermäßig behindert, nicht sprechen sollen. 
Man muß einmal darüber nachdenken, was es bedeutet, daß 
den sChleswig-holsteinischen Polizeikollegen durch ministe
rielle Anordnung verboten wurde, Kritik an dem schleswig
holsteinischen Gesetz zur Änderung des Landesverwaltungs
gesetzes zu üben. Das Gesetz verankert für Schleswig-Hol
stein die datenschutzrechtlichen Bestimmungen im POlizei
recht des Landes und wird von der POlizei als Behinderung 
ihrer Arbeit empfunden. 

Offensichtlich sind die Maßstäbe aus dem Gleichgewicht ge
raten. Die polizei, die viel stärker auf Recht und Gesetz 
verpflichtet ist als Adressenhändler, Privatdektive oder 
Wach- und Sicherheitsunternehmen, sollte nicht weitaus 
strengeren Reglementierungen unterliegen als jene._ 

Nach meinem Dafürhalten ist das nicht der wünSChenswerte 
Datenschutz mit Augenmaß, der die richtige Mitte findet 
zwischen individuellen Einzelinteressen und Gemeinschafts
belangen. Mangelnde POlizeieffizienz aufgrund unausgewoge
nen Datenschutzes wird Zweifel bei den Bürgern an der Sinn
haftigkeit des demokratischen Staates wachrufen mit - wie 
ich meine - riskanten Folgen für die demOkratische Qualität 
des freiheitlichsten Staates, den es in Deutschland je gab 
und für dessen weiteren Bestand sich die POlizei klarsich
tig und engagiert einsetzt. 

99 



DISKUSSIONSRUNDE 

Der Polizeiberuf - wie kann er 
attraktiver gestaltet werden? 

Teilnehmer: Eduard Lintner 
Rainer Schulte 
Gerhard Forster 
Hermann Lutz 
Gerhard Müllenbach 
Harald Thiemann 

Leitung: EdwinKube 
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Herr Prof. Dr. KUbe: 

Das Thema unserer heutigen Diskussionsrunde lautet: Der 
POlizeiberuf - wie kann er attraktiver gestaltet werden? 
Die quantitativen und qualitativen Anforderungen an die 
POlizei werden immer höher. Der Beruf des POlizeibeamten 
wird im Alltag immer strapaziöser, dazu ist im einzelnen 
nichts zu sagen. Gleichzeitig steht die POlizei al~ Dienst
herr und Einstellungsbehörde in zunehmendem Wettbewerb mit 
anderen Verwaltungen, im Wettbewerb mit Industrie, Handel, 
Dienstleistungsgewerbe. Was müssen wir tun, um den Beruf 
attraktiver zu gestalten? Eine Antwort darauf werden zu 
geben versuchen Herr Staatssekretär Lintner vom Bundes
innenministerium, Herr Dr. Schulte, Präsident der POlizei
Führungsakademie, Herr Forster, Leitender Ministerialrat 
und Personalreferent im Bayerischen Staatsministerium des 
Innern, Herr Lutz, Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der 
polizei, Herr MÜllenbach, Stellvertretender Bundesvorsit
zender des Bundes deutscher Kriminalbeamter und Herr 
Thiemann, Bundesvorsitzender der Deutschen POlizeigewerk
schaft im Deutschen Beamtenbund. Wenn Sie so einverstanden 
sind, würden die Herren auf dem POdium ein Statement ab
geben von 5 bis 10 Minuten. Wir würden dann gleich in die 
Diskussion gehen und gemeinsam versuchen, die Lösungsan
sätze zu konkretisieren. 

Herr Lintner: 

Ich bin der Einladung zu dieser POdiumsdiskussion gerne ge
folgt. Die Frage, wie der POlizeiberuf attraktiver gestal
tet werden kann, ist höchst aktuell; sowohl die Lage der 
Inneren Sicherheit als auch die zunehmenden Nachwuchssorgen 
in der POlizei verlangen, daß wir auf diesem Felde neue An
strengungen unternehmen. Gefordert sind Verwaltung, Gewerk
schaften und Politik gleichermaßen. 

Bei jedem, der sich mit diesem Thema beschäftigt, hat sich 
wohl auf den ersten Blick die spontane Schlußfolgerung ein
gestellt: Attraktivitätssteigerung heißt bessere Besoldung. 

Aber lassen Sie es mich gleich zu Beginn sagen, die Steige
rung der Attraktivität des POlizeiberufs ist nicht nur und 
nach meiner Überzeugung nicht einmal in erster Linie eine 
Frage der Besoldung. Die BeSOldung muß zwar stimmen - ich 
komme darauf noch zurück. Aber Arbeitszufriedenheit - das 
wohl signifikanteste Indiz der Attraktivität eines Beru
fes - läßt sich eben nicht durch Besoldung steuern. Erhö
hung der Besoldung erzeugt nicht zwangsläufig Arbeitszu
friedenheit. Dies ist wissenschaftlich belegt - ich nenne 
als Beispiel die berühmte "Maslowsche Bedürfnispyramide". 
Danach strebt der Mensch - und das gilt besonders im Ar
beitsleben - vorrangig nach Anerkennung, Erfolg und letzt
lich Selbstverwirklichung, wenn erst einmal seine Grundbe
dürfnisse befriedigt sind. Diese Ziele lassen sich mit Geld 
allein nicht erreichen. 
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Ich möchte deshalb das Thema breiter anlegen und dabei zu
nächst den notwendigen Gestaltungsauftrag der Politik an
sprechen. 

Zu allererst ist äie Politik gefordert, den Sicherheitsbe
hörden den Rückhalt und die Unterstützung zu gewähren, die 
sie zur Erfüllung ihrer verantwortungsvollen Aufgaben benö
tigen. Wir stehen vor dem Problem einer ansteigenden Ent
wicklung bei der allgemeinen Kriminalität und in besonderem 
Maße bei der Organisierten Kriminalität. Es müssen alle An
strengungen unternommen werden, damit das Verbrechen nicht 
zu einer Bedrohung des freiheitlichen und demOkratischen 
Rechtsstaates anwächst. Vor diesem Hintergrund bedeuten 
Rückhalt und Unterstützung der Sicherheitsbehörden seitens 
der Politik auch, daß der Gesetzgeber die POlizeibeamten 
mit einwandfreien Gesetzen versieht, die praktikabel und 
verständlich sind und der POlizei - und das heißt ja auch 
dem einzelnen POlizeibeamten "mit seinen Maslowschen Be
dürfnissen" - ein erfolgreiches Vorgehen im alltäglichen 
Kampf gegen die Kriminalität erlauben. Es geht sozusagen um 
das "tägliche Handwerkszeug" der Polizei, das für die Er
füllung ihrer Aufgaben geeignet sein mUß. Welcher Handwer
ker - ich gebrauche dieses Bild hier ganz bewußt - empfin
det Freude am Beruf, wenn er mit unzureichenden Instrumen
ten arbeiten mUß? 

Ein markanter Anwendungsfall, der in besonderem Maße gerade 
die Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter hier im Bundeskrimi
nalamt betrifft, ist der Einsatz teChnischer Mittel in 
Wohnungen zum Abhören des nichtöffentlich gesprochenen 
Wortes zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität. Ver
deckte Ermittler nehmen große Gefahren für Leib und Leben 
auf sich und erwarten daher zu Recht, daß der Gesetzgeber 
sie nicht im StiCh läßt und der POlizei u. a. den Einsatz 
elektronischer Abhörmittel niCht vorenthält. Die in anderen 
Ländern gemachten Erfahrungen belegen diese Notwendigkeit. 
Ohne den Einsatz techniSCher Mittel in Wohnungen ist es 
niCht möglich, in den Kern Organisierter Kriminalität ein
zudringen, da die wiChtigen und Ermittlungsansätze bieten
den GespräChe nicht im Beisein verdeckter Ermittler geführt 
werden. Deshalb muß das am 22. September 1992 in Kraft ge
tretene Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthan
dels und anderer Formen der Organisierten Kriminalität 
nachgebessert werden. 

Bundesinnenminister Seiters und die CDUjCSU-Bundestagsfrak
tion haben am 06. Oktober 1992 ein Konzept für eine wirksa
mere Verbrechensbekämpfung beschlossen. Hierzu zählen neben 
der zuvor erwähnten elektronischen Raumüberwachung und der 
Möglichkeit "milieugerechten Verhaltens" .für den verdeckten 
Ermittler auch VorSChläge zur Verschärfung des Gewinnauf
spürungsgesetzes mit dem Ziel einer effektiveren S.trafver
folgung, des weiteren des Landfriedensbruchsparagraphen 125 
StGB, um es Gewalttätern zu erschweren, aus einer selbst 
keine Gewalttaten begehenden Menge heraus zu handeln bzw. 
in dieser Menge unterzutaUChen. Auch das Haftrecht muß ver-
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sChärft werden, um des Landfriedensbruchs dringend Verdäch
tige bei Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft nehmen zu 
können. 

Ich möchte zwei weitere Bereiche ansprechen, die für die 
Attraktivitätssteigerung des POlizeiberufs bedeutsam sind. 
Es handelt sich zum einen um den "Innenbereich" der POlizei 
und zunächst - im Blick auf die Nachwuchsgewinnung - um das 
Erscheinungsbild des POlizeiberufs in der Öffentlichkeit. 
Beide Bereiche wirken aufs engste ineinander. Ich möchte 
als Beispiel den POlizeibeamten nennen, der mit seiner Ar
beit zufrieden ist und daher seinen Beruf in der Öffent
lichkeit positiv darstellen wird. Er ist ein idealer Werbe
träger für die POlizei. Leider verhält· es sich zur Zeit 
eher umgekehrt. Eine große Zahl der POlizeibeamten oder je
denfalls ihre Interessenvertretungen propagieren in der Öf
fentlichkeit mit Nachdruck Arbeitsunzufriedenheit. Ich den
ke, die Bewertung solcher Stirnmungsbekundungen erfordert 
eine differenzierte Betrachtungsweise. Sicherlich muß die
sen Meinungsäußerungen im Blick auf mögliche Ursachen nach
gegangen werden - dies geschieht auch. Dabei muß aber auch 
kritisch geprüft werden, inwieweit tatsächlich berechtigte 
Belange vorgebracht werden oder ob künstlich hochgeschraub
te Vorstellungen am Werk sind, bei denen der Blick für das 
tatsächlich Machbare in den Hintergrund getreten ist. In 
der weiteren DiSkussion wird dieses Thema sicherlich noch 
eine Rolle spielen - dafür bürgt ja schon die Zusammenset
zung der Diskussionsrunde. 

Um nicht mißverstanden zu werden: Der POlizeiberuf steht in 
den näChsten Jahren vor schwierigen Herausforderungen. Ich 
sehe auch die gestiegenen Anforderungen an den einzelnen 
Beamten und das Problem der Personalgewinnung angesichts 
einer rÜCkläufigen demografischen Entwicklung. 

Der "Innenbereich" der POlizei bietet vielfältige Ansatz
punkte für eine Attraktivitätssteigerung. Die Frage ist, 
wie kann konkret im Arbeitsalltag Zufriedenheit mit dem Ar
beitsplatz und den Arbeitsbedingungen erreicht werden. Ich 
weiß, dies ist ein weites Feld und bedarf der Vertiefung in 
unserer Diskussion. Ich möchte deshalb hier zunächst das 
Stichwort "Personalführung" erwähnen. Es handelt sich um 
einen wichtigen Faktor für Leistungsbereitschaft und Lei
stungsintensität der Beamten. polizeivollzug~beamten wollen 
in ihrer Arbeit von den Vorgesetzten anerkannt werden. Sie 
erwarten m.E. zu Recht Beteiligung an den Entscheidungspro
zessen, d. h. ein kooperatives Führungsverhalten ihrer Vor
gesetzten. Gerade unsere jungen Polizeibeamten, die ja Teil 
unserer Gesellschaft sind und siCh niCht etwa von ihr un
terscheiden, haben hier besondere Ansprüche. Schon die 
pOlizeiliche Ausbildung - etwa bei der Bereitschaftspolizei 
oder beim BGS - mUß auf diese Erwartungen eingehen. Dieses 
Bedürfnis ist zu befriedigen, weil ich nur so mitdenkende, 
zielorientierte und engagierte POlizeibeamte gewinnen kann! 
Hier gibt es viele konkrete Ansatzmöglichkeiten für Verbes
serungen im polizeilichen Alltag! 
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Als weitere praktische Betätigungsfelder nenne ich die 
Stichworte Schichtdienstregelung, akzeptable Unterbringung 
der Dienstanfänger, Entlastung der POlizeitätigkeit von bü
rokratischen Arbeiten und etwa die Verbesserung der sozia
len Situation in den Ballungsräurnen. Das überdurchschnitt
liche Mietpreisniveau in den Ballungsräurnen und die damit 
verbundenen personalwirtschaftlichen Schwierigkeiten wie 
Abwanderungstendenzen, hohe Personalfluktuation und Schwie
rigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung sind ein sehr ernst zu 
nehmendes Problem. Auch bei schwierigen örtlichen Verhält
nissen muß aber die Leistungsfähigkeit des öffentlichen 
Dienstes gewährleistet sein. Gerade für den Bereich der öf
fentlichen Sicherheit liegen hier Schwerpunkte der Aufga
bensteIlung. In den letzten Jahren wurden mit der Verord
nung zur Gewährung einer örtlichen Prämie und der Sonderzu
schlagsverordnung zwei neue Besoldungsinstrurnente geschaf
fen. Diese reichen aber noch nicht aus, die zunehmend 
sChwieriger werdenden Probleme in der personalgewinnung und 
beim Wahren des Personalbestandes zu lösen. Der Bundesmini
ster des Innern wird daher in einem noch in diesem Jahr 
vorzulegenden Gesetzentwurf zur Sicherung der Funkt ions
und Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen Dienstes die Ein
führung einer individuellen Wohnungsbeihilfe in pauscha
lierter Form vorschlagen. Damit soll denjenigen gezielt ge
holfen werden, deren monatliche Mietbelastung überdurch
schnittlich hoch ist. Ich bin zuversichtlich, daß wir mit 
diesem weiteren Lösungsansatz auf dem richtigen Weg sind. 

Eine wesentliche Zielrichtung der Attraktivitätssteigerung 
des POlizeiberufs ist die Nachwuchsgewinnung. Auf diese 
strahlt die Innensituation des Polizeiberufs aus; insoweit 
sind die Aspekte Nachwuchsgewinnung und Innensituation aufs 
engste verklammert. Die Schritte, die bei der Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit der POlizei bei der Nachwuchsge
winnung zu gehen sind, werden mit beeinflußt durch die Kon
kurrenzsituation zu den Arbeitsplatzanbietern der Privat
wirtschaft. Diese Konkurrenzsituation wird sich aufgrund 
der demografischen EntwiCklung - das kann man bereits jetzt 
voraussagen - verschärfen. 

Für Berufsanfänger hängt die Attraktivität eines BerufS si
cherlich von folgenden Faktoren ab: 

- interessante Aufgaben 
- gute Bezahlung 
- Aufstiegschancen 
- Ansehen des Berufs in der Gesellschaft. 

Ich möchte die Faktoren "Besoldung" und "Aufstiegsmöglich
keiten" herausgreifen. 

In den zurückliegenden Monaten wurde im BereiCh der Länder 
unter Beteiligung des Bundes intensiv die Frage dienst- und 
besoldungsrechtlicher Verbesserungen für den Polizeivoll
zugsdienst erörtert. Auch die Gewerkschaften trugen zu die
sem Meinungsbildungsprozeß bei. Dabei standen neben der 
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Frage der Anhebung des Eingangsamtes im mittleren POlizei
vOllzugsdienst auch einschneidende dienstrechtliche Maßnah
men auf der Tagesordnung; ich meine die Frage der Einfüh
rung einer Sonderlaufbahn für die Polizei, bei der die 
klassische Abgrenzung der Laufbahngruppen verlassen wird, 
oder die Einführung einer sogenannten zweigeteilten Lauf
bahn für die Polizei, die nur noch aus gehobenem und höhe
rem Dienst bestehen soll. Zur Begründung der zweigeteilten 
Laufbahn wird das Kienbaum-Gutachten zur Funktionsbewertung 
bei der Schutzpolizei in Nordrhein-Westfalen herangezogen. 
Beide Vorschläge werden sicherlich noch in der anschließen
den Diskussion zur Sprache kommen. Ich möchte daher nur 
kurz folgendes anmerken: Beide Maßnahmen hätten ohne Zwei
fel einen attraktivitätssteigernden Effekt für die Polizei. 
Sie werfen aber aufgrund ihrer einschneidenden laufbahn
rechtlichen Veränderungen auch grundsätzliche dienstrecht
liche und dienstrechtspolitische Fragen auf. Auswirkungen 
auf das Gesamtgefüg~ der Laufbahn- und Besoldungsstrukturen 
des öffentlichen Dienstes können nicht unberücksichtigt 
bleiben. Ich muß darauf als Parlamentarischer Staatssekre
tär bei" dem für das Dienstrecht zuständigen Bundesminister 
des Innern hinweisen. 

Die Innenministerkonferenz hat sich in ihrer Sitzung am 
22. Mai 1992 mit diesen Fragen befaßt und die Einführung 
einer Sonderlaufbahn für die POlizei bzw. einer zweigeteil
ten Laufbahn aus grundsätzlichen Erwägungen und wegen er
heblicher Umsetzungsprobleme zunächst nicht befürwortet. 
Sie hat jedoch - wie Ihnen bekannt ist - vorgeschlagen, den 
auf den gehobenen pOlizeivollzugsdienst entfallenden Stel
lenanteil bis zum Jahr 2000 auf 40 v.H. zu erhöhen und das 
Eingangsamt des mittleren pOlizeivollzugsdienstes zunächst 
nach A 7 anzuheben. Die Finanzministerkonferenz hat sich in 
ihrer Sitzung am 10. September 1992 diesen Vorschlägen der 
Innenministerkonferenz angeschlossen. Der Bundesminister 
des Innern unterstützt nachhaltig die genannten Vorschläge 
für Strukturverbesserungen, in die auch der Bundesgrenz
schutz einzubeziehen ist. 

Der Bundesrat hat der Anhebung des Eingangsamtes für den 
mittleren pOlizeivollzugsdienst auf A 7 bereits zugestimmt. 
Die Rechtsänderung soll bereits durch das noch in den par
lamentarischen Beratungen befindliche Besoldungsanpassungs
gesetz 1992 erfolgen. Damit zeichnen sich trotz schwieriger 
Haushaltslage und begrenzter finanzieller Ressourcen be
achtliche Strukturverbesserungen bei der Polizeibesoldung 
ab. Diese müssen zusammen gesehen werden mit den Verbesse
rungen auf dem Besoldungssektor für die POlizei in den 
letzten Jahren. Ich nenne u. a.: 

- Die Erhöhung der POlizeizulage auf 200,00 DM, ihre Dyna
misierung und die Schaffung ihrer Ruhegehaltsfähigkeit 

- die Verbesserung der Stellenobergrenzen für den mittleren 
und gehobenen Polizeivollzugsdienst 

- die Einführung einer Wechselschichtdienstzulage 
- die Anhebung der Sätze der Mehrarbeitsvergütung und der 

Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten. 
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Wie bekannt ist, hat die Mehrzahl der Länder bereits mit 
der Umsetzung des Beschlusses der Innenministerkonferenz 
zur Anhebung des Stellenanteils des gehobenen Polizeivoll
zugsdienstes begonnen. Es werden verstärkt Stellen vom 
mittleren in den gehobenen Dienst umgeschichtet und ent~ 
sprechend Beamte des mittleren Dienstes in den gehobenen 
Dienst übergeleitet. Flankierend hierzu haben die Länder 
erleichterte Aufstiegsmöglichkeiten für Beamte des mittle
ren pOlizeivollzugsdienstes geschaffen. Ähnliche Regelungen 
sind auch für die polizeivollzugsbeamten des Bundesgrenz
schutzes und für die Beamten des gehobenen Kriminaldienstes 
beim Bundeskriminalamt vorgesehen. 

Ich glaube, doch abschließend konstatieren zu dürfen, daß 
die Politik auf gutem Wege ist, ihren Beitrag für die Ver
besserung der Attraktivität des POlizeiberufes zu leisten. 
Dies gilt aus meiner Sicht - bei aller Schwierigkeit der 
pOlitischen Willensbildung - sowohl für die Ausgestaltung 
des notwendigen gesetzlichen Instrumentariums der POlizei 
wie für die dienst- und besoldungsrechtlichen Rahmenbedin
gungen. Ich wünsche mir, daß auch die anderen Beteiligten 
im Bereich der POlizei ihren Beitrag leisten. Über das Ziel 
sind wir uns hoffentlich alle einig: Wir können nur mit ei
ner gut bezahlten, hoch motivierten und leistungsfähigen 
POlizei den Herausforderungen wirksam entgegentreten, die 
das Organisierte Verbrechen und die Entwicklung der Krimi
nalität in den nächsten Jahren an uns stellt. 

Herr Schulte: 

Ich möchte meine Bemerkungen mit folgender Aussage einlei
ten: Der Beruf der POlizei ist attraktiv! In den jährlichen 
Umfragen hält die Institution POlizei konstant einen spit
zenplatz. In einer Schülerumfrage wurde der Beruf zum "Auf
steiger des Jahres" gewählt. Gleichwohl gibt es Unzufrie
denheit in der POlizei und es gibt Sorgen bei der Werbung 
des Nachwuchses. 

Ich verzichte auf Aussagen zur Einkommenslage und Karriere, 
weil ich den Vertretern der Berufsvertretungen nicht vor
greifen möchte. Ich verzichte jedoch insbesondere deswegen, 
weil ich der festen Überzeugung bin, daß die Attraktivität 
des Berufes allein mit materiellen Verbesserungen nicht 
langfristig stabil verbessert werden kann. 

wegen der begrenzten Zeit möchte ich meinen Beitrag auf 
drei Aussagen konzentrieren. 

1. Binnenk1ima 

Die positive Bewertung des POlizeiberufs von außen kann nur 
dann konstant bleiben, wenn die Frauen und Männer im Poli
zeidienst, die ja das AUßenimage prägen, im Beruf selbst 
jene Aufmerksamkeit und Wertschätzung erfahren, die sie aus 
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Verfassungsgründen dem Bürger entgegenzubringen haben. Die 
Bereitschaft zur Bürgernähe und das Vertrauen der Mitarbei
ter zu den Vorgesetzten entwickeln sich nicht auf einer 
Einbahnstraße. Und so gilt die auf dem EG-Gipfel in 
Birmingham so vehement eingeforderte Bürgernähe nicht nur 
im Verhältnis von Politik und Bürgern, sondern sie muß auch 
im konkreten Alltag der Arbeitnehmer, auch der POlizei 
wahrhaftig erlebbar sein. 

Dies heißt, daß alle für die POlizei Verantwortlichen, die 
Politiker, die Ministerialbeamten, die Leiter der POlizei
behörden und die Bildungseinrichtungen, alle POlizeiführer 
schlechthin den Frauen und Männern im POlizeidienst mehr 
glaubhafte und stabile Aufmerksamkeit, Fürsorge und Nähe 
vermitteln müssen. 

Ohne eine notwendige Ordnung in Frage stellen zu wollen, 
müssen Hierarchiebarrieren gemindert, mUß die unmittelbare 
Kommunikation zwischen den Vorgesetzten und den anvertrau
ten Mitarbeitern intensiviert werden. 

In zahlreichen polizei internen Umfragen zum Binnenklima 
wird die Verstärkung der sozialen Kompetenz der Führungs
kräfte am heftigsten eingefordert. 

Das Bild einer bürgerfreundlichen POlizei kann nur dann 
realisiert und verbessert werden, wenn die Männer und Frau
en im POlizeidienst dies spiegelbildlich im Innenverhältnis 
der Polizei'auch tatsächlich erfahren, erleben. 

Ich bin sicher, daß es auf diesem Gebiet noch einiges zu 
tun gibt und sehr viel erreicht werden kann! 

2. Mehr Aufmerksamkeit für die Bildungsarbeit der POlizei 

Es ist an der Zeit, die gesamte Bildungsarbeit der polizei, 
d. h. die Ausbildung, die Fortbildung und die Forschung zu 
überdenken. Hierzu gehört folgendes: 

Die Einheitslaufbahn sollte grundsätzlich beibehalten wer
den, die Gesamtausbildungszeit für Kommissare und Polizei
räte muß jedoch auch in ein adäquates zeitliches Verhältnis 
zu vergleichbaren Bildungsgängen anderer Berufe gebracht 
werden. 

Andererseits dürfen Ausbildungszeiten nicht beliebig ge
kürzt werden bzw. darf auf Ausbildungszeiten nicht verzich
tet werden. Der sogenannte "prüfungsfreie Austieg" in den 
gehobenen oder höheren Dienst darf nur eine zeitlich befri
stete Maßnahme sein, um kurzfristig drängende Probleme zu 
lösen. 

Grundsätzlich erfordert die Tätigkeit im höheren Dienst der 
öffentlichen Verwaltung den Hochschulabschluß. Sowohl um 
der Vergleichbarkeit willen als auch wegen der Notwendig
keit zur interdisziplinären Kommunikation muß die Qualifi-
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kation der Führungskräfte der POlizei hinsichtlich der In
halte und der Wertigkeit des Abschlusses verbessert werden. 

Angesichts der bisherigen Stoffülle, der Wissensverfallzei
ten und neuer Inhalte wie EDV, Fremdsprachen und europä
ische Kooperation müssen die Stoffpläne didaktisch redu
ziert und die Lehrmethoden aktualisiert werden. 

Bildungsarbeit der POlizei ist kein selbstzweck, sondern 
dient vielmehr der Sicherheit der Gemeinschaft. Die Attrak
tivität der pOlizeilichen Bildungsarbeit könnte durch die 
Beteiligung Externer an der Entwicklung von Curricula ge
steigert werden. Bereits vor einigen Jahren wurde die For
derung nach einer interdisziplinär besetzten Kommission 
"Bildungsarbeit der POlizei" erhoben. 

Ich habe bereits die Einheitslaufbahn angesprochen. Sie muß 
den Zeiterfordernissen angepaßt und für interessierte und 
qualifizierte "Seiteneinsteiger/Laufbahnbewerber" kontigen
tiert geöffnet werden. 

Diese Öffnung würde einerseits das Bewerberpotential quan
titativ und qualitativ ausweiten, andererseits durch eine 
breitere gesellschaftliche Repräsentanz die Akzeptanz, In
tegrationsfähigkeit und Attraktivität einer "offenen Poli
zei" verstärken. 

3. Erhöhung der Attraktivität durch Gewährleisten der 
Inneren Sicherheit im verstärkten Zusammenwirken von Ge
sellschaft, POlitik, Medien und POlizei 

Wir erleben in diesen Tagen, in welch hohem Maße Beein
trächtigung der Inneren Sicherheit u. a. durch die aggres
sive Ausländerfeindlichkeit, den Drogenhandel und -konsum 
sowie die gewalttätige EigentumSkriminalität erfolgen. Und 
es ist nicht auszuschließen, daß viele Bürger und Wähler 
sich zum Schaden des internationalen Ansehens der Bundesre
publik Deutschland enttäuscht vorn Staat und der POlizei ab
wenden. Vermeintlich haben beide - Staat und POlizei - aus 
der Sicht der Bürger den Vertrauensvorschuß nicht einge
löst. 

Die pOlizei wird jedoch durch die direkte Begegnung im täg
lichen Dienst mit der Enttäuschung, Verbitterung und auch 
Gewälttätigkeit des Bürgers im besonderen Maße konfron
tiert. 

In dieser Situation sind alle gesellschaftlichen Gruppen im 
Interesse eines zukunftssicheren Gemeinwohles mitverpflich
tet, die Arbeit der POlizei zu unterstützen. Und diesen 
Appell richte ich insbesondere an die Politiker und die 
Vertreter der Medien. 

Wenn eine Innenministerkonferenz scheitert, 
Dissens auch auf die POlizei des Bundes 
durch. 

so schlägt der 
und der Länder 
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Wenn zu viele Journalisten zu häufig um des Sensationsef
fektes willen zu einseitig· über pOlizeiliche Maßnahmen be
richten, so trägt dies unverhältnismäßig zur allgemeinen 
Staatsverdrossenheit und zur Ansehensminderung der POlizei 
bei. 

Beide - Politik und Medien - haben die Möglichkeit, im all
seitigen Interesse einen Beitrag zur Erhaltung der Wert
sChätzung der POlizeiarbeit zu leisten und SO mittelbar die 
Attraktivität des POlizeiberufes zu fördern. 

Andererseits möchte ich Eigeninitiative der POlizei aus 
diesem Bereich nicht ausklammern. M. E. sollte die POlizei 
aufgrund ihres beruflichen Selbstverständnisses, insbeson
dere aufgrund ihrer Erfahrungen, bei politischen Entschei
dungsprozessen ein stärkeres Gewicht zugestanden werden. 
Hierbei denke ich nicht nur an die großen pOlitischen Ent
scheidungen, sondern auch an die tägliche Arbeit, z. B. auf 
Kreis- und kommunaler Ebene. 

Und letztlich: Medienarbeit in eigener Sache; ich glaube 
hier besteht noch ein Nachholbedarf; falsche Bescheidenheit 
ist hier besonders fehl am Platz. 

Zusammenfassung 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten - materielle und ideelle -
die Attraktivität eines Berufes zu fördern. Solche, die 
Ausgaben verursachen und solche, die bereits mit gutem Wil
len zu realisieren sind. Hiervon habe ich einige genannt. 

Neben den materiellen, statuelIen und sozialen Verbesserun
gen halte ich es für notwendig, zunächst die Akzeptanz des 
Berufes in der POlizei selbst zu verbessern. Es muß über 
ein gutes und modernes Binnenklima gelingen, die Identifi
kation mit der POlizei zu fördern und bei aller Offenheit 
des Berufes eine berufsspezifische Corporate identity zu 
pflegen. Nur wenn die Menschen in diesem Beruf seine 
Attraktivität bejahen, werden die Frauen und Männer in der 
POlizei auch zu den besten und wirksamsten Werbeträgern. 

Herr Forster: 

Ich möchte meinen Beitrag mit einigen positiven Bemerkungen 
beginnen. Es trifft nicht zu, 

- daß alle POlizeibeamten frustriert sind und lieber heute 
als morgen ihren Beruf an den Nagel hängen wollen 

- daß auf den Dienststellen keinerlei Motivation mehr 
herrscht 

- daß zur POlizei nur noch Menschen gehen, die keinen ande
ren Beruf finden 

- daß die POlizei keinen Nachwuchs mehr findet. 
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Alle diese oder ähnliche Behauptungen sind zumindest in ih~ 
rer Verallgemeinerung zwar oft zu hörende Schlagworte, doch 
treffen sie die Wirklichkeit nur wenig. Wenn dem so wäre, 
dann soll mir jemand erklären, warum gerade die Töchter und 
Söhne unserer pOlizisten weit überdurchschnittlich auch 
heute noch zur POlizei kommen. Doch nicht deshalb, weil da
heim ein frustrierter Familienvater über sein verpfuschtes, 
Berufsleben lamentiert. 

Diese Feststellungen ändern aber nichts an der Tatsache, 
daß bei der POlizei nicht alles zum Besten steht. Ich möch
te die finanzielle Bewertung der POlizeiarbeit nennen. Die 
POlizeiarbeit mUß besser bezahlt werden. Anfänge sind ge
macht mit der Erhöhung der POlizeizulage von 120,00 DM auf 
223,45 DM, mit der Einführung einer Wechselschichtdienstzu
lage und mit der Erhöhung der DUZ-Zuschläge. 

Der entscheidende Punkt aber ist die Neubewertung der Ar
beit von POlizeibeamten insgesamt. Sie alle kennen die Aus
einandersetzung um die Frage, wie dies geschehen soll. 
"Zweigeteilte Laufbahn", "Sonderlaufbahn POlizei" sind die 
Schlagworte, um die sich jetzt monatelang die gesamte Dis
kussion drehte. In Bayern hat sich Innenminister Stoiber 
für die Sonder laufbahn entschieden und dies aus gutem 
Grund. Ich möchte die Diskussion hierüber nicht neu aufle
ben lassen, einige Argumente aber doch anführen: 

- Mit der Sonderlaufbahn löst sich die POlizei von der tra
ditionellen beamtenrechtlichen Laufbahneinteilung. Dies 
erleichert Abgrenzungen gegenüber anderen Beamtengruppen. 
Nur dieser Weg ist realistisch. 

- Bei der Sonder laufbahn können wir das bisherige Bewerber
potential auch weiterhin voll ausschöpfen. Wir sind nicht 
zwingepd auf Bewerber mit mindestens Fachhochschulreife 
angewiesen. Bei uns können auch Realschüler und Haupt
schulabgänger weiter POlizist werden, ohne erst in um
fangreichen Maßnahmen zur Fachhochschulreife geführt zu 
werden. 

- POlizei ist ein praxisberuf, er sollte von unnötiger Aka
demisierung frei gehalten werden. Ich kann mir nur schwer 
geschlossene Einheiten aus Kommissaren (frisch von der 
Fachhochschule) vorstellen. 

Dies waren nur einige wenige Gedanken. Die Auseinanderset
zung "zweigeteilte Laufbahn" - "Sonderlaufbahn POlizei" ist 
heute ja nicht das Thema. Wichtig ist nicht, welches Modell 
irgendwann im dritten Jahrtausend verwirklicht wird, son
dern wie sehen die nächsten Schritte aus? 

Die IMK hat hierzu im Mai Rahmenbedingungen beschlossen: 

- Eingangsamt A 7, in einem weiteren Schritt nach A 8 
- prüfungsfreier Aufstieg bis höchstens A 11 
- 40 % (±. 10 Prozentpunkte) gehobener Dienst bis zum 

Jahr 2000. 
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Leider folgte der IMK nicht den weiteren bayerischen Vor
schlägen, Eingangsamt A 10 für den gehobenen Dienst und die 
Möglichkeit eines prüfungsfreien Aufstiegs nach A 14. Dies 
wäre zur Abrundung erforderlich gewesen. Denn Anhebungen im 
unteren Bereich bedingen auch Verbesserungen oben, da sonst 
die Verhältnisse zueinander nicht mehr stimmen. 

Bayern hat sich konsequent für die Verwirklichung dieses 
IMK-Beschlusses eingesetzt. In der BR-Sitzung vom 
25.09.1992 hat Bayern bei der Beratung des Bundesbesol
dungsanpassungsgesetzes 1992 den Antrag eingebracht, zum 
01.01.1993 A 7 als Eingangsamt und bereits jetzt zum 
01.01.1995 A 8 als Eingangsamt festzuschreiben und zugleich 
jeweils die Stellenobergrenzen entsprechend anzupassen. 
Hier zeigte sich aber deutlich, daß die vOllmundige Ankün
digung das eine, die Umsetzung dann aber das andere ist. 
Kein Land, aUßer Bayern, war bereit, den IMK-Beschluß, das 
Eingangsamt nach A 8 anzuheben, umzusetzen. In den Ländern 
herrscht eine Arbeitsteilung: Der Innenminister verkündet 
Verbesserungen für die POlizei, das jeweilige Kabinett 
blockt diese wieder ab. Nicht so in Bayern, hier steht die 
gesamte Staatsregierung hinter den angekündigten Verbesse
rungen für die POlizei. Nur nebenbei sei erwähnt, daß In
nenminister Stoiber, dem Ihre Organisation ja meint, die 
rote Karte zeigen zu müssen, der einzige Innenminister war, 
der bei der Behandlung der Verbesserungen für die POlizei 
im BR anwesend war und das Wort ergriffen hat. 

Erlauben Sie mir, kurz noch - in Stichworten - die konkre
ten Vorstellungen Bayerns für die Entwicklung der POlizei
laufbahn bis zum Jahr 2000 zu skizzieren: 

- Für alle Polizeivollzugsbeamten ohne FH-Schulausbildung 
wird im Rahmen des geltenden Laufbahnrechts durch die 
Möglichkeit des prüfungsfreien Aufstiegs eine Laufbahn 
bis A 11 eröffnet. Die Hebungen (jährlich 1.000) vom 
mittleren in den gehobenen Dienst kommen großteils diesen 
Beamten zugute. Hiermit wird sichergestellt, daß die 
POlizisten ohne Führungsfunktion in- aller Regel bis A 11 
kommen können, ohne daß hierfür der Weg einer langwieri
gen Fachhochschulausbildung begangen werden mUß. Das ent
spricht auch der Grundaussage des Kienbaum-Gutachtens. 

- Die echte kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung wird zu
künftig von Fachhochschülern wahrgenommen, es verbleiben 
hier aber für längere Zeit noch "ältere KOllegen", die 
prüfungsfrei aufgestiegen sind. Der Fachhochschüler soll 
bei K als Sachbearbeiter bis A 12 aufsteigen können. Bei 
S werden ebenfalls verstärkt Dienstposten für Fachhoch
schüler ausgewiesen. 

Bis zum Jahr 2000 werden wir ca. 85 % aller Planstellen bei 
der Kriminalpolizei und 40 % aller Stellen bei der Schutz
pOlizei im gehobenen Dienst haben. Bei der SChutzpolizei 
werden ca. 60 % der Planstellen gehobener Dienst den Beam
ten ohne Fachhochschulausbildung vorbehalten bleiben, um 
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sicherzustellen, daß die Laufbahn tatsächlich bis A 11 
geht. 

In der ersten Stufe unterscheidet sich unser Modell kaum 
von den Ländern, die für die zweigeteilte Laufbahn eintre
ten. Der Unterschied wird erst in einigen Jahren deutlich, 
nämlich wenn es um den Nachersatz geht. Wir wollen diese 
gehobenen Planstellen auch in Zukunft für Beamte ohne Fach
hochschulausbildung, während es bei der zweigeteilten Lauf
bahn dann keine Beamten ohne Fachhochschulausbildung mehr 
geben wird, so daß alle pOlizisten eine Fachhochschulaus
bildung erhalten haben, obwohl nur ein geringer Teil in die 
Führungs funkt ionen A 12/A 13 gelangen können. 

Neben diesen strukturellen Verbesserungen ist ein weiterer 
Schwerpunkt, endlich eine vernünftige und angemessene Ent
lohnung der Mehrarbeit zu bekommen. 

Derzeit bekommt ein POlizeibeamter für die Mehrarbeit nicht 
mehr als eine ungelernte Putzfrau in der Stunde verdient. 
Verwundert es da, wenn der Beamte lieber einer Nebentätig
keit nachgeht, als sich die anfallenden Überstunden auszah
len zu lassen. Hier SCheint jetzt allerdings Bewegung ein
zutreten. Die Finanzministerkonferenz hat nun endlich 
signalisiert, daß sie dieses Problem erkannt hat. Wenn der 
vorgeschlagene Lösungsansatz auch noch nicht unseren Vor
stellungen entspricht, so ist er ein erster Schritt in die 
richtige Richtung. Ich bin mir bei der Durchsetzungsfähig
keit unseres Staatsministers, der sich diesem Problem ange
nommen hat, sicher, daß wir auch hier letztendlich zu einer 
befriedigenden Lösung kommen werden. So hat Bayern im Bun
desrat die ersten SChritte eingeleitet. 

Ein weiteres großes Problem ist der Dienst in den Ballungs
räumen. Den kann sich ein junger POlizeibeamter SChlichtweg 
kaum leisten. Wohnung und die sonstigen Lebenshaltungsko
sten sind hier wesentlich teurer als auf dem Land, obwohl 
der Beamte nach dem bundeseinheitlichen Besoldungsrecht 
keinen Pfennig mehr verdient. Allein mit den angestrebten 
strukturellen Maßnahmen werden wir dieses Problem nicht lö
sen können. Wir müssen uns besondere Modelle für die Bal
lungsräume ausdenken. Bayern hat für München mit einer Für
sorgemaßnahme begonnen. Alle im Ballungsraum Dienst ver
richtenden Beamten bis einschließlich A 10 erhalten eine 
Ballungsraumzulage von 150,00 DM + 40,00 DM pro Kind. Dies 
ist sicher ein richtiger Ansatzpunkt. Gefordert ist aber 
der Bundesgesetzgeber, der z. B. wieder einen - und zwar 
deutlich - gestaffelten Ortszuschlag einführen könnte. 

Wichtig, nein unerläßlich ist die Schaffung von billigem 
Wohnraum für POlizeibeamte. Selbstverständlich müssen im 
Ballungsraum auch die Beförderungsmöglichkeiten wesentlich 
besser als anderswo sein (in München wurden vom 01.08.1991 
bis 01.08.1992 24,5 % aller Beamter befördert, während der 
bayerische Durchschnitt nur 17,5 % war). 
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Ich habe mit einigen positiven Feststellungen begonnen, ich 
möchte auch wieder mit einem positiven Resümee schließen. 
Die bereits eingeleiteten Maßnahmen, vor allem aber auch 
die Diskussion über die Wertigkeit des Polizeiberufs zeigen 
bereits deutlich Wirkung: Wenn die Zahlen der vorzeitig 
ausscheidenden Beamten ein Gradmesser der Zufriedenheit mit 
dem Beruf sind, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Entge
gen allen Vorhersagen steigen diese Zahlen nicht steil an, 
sondern gehen deutlich zurück. So hatten wir gegenüber den 
Zahlen im Jahr 1990 (bis 01. September) 1991 einen Rückgang 
um gut 20 % und .1992 um fast 40 %. Ähnliche Erfahrungen 
teilte vor kurzem auch der hessische Innenminister mit. 
Auch die Zahlen der Neuanfänger sprechen eine deutliche 
Sprache. Waren es in Bayern 1990 ca. 1.000 Beamte, so stieg 
die Zahl 1991 auf über 1.200, für 1992 erwarten wir knapp 
1.300 Beamte. Wer hätte dies noch vor einigen Jahren erwar
tet? 

Gehen wir weiter auf dem eingeschlagenen Weg, dann werden 
wir auch in den nächsten Jahren genügend gut motivierte 
POlizeibeamten haben, um die Aufgaben der Zukunft zu bewäl
tigen. 

Herr Lutz: 

Attraktiv will jeder sein. Das ist ein Stück der menschli
chen Eitelkeit. Es bedeutet zugleich, daß man bei seinen 
Mitmenschen anerkannt sein will. Was für jeden einzelnen 
gilt, kann sicherlich auch ein ganzer Berufsstand wie die 
POlizei für sich reklamieren. Allerdings gilt es, bei die
ser Betrachtung auf einige Aspekte zu achten. 

Attraktivität bei der POlizei erschöpft sich nicht in Äu
ßerlichkeiten, wenngleich ein sympathisches Erscheinungs
bild in der Öffentlichkeit durchaus wichtig ist. Nicht zu
letzt deswegen hat die Gewerkschaft der POlizei erst vor 
wenigen Monaten ihre Vorstellungen über eine ebenso funk
tionelle wie attraktive neue Dienstkleidung der Öffentlich
keit vorgestellt. 

Attraktivität bedeutet aber mehr, nämlich Anerkennung. Hier 
ist die Kompetenz gefragt, und zwar der gesamten Institu
tion ebenso wie die des oder der Einzelnen. 

Inwieweit die POlizei in der Öffentlichkeit und vom einzel
nen Bürger anerkannt ist, hängt davon ab, wie die Innere 
Sicherheit beurteilt wird. Unter Fachleuten mUß ich nicht 
darauf hinweisen, daß das Objektive Bild der Sicherheit 
- soweit dies überhaupt feststellbar ist - keineswegs dek
kungsgleich sein muß mit dem subjektiven Sicherheitsgefühl 
der Bürger. 

Gleichwohl ist der Anspruch der Bürger, der von der sUbjek
tiven Einstellung zur Inneren Sicherheit geprägt ist, ein 
Handlungsparameter für die POlitik. Will sagen: Verbesse-
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rungen für die POlizei in personeller wie materieller Hin
sicht lassen sieh zweifellos leichter durchsetzen, wenn da
mit eine entsprechende Vorstellung in der Bevölkerung er
füllt wird. 

Es hat in jüngster Zeit eine Vielzahl von Umfragen über 
Themen gegeben, die unsere Nation bewegen. In der Rangfolge 
steht die Furcht vor der Kriminalität ganz weit oben. Ich 
verweise hier beispielhaft auf eine Umfrage des Sample-In
stituts vom Sommer dieses Jahres, bei der die Angst vor dem 
Verbrechen an zweiter Stelle hinter der Sorge um die Um
welt, um die Zukunft unserer Erde, genannt wurde. Die Angst 
vor Drogen und der damit verbundenen Kriminalität wurde ge
sondert abgefragt. Sie folgt auf Platz 4. Wie groß die Be
deutung der mit der Inneren Sicherheit verbundenen Frage
stellung ist, wird daran deutlich, daß die Angst vor Ar
beitslosigkeit in dieser Umfrage von den Bürgern erst auf 
Platz 9 genannt wurde. 

Ich halte also den Handlungsbedarf für ausreichend nachge
wiesen, zumal die zitierte Umfrage einen seit Jahren er
kennbaren Trend lediglich bestätigt. 

Die Gewerkschaft der POlizei hat im Zusammenhang mit der 
Arbeitszeitverkürzung im öffentlichen Dienst vor vier Jah
ren exakt vorgerechnet, daß mit den bescheidenen Einkorn
menszuwächsen die rechnerisch als Ausgleich der Arbeits
zeitverkürzung notwendigen Neueinsteilungen von den Be
sChäftigten selbst finanziert worden sind. Wir haben allein 
für den POlizeibereich ein Potential von insgesamt 22.200 
neuen Stellen errechnet, und zwar rund 19.000 Beamtenstel
len und 3.200 Stellen für Tarifbeschäftigte. Wir wissen al
le, daß die Personalvermehrung bei weitem hinter diesen 
Zahlen zurückgeblieben ist. 

Die Gewerkschaft der POlizei beziffert den tatsäChlichen 
Fehlbestand unter Einschluß der neuen Bundesländer inzwi
schen auf rund 60.000. 

Wir wissen, daß dies aufgrund der generellen wirtschaftli
chen Lage von Bund und Ländern niCht in vollem Umfang zu 
realisieren ist. 

Wir wissen auch, daß die Schraube, die sieh aus zunehmenden 
Aufgaben und sChwierigsten Berufsbedingungen sowie einern 
daraus resultierenden Personalbedarf ergibt, nicht endlos 
weitergedreht werden kann. 

Dies kann unter anderem aus einem Grunde schön nicht funk
tionieren, der mit dem Stichwort Attraktivität sehr eng 
verbunden ist. Wir erleben es nämlich bereits seit einigen 
Jahren, daß wir erhebliche Schwierigkeiten haben, vorhande
ne Stellen überhaupt zu besetzen. In einigen Bundesländern 
mußte man notgedrungen bereits auf Bewerber zurückgreifen, 
die man Jahre zuvor wegen einer aus guten Gründen recht ho
hen Meßlatte niCht für die pOlizeiausbildung zugelassen 
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hatte. Ich halte es aber gerade für kontraproduktiv, ange
sichts steigender Anforderungen Abstriche bei der Qualifi
kation der Berufsanfänger zu machen. Kern unserer Zielset
zung sollte nämlich die Qualität der pOlizeilichen Dienst
leistung sein. An diesem Ziel orientiert, müssen die Fragen 
nach der Attraktivität diskutiert und vor allem beantwortet 
werden. 

Wir tagen hier im Bundeskriminalamt. Dies ist, gemessen an 
den Verhältnissen bei den POlizeien der Länder und beim 
Bundesgrenzschutz, eine Insel der Glückseligkeit. 

Es war die Gewerkschaft der POlizei, die vor Jahr und Tag 
die Einführung der zweigeteilten Laufbahn beim Bundeskrimi
nalamt durchgesetzt hat. Aus gutem Grund gibt es also hier 
im Hause nur noch den gehobenen und höheren Dienst. 

Die Gewerkschaft der POlizei hat ihre grundsätzlichen Über
legungen zur Professionalität des POlizeidienstes 1972 for
mUliert und veröffentlicht. Die entsprechende Broschüre ha
ben wir damals "Gebremste POlizei" genannt. Wer konnte da
mals ahnen, wie berechtigt das Adjektiv "gebremst" bis auf 
den heutigen Tag sein würde. 

Zwar ist inzwischen die damals von uns erhobene Forderung 
nach der obligatorischen Fachhochschulausbildung für den 
gehobenen Dienst erfüllt, doch fehlt es an der entsprechen
den Fortsetzung einer wissenschaftlichen Ausbildung für den 
höheren Dienst sowie an der konsequenten Umsetzung des Ge
dankens, daß Aufgabe und Verantwortung des POlizeidienstes 
einen Berufseinstieg nicht unter einer Fachhochschulausbil
dung zulassen. 

Dies disqualifiziert in keiner Weise die über 80 % POli~ 
zistinnen und POlizisten im Bundesgebiet, die sich nach wie 
vor im mittleren Dienst befinden, im Gegenteil. Ihnen ist 
- schlimm genug - eine entsprechende Ausbildung und die 
sich daraus ergebende Bewertung vorenthalten worden. Der 
gewerkschaftliche Kampf geht ganz aktuell also darum, die 
zweigeteilte Laufbahn für die POlizei schlechthin obligato
risch zu machen und geeignete Übergangsregelungen für die 
im Dienst Befindlichen zu suchen. Hier gehen die Bundeslän
der verschiedene Wege, die im einzelnen zu diskutieren hier 
sicherlich nicht der richtige Ort ist. 

Ich betone noch einmal: Unsere Forderung nach einer der 
Aufgabe und der Verantwortung gerechtwerdenden Bewertung 
der POlizei über eine zweigeteilte Laufbahn ist bereits 
20 Jahre alt. Sie hat eine eindrucksvolle Bestätigung er
fahren durch das sogenannte Kienbaum-Gutachten, das der 
nordrhein-westfälische Innenminister vor gut einern Jahr 
veröffentlicht hat. Dort wird unsere Auffassung bestätigt, 
wonach ~ von wenigen Ausnahmen abgesehen - der Dienst bei 
der Schutzpolizei d.en Funktionen des gehobenen Dienstes zu
zuordnen ist. Damit haben wir es sozusagen amtlich. An die
ser Erkenntnis gibt es auch kein Vorbei. 
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Gewerkschaftspolitik ist aber auch keine Frage des Alles 
oder Nichts. Daher sage ich auch, daß eine Umsetzung hier 
und jetzt nicht möglich ist. Ich sage aber mit dem gleichen 
Ernst, daß die Stimmungs lage unter den KOlleginnen und 
Kollegen in vielen Bundesländern und auch beim Bund nahe am 
Siedepunkt ist. Allzu lange nämlich schon fühlen sie sich 
vertröstet und um eine sach- und leistungsgerechte Bewer
tung betrogen. Diese Vokabel ist nicht im strafrechtlichen 
Sinne, sondern im moralischen Sinne gemeint. 

Es geht nicht an, den Beschäftigten zu feierlichen Anlässen 
wie beispielsweise zu Weihnachten den "Dank des Vaterlan
des" auszusprechen, aber im Hinblick auf die Bewertung und 
damit die Attraktivität des POlizeiberufs es am konkreten 
Handeln mangeln zu lassen. 

Ich verkenne nicht, daß es in einigen Bundesländern Fort
sChritte gegeben hat. Woran es aber fehlt, ist eine abge
stimmte, geordnete Perspektive, auf die für jede Kollegin, 
für jeden Kollegen Verlaß ist. Was unsere Mitglieder wol
len, ist nämlich nicht, daß alles hier und jetzt verwirk
licht sein mUß; was sie wollen, ist endlich eine verläßli
che Perspektive für die Lebens- und Berufsplanung. Solange 
es hieran mangelt, wird der POlizeiberuf in der Konkurrenz 
zu anderen Berufen - auch im öffentlichen Dienst - stets 
nur zweiter oder dritter Sieger bleiben. 

Die Herstellung und Gewährleistung der Attraktivität des 
Polizeiberufes muß also das A und 0 der verantwortlichen 
pOlitiker sein, wenn wir den Anspruch der Bürger auf die 
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit erfüllen wollen. 

Es gehören aber noch weitere Überlegungen zu dem Thema, 
nämlich dann, wenn nicht allein die Attraktivität des Poli
zeiberufes, sondern der Institution selbst angesprochen 
wird. Beides kann und darf man nicht voneinander trennen. 
Die POlizei als Institution ist es, an die sich der Bürger 
schließlich zunächst wendet, sei es bei einem Verkehrsun
fall, sei es bei einem Straf tatbestand. Ich halte es für 
weni9 attraktiv, wenn Bürger beispielsweise auf eine Dieb
stahlsanzeige nach Ablauf der bekannten 4-Wochen-Frist das 
Standardschreiben mit dem Hinweis bekommen, daß trotz in
tensiver Bemühungen kein Täter festgestellt werden konnte. 
Wir wissen alle, daß das schlicht gelogen ist. Die Wahrheit 
ist, daß gerade bei Massendelikten oder, besser gesagt, 
massenhaft anfallenden Delikten, nicht mit der Qualität ge
arbeitet werden kann, zu der der einzelne POlizist fachlich 
in der Lage wäre und was er im Hinblick auf die Dienstlei
stung gegenüber dem einzelnen Bürger auch gern tun würde. 
Die Vielzahl der Vorgänge hindert ihn also daran, das zu 
tun, was er gelernt hat und was er eigentlich tun möchte. 

Dies führt zu der Forderung, die organisatorischen Hand
lungsabläufe bei der POlizei daraufhin zu prüfen, was über
haupt von POlizeibeamten erledigt werden muß bzw. was von 
KOlleginnen und Kollegen aus dem verwaltungsbereich bear
beitet werden kann. 
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Hierzu gehört auch die Durchleuchtung dessen, was überhaupt 
originäre polizeiaufgaben sind und was nicht. In vielen 
Fällen werde ich den Eindruck nicht los, daß eine Vielzahl 
von Aufgaben, die die POlizei im Wege der VOllzugshilfe von 
anderen Behörden bekommt, mittlerweile so betrachtet wird, 
als sei die POlizei originär zuständig. 

Die GdP fordert daher: Wer eine bestimmte Aufgabe hat, muß 
auch personell und materiell in die Lage versetzt sein, 
diese Aufgabe wahrzunehmen. Dann ist er auch nicht mehr 
darauf angewiesen, die Vollzugshilfe bei der POlizei zu er
bitten. 

Ein letztes Wort zum Stichwort Attraktivität: Obwohl sich 
in den letzten Jahren das eine oder andere am äußeren Er
scheinungsbild der Institution POlizei gewandelt hat, will 
sagen: daß es eine Reihe neuer Dienstgebäude gibt, bleibt 
festzuhalten, daß das Bild der zahlreichen POlizeistationen 
und -wachen auf den hilfesuchenden Bürger eher abstoßend 
wirkt. Ich füge hinzu, daß diese Empfindung von vielen Kol
leginnen und Kollegen geteilt wird, die sich ebenfalls an
genehmere Diensträume vorstellen können. 

Nur ein kleines Beispiel: Es gibt allenthalben die krimi
nalpolizeilichen Beratungsstellen, die meist in irgendeinem 
Raum eines Präsidiums untergebracht sind. Warum folgt man 
nicht einem leider wenig beachteten Beispiel aus Nordrhein
Westfalen und gliedert diese Beratungsstellen aus, indem 
man einen regelrechten POlizei laden möglichst in einer Ein
kaufspassage einrichtet. Hier ist der Bürger schließlich 
Kunde, ein Bild, das mir ohnehin im Verhältnis zwischen 
Bürger und POlizei sympathischer ist. 

Herr Müllenbach: 

Der BUND DEUTSCHER KRIMINALBEAMTER beobachtet mit einiger 
Sorge die Entwicklung der Kriminalität, insbesondere die 
strukturellen Veränderungen hin zu qualitativen Begehungs
formen, namentlich zur Organisierten Kriminalität, die den 
Rechtsstaat insgesamt bedroht. 

Dies alles vollzieht sich vor dem Hintergrund eines tief
greifenden Wertewandels in unserer Gesellschaft, von dem 
auch die POlizei sowohl im Innen- als auch im AUßenverhält
nis betroffen ist. Wir begrüßen es daher außerordentlich, 
daß das Bundeskriminalamt im Rahmen dieser Arbeitstagung 
auch der Frage nach der Attraktivität des POlizeiberufes 
nachgehen möchte. Schon die Fragestellung impliziert, daß 
der POlizeiberuf wohl nicht mehr attraktiv ist. 

Auch wir stellen in der Tat seit einigen Jahren bedenklich 
zurückgehende Bewerberzahlen für den Einstieg in den Poli
zeidienst fest. Dabei bereitet auch die Qualität dieser Be
werber zunehmend Unbehagen. Zuweilen wird mehr Personalauf
lese denn Personalauslese betrieben. 
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Bei unseren aktiven KOlleginnen und Kollegen sind mit stei
gender Tendenz Identifikations- und Motivationsprobleme zu 
konstatieren. Immer mehr qualifizierte KOlleginnen und Kol
legen verlassen die Polizei, immer mehr POlizeibearnte tre
ten vorzeitig in den Ruhestand. 

Geradezu alarmierend sind die Ergebnisse von Mitarbeiterbe
fragungen hinsichtlich Motivation und Arbeits- und Berufs
zufriedenheit. Zwar sind nicht alle KOlleginnen und Kolle
gen frustriert. Aber es werden immer mehr. Wir müssen 
schleunigst die Ursachen erforschen und konsequent gegen
steuern. 

Befindet sich die POlizei tatsächlich in einer Krise, oder 
wird diese etwa nur herbeigeredet? 

Ich möchte in aller Klarheit feststellen: Nach Auffassung 
des BDK besteht dringender Handlungsbedarf. 

Ferdinand Lassalle hat einmal gesagt, daß arn Anfang jeder 
Analyse die Feststellung dessen stehen mUß, was ist. Wenn 
man aber diesen Ist-Zustand in bezug auf die Kriminalpoli
zei untersucht, so stößt man in der Tat auf einen Berg von 
Problemen einerseits und auf eine unzureichende Lösungska
pazität andererseits. Man braucht gar nicht hochtheoreti
sche, gar philosophische Überlegungen anzustellen, z. B. in 
Richtung einer auch von mir als notwendig erachteten Poli
zeikultur, also eines - nach Kube - konsistenten Meinungs-, 
Normen- und Wertegefüges, das Antwort auf die wichtigsten 
Fragen nach Sinn und Zweck der beruflichen Tätigkeit gibt. 
Eigentlich ergeben sich schon aus der Erhebung des Ist-Zu
standes eine Vielzahl von Ansatzpunkten, wie der Polizeibe
ruf wieder attraktiv, also begehrenswert für die Aktiven 
wie für potentielle Bewerber gemacht werden kann. 

Ich will nur einige Stichworte nennen: 

- Der bereits erwähnte Wertewandel in der Gesellschaft, 
verbunden mit einer Erosion des Rechtsbewußtseins mit 
gravierenden Auswirkungen auf die Handlungsbedingungen 
der pOlizei und ihre inneren Strukturen 

- Besorgniserregende Steigerung der Kriminalität allgemein 
und Entwicklung von Kriminalitätsformen, die den Rechts
staat an sich bedrohen, und fehlende Antworten der Krimi
nalpolitik (abgesehen von Verharmlosungsstrategien) 

- Nicht leistungsgerechte Bewertung und Besoldung 

- Probleme im Bereich personeller und materieller Ausstat
tug 

- Zu Kriminalitätsverwaltung führende Arbeitsüberlastung 
bei der Kriminalpolizei 
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Sinkende Arbeitszufriedenheit und Motivation sowie zu
rückgehende Identifikation mit dem Beruf infolge vielfäl
tiger Frustrationserlebnisse 

- Defizitäres Verhältnis zwischen Vorgesetzten und Mitar
beitern 

- zerschlagung von kriminalpolizei lichen Organisationsein
heiten im Rahmen von immer neuen organisatorischen Glanz
leistungen in den Ländern (einige wurden uns bereits vor
gestellt) und Übertragung immer größerer Teile der Krimi
nalitätssachbearbeitung auf eine dafür nicht ausgebildete 
und ausgerüstete Schutzpolizei 

- Anachronistische Bestrebungen weg von der Spezialisierung 
in der Polizei, Überwindung der sogenannten Spartentren
nung und Propagierung des Einheits- oder all-round-Poli
zisten unter Vernachlässigung des kriminalistischen Den
kens 

- DiSkrepanzen zwischen Ausbildungssystem und Beschäfti
gungssystem 

- Eine pOlizeiliche Einheitslaufbahn, die qualifizierte Be
werber abschreckt 

- Fehlendes BerufSbild 
forderungsprofile für 
Arbeitsbereiche 

des Kriminalisten und 
die differenzierten 

fehlende An
polizeilichen 

Dieser Katalog ließe sich noch eine Weile fortführen. Dabei 
kann man trefflich darüber diskutieren, ob diese Bereiche 
die Attraktivität des POlizeiberufes insgesamt betreffen. 
Ich denke jedoch, daß diese Themen sowohl den aktiven Beam
ten als auch den Interessenten bzw. Bewerber berühren. 

Ich möchte nur einige dieser Bereiche etwas näher beleuch
ten: 

Wertewandel und Erosion des Rechtsbewußtseins 

Die POlizei als Teil der pluralistischen Gesellschaft un
terliegt den gleichen Veränderungen, Spannungen und Ein
flüssen, wie andere gesellschaftliche Gruppen auch. 

Der Wertewandel in der Bundesrepublik DeutSChland hat zu 
einer Verbreiterung des moralisch ZUlässigen geführt. Werte 
und Normen werden nicht mehr vorbehaltlos anerkannt. Dies 
hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die POlizei. 
Dabei ist sie in doppelter Weise betroffen: Einerseits hat 
sie sich alS Exekutivorgan der Staatsgewalt mit diesem ver
änderten Zeitgeist und seinen Phänomenen kraft Amtes aus
einanderzusetzen, andererseits kann sie sich als gesell
schaftliche Gruppierung diesen Veränderungen auch selbst 
nicht entziehen. Damit wird sowohl die polizeiliche Arbeit 
als auch das innere Gefüge der POlizei beeinflußt. 
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Der POlizeibeamte muß sich mit seinem Beruf, mit der Bewah
rung von Recht und Gesetz, identifizieren. Eine große Ge
fahr für die notwendige Identifikation des POlizeibeamten 
mit Recht und Gesetz sehe ich jedoch im schwindenden 
Rechtsgehorsam der Bürger und in dem - häufig parteipoli
tisch begründeten - Dulden rechtsfreier Räume (z. B. Hafen
straße pp.). 

Es ist weder einem Bürger noch einem POlizeibeamten vermit
telbar, daß der Staat von seinen Bürgern Abgaben, Steuern 
und Gebühren verlangt, aber eine kriminelle Minderheit un
behelligt darauf pfeift. Es ist aber nicht mehr vermittel
bar, daß der überwiegend sich rechtstreu verhaltende Bürger 
bei Fehlverhalten mit relativ geringem Unrechtsgehalt vom 
Staat, namentlich der POlizei mit aller Strenge verfolgt 
wird, Wirtschaftskriminelle, Waffenschieber und gar Terro
risten dagegen relativ glimpflich davonkommen, und sich die 
Organisierte Kriminalität in der Bundesrepublik weitgehend 
unbehelligt entwickeln und etablieren kann, weil eiDfach 
der Konsens der Demokraten in Fragen der Rechtsbewahrung 
abhanden gekommen zu sein scheint. 

Das Bild der POlizei in der Öffentlichkeit - und auch im 
Innenverhältnis - wird auch geprägt von einer gewissen 
Funktionalisierung der POlizei als Nothelfer der POlitik. 
So richten sich z. B. viele Demonstrationen an die POlitik, 
werden jedoch von dort weniger als politische Herausforde
rung denn als Ordnungsproblem begriffen, mit dem sich ge
fälligst die POlizei zu befassen hat (Stichwort: Wackers
dorf). 

Der POlizei wird vielfach mit einem unverständlichen und 
auch unbegründeten Mißtrauen begegnet, ich erinnere an die 
Datenschutzdiskussion und deren Auswüchse im kriminalpoli
zeilichen Bereich. Es mUß die vielen Kriminalitätsopfer be
troffen machen, wenn in der, öffentlichen Diskussion die 
dringendsten Gefahren für den einzelnen im "Überwachungs
staat" gesehen werden und nicht in der Bedrohung durch Kri
minelle. 

Was wir also brauchen, ist die Abkehr von der überbetonung 
des Individualismus, die Rückkehr zu demokratischen, ge
me{nschaftsbezogenen Werten und die Herbei führung eines 
breiten Konsenses in der Gesellschaft über die Autorität 
des Rechts, namentlich das staatliche Gewaltmonopol. 

Gerechte Bewertung und Besoldung 

Zu den Grundbedürfnissen eines Menschen im Arbeitsleben ge
hört heute, daß .seine Ansprüche an die leistungsgerechte 
Besoldung befriedigt werden. Ein Kriminalobermeister mit 
zwei Kindern kann z. B. nicht zufrieden sein mit seiner Be
soldung, die gerade dem Sozialhilfesatz entspricht. 

Die Kienbaum-Unternehmensberatung hat bei ihrer Untersu
chung der SChutzpolizei festgestellt, daß das Anforderungs
profil an heutige POlizeibeamte nicht dem mittleren Dienst 
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zugeordnet werden kann. Dies bedeutet konkret die zweige
teilte Laufbahn für Schutz- und Kriminalpolizei. Doch nicht 
erst seit der Kienbaum-Untersuchung in Nordrhein-Westfalen 
ist bewiesen, daß der POlizeibeamte im gehobenen Dienst an
gesiedelt sein mUß. Für die Kriminalpolizei hat dies be
reits vor fast 20 Jahren das Saarbrücker Berufsbildgutach
ten und in der Folge Funktionsanalysen beim Bund und in ei
nigen Ländern ergeben. 

Wir sind jedoch auch bei den Kriminalpolizeien der Länder 
noch weit von einer durchgängigen Realisierung der zweige
teilten Laufbahn entfernt. Es ist ein Trauerspiel, wie in 
den neuen Ländern aus haushaltsrechtlichen Gründen Kolle
ginnen und Kollegen mit den gleichen Voraussetzungen mal im 
mittleren mal im gehobenen Dienst eingestuft werden. 

Es ist weiter ein Trauerspiel, wie politische Parteien als 
Opposition diese Forderung der POlizei lautstark unterstüt
zen und wie sie als Regierungspartei dann handeln. 

Die POlizei mUß Spiegelbild der Bevölkerung sein. Der Poli
zeiberuf muß für alle Bevölkerungsschichten attraktiv sein, 
auch für hochqualifizierte Absolventen von Universitäten, 
aus Forschung, Wirtschaft und Verwaltung. Weder guten Abi
turienten noch Bewerbern mit guten Berufs- oder Universi
tätsabschlüssen ist jedoch zuzumuten, sich mit Niedriglohn
gruppen im POlizeibereich abzufinden, während die Industrie 
sie teilweise mit doppelt so hohen Gehaltsangeboten lockt. 

Die Forderung nach gerechter Bewertung und Besoldung gilt 
sowohl für den sachbearbeitenden als auch den leitenden 
Dienst. Kienbaum hat polizeiliche Funktionen mit Funktionen 
in der Wirtschaft verglichen. Auch die in dem Gutachten 
festgelegten Eingruppierungen der POlizeiführer müssen um
gesetzt werden. 

Zu einer gerechten Besoldung gehört auch die gerechte Be
soldung der Überstunden. Es sollte auch geprüft werden, ob 
wir ein so differenziertes Besoldungsgefüge brauchen. Wir 
haben für kriminalpolizeiliche Sachbearbeiter sechs ver
schiedene Besoldungsgruppen von A 7 bis A 12. Warum schaf
fen wir nicht eine Besoldungsgruppe für Sachbearbeiter (wie 
es z. B. bei Lehrern der Fall ist) und ermöglichen durch 
ein Bonussystem zusätzliche Leistungsanreize, wie es z. B. 
in Frankreich praktiziert wird? Wenn Vorgesetzte die Mög
lichkeit hätten, die nachgeordneten Mitarbeiter bei ent
sprechenden Leistungen zu "belohnen", könnte der Polizeibe
ruf attraktiver gemacht werden. Das Belohnungssystem wäre 
auch ein gutes Führungshilfsmittel. Hinzu kommt: Herausra
gende Leistungen werden im POlizeibereich oft von den jün
geren Mitarbeitern gebracht, die hohe Außendienstanteile 
leisten, sich aber aufgrund der Besoldungs- und Dienstal
tersstruktur auf der unteren Stufe der Besoldungspyramide 
bewegen. 
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Arbeitszufriedenheit und Motivation 

Gerade jüngere Mitarbeiter haben heute das Bedürfnis nach 
zunehmender selbstverwirklichung, auch am Arbeitsplatz. Ich 
erinnere in diesem Zusammenhang an das Motivationsmodell 
von Herzberg (Harvard manager 2/88), der grundsätzlich zwi
schen dem motivierten und dem zufriedenen Mitarbeiter un
terscheidet. 

Von besonderer Bedeutung für das Funktionieren einer Orga
nisation ist das Verhältnis von Vorgesetzten zu Mitarbei
tern. Seit Jahren wird in der pOlizeilichen Ausbildung das 
kooperative Führungssystem vermittelt. Gerade hier scheinen 
aber noch erhebliche Defizite vorhanden. Die Ergebnisse von 
Mitarbeiterbefragungen oder die in Nordrhein-Westfalen zu
sammengetragenen Erfahrungen und Erkenntnisse der Trainer 
im Konflikt- und Streßbewältigungsprogramm müssen auf
schrecken. Gleiche Ergebnisse erbrachten Untersuchungen der 
UNI Saarbrücken 1991 zur "Berufszufriedenheit der POlizei
vollzugsbeamten". 

Ein schwerwiegender Vorwurf taucht in allen Untersuchungen 
immer wieder auf: Fehlendes Rückgrat von Polizeiführern. 

Noch immer fehle heutigen POlizeiführern der "Mannesmut vor 
dem Königsthron". Noch immer folgten sie lieber den Worten 
des Apostel Paulus "Jedermann sei untertan der Obrigkeit, 
die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne 
von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verord
net" (Röm. 13,1). POlizeiführer sollten ernsthaft über ihr 
Verhältnis zu Gehorsam und Loyalität nachdenken. Zumindest 
mÜßten sie konsequent und tapfer remonstrieren bzw. Proble
me und Forderungen vortragen. Opportunismus, vorauseilender 
Gehorsam und parteiliche Bindungen fördern zwar im Einzel
fall die Karriere, zerstören jedoch die Glaubwürdigkeit von 
Vorgesetzten. 

Einheits laufbahn 

D~e Einstellungspolitik vieler Länder ist durch die Ein
heitslaufbahn gekennzeichnet. Dies bedeutet, daß derjenige, 
der ein Amt im gehobenen Dienst der Kriminalpolizei an
strebt, zunächst im mittleren Dienst der Schutzpolizei sei
ne Ausbildung in Bereitschaftspolizeiabteilungen beginnen 
muß. Dies hat dazu geführt, daß qualifizierte Bewerber 
dankend abgelehnt haben. 

Viele poli~eibeamte müssen im Laufe ihres Berufslebens vie
le Funktionen erfüllen und Stationen durchlaufen, die sie 
gar nicht angestrebt haben. Interessenten für die Kriminal
pOlizei müssen häUfig langjährige Bereitschaftspolizeizei
ten hinter siCh bringen, Objektschutzdienstzeiten, Zeiten 
im Wach- und Wechselschichtdienst und siCh weiteren Ausbil
dungsgängen unterziehen, ehe sie nach 8 bis 10 Jahren end
lich - sofern alles gut geht, an dem Arbeitsplatz bei der 
Kripo ankommen, den sie eigentlich von Beginn an angestrebt 
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haben. Frustrationen vielfältigster Weise ergeben sich bei 
Beamten, die in den ersten Dienstjahren bei Bereitschafts
pOlizeiabteilungen eingesetzt werden müssen, obwohl sie im 
Wach- und Wechseldienst der Schutzpolizei Verwendung finden 
wollen oder die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung an
streben. 

Die Einstellungspolitik wird auch unehrlich, da vielen Be
werbern Versprechungen gemacht werden, die nachher aufgrund 
der Personalentwicklung und der Entwicklung der Sicher
heitslage nicht eingehalten werden können. -Diese Frustra
tionserlebnisse begleiten den Beamten oft sein Leben lang. 

Viel ehrlicher wäre es, gezielt für die wesentlichen Aufga
benfelder der POlizei einzustellen, also Anforderungspro
file für die Bereitschaftspolizei, den Personen- und Ob
jektschutz und die Einsatzhundertschaften, für den Wach
und Wechselschichtdienst der Schutzpolizei und die Krimi
nalpolizei zu entwickeln und die Beamten nach spezieller 
Aus- und Fortbildung dort langfristig zu beschäftigen. 

Herr Thiemann: 

Die heutige ThemensteIlung und Frage gehen richtigerweise 
davon aus, daß der POlizeiberuf zunehmend unattraktiver ge
worden ist. Das hat zum einen Ursachen, auf die die DPolG 
schon seit Jahren hinweist, zum anderen aber auch neue. 

Wir befinden uns in einem schizophrenen Zustand: Zum einen 
steht die POlizei im Ansehen der Bevölkerung weit oben 
- gleich hinter Bundespräsident und Verfassungsgericht, zum 
anderen gilt der POlizeiberuf bei den Bürgern als wenig 
attraktiv angesichts dessen, was von den POlizeibeamten un
ter welchen Bedingungen erwartet wird und die POlizeibeam
ten selbst fühlen sich langsam als die "letzten Trottel der 
Nation" . 

So stehen wir nicht erst seit heute vor der Situation, daß 
sich die POlizeibeamten in vielfacher Hinsicht ungerecht 
behandelt fühlen und der Boden für Frust und Demotivation 
bereitet ist - und - daß es erhebliche Probleme auf dem 
Nachwuchsmarkt gibt, wo die mit der POlizei konkurrierenden 
Berufe besser wegkommen. 

Junge Menschen, die sich für den POlizeiberuf interessie
ren, haben nicht nur die materielle Sicherheit im Sinn 
- darauf komme ich später zurück -, sondern haben in der 
Regel auch Ideale. Sie wollen in einem gesellschaftlich an
erkannten und angesehenen Beruf einen spürbaren, wirksamen 
und erfOlgreichen Beitrag zum Erhalt der Inneren SiCherheit 
leisten; dazu wollen und müssen sie Erfolgsaussichten se
hen - und gerade die sind seit Jahren getrÜbt. 
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Bilder aus Rostock und von anderswo sind ja sicher nicht 
gerade förderlich für die Berufswahl Polizei, ebensowenig 
die dramatische Entwicklung der Kriminalität und die Bot
schaft, daß die POlizei dieser Entwicklung mehr oder weni
ger hilflos gegenübersteht - und schon gar nicht die Tatsa
che, daß gewisse Kolporteure der staunenden Öffentlichkeit 
immer wieder zu suggerieren suchen, daß nicht Kriminelle 
den demokratischen Rechtsstaat und die Bürgerrechte gefähr
den, sondern die POlizei und ihr angeblich ungebremster 
Drang nach immer neuen und weitergehenden Gesetzen und Er
mächtigungen. Wir waren eben keine "Schwarzmaler" oder "Pa
nikorchester", als wir schon vor vielen Jahren mahnend un
sere Stimme erhoben und auf sChwerwiegende Versäumnisse un
ablässig hingewiesen haben, die zwangsläufig zu einer in
stabilen Sicherheitslage und zu begründetem Frust in der 
pOlizei führten. 

Dennoch müssen wir nach wie vor feststellen: Auf vielen Ge
bieten gibt es fehlende, allenfalls halbherzige politische 
Entscheidungen, mit denen eben entscheidende Fortschritte 
nicht zu erzielen sind. Dazu drei herausragende Beispiele: 

1. Die katastrophale Personallage der POlizei in mehr oder 
weniger allen Bundesländern, die nahezu jegliche Prävention 
unmöglich macht und die "Segnungen" der Arbeitszeitverkür
zungen an den KOlleginnen und Kollegen spurlos vorbeigehen 
läßt, weil sie permanent unter Mehrarbeitsdruck stehen. 

2. Die fehlenden oder unzureichenden/unpraktikablen recht_
lichen Instrumentarien will ich hier anhand von zwei aktu
ellen Beispielen zeigen: Zunächst das gerade in Kraft ge
tretene "OrgKG". Einersei ts haben wir begrüßt, daß nacll 
Jahren der Diskussion dazu endlich überhaupt etwas zustande 
gekommen ist, anderersei ts ist wieder zu beklagen, da~) mi t. 
dieser halbherzigen Entscheidung Organisierte Kriminalität 
eben nicht wirksam zu bekämpfen sein wird. Das gilt für das 
weiterhin geltende Verbot des Abhörens von Wohnungen ebenso 
wie für die unsachgerechte "Fesselung" der verdeckten Er
mittler. 

In der Wirtschaftskriminalität wird ein verdeckter Errnitt
ler z. B. irgendwann Bilanzen frisieren müssen, in einer 
Autoschieberbande muß er irgendwann beweisen können, dar~ er 
Fahrzeugpapiere fälschen kann. Alles Dinge, die anschlie
ßend heilbar sind. Jedenfalls wird es nicht immer gelingen, 
und deshalb kann man sieh nicht darauf beschränken, die 
verdeckten Ermittler immer in .der oberen Spitze installie
ren zu wollen - da, wo man sich die "Hände nicht mehr drek
kig" macht. 

Es war eben nicht der Preis der Freiheit und nicht der 
Preis des Rechtsstaates, auf solche Maßnahmen zu verzich
ten, sondern es war allenfalls der Preis des Koalitions
friedens in Bonn. 
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Das Gesetz mUß dringend nachgebessert werden. Bis dahin mUß 
allein aus Fürsorgegründen auf den Einsatz verdeckter Er
mittler - so notwendig er auch ist - verzichtet werden. 

Das andere ist die Änderung/Ausweitung des Tatbestandes des 
Landfriedensbruchs, die wir schon seit Beginn der großen 
gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der linken Krawall
szene vergeblich fordern. Wer Straftätern bei Versammlungen 
Deckung und Schutz gewährt, mUß ebenso als aktiver Teilneh
mer gelten und behandelt werden wie der Steinewerfer. 

3. Die jahrzehntelange Unterbewertung des gesamten POlizei
dienstes und die VÖllig unzulängliche Bezahlung gerade des 
Wach- und Wechseldienstes. Hier gibt es eine frappante 
DiSkrepanz: Dieser Dienst stellt einerseits die typische 
und klassische POlizeiarbeit in aller Vielfalt mit allen 
Gefahren und Erschwernissen sowie hoher Verantwortung des 
Einzelnen dar, die auch maßgeblich das Bild der POlizei in 
der Öffentlickeit bestimmt, andererseits beklagen gerade 
diese Beamten ihre Nichtakzeptanz, ihr niedriges Ansehen. 
Jede noch so langwierige .Tätigkeit erscheint erstrebens
werter als der Streifendienst - am SChlimmsten: Schicht
dienst bei einer Polizeihauptwache/Großstadtrevier. Die 
Beamten des Wach- und Wechseldienstes fühlen sieh als das 
letzte und geringwertigste Glied in der Reihe aller Teil
aufgaben innerhalb der POlizei. 

Dazu haben nicht nur gewisse Darstellungen in der Öffent
liChkeit geführt, sondern auch pOlizeiinterne praktiken und 
Führungsentscheidungen. Denken Sie nur daran, daß es bis 
vor niCht allzu langer Zeit niCht selten war, einen Poli
zeibeamten "zur Strafe" vom Innendienst in den Wachdienst 
zu versetzen. 

Trotz enormer Belastungssteigerungen in den letzten Jahr
zehnten, trotz gestiegener Anforderungen und zu Recht er
höhter QualitätsansprÜChe sind entscheidende Strukturver
besserungen im Verhältnis der verschiedenen Laufbahngruppen 
bei der POlizei ausgeblieben, so daß der POlizeidienst in 
Ansehen und Bezahlung im Vergleich zur freien Wirtschaft, 
·aber eben auch zu anderen Bereichen der öffentlichen Ver
waltung, weit abgehängt ist. 

Regierungen und Parlamente haben in dieser Hinsieht jahre
lang versagt, weil sie bis vor kurzem niCht bereit waren, 
Veränderungen in der pOlizeilichen AufgabensteIlung mit 
entsprechenden Veränderungen in der Personalstruktur ein
hergehen zu lassen. Ein schwerwiegendes Versäumnis, das 
entscheidend zu der wachsenden Unattraktivität des POlizei
berufes und zum berechtigten Unmut der POlizei beigetragen 
hat. 

Nach dem alten Strickmuster: Ein Leutnant - 10 Mann - und 
der Laden läuft - ist POlizeidienst ja schon lange nicht zu 
leisten. Wir fordern deshalb seit langem: Der POlizeidienst 
ist von seiner AufgabensteIlung her und dem Grad der per-
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sönlichen Verantwortung jedes einzelnen POlizeibeamten her 
grundsätzlich nach heutigen Maßstäben Besoldungsgruppen des 
gehobenen und höheren Dienstes zuzuordnen. Der POlizei
dienst in unserem heutigen Gemeinwesen hat von den Anforde
rungen her nur noch wenig mit dem von vor 20 bis 30 Jahren 
gemein. 

Im Gegensatz zu früher muß der POlizeibeamte heute neben 
dem immer komplexer werdenden fachlichen Wissen ein hohes 
Maß an Kommunikationsfähigkeit und -bereitschaft, Überzeu
gungskraft und Verständnis - sprich: professionale und so
ziale Kompetenz - aufbringen und vorweisen, um seine AUfga
ben so zu erfüllen, wie es der kritische und immer mehr auf 
seinen tatsächlichen oder auch vermeintlichen Rechten be
stehende Bürger erwartet und wie es auch sachlich notwendig 
ist. 

Deshalb mUß man auch einmal über überkommene Begriffe nach
denken, z. B. "Polizeivollzugsbeamter". Damit wird sugge
riert, einer oben hat was gedacht und was angeordnet und 
der da unten vollzieht - Denken überflüssig. Das ist eben 
nicht mehr der POlizeidienst von heute. Oder etwa auch: 
"Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft". Es gibt noch mehrere 
Beispiele davon. 

Die auf unser Drängen nun endlich vorliegenden Funktionsbe
wertungen -ministerielle in Hessen und Rheinland-Pfalz, 
von einem unabhängigen Wirtscha'ftsunternehmen in Nordrhein
Westfalen - haben unsere Auffassung eindrucksvoll bestä
tigt. Die zentrale Botschaft des letzteren ist: Die Lauf
bahn des heutigen mittleren Dienstes hat in der POlizei 
nichts mehr zu suchen! 

Ich gehe davon aus, daß die Studie zwischenzeitlich allge
mein bekannt ist und kann mir hier weitere Details erspa
ren. Mit dieser Studie ist die Tätigkeit der Beamten des 
pOlizeilichen Wach- und Schichtdienstes nun endlich ideell 
angemessen aufgewertet, das Selbstbewußtsein der Beamten 
ist gestiegen. Nun stehen sie in einem neuen Frust und sind 
stocksauer. Dies deshalb, weil sie nun erkennen müssen, daß 
sich die Politik bei allen Bekenntnissen mehr oder weniger 
darum herumzudrücken versucht, diese Erkenntnisse in einem 
angemessenen Zeitrahmen umzusetzen. 

Ich räume ein: Es ist Bewegung reingekommen und es gibt po
sitive Ansätze, aber der Mangel der Halbherzigkeit ist al
lenthalben überdeutlich vorhanden. Die DPolG hat bereits im 
August vergangenen Jahres ein schlüssiges Konzept zur Um
setzung der Ergebnisse des Kienbaum-Gutachtens vorgestellt 
und eingebracht, das auch in fünf bis acht Jahren finan
ziert ist - wenn man will. 

Dieses Konzept beinhaltet die notwendigen Perspektiven für 
die im Dienst befindlichen Polizeibeamten: 
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prüfungsfreie Überleitung bestimmter Jahrgänge in den ge
hobenen Dienst 

- prüfungserleichterter und FHS-Aufstieg für die folgenden 
Jahrgänge und 

- die notwendige Ausweitung des höheren Dienstes mit Auf
stiegsmöglichkeiten für bewährte Beamte in Leitungsfunk
tionen des gehobenen Dienstes, so wie es im Bereich des 
Bundeskriminalamtes jetzt vorgesehen ist. 

Es beinhaltet aber auch Forderungen für die Zukunft und den 
Polizeinachwuchs. Ich halte es in Anbetracht der Entwick
lung im Bildungsbereich und ihre Auswirkungen auf alle mit 
der POlizei konkurrierenden Berufe für unerläßlich, die 
FHS-Ausbildung, d. h. die Ausbildung für den gehobenen 
Dienst, als die generelle Polizeiausbildung einzuführen. 
Anderenfalls wird die POlizei in 10 Jahren wieder hoff
nungslos hinterherhinken, wie wir das zu unserem Leidwesen 
in den letzten 10 Jahren erfahren mußten. 

Es darf keinen Zweifel daran geben, daß es großer Anstren
gungenin allen von mir angerissenen Bereichen bedarf und 
daß die Politik gefordert ist, jetzt die entscheidenden 
Weichen zu stellen und' der Inneren Sicherheit die notwendi
ge Priorität einzuräumen. Nur so werden wir in der Lage 
sein, die großen Herausforderungen zu bewältigen und den 
POlizeiberuf für junge Menschen wieder hinreichend attrak
tiv zu gestalten. 
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Der POlizeiberuf 
wie kann er attraktiver gestaltet werden? 

- Zusammenfassung der Diskussion -

Die Diskussion wurde mit dem Hinweis eröffnet, daß die qua
litativen und quantitativen Anforderungen an die POlizei in 
den vergangenen Jahren ständig zugenommen haben, und daß es 
angesichts des Wettbewerbs mit anderen Verwaltungsberei
chen, mit der Industrie und mit dem Dienstleistungsgewerbe 
für die POlizei als Einstellungsbehörde geboten sei, die 
Attraktivität des Polizeiberufs zu steigern. 

Zur Erreichung dieses Ziels wurden folgende Maßnahmen als 
wichtig erachtet: 

- die Übertragung polizeifremder Aufgaben auf andere Ver
waltungs- und Justizbehörden sowie private Sicherheits
unternehmen 

- die Verbesserung der inneren Führung 

die gezielte Verbesserung der Besoldung sowie zusätzliche 
finanzielle Hilfen (z. B. in Ballungsgebieten) 

- die Schaffung eines positiven Bildes der pOlizeilichen 
Tätigkeit bei der Bevölkerung 

eine angemessene Verkürzung der Ausbildung und eine Ver
stärkung der Fortbildung 

- die Neuregelung der Organisationsstruktur innerhalb der 
POlizei, insbesondere zwischen Schutz- und Kriminalpoli
zei 

- das Erreichen eines pOlitischen Konsenses über das neue 
Konzept "Innere Sicherheit" im Bereich der Innenministe
rien 

Übereinstimmend wurde die Bedeutung der internen Organisa
tion als eine grundlegende Voraussetzung für die Zufrieden
heit und Motivation der POlizeibeamten hervorgehoben. Eine 
Neugestaltung sollte als vorrangige Maßnahme eingesetzt 
werden, um den POlizeiberuf attraktiver zu machen. 
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Massenkriminalität - weiterhin nur verwaltet? 

Werner Striebel 

1. Begriff und Wesen der Massenkriminalität 

1.1. Begriffsdefinition 

Vordergründig betrachtet könnte der Ausdruck "Masse" dazu 
führen, in der Kriminalitätssumme nur eine besondere Häu
fung von Kriminalität zu sehen. 

Eine Legaldefinitionl1ür Massenkriminalität gibt es bislang 
nicht. Klink/Kordus definieren Massenkriminalität als 
Kriminalität "übernormalen" Umfangs, die nicht auf Randzo
nen der Gesellschaft beschränkt ist, sondern in ihr Zentrum 
vorgedrungen ist, wobei es sich häufig, aber nicht immer, 
um "kleinere" Kriminalität handelt. 

Köhn2 ) sieht die Massenkriminalität als möglichen Ausdruck 
unserer Kultur und somit nach Freud als Verdrängungsprodukt 
unserer durch Massenproduktion, Massenkonsum, Massentouris
mus und Massenarbeitslosigkeit geprägten Gesellschaft. 

Zu diesen Einstiegserläuterungen kann ich Ihnen auch noch 
eine andere Sichtweise anbieten: 

Bechthold3 ) stellt heraus, daß der -Ausdruck "Massenkrimi
nalität" nicht nur eine "Vielzahl von Straftaten", sondern 
auch eine "Kriminalität der Massen, der Vielen" suggerieren 
kann. Obwohl es massenhaft Wirtschafts-, Steuer- und Um
weltdelikte gibt, deren Täter aber nicht "Masse" sind, wer
den Kriminelle dieser besonders sozialschädlichen Verhal
tensweise nicht mit dem Begriff der Massenkriminalität um
faßt. Der Begriff "Massenkriminalität" impliziert auch, daß 
diese Delikte in einer wie auch immer gearteten Öffentlich
keit begangen werden, also nicht innerhalb der Familien. 
Damit ist von vornherein ein Großteil der massenhaft anfal
lenden sexuellen und gewalttätigen Übergriffe auf Kinder 
und Frauen innerhalb ihres Lebenraumes aus dem Problemkreis 
ausgeklammert. 

1) Klink, Manfred / Kordus, Siegfried 
Kriminalstrategie: Grundlagen pOlizeilicher Verbre
chensbekämpfung, 1986, S. 107 ff. 

2) KÖhn, Klaus 
Massenkriminalität - Eine Frage der Kriminalitätsmas
se?, Der Kriminalist, 12/1988, S. 479 

3) Bechthold, unveröffentlichtes Referat 
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Auch wenn ein Pkw-Aufbruch von dem betroffenen Eigentümer 
als schwerwiegend angesehen wird, haben die verheerenden 
Folgen von Mißhandlungen, die oft jahrelang anhalten, eine 
andere Dimension! 

Ich glaube, die POlizei versteht unter Massenkriminalität 
nicht diejenige Kriminalität, die - wie gegenwärtig die Zu
nahme der Gewaltkriminalität - die meisten Menschen bewegt, 
sondern Delikte, die statistisch am häufigsten festgestellt 
werden. Dies sind insbesondere: 

- Laden-, Fahrrad- und Taschendiebstahl, Sachbeschädigung, 
Diebstähle an/aus/von Kfz, 

- Diebstähle unter erschwerenden Umständen aus Büro-, La
ger- und Verkaufs- sowie Wohnräumen, 

- Betrugsdelikte, 

- Drogenkriminalität mit den unterschiedlichen Formen der 
direkten und indirekten Beschaffungskriminalität und 

- Handtaschenraub. 

1.2. Entwicklung der Massenkriminalität 

In Baden-Württemberg wurden im Jahre 1991 insgesamt 523.496 
Straftaten bekannt und in der pOlizeilichen Kriminalstati
stik erfaßt. GegenÜber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 
19.499 Delikte bzw. 3,9 % zu verzeichnen. 

Das Kriminalitätslagebild wird durch den hohen Anteil von 
Diebstahlsdelikten (53,9 % der Gesamtkriminalität> geprägt. 
Signifikant ist der drastische Anstieg der registrierten 
Raubdelikte um 12,8 % auf insgesamt 3.733 Fälle. 
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Auszug aus der pOlizeilichen Kriminalstatistik4 ) 

Landespolizeidirektion Stuttgart 11 

Deliktsbereiche Jahr erfaßte Anteil % ZU-/Abnahme 
Fälle ± Fälle 

Straftaten insgesamt 1987 60.986 100,0 + 7.717 
1988 66.603 100,0 + 5.617 
1989 64.038 100,0 - 2.565 
1990 62.555 100,0 - 1. 483 
1991 62.674 100,0 + 119 

Diebstahl insgesamt 1987 27.252 44,7 + 676 
1988 31.925 47,9 + 4.673 
1989 29.752 46,4 - 2.173 
1990 30.064 48,0 + 312 
1991 29.923 47,7 + 141 

davon 
- eint. Diebstahl 1987 13.879 22,7 + 816 

1988 16.427 24,7 + 2.548 
1989 15.873 24,8 - 553 
1990 16.146 25,8 + 273 
1991 16.419 26,1 + 273 

- schw. Diebstahl 1987 13.373 21,9 - 140 
1988 15.498 23,3 + 2.125 
1989 13.879 21,7 - 1. 619 
1990 13.918 22,2 + 39 
1991 13.504 21,5 - 414 

Diebstahl aus/an Kfz 1987 8.099 13 ,3 + 395 
1988 9.221 13 ,8 + 1.122 
1989 9.175 14,3 - 46 
1990 9.210 14,7 + 35 
1991 8.145 13 ,0 - 1. 065 

Ladendiebstahl 1987 6.419 10,5 + 1.429 
1988 6.579 9,9 + 157 
1989 6.285 9,8 - 294 
1990 6.906 11,0 + 621 
1991 7.182 11,4 276 

Sachbeschädigung 1987 4.921 8,1 + 178 
1988 5.416 8,1 + 495 
1989 5.530 8,6 + 114 
1990 5.513 8,8 - 17 
1991 5.170 8,2 - 343 

4) PKS (Polizeiliche Kriminalstatistik) 1991, LKA BW, 
Tabellen 100 und 101, gerundet auf 1 Stelle nach dem 
Komma 

AQ % 
± % 

+ 14,5 53,2 
+ 9,5 54,1 
- 3,8 57,3 
- 2,3 57,0 
+ 0,2 57,3 

+ 2,5 35,1 
+ 17,1 31,8 
- 6,8 35,5 
+ 1,0 35,9 
- 0,5 35,1 

+ 6,2 56,7 
+ 18,3 49,9 
- 3,4 55,6 
+ 1,7 55,3 
+ 1,7 53,7 

- 1,0 12,6 
+ 15,9 12,7 
- 11,7 12,5 
+ 0,3 13,4 
- 3,0 12,4 

+ 5,1 9,2 
+ 13,9 10,0 
- 0,5 12,1 
+ 0,4 10,0 
- 11,6 9,7 

+ 28,6 96 ,2 
+ 2,4 95,0 
- 4,5 95,7 
+ 9,9 98,1 
+ 4,0 97,7 

+ 3,8 27,2 
+ 10,1 24,7 
+ 2,1 26,0 
- 0,3 24,1 
- 6,2 23,3 
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Deliktsbereiche Jahr erfaßte Anteil % ZU-/Abnahme AQ % 
Fälle ± Fälle ± % 

Betrug 1987 3.961 6,5 + 519 + 15,0 89,9 
(0. Leistungserschi.) 1988 4.266 6,4 + 305 + 7,7 86,9 

1989 4.958 7,7 + 692 + 16,2 89,1 
1990 3.726 5,9 - 1. 232 - 24,8 86,1 
1991 4.574 7,2 + 848 + 22,7 81,2 

Körperverletzung 1987 3.434 5,6 + 281 + 8,9 90,0 
1988 3.875 5,8 + 441 + 12,8 87,5 
1989 3.847 6,0 - 28 - 0,7 88,5 
1990 3.506 5,6 - 341 - 8,9 86,8 
1991 3.594 5,7 + 88 + 2,5 86,9 

verstoß gg. d. BtMG 1987 978 1,6 + 170 + 21,0 96,6 
- direkte 1988 1. 548 2,3 + 570 + 58,3 96,2 

Beschaffungs- 1989 1. 753 2,7 + 205 + 13,2 96,7 
kriminali tät 1990 2.523 4,0 + 770 + 43,9 98,2 

1991 3.090 4,9 + 567 + 22,5 98,6 

Baden-Württemberg 

Deliktsbereiche Jahr erfaßte Anteil % Zu-/Abnahme AQ % 
Fälle ± Fälle ± % 

Straftaten insgesamt 1987 527.165 100,0 + 728 + 0,1 48,2 
1988 509.775 100,0 - 17.390 - 3,3 50,8 
1989 500.268 100,0 - 9.507 - 1,9 52,1 
1991 503.997 100,0 + 3.729 + 0,7 52,8 
1992 523.496 100,0 + 19.499 + 3,9 52,3 

Diebstahl insgesamt 1987 295.811 56,0 - 4.144 - 1,4 29,8 
1988 277.608 54,4 - 18.203 - 6,2 30,8 
1989 263.661 52,7 - 13.947 - 5,0 32,0 
1990 268.711 53,3 + 5.050 + 1,9 33,8 
1991 281.994 53,9 + 13.283 + 4,9 33,8 

davon 
- einf. Diebstahl 1987 135.859 25,7 - 4.962 - 3,5 47,9 

1988 130.695 25,6 - 5.164 - 3,8 48,5 
1989 127.631 25,5 - 3.064 - 2,3 49,8 
1990 134.683 26,7 + 7.052 + 5,5 51,9 
1991 143.273 37,3 + 8.590 + 6,4 52,0 

- schwa Diebstahl 1987 159.952 30,3 + 818 + 0,5 14,4 
1988 146.913 28,8 - 13.039 - 8,2 15,0 
1989 136.030 27,1 - 10.883 - 7,4 15,2 
1990 134.028 26,6 - 2.002 - 1,5 15,6 
1991 138.721 26,5 + 4.693 + 3,5 14,5 
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Deliktsbereiche Jahr er faßte Anteil % Zu-/Abnahme AQ % 
Fälle + Fälle ± % 

Diebstahl aus/an Kfz 1987 84.346 16,0 + 2.808 + 3,4 11 ,4 
1988 75.019 14,7 - 9.327 - 11,0 12,3 
1989 67.719 13 ,5 - 7.300 - 9,7 12,5 
1990 66.330 13,1 - 1.389 - 2,0 14,6 
1991 65.455 12",5 - 875 - 1,3 13 ,2 

Ladendiebstahl 1987 45.667 8,6 + 912 + 2,0 95,9 
1988 44.812 8,7 - 855 - 1,9 96,6 
1989 45.275 9,0 + 463 + 1,0 96,6 
1990 51.614 10,2 + 6.339 + 14,0 97,1 
1991 57.205 10,9 + 5.591 + 10,8 96,9 

Sachbeschädigung 1987 49.411 9,3 + 2.433 + 5,2 22,5 
1988 48.508 9,5 - 903 - 1,8 22,9 
1989 49.565 9,9 + 1. 057 + 2,2 22,3 
1990 50.281 10,0 + 716 + 1,4 22,4 
1991 51. 230 9,8 + 949 + 1,9 21,6 

Betrug 1987 43.066 8,1 + 375 + 0,9 92,0 
(0. Leistungserschl.) 1988 42.314 8,2 - 752 - 1,7 91,3 

1989 44.274 8,8 + 1.960 + 4,6 92,1 
1990 39.076 7,7 - 5.198 - 11,7 90,6 
1991 42.766 8,1 + 3.690 + 9,4 88,8 

Fahrraddiebstah1 1987 33.619 6,3 - 1. 321 - 3,8 5,2 
1988 32.951 6,5 - 668 - 2,0 5,5 
1989 33.937 6,7 + 986 + 3,0 5,6 
1990 35.569 7,0 + 1. 632 + 4,8 5 19 
1991 37.712 7,2 + 2.143 + 6,0 6,4 

Körperverletzung 1987 25.626 4,8 - 878 - 3,3 91,4 
1988 25.988 5,0 + 362 + 1,4 91,6 
1989 26.097 5,2 + 109 + 0,4 91,5 
1990 26.438 5,2 + 341 + 1,3 91,5 
1991 26.552 5,0 + 114 + 0,4 91,4 

verstoß gg. d. BtMG 1987 11.016 2,0 + 1. 036 10,4 95,8 
+ direkte 1988 12.646 2,4 + 1. 630 + 14,8 95,6 

Beschaffungs- 1989 14.500 2,8 + 1. 854 + 14,7 95,6 
kriminali tät 1990 15.831 3,1 + 1. 331 + 9,2 95,3 

1991 16.885 3,2 + 1. 054 + 6,7 96 ,3 
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Die Gefahr der Massenkriminalität liegt darin, daß in ihr 
ein Prozeß der W9rmenerosion in der Gesellschaft vollzogen 
wird. Vermander weist in diesem Zusammenhang kritisch auf 
die weitverbreitete Bereitschaft hin, Massenkriminalität 
mit "Bagatelle" gleiChzusetzen und betont ausdrücklich die 
überaus sozialschädliche Wirkung der massenhaft auftreten
den Delikte. Obwohl Alltagskriminalität von großen Teilen 
der Bevölkerung begangen wird und auch weite Teile der Be
völkerung als potentielle Opfer betrifft, wird sie in der 
Kriminalpolitik vernachlässigt. 

Die Wahrscheinlichkeit, Opfer von Alltagskriminalität zu 
werden, ist um ein Vielfaches höher als die Wahrscheinlich
keit, einern Gewaltverbrechen oder einern anderen schweren 
Delikt zum Opfer zu fallen, was das subjektive SiCherheits
gefühl der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt. Dennoch 
ist es derzeit populärer, sich mit den sogenannten Schwer
punktdeliktsbereichen wie Umweltkriminalität, Rauschgift
kriminalität, Organisierter Kriminalität und Computerkrimi
nalität zu beschäftigen. Eine zunehmende Hinwendung zu 
diesen Deliktbereichen auf Kosten der Alltagskriminalität 
wäre als bedenkliche gesellschaftspolitische Entwicklung 
anzusehen. 

Hertlein6 ) führt das Ansteigen der Massenkriminalität dar
auf zurück, daß viele Delikte der sogenannten einfachen 
Kriminalität, insbesondere des Diebstahls, vor allem von 
jungen Menschen nicht mehr als Unrecht empfunden würden. 
Mit dieser "Einstiegskriminalität" beginnt vielfach eine 
kriminelle Karriere. somit ist unstrittig, daß es sich bei 
der Massenkriminalität um eine Form realer Kriminalität 
handelt. 

Es stimmt miCh bedenklich, daß die Massenkriminalität immer 
mehr in die Gefahr einer Verharmlosung gerät, sowohl bei 
den Tätern als auch bei den Opfern und letztlich auch bei 
der POlizei und der Justiz. Der ermittelte Tatverdächtige 
erlebt die POlizei bzw. die Strafverfolgungsinstanzen oft 
als reine Verwaltungsbehörden, da bei Ersttätern das Ver
fahren ohne Auflagen eingestellt oder im Ermittlungsverfah
ren darauf verzichtet wird, eine eventuelle Mehrtäterschaft 
zu erhellen. 

5 } Vermander, Eduard 
Kriminalpolitik und Bekämpfung 
POlizei und Kriminalpolitik, 
Bd. . 26, S . 49-5 6 

der Massenkriminalität, 
BKA-Vortragsreihe 1981, 

6} Hertlein, Heinz 
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Politische Initiativen zur Entkriminalisierung, die ver
mehrte Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaft, der Ver
zicht auf Untersuchungshaft und auf Freiheitsstrafen läßt 
bei einer Vielzahl der Täter keine andere Wertung zu, als 
daß diese Form der Kriminalität nicht nur von der Gesell
schaft, sondern auch von den Strafverfolgungsorgangen to
leriert wird. 

1.3. Sachliche Zuständigkeiten 

Nach § 16 der 2. Durchführungsverordnung zum POlizeigesetz 
von Baden-Württemberg liegt die Bearbeitungszuständigkeit 
für die Fälle der schweren Kriminalität bei der Kriminal
pOlizei. Unter schwerer Kriminalität sind Straftaten zu 
verstehen, die die Rechtsordnung in besonderem Maße verlet
zen. Darüber hinaus ist die Kriminalpolizei grundsätzlicl1 
für die Bekämpfung der Jugendkriminalität und die Bearbei
tung nichtnatürlicher Todesfälle zuständig. 

Straftaten der mittleren Kriminalität werden nach 

- regional unterschiedlichen Zuständigkeitsregelungen bzw. 
Geschäftsverteilungsplänen, 

- momentaner Arbeitsbelastung der Abteilungen der Schutz
und Kriminalpolizei und 

- individuellen Absprachen 

von Beamten der Schutz- und Kriminalpolizei bearbeitet. 

Kleinstkriminalität und Teile der mittleren Kriminalität 
werden in Baden-Württemberg von der Schutzpolizei bearbei
tet. Damit fällt ein nicht unerheblicher Anteil der Massen
kriminalität in den Zuständigkeitsbereich der schutzpOli
zei. Der Bearbeitungsanteil der Schutzpolizei beträgt lan
desweit ca. 80 %. 

2. Was bedeutet es, Massenkriminalität zu "verwalten"? 

Aufgrund personeller Engpässe bei der Polizei, die mit ei
nem massenhaften Anfall von Delikten der Massenkriminalität 
einhergehen, mUß an die Stelle einer umfassenden Verfolgung 
jeder einzelnen Straftat eine vereinfachte, formularmäßige, 
auf das wesentliche beschränkte Bearbeitung treten. Die in
tensive Aufnahme der Tatortbefunde und die Spurensicherung 
müssen häufig unterbleiben. Das Ergebnis ist, daß die Poli
zei Delikte der Massenkriminalität notgedrungen el1er "ver
waltet" als daß sie sie wirklich "verfolgt". 

Wie sieht nun die "Verwaltung" der Massenkriminalität in 
der Praxis aus? 
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2.1. Modell "Kleinstkriminalität" 

Am 01.08.1983 wurde in Baden-Württemberg landesweit mit ei
nem gemeinsamen Erlaß des Innen- und des Justizministeriums 
das Modell "Kleinstkriminalität" eingeführt. Hiernach wer
den einfach gelagerte Privatklagedelikte und bestimmte Of
fizialdelikte, sofern festgesetzte Schadensgrenzen nicht 
überschritten werden, mit Hilfe von standardisierten For
mularen rationell bearbeitet. 
Man unterscheidet zwei Fallgruppen: 

Fallgruppe A 
Delikte mit minderschwerer Begehungs form , bei denen regel
mäßig mit einer Einstellung nach § 153 StPO oder der Ver
weisung auf den privatklageweg zu rechnen ist. 

Fallgruppe B 
Verfolgungswürdige Delikte der Kleinstkriminalität, die in 
der Regel zur Erhebung der öffentlichen Klage führen, aber 
für eine vereinfachte Bearbeitung geeignet sind. 

Die unter Kleinstkrirninalität zu subsumierenden Delikte 
sind abschließend aufgeführt: 

Privatklagedelikte 
Beleidigung 
Üble Nachrede 
Verleumdung 
Hausfriedensbruch 
Vorsätzliche Körperverletzung 
Gefährliche Körperverletzung 
Sachbeschädigung 
Bedrohung 

Offizialdelikte 
Einfacher Diebstahl 
Unterschlagung 
Betrug 
Beförderungserschleichung 
Fahren ohne Fahrerlaubnis 

§ 
§ 
§ 

§ 

§ 

§ 
§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

§ 

185 StGB 
186 StGB 
187 StGB 
123 StGB 
223 StGB 
223a StGB 
303 StGB 
241 StGB 

242 StGB 
246 StGB 
263 StGB 
265a StGB 
21 StVG 

Personalien von Zeugen sind festzuhalten. Auf ihre Verneh
mung wird verzichtet, sofern der Beschuldigte geständig 
ist. Eine Anhörung des Beschuldigten muß. aus rechtlichen 
Gründen vorgenommen werden. Dies kann jedoc'h auch durch 
Übersendung des Vordrucks "Beschuldigtenanhörung" erfolgen. 

Das Modell "Kleinstkriminalität" ist grundsätzlich nur für 
Ersttäter vorgesehen, soweit diese nicht Kinder, Jugendli
che oder Heranwachsende sind. Die Erfassung der Straftat 
erfolgt auf den gegenüber den herkömmlichen Formularen ver
einfachten K-Formularsätzen. Der Anzeigenvorgang ist der 
Staatsanwaltschaft unverzüglich - spätestens nach 
4 Wochen - vorzulegen. 
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Vorteile: 

- Durcll eine etwa 30%ige Reduzierung des Arbeitsaufwandes 
wird Arbeitskapazität freigesetzt. 

- Die Quoten der Einstellungen, Verurteilungen oder Ver
weisungen auf den Privatklageweg bleiben unverändert. 

- Durch verstärkte Präsenz der Schutz- und Kriminalpolizei 
an Kriminaltätsbrennpunkten kann die Prävention erhöht 
werden. 

Nachteile: 

- Der wei tgellende Verzieht auf Vernehmungen führt dazu, da~~ 
pOlizeiliche Arbeit von den betroffenen Zeugen als wenig 
professionell angesehen wird. 

- Mangels detaillierter 
verkürzter Vernehmung 
lungsverfahren oftmals 
um einen Ersttäter oder 
delt. 

Darstellung des Tatablaufes und 
des Beschuldigten kann im Ermitt
nicht erhellt werden, ob es sieh 

um einen Wiederholungstäter han-

2.2. Massenkriminalitätsverfahren gegen "unbekannt" 

In der pOlizeilichen Praxis müssen im Bereich der Massen
kriminalität auch andere, nicht unter Kleinstkriminalität 
zu subsumierende Anzeigenvorgänge gegen "unbekannt" aus 
personellen Gründen vereinfacht bearbeitet werden. Ergeben 
sieh schon bei den ersten Ermittlungen keinerlei Ansatz
punkte für eine Täterermittlung, werden lediglich die Tat
daten/Tatumstände in der MOdus-operandi-Datei erfar~t und 
ggf. entwendete identifizierbare Gegenstände (Individual
nummern) in der Sachfahndungsdatei ausgeschrieben. Der Vor
gang wird sodann ohne weitere Ermittlungen der Staatsan
waltschaft vorgelegt. 

3. Lösungsansätze und sich hieraus ergebende Problemfelder 

3.1. Rationalisierung polizeilicher Tätigkeiten 

Vereinfachte Bearbeitungsverfahren haben das Ziel, Sachbe
arbeitung so einfach wie möglich zu machen. Zugunsten einer 
angeblich ökonomischeren Verfahrensweise wird auf Vernell
mungen und Ermittlungen weitgehend verzichtet. 

Jäger7 ) führt hierzu aus, daß die Einführung von verein
fachten Verfahren unter weitgehendem Verzicht auf Sachver
haltsschilderungen und Vernehmungen von Zeugen und Beschul
digten dazu führt, daß polizeiliche Arbeit von den betrof
fenen Zeugen, die sieh ja teilweise zur Verfügung 

7) Jäger, Rolf 
Kriminalistische Stümperei bei der Alltagskriminalität, 
Der Kriminalist 4/1991, S. 174/175 
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gestellt haben, als wenig professionell angesehen wird. Sie 
werden sich möglicherweise zukünftig nicht mehr als Zeugen 
zur Verfügung stellen. Das vielfach auch übliche Versenden 
von Anhörungsbogen an Beschuldigte gibt diesen das Gefühl, 
daß die POlizei ihre Straftat nicht wichtiger nimmt als ei
nen Verkehrsverstoß. Die POlizei legt mit dieser unprofes
sionellen Arbeitsweise möglicherweise den Grundstein für 
neue Straftaten von Täterpersönlichkeiten, die vereinfachte 
Verfahren nur als Ermutigung für neue Tatbegehungen auffas
sen. 

Vereinfachte Verfahren laufen nach einer einfachen Ent
scheidungsstruktur ab. Dazu benötigt der einschreitende 
POlizeibearnte keine langjährige pOlizeiliche Vollausbil
dung. 

3.2. Entkriminalisierung 

Bereits 1976 befaßte sich der 51. Juristentag in Stuttgart 
sehr intensiv mit rechtspolitischen Überlegungen, das De
likt des Ladendiebstahls aus dem Strafrecht herauszunehmen 
und in das Zivilrecht zu übertragen. Ähnliche Überlegungen 
werden auch für das Massendelikt der Leistungserschleichung 
angestellt. Auf eine Bewertung dieser Überlegungen habe ich 
verzichtet. 

3.3. Lockerung des Legalitätsprinzips 

Das sich aus der StPO ergebende Legalitätsprinzip bindet 
insbesondere Richter, Staatsanwaltschaft und POlizei. Es 
sichert in Verbindung mit dem GVG die Einhaltung des 
Gleichheitsgrundsatzes gemäß Art. 3 GG. 

Während für die Staatsanwaltschaft die Verpflichtung zur 
Anklage durch das Legalitätsprinzip (§§ 152, 160, 163, 170 
StPO) schon seit langem für viele Delikts- und Täterberei
che durch das Opportunitätsprinzip aufgehoben ist bzw. im
mer noch weiter aufgehoben wird - im Interesse von Prozeß
ökonomie und bestimmter kriminalpolitischer Zwecke sind der 
Justiz Abweichungen von diesem Prinzip gestattet - hat die 
POlizei nach wie vor die uneingeschränkte Verfolgungs
pflicht beim Vorliegen des Verdachts einer Straftat. Gerade 
im Bereich der Massenkriminalität wird von der Justiz ein 
hoher Prozentsatz der Verfahren eingestellt. Die Bagatelli
sierung der Betäubungsmitteldelikte mit Einstellungsquoten 
zwischen 60 und 80 % belegt die offenkundige Überlastung 
der Justiz. 

Hohendorf8 ) stellt fest, daß Einstellungen nach § 153a StPO 
häufig nicht deshalb erfolgen, weil die Voraussetzun-

8) Hohendorf, Andreas 
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gen vorliegen, sondern weil Kosten vermieden werden sollen. 
Die Folge ist letztlich eine Aushöhlung des Legalitätsprin
zips aus fiskalischen Gründen. 

Die Einstellungspraxis der Staatsanwaltschaft führt zu ei
ner zusätzlichen Belastung des Verhältnisses zwischen Poli
zei und Staatsanwaltschaft, da die strikt nach dem Legali
tätsprinzip ausgerichtete Arbeit der POlizei faktisch durch 
einen Federstrich der Staatsanwaltschaft zu Makulatur wird. 
Betroffen sind hiervon vor allem besonders tüchtige und 
gründliche Sachbearbeiter, die trotz Überlastung bemüht 
sind, Zeugen- und Beschuldigtenvernelmungen durchzuführen 
und Beweismittel zu sichern, um einen "ordentlichen" Vor
gang vorlegen zu können. Werden diese Verfahren regelmäßig 
mittels vorgedruckter Verfügung der Staatsanwaltschaft ein
gestellt, erzeugt dies auf Dauer Frustration. 

wagner 9 ) stellte als Höhepunkt dieser Entwicklung den Erlaß 
des Justizministers von Nordrhein-Westfalen dar, wonach die 
Staatsanwälte dieses Landes "ersucht" wurden, gegenüber 
Ersttätern von Eigentums-/Vermögensdelikten § 153 I StPO 
anzuwenden, wenn der Schaden 100 DM nicht übersteigt. Dem 
wichtigen Aspekt der Generalprävention kann nicht mehr 
Rechnung getragen werden, wenn jeder davon ausgehen kann, 
daß z. B. ein Ladendiebstahl keine strafrechtlichen Konse
quenzen hat. 

Müller lO ) führt in einem bislang unveröffentlichten Referat 
zum Thema "Kriminalitätsbekämpfung" vom Juli 1992 zur Lok-

. kerung des Legalitätsprinzips folgendes aus: 

"Die Differenz zwischen Kriminal- und Justiz-(Verurteil
ten)statistik sollte zum Nachdenken darüber veranlassen, ob 
der Absolutheitsanspruch unseres Legalitätsprinzips eine 
den Realitäten angepaßte Auslegung erfahren mur~. Die Poli
zei ermittelt unverdrossen, ohne darüber nachzudenken, was 
aus ihrer Arbeit bei einer überlasteten Justiz wird. Die 
Tatsache, daß ein hoher Prozentsatz auch der durchermittel
ten und aufgeklärten Fälle verfahrensmäßig nicht weiter 
verfolgt wird, führt zu der Überlegung, daß mehr Opportu
nismus zur rechten Zeit nicht weniger rechtsstaatlich wäre. 
Jedenfalls können wir es uns nicht leisten, für den Papier
korb zu arbeiten." 

9) Wagner, Robert 
Der Legalitätsgrundsatz und die Massenkriminalität, Ju
gendwohl, 7/1986, S. 288-293 

10) Müller, Gosbert 
Kriminalitätsentwicklung - Kriminalitätsbekämpfung, 
Auswirkungen der Kriminalitätsentwicklung auf die Kri
minalpolitik und die pOlizeilichen Organisationen, bis
lang unveröffentlichtes Referat vom Juli 1992 
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Auch wenn es nicht Aufgabe der POlizei sein kann, auf die 
ethischen Wertvorstellungen der Bevölkerung unmittelbar 
prägend und stabilisierend Einfluß zu nehmen, sollte sich 
die POlizei aber einig sein: Wenn die Begehung bestimmter 
Straftaten gewissermaßen zum "Volkssport" zu werden droht, 
wie es bei den bekannten und vermuteteten Delikten der Mas
senkriminalität den Anschein hat, dann müssen von der For
derung nach Lockerung der prozessualen Verfolgungsmodalitä
ten bis hin zur Abschaffung von Strafvorschriften zunächst 
einmal die zur Durchsetzung des geltenden Rechts prakti
zierten präventiven und repressiven Maßnahmen auf ihre Ef
fizienz ü~I)prüft und - wenn möglich - verbessert werden. 
Vermander sieht zur Eindämmung der Massenkriminalität in 
einer nachhaltigen Strafverfolgung und einer massiven Vor
beugung kriminalpolitisch die einzigen Ansatzpunkte. 

3.4.Lageangepaßter personaleinsatz·/ Neue polizeiliche Be-
kämpfungsmethoden und Strategien 

Im Auftrag des BKA führte Prof. Dr. Arthur Kreuzer12 ), Uni
versität Gießen, eine Untersuchung über die Kriminalität 
bei Abhängigen von harten Drogen durch. Nach dieser Studie 
beträgt der durchschnittliche Aufwand zur Deckung des Be
darfs eines Abhängigen harter Drogen pro Tag 200 DM bis 
250 DM. 

Die Finanzierung dieses Betrages erfolgt zu 

ca. 20 % durch legale Mittel, 
ca. 10 % durch Prostitution und 
ca. 35 % durch Drogenhandel. 

Der Rest (ca. 35 %) wird durch indirekte Beschaffungskri
minalität finanziert. 

Laut Studie fallen jeder zweite Kfz-Aufbruch, jeder dritte 
Wohnungseinbruch und jeder fünfte Raub unter die indirekte 
Beschaffungskriminalität. Um auf einen Betrag von 50 DM zur 
täglichen Bedarfsdeckung zu kommen, entsteht ein tatsächli
cher Schaden (Hehler) von mindestens 100 DM. Auf Stuttgar
ter Verhältnisse umgerechnet beläuft sich der jährliche 
Schaden durch Beschaffungskriminalität der 1.500 (bekann-

11) Vermander, Eduard 
Kriminalpolitik und Bekämpfung der Massenkriminalität, 
POlizei und Kriminalpolitik, 1981, BKA-Vortragsreihe, 
Bd. 26, S. 52 

12) Kreuzer, Arthur j Römer-Klees, Ruth j" Schneider, Hans, 
Beschaffungskriminalität Drogenabhängiger, BKA-For
schungsreihe Bd.24, Wiesbaden 1991 
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ten) Abhängigen alleine hier auf 38.325.000 DM. Die Gesamt
zahl der von Drogenabhängigen in Stuttgart begangenen 
Straftaten beliefe sich demnach auf 1.533.000 Delikte, was 
dem 24fachen der bekanntgewordenen Fälle entsprechen würde. 

Nach einer Studie des pp Berlin13 ) beträgt der Anteil der 
BtM-Abhängigen bei Wohnungseinbrüchen sogar 83,6 %. 

Der drogenabhängige Beschaffungskriminelle kennt keine Per
severanz und unterscheidet nicht zwischen Ladendiebstahl, 
Handtaschenraub, Wohnungs- oder Kfz-Aufbruch. Für ihn ist 
nur entscheidend, seinen täglichen Konsumbedarf zu decken. 
Zur Beschaffung dieser Finanzmittel ergreift er jede sich 
ihm bietende Gelegenheit. Die POlizei hingegen reagiert 
anachronistisch. Die Delikte werden zur Bearbeitung in 
Fachdezernate gegeben. Übergreifende Zusammenhänge werden 
nicht immer erkannt. 

Bei der POlizeidirektion Freiburg wurde im Januar 1992 eine 
Organisationseinheit der Kriminalpolizei eingerichtet, die 
für die Bearbeitung von Fällen der indirekten Beschaffungs
kriminalität zuständig ist. Langfristig plant die POlizei
direktion Freiburg, das Dezernat 4 in zwei Teildezernate zu 
gliedern. Ein Teildezernat wird für die Bekämpfung des Han
dels von Betäubungsmitteln und ein Teildezernat für die Be
arbeitung der direkten und indirekten Beschaffungskrimina
lität zuständig sein. Die täterbezogene Arbeit bei der Be
kämpfung der indirekten Beschaffungskriminalität belegt zum 
einen den hohen Anteil von Konsumenten harter Drogen an der 
Gesamtkriminalität und zeigt zum anderen, daß es sich bei 
den Tätern um einen immer wiederkehrenden Personenkreis 
handelt. 

Welche Schwerpunkte werden dann hier gesetzt? 

Jeder Ermittler hat "seine Kunden", d. h. deliquente Kon
sumenten harter Drogen werden bestimmten Sachbearbeitern 
zugeteilt. Auf diese Weise gelingt es, einen besseren Über
blick über die Deliktsbreite und Deliktshäufigkeit zu er
halten. Insbesondere bei der Erstellung von Vorführungsbe
richten oder bei Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen 
ist dies von immenser Bedeutung. Verbunden mit verstärkter 
Aufklärung und Observation dieser Personen und verstärkter 
pOlizeilicher Präsenz, d. h. Kontrollen an bekannten Sze
nentreffpunkten, kann der pOlizeiliche Druck auf die be
kannten Intensivtäter verstärkt und somit die Aufklärungs
quote gesteigert werden. Sicherlich wird man auch bei 
anderen POlizeidirektionen und Landespolizeidirektionen 
über die Einrichtung entsprechender Organisationseinheiten 
Überlegungen anstellen. 

13) Gersonde, Norbert 
Bekämpfung der Straßenkriminalität, Schlußbericht PFA, 
12.-16.06.1989 
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3.5. Organisatorische Anpassung 

- Dezernat Hehlerei -
Nach dem Criminal Digest 3/89 führen nur 1 % aller Dieb
stahlsfäll'e zur Einleitung von Ermittlungsverfahren wegen 
Hehlerei. Mit der Änderung der AUfbauorganisation der Lan
despolizeidirektion Stuttgart 11 zum 01.06.1992 wurde die
sem Faktum durch die Einrichtung des Dezernates 2.2 (ge
werbsmäßige Hehlerei/Kfz-Sachwertdelikte) Rechnung getra
gen. 

- Einsatz der EDV -
Durch die Einrichtung einer Spudok-BW können in Abgleich 
mit der MOdus-operandi-Datei Personen- und Kfz-Spuren lan
desweit abgeglichen werden und somit Tat-/Täterzusammenhän
ge festgestellt werden. 

- Gemeinsame Ermittlungsgruppen Sund K -
Eine enge Zusammenarbeit von Schutz- und Kriminalpolizei 
hat sich in Stuttgart bereits bei der Bekämpfung der offe
nen Rauschgiftszene bestens bewährt. Wie bereits ausge
führt, wäre insbesondere im Bereich der indirekten Beschaf
fungskriminalität die Einrichtung gemeinsamer Ermittlungs
gruppen überlegenswert. Dies schon deshalb, weillandesweit 
ca. 80 % der bekanntgewordenen Kriminalität von der Schutz
pOlizei bearbeitet wird. 

- Zeitversetzter Dienst -
Die Tatbegehung bei Delikten der Massenkriminalität läuft 
nach unterschiedlichen Mustern ab. Eine täterorientierte 
Arbeitsweise mit tatzeit-/tatortnaher Ermittlungstätigkeit 
ist daher gefordert. Hierzu gehört auch bei der Kriminal
pOlizei eine flexible Arbeitszeit mit einem zeitversetzten 
Dienst. Vereinbarungen mit dem Personalrat sind jedoch 
nicht immer leicht zu erreichen. 

3.6. Abbau polizeifremder Aufgaben 
oder präziser: vOllzugspolizeifremder Aufgaben 

Durch den Abbau/die Reduzierung vOllzugspolizeifremder Auf
gaben könnten Vollzugsbeamte für Ermittlungstätigkeiten und 
zur Erhöhung der polizeilichen Präsenz an Kriminalitäts
brennpunkten freigesetzt werden. Auch in der internen Vor
gangsbearbeitung ist der Einsatz von Verwaltungsfachange
stellten durchaus denkbar. 

MÜl1er14 ) schrieb dazu 1992: 
"Auch hierzu macht die Koalitionsvereinbarung (in Baden
Württemberg, d. Verf.) eine klare Vorgabe dahingehend, daß 

14) Müller, Gosbert a. a. O. (FN 
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die pOlizeiliche Präsenz durch den Abbau polizeifremder 
bzw. pOlizei inadäquater Aufgaben (z. B. Entlastung des 
Polizeivollzugsdienstes durch vereinfachte Bearbeitung von 
Verkehrsunfällen, übertragung von Geschwindigkeitskontrol
len einschließlich aller Nachrichtenermittlungen auf die 
Bußgeldbehörden, Einschaltung privaten wachperrgyals im Ob
jektschutz) zu verbessern sei. Die AG Präsenz wird sich 
damit befassen. 

Hier ist ein Feld, das sich zur Rationalisierung eignet und 
aus dem Kräfte gewonnen werden können. Allerdings ist auch 
Mut zu unpopulären und heute noch nicht realistisch er
scheinenden überlegungen und Entscheidungen erforderlich. 
Folgende Aufgabenbereiche seien angerissen: 

Großeinsätze wie Bundesligaspiele, VOlksfeste u.ä., bei 
denen die pOlizei in Hundertschaftsstärke für den Veran
stalter tätig wird 

- Objektschutz an extern-staatlichen aber auch pOlizei in
ternen Einrichtungen einschließlich Unterkunfts- und 
Hauswachen 

- Verkehrsunfallaufnabme, soweit keine erheblichen Ver
kehrsverstöße gegeben sind; meist nur zur Wahrung privat
und versicherungsrechtlicher AnsprüChe 

- gleiches gilt für die Brandermittlung, solange nicht der 
Verdacht einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Begehung 
nach §§ 306 - 309 StGB gegeben ist 

- oder der Leichensachbearbeitung, vorausgesetzt, daß die 
Leichenschau professionell durchgeführt und 

- Verfahrensvereinfachung durch Ausweitung des Verfahrens 
"Kleinstkriminalität" unter Inkaufnahme vertretbarer kri
minalistisch-kriminologischerErkenntnisverluste 

Aufgabe von ineffizienten Auswertungsinstanzen anhand ei
ner Kosten-Nutzen-Relation 

15) "AG Präsenz" 
vom IM BW unter Vorsitz des Inspekteurs der Polizei, 
Burger, als Auswirkung der Koalitionsvereinbarung ein
gesetztl 
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- Versachlichung des Datenschutzes 
Prüf- und Aussonderungsverfahren, deren Notwendigkeit we
der vom Bürger angemahnt noch durch Mißbrauch erforder
lich wurden, werden zur Hauptsache und binden unverhält
nismäßig Kräfte. Der Verfasser ist dankbar, hierzu auf 
eine Äußerung des baden-württembergischen Justizministers 
Thomas Schäuble vom 22.07.1992 hinweisen zu können, wo
nach "auch der Datenschutz keine völlig uneingeschränkte 
Geltung beanspruchen könne, sondern sich mit der Aufgabe 
des Staates, ausreichende Sicherheit für den Bürger zu 
gewährleisten, in Verhältnis setzen-lassen müsse". 

- Lockerung des Legalitätsprinzips, d. h. keine Vergeudung 
von Ermittlungskapazitäten bei von vornherein unaufklär
baren Sachverhalten." 

3.7. Verbesserung der Kriminalitätsprävention 

Ein Patentrezept zur Verhinderung der Kriminalität im all
gemeinen und der Massenkriminalität im besonderen gibt es 
nicht. Die unterschiedlichen Tatbestände, die individuellen 
Verhaltensweisen der potentiellen Opfer, die Vielfalt der 
Motive und Arbeitsweisen der Täter erfordern angepaßte Prä
ventionsmaßnahmen. 

Bei der Massenkriminalität mit ihren zahlreichen Opfern 
kommt es vor allem darauf an, die Vorbeugungstätigkeit 
breiter und öffentlichkeitswirksamer anzulegen als bei we
niger häufig auftretenden Straftaten. Vor allem aber müssen 
hierzu wesentlich mehr Mittel zur Verfügung gestellt wer~ 
den. 

Massenkriminalität ist nicht nur Großstadtkriminalität, 
sondern auch die Kriminalität junger Menschen. Es müssen 
deshalb verstärkt Möglichkeiten gefunden werden, durch mo
derne Öffentlichkeitsarbeit nicht nur die durch Straftaten 
Gefährdeten für die Prävention zu gewinnen, sondern auch 
auf die tatsächlichen und potentiellen Täter strafverhütend 
einzuwirken, um sie vor einer kriminellen Karriere zu be
wahren. 

Traditionelle Grundwerte wie das Gefühl der Verbundenheit 
und der Verantwortlichkeit gegenüber der Familie und ande
ren Bezugsgruppen sowie die Achtung der ungeschriebenen so
zialen Verhaltensregeln üben langfristig erheblichen Ein
fluß auf das Kriminalitätsgeschehen aus. Der Anstieg der 
Kriminalität deutet auf negative Entwicklungen im gesell
schaftlichen Bereich bzw. auf eine veränderte Einstellung 
zu den Grundwerten menschlichen Zusammenlebens hin. 

"Generationskonflikte, das Streben nach individueller 
Freiheit, die Ablehnung überkommener Autoritäten und die 
Suche nach idealen Lebenskonzepten sind für jede junge Ge
neration kennzeichnend. Es bedarf aber immer einer Stabi
lisierung durch ein allgemein verbindliches Normengefüge. 
Dieses Normengefüge bzw. der Konsens über Recht und Ordnung 
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wird jedoch in Frage gestellt bzw. teilweise aUßer Kraft 
gesetzt. Ein kleiner Teil der Bevölkerung, aber dennoch ein 
beachtlicher Teil der jungen Generation, sieht die bewußte 
Verletzung von Strafvorschriften als gerechtfertigt an. 
Aber auch die Erwachsenenwelt trägt zum Schwinden der so
zialen Kontrolle bei. In vielen Familien fehlt die Zeit für 
die Einbindung der Kinder und die Erörterung der Probleme 
der Kinder. Eine funktionierende soziale Kontrolle wird 
auch von einer Reihe städtebaulicher Fehlentwicklungen be
hindert. Die Begehung von Straftaten wird in diesem Umfeld 
durch ein geringes Entdeckungs- und Anzeigenrisiko begün
stigt. Letztlich haben die Tatgelegenheiten insgesamt zuge
nommen, durch das gestiegene Vermögen privater Haushalte, 
verlockende Versicherungsbedingungen und die höhere Mobili
tät der Bevölkerung. 

I 

Kriminalitätsbekämpfung, gerade auch die Bekämpfung der 
Massen- und Alltagskriminalität, ist nicht allein Aufgabe 
des Staates bzw. der POlizei, sondern der ganzen Gesell
schaft. Familie, Schule, berufliche und gesellschaftliche 
Institutionen sind bei der Erziehung und Stärkung von Wert
und Rechtsbewußtsein gefordert. "16) 

Die Möglichkeiten der POlizei, auf gesellschaftliche Vorbe
dingungen der Kriminalität einzuwirken, sind naturgemäß be
scheiden. Trotzdem sollte die pOlizeiliche Prävention auch 
auf der unteren Integrationsebene professionalisiert wer
den. 

Auf dem Gebiet der Rauschgiftbekämpfung in Baden-Württem
berg leistet die POlizei bereits moderne Öffentlichkeits
arbeit mit einem Disco-Programm, das bei den jungen Besu
chern starken Anklang findet. Darüber hinaus wird in Schu
len und anderen Einrichtungen gezielt Rauschgiftaufklärung 
betrieben. 

Solche und ähnliche Modelle sollten erweitert werden. 

Bei der Zuteilung der Mittel für die pOlizeiliche Präven
tion mUß berücksichtigt werden, daß das Ergebnis der Prä
vention überhaupt nicht oder nur unzureichend gemessen wer
den kann und daß die beste pOlizeiliche Vorbeugung durch 
eine verstärkte und erfolgreiche Repression erreicht wird. 

3.8. Vermehrter Eigenschutz und Einsatz privater Siche
rungsdienste 

Ein wichtiges Anliegen bei der Bekämpfung der Massenkrimi
nalität ist die Verstärkung des Selbstschutzes, da auch 
durch ihn wirksame Vorbeugung geleistet werden kann. 

16) Wolfgang SChäuble, Innere Sicherheit, Nr. 3, 12.07.1991 
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Technische Maßnahmen (Video-Überwachung) und der Einsatz 
von Kaufhausdetektiven haben eine generalpräventive Wir
kung. Doch sind leider viele Unternehmen bisher nur zur Si
cherung hochwertiger Ware bereit. Die Preiskalkulation be
rücksichtigt bereits (zu Lasten des Kunden) einen gewissen 
Schwund, der sich in der Preisgestaltung niederschlägt. 
Wirksame Sicherungsmaßnahmen gegen Ladendiebe - und unehr
liche Mitarbeiter - werden durchweg als zu kostenaufwendig 
und umsatzmindernd, insgesamt also als gewinnschmälernd an
gesehen. Auch auf diesem Gebiet ist noch ein breiter Raum 
für Vorbeugungsinitiativen. 

In Stuttgart bewirkten neben pOlizeilichen Schwerpunktein
sätzen vor allem neue technische Sicherungsmaßnahmen der 
Post, daß Diebstähle aus Münzfernsprechern innerhalb weni
ger Monate erheblich zurückgingen. 

Die technische Sicherung von Pkw befindet sich noch in den 
Anfängen. Es bleibt zu hoffen, daß die EntwiCklung rasch 
fortschreitet und die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt. 
In diesem Zusammenhang darf auch auf die positive Wirkung 
hingewiesen werden, die durch eine Änderung von Versiche
rungsbedingungen beim Fahrraddiebstahl erzielt werden konn
te. Mit Wegfall des in der Hausratversicherung integrierten 
Versicherungsschutzes gingen die Fallzahlen deutlich zu
rück. Eine besondere Kennzeichnung der Fahrräder sowie die 
Pflicht, einen Fahrradpaß zu besitzen, hätten weitere prä
ventive Wirkung. 

In Frankfurt17 ) konnte in engen Kontakten mit den Parkhaus
betreibern eine Verhaltensänderung beim dortigen Bedie
nungspersonal erreicht werden. Die Kassenaufsichten konnten 
durch die Beamten des Fachdezernates zum PrOblemkreis 
"schwerer Diebstahl aus Pkw" sensibilisiert werden. Durch 
Initiativen, die Notausgänge von aUßen zugänglich, jede 
Etage mit Fernsehmonitoren überwachbar und durch bauliche 
Veränderungen die Parkdecks überschaubarer zu machen, konn
ten die Fallzahlen deutlich gemindert werden. 

Der Einsatz privater Sicherungsdienste (Industriebewa
chungs-Unternehmen wie die Nachtwach- und SChließgesell
schaft und dergleichen) entlastet die POlizei. Gerade im 
Personen- und Objektschutz ist es durchaus wünschenswert, 
den Einsatz solcher Unternehmen auszuweiten. Was jedoch die 
pOlizeiliChe Präsenz auf der Straße betrifft, sollte das 
Sicherheitsmonopol von der POlizei niCht aus der Hand gege
ben werden. Auch künftig sollte das Straßenbild niCht durch 
"Schwarze Sheriffs" geprägt werden. 

17) Walter, Peter 
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4. Schlußbemerkung 

Die Entwicklung bestimmter Erscheinungsformen der Massen
kriminalität in der Bundesrepublik Deutschland gibt Anlaß 
zu Besorgnis. Straftaten wie etwa der Diebstahl im Kfz-Be
reich, Straßenraub, Sachbeschädigung und Wohnungseinbrüche 
weisen in den letzten Jahren bundesweit steigende Fallzah
len bei sinkenden AUfklärungsquoten auf. Das gilt für West
und zunehmende auch für Ostdeutschland. 

Mag der durch Massenkriminalität verursachte Schaden zwar 
im Einzelfall nicht hoch sein, sind dennoch die mittelbaren 
Auswirkungen beachtlich. Diese liegen in der Beeinträchti
gung des sUbjektiven Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, 
insbesondere durch die Vielzahl der Diebstahls- und Gewalt
delikte. 

Auch verdient besondere Beachtung, daß Massenkriminalität 
vielfach zu Lasten sozial schwächerer und besonders sChutz
bedürftiger Bevölkerungsschichten geht. 

Kriminalität ist jedoch nicht nur mit polizeilichen oder 
strafrechtlichen Mitteln einzudämmen, sondern insbesondere 
ein Indikator für gesellschaftliche Mißstände. Wenn Mitbür
ger tatenlos zusehen, wie Nachbarn oder Straßenpassanten zu 
Opfern von Straftaten werden, ist es mit der mitmenschli
chen SOlidarität schlecht bestellt. Mitmenschlichkeit und 
Nachbarschaftsgefühle müssen wieder zu selbstverständlichen 
Elementen unseres Werte- und Erziehungssystems werden. 
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Neue Wege im Kampf gegen die Drogenkriminalität 

Wolfgang Sielaff 

Das mir gestellte Thema beinhaltet einen enorm hohen An
spruch. Auch ich werde Ihnen nicht die Lösung des Drogen
problems präsentieren. Ich werde versuchen darzustellen, 
wie weiterführende, teils auch neue Wege in der Bekämpfung 
der Drogenkriminalität aussehen könnten. 

Sehen Sie mir bitte nach, daß ich als Vertreter der POlizei 
primär aus dem Blickwinkel der Rauschgiftkriminalität argu
mentiere. Die Dimension und Vielschichtigkeit der gesamten 
Drogenproblematik kann ich naturgemäß nicht ausleuchten. 

Eingangs ist es mir wichtig, Sie noch einmal mit der augen
blicklichen Rauschgiftsituation zu konfrontieren. 

1. Situation 

Die Rauschgiftsituation hat sich seit Mitte der 80er Jahre 
ständig verschärft. Dabei bestimmt der Wechselprozeß zwi
schen Angebot und Nachfrage Ausmaß und Intensität des 
Rauschgiftgeschäftes. 

Gegenwärtig ist die Nachfrage, insbesondere nach Heroin und 
Kokain, ungebrochen. Der illegale Rauschgifthandel ist ge
kennzeichnet von Internationalität, Professionalität, Kon
spiration, hervorragender Logistik, scheinbar unbegrenzten 
finanziellen Mitteln sowie z. T. subtilen internen Sanktio
nierungssystemen. produktion, Vertrieb und Handel laufen 
auf derartig hohem kriminellen Niveau, daß von Organisier
ter Kriminalität gesprochen werden mUß. Belastungszeugen 
werden nicht selten starken Repressalien ausgesetzt. Der 
Kampf um Marktanteile wird immer brutaler. Es mehren sich 
die Fälle, in denen bezahlte Killer auftreten. 

Die Gewinne der Gangs sind exorbitant. Der klassische Satz, 
wonach Verbrechen sich nicht lohnen, verkehrt sich immer 
mehr in sein Gegenteil. Die kriminellen Gewinne werden eine 
zunehmende Gefahr für Staat und Gesellschaft, da sie einer
seits in unterschiedlichste legale Geschäfte investiert 
werden, andererseits ein riesiges Korrumpierungspotential 
darstellen. Der kriminelle Profit dient damit auch der För
derung, Ausweitung und Stabilisierung krimineller Macht. 

Die Auswirkungen des Rauschgiftgeschäftes werden immer be
drohlicher: 

- Die Zahl der Rauschgiftabhängigen steigt ständig an. 
- Jedes Jahr beklagen wir mehr Rauschgifttote. 
- Die allgemeine Kriminalität wird immer stärker durch die 

Zunahme der indirekten Rauschgiftbeschaffungskriminalität 
gekennzeichnet. 
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- Die soziale und gesundheitliche Verelendung der Drogen
abhängigen schreitet fort. 

- Im Zusammenhang mit offenen Drogenszenen droht die Zer
störung des Wohn- und Lebensumfeldesvon Bürgern groß
städtischer Stadtteile. 

Die Zukunft sieht eher düster aus. Angesichts der pOliti
schen Umbrüche und Entwicklungen, insbesondere in Ost-Eu
ropa, dürfte sieh der Angebotsdruck erhöhen. Weitere aus
ländische kriminelle Organisationen werden versuchen, Teile 
des lukrativen deutschen bzw. westeuropäischen Drogenmark
tes zu erobern. 

2. Kritik 

Die nationale Drogenpolitik ist bislang nicht geeignet ge
wesen, das Rauschgiftproblem spürbar zu entschärfen. Vor 
allem folgende Aspekte sind kritisch anzumerken: 

- In der pOlitischen Auseinandersetzung sind eher verbis
sene kontroverse Debatten über Extrempositionen kenn
zeichnend. Auf der einen Seite die Anhänger der Freigabe 
illegaler Drogen, auf der anderen' Seite Apologeten eines 
Drogenkrieges. 

- Trotz des Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplanes gibt es 
noch längst keine Übereinstimmung in der praktischen Um
setzung der vorgeschlagenen Maßnahmen auf nationaler Ebe
ne. 

- Entgegen allen Bekenntnissen, wonach Drogenbekämpfung ei
ne gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, herrscht mehr Ne
beneinander als Miteinander. 

- Unübersehbar sind die Defizite bei den Maßnahmen gegen 
die Nachfrage. Die Zögerlichkeiten auf dem außerpolizei
lichen Präventionssektor sind bedrückend und desillusio
nierend. Nach wie vor wird viel zu wenig im Sinne einer 
ressort- und institutionenübergreifenden Prävention ge
tan. 

- Es wird (politisch) zu einseitig auf die repressive 
Rauschgiftbekämpfung gesetzt. Damit entsteht der fatale 
Eindruck, die POlizei könne mit dem Drogenproblem fertig 
werden. Gelegentlich habe ich das Gefühl, daß die POlizei 
das schlechte Gewissen der Politik ist. 

- Es kann nicht oft genug betont werden: Die strafverfol
gende Rauschgiftbekämpfung kann das Drogenproblem nicht 
lösen. Die POlizei tritt häufig erst dann in Erscheinung, 
wenn andere Mechanismen bereits versagt haben - vorausge
setzt, es hat sie überhaupt gegeben. 

- Es ist insofern unseriös, z. B. positionen der Drogen
freigabe damit zu begründen, daß die repressive Rausch
giftbekämpfung versagt habe. Regelmäßig wird kein Wort 
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darüber verloren, daß sie nur ein Teilaspekt der Drogen
bekämpfung ist und die Defizite eher woanders liegen. 

- Die Verantwortlichkeiten werden eher verschoben als ak
zeptiert. Eine Lösung kann es auch nicht sein, ständig 
nach dem Staat zu rufen. Jeder ist in der Verantwortung, 
jeder kann bei sich anfangen und vor allem den Ursachen 
entgegenwirken. 

Der Weg einer qualifizierten Drogenbekämpfung ist längst 
beschrieben. Im "Konzept zur Drogenbekämpfung" des Hambur
ger Senats von 1990 heißt es in diesem Zusammenhang: 

"Voraussetzung für eine effektive Bekämpfung der Drogenpro
blematik nicht nur in ihrer Einzelprägung, sondern in ihrer 
Komplexität ist, daß alle staatlichen und privaten Stellen 
enger als bisher zusammenarbeiten, Maßnahmen miteinander 
abstimmen und koordinieren. Vorbedingung hierfür ist, daß 
Einigkeit über die konzeptionellen Schwerpunkte der Drogen
pOlitik, bezogen auf das Vorgehen gegen Drogenhändler, das 
Umgehen mit den Drogenabhängigen und den Schutz der Öffent
lichkeit erzielt werden. Diese Einigkeit ist wiederum Vor
aussetzung für eine größere TOleranz gegenüber den unter
schiedlichen Funktionen, die den einzelnen staatliChen und 
privaten Stellen gesetzlich oder organisatorisch zugewiesen 
sind. Ohne diese gegenseitige Akzeptanz ist eine sinnvolle 
Zusammenarbeit niCht möglich." 

Solange diese Bedingungen nicht geschaffen sind, bleibt die 
Rauschgiftbekämpfung im Grunde nur Stückwerk. 

3. Neue Wege, weiterführende Überlegungen 

Die besorgniserregende Entwicklung des Drogenproblems er
fordert nach meiner Auffassung eine Rauschgiftbekämpfung, 
die insbesondere von drei Aspekten gekennzeichnet sein mUß: 

- eine erheblich stärkere Betonung der Prävention 
- eine rigorose Strafverfolgung des Drogenhandels auf allen 

Ebenen, aber nicht um jeden Preis 
- ein höheres Maß an Liberalisierung im Zusammenhang mit 

Rauschgiftabhängigen 

3.1. Prävention 

Es ist schon angeklungen, daß ich den Bereich der Drogen
prävention, genauer den der Suchtprophylaxe, als äußerst 
defizitär betrachte. Nach wie vor sehe ich keine durchgrei
fende Realisierung des immer wieder betonten gesamtgesell
schaftlichen Ansatzes. Bisweilen frage ich mich, ob sich 
Verantwortliche in der Jugend-, SChul-, vor allem aber der 
Gesundheits-, Arbeitsmarkt-, Wohnungs- und Sozialpolitik 
ernsthaft angesprochen fühlen, wenn es um Verantwortung im 
Bereiche der Sucht- bzw. Drogenprävention geht. Auf natio
naler Ebene kann ich weit und breit keine übergreifenden 
präventionsstrategien entdeCken. Es ist wirklich höchste 
Zeit, daß auf diesem Gebiete mehr passiert. 
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Das Grundproblem liegt wohl tiefer. Tatsächlich hat die 
Politik ein gestörtes Verhältnis zur Prävention, vor allem 
zur Kriminalitätsvorbeugung. Verglichen mit anderen Staaten 
offenbart sich hier ein ziemliches Dilemma. Das Bewußtsein 
und das Verständnis für die Notwendigkeit von Präventions
maßnahmen werden zwar immer wieder betont, es mangelt aber 
nach wie vor an der Umsetzung. Präventionsfachieute haben 
einen schweren Stand. Nicht selten müssen sie sich als be
lächelte Exoten, als Rufer in der Wüste vorkommen. 

Aber die Wüste lebt. 

Immerhin gibt es ein Bundesland, nämlich SChleswig-Hol
stein, das einen Rat für Verbrechensvorbeugung installiert 
hat. Man kann diesem Projekt nur besten Erfolg wünschen. 

Natürlich ist nicht die Politik an allem schuld. Ich frage 
mich, ob die Situation auf dem Präventionssektor nicht auch 
unsere eigene Einstellung reflektiert. Generell sind wir 
uns der Wichtigkeit der Prävention nicht ausreichend be
wußt, so daß wir ihr leider nicht die Bedeutung zumessen, 
die ihr zukommt. 

Auf dem Sektor der pOlizeilichen Drogenprävention ist in 
den letzten Jahren vieles in Bewegung geraten. Es gibt kaum 
eine deutsche POlizei, die nicht ihren Beitrag leistet. 
POlizeiliche Drogenprävention bewegt sich ausschließlich im 
Bereich der sogenannten Primärprävention, d. h., auf dem 
Felde vorbeugender Maßnahmen in bezug auf Nichtkonsumenten. 
Sekundärpräventive Maßnahmen im Sinne einer Reduzierung von 
Tatgelegenheiten (z. B. sicherungsmaßnahmen bei Apotheken) 
bleiben der allgemeinen, überwiegend technischen Prävention 
vorbehalten. Sekundärprävention im Sinne der Verhinderung 
eines Fortschreitens einer akuten Gefährdung bei bereits 
konsumierenden bzw. abhängigen Personen sowie Tertiärprä
vention (Rückfallprophylaxe) sind nicht AUfgabe der Poli
zei. 

Gleichwohl darf die POlizei die suchtpräventiven Ansätze, 
die auch stoffungebundene Süchte einschließen, nicht aus 
dem Auge verlieren. Hierzu ist eine enge Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden erforderlich, was nicht bedeutet, daß auch 
die POlizei eigeninitiativ Präventionsmaßnahmen anregt, 
durchführt oder unterstützt. Zielrichtung muß dabei immer 
sein, andere Institutionen und Fachleute einzubeziehen, um 
die Komplexität und die unterschiedlichen Sichtweisen auf
zuzeigen. 

Im Nationalen Rauschgiftbekämpfungsplan wie auch in anderen 
einschlägigen Konzepten, werden folgende General-Leitlinien 
einer DrogenpräventionspOlitik postuliert: 

- totale Abstinenz im Hinblick auf illegale Drogen 
- selbstkontrollierter Umgang mit legalen Suchtmitteln 

(z. B. Alkohol, Tabak) mit dem Ziel weitgehender Absti
nenz 

- bestimmungsgemäßer Gebrauch von Medikamenten 
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Diese Präventionsziele sind letztlich unrealistisch. Eben
sowenig, wie es eine kriminalitätsfreie Gesellschaft geben 
wird, wird es eine drogenfreie Gesellschaft geben. Die 
Zielformulierung muß in der Weise vorgenommen werden, daß 
eine spätere Überprüfung der Zielerreichung auch möglich 
wird. Die POlizei sollte z. B. folgende Ziele verfolgen: 

- Erhöhung des Kenntnisstandes über illegale Drogen 
- Verhindern bzw. Erschwerung des Einstiegs in die Drogen-

abhängigkeit 
- Sensibilisierung der Bevölkerung und problemadäquate Be

schäftigung mit dem Thema Drogen 
- Schaffung einer gemeinsamen GespräChSbasis mit Eltern, 

Jugendlichen und Lehrern 
- Reduzierung der Zahl von (polizeilich registrierten) Neu

konsumenten 

Mittelbare Primärziele könnten die Reduzierung der Beschaf
fungskriminalität und die der Straftaten unter bzw. durch 
Drogeneinfluß sein. 

Der POlizei mUß es darauf ankommen, Informationsdefizite, 
Fehlinformationen oder Mißverständnisse abzubauen, Verun
sicherung oder gar Resignation zu verhindern. Dazu gehört 
auch, die Sinnhaftigkeit von Normen zu hinterfragen 
(Sucht = Kriminalität?). 

Insbesondere junge Menschen müssen in bezug auf Gefähr
dungssituationen sensibilisiert werden. 

Ein wichtiges Sekundärziel darüber hinaus ist das Verdeut
lichen der Rolle der polizei, insbesondere bei der Problem
begrenzung im Zusammenhang mit den illegalen Drogen. Dazu 
gehört es auch, pOlizeiliche Handlungsstrategien transpa
rent zu machen. 

Die Ziele pOlizeilicher Drogenprävention müssen je nach 
Zielgruppe feindifferenziert werden. Dabei muß es der Poli
zei im wesentlichen darauf ankommen, Wissen zu vermitteln 
und bestimmte Einstellungen zu fördern. Verhaltensänderun
gen wird sie allein nicht herbeiführen können. Das wird 
letzten Endes nur im Rahmen eines gesamtkonzeptionellen An
satzes möglich sein. So lange siCh hier keine nachhaltigen 
Fortschritte ergeben, werden viele BemÜhungen trotz aller 
Anstrengungen umsonst sein. Es ist höchste Zeit, zentrale 
Verantwortungen zu schaffen. Irgend jemand müßte die Kom
petenz haben zu sagen, welche Richtung eingeSChlagen werden 
soll, so daß endlich das derzeitige Nebeneinander beseitigt 
wird. 

3.2. Repression 

Die Taktik der Rauschgiftbekämpfung orientiert sich stark 
an den Erscheinungsformen der Drogenkriminalität. Insoweit 
gibt es zwischen den pOlizeilichen Maßnahmen in Metropolen 
und Mittelstädten bzw. jenen in ländlichen Gemeinden natür
lich UnterSChiede. Professionelle Ausprägungen des Rausch-
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gifthandels, verbunden mit rigider Gewaltanwendung, offenen 
Drogenszenen und verelendeten Abhängigen, bedingen andere 
Reaktionen als eine Rauschgiftkriminalität, die sich eher 
auf konsumbezogene Delikte beschränkt. Insoweit bestimmt 
auch in der Rauschgiftbekämpfung das Sein das Bewußtsein 
und damit Richtung und Intensität der Gegenmaßnahmen. 

Unabhängig hiervon bin ich der Auffassung, daß sich die 
pOlizeiliche Bekämpfungsstrategie im Kern an den Zielen der 
Bekämpfung Organisierter Kriminalität orientieren muß. Da
bei hat d'ie POlizei ihre Maßnahmen primär gegen jene zu 
richten, die die Drogensucht kriminell vermarkten. Der Be
kämpfungsansatz ist auf das Erkennen und die Zerschlagung 
der kriminellen Organisationen ausgerichtet. Insbesondere 
kommt es darauf an, die Hintermänner und Organisatoren zu 
überführen. NiCht die Einzelfallaufklärung, sondern die 
Aufdeckung übergreifender krimineller Strukturen und Tat-, 
Täterzusammenhänge ("network-detection") führt auf die Spur 
der kriminellen Organisationen und bildet den Ansatzpunkt 
zu ihrer wirksamen Bekämpfung. Es mUß einmal mehr betont 
werden, daß wegen der sehr konspirativen Vorgehensweise der 
Drogenhändler kriminalistische Maßnahmen eventuell schon im 
deliktischen Vorfe'ld ansetzen müssen. Dabei geht es zum ei
nen um das Erkennen von verbrechensbegünstigender Logistik, 
von Strukturen und Abläufen (präventive Komponente), zum 
anderen um das Identifizieren (potentieller) TatverdäChti
ger, ihrer personellen Verflechtungen sowie von Organisa
tionsabläufen und Deliktshintergründen (repressive Kompo
nente) . 

Diese Vorfeldarbeit ist häufig unverzichtbare Voraussetzung 
für die Durchführung konkreter Ermittlungsverfahren. Lei
stete die POlizei diese Arbeit nicht, könnte auch die 
Staatsanwaltschaft ihren Auftrag nicht erfüllen, weil 
schwere Kriminalität ganz oder in ihren wesentlichen Struk
turen unerkannt bliebe oder falsch bewertet würde. Somit 
kommt der Vorfeldarbeit der POlizei bereits eine eigene Be
deutung für die Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
für die Verwirklichung, des staatlichen Strafanspruches zu. 
Sie macht schwere, professionelle Kriminalität erkennbar 
und verfolgbar. Jegliches Zuwarten bis hin zur konkreten 
Tatausführung fördert die Verfestigung krimineller Struk
turen. Die EntwiCklungen in Italien und den USA zeigen, daß 
entsprechende Gegenstrategien zu spät angesetzt haben, so 
daß sich dort regelrechte kriminelle Parallelgesellschaften 
bilden konnten. 

3.2.1. Rauschgiftbekämpfungskonzept der Hamburger POlizei 

Das Landeskriminalamt Hamburg orientiert sich stark an die
ser Bekämpfungsstrategie. In der Praxis bedeutet dies mona
te- bzw. jahrelange Ermittlungen gegen Gruppierungen mit 
z. B. über 120 Tätern aus 14 verschiedenen Nationen, ver
deckte Einsätze rund um die Uhr, extrem hohe Dolmetscher
kosten, EDV-gestützte Sachbearbeitung, ständiger Schutz der 
Ermittlungen vor Ausspähungen der Täterseite, qualifizier
ter Schutz gefährdeter Belastungszeugen. Über die Gefähr-
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dungen der Ermittlungsbeamten durch gewaltbereite und be
waffnete Täter will ich hier keine weiteren Ausführungen 
machen. 

Gerade in der Rauschgiftbekämpfung spielt die Zusammenar
beit mit dem Zoll eine wichtige Rolle. In Hamburg existiert 
seit 1970 eine Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift 
(GER), die in das Rauschgiftdezernat integriert ist. Damit 
bringen beide Organisationen ihre spezifische Möglichkeiten 
in die Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und 
-schmuggels ein. Derartige Ermittlungsgruppen sind unver
zichtbare Instrumente einer professionellen Rauschgiftbe
kämpfung. 

Im übrigen sollte kein qualifiziertes Rauschgiftverfahren 
ohne eine enge Zusammenarbeit von Staatsanwaltschaft und 
POlizei geführt werden. Gerade im Zusammenhang mit der ver
deckten Beweisführung, aber auch angesichts der Tatsache, 
daß taktische Fragen häufig auch Rechtsfragen sind, ist 
dies eminent wichtig. 

Eine weitere Ebene der hamburgischen Rauschgiftbekämpfung 
hat siCh als sehr erfolgreich erwiesen. Es geht um die Be
kämpfung des Straßendeals an der Nahtstelle zwischen Ange
bot und Nachfrage. Geleitet von dem Grundsatz, diejenigen 
zu bekämpfen, die die Drogensucht kriminell vermarkten, ge
hen wir auch auf dieser Ebene mit aller Härte vor. Die Maß
nahmen sind 1989 mit der Einrichtung einer dem Rauschgift
dezernat unterstellten Ermittlungsgruppe (EG Straßendeal) 
intensiviert worden. Ihr gehören POlizeibeamte aus den 
örtlichen pOlizeidirektionen und dem Landeskriminalamt an. 
Auftrag ist es, die Straßenhändler strafrechtlich beweis
fest zu überfüHren, was angesichts sehr variantenreichen 
Verkaufsgebahrens äUßerst sChwierig ist. 

Die Ermittlungsgruppe arbeitet vorzugsweise mit verdeckten 
Beweisführungsmaßnahmen, wobei auch Videotechnik eingesetzt 
wird. Damit erhält das Gericht die Möglichkeit, die sehr 
konspirativen Vorgehensweisen der Straßendealer besser 
nachzuvollziehen. Um einen Täter in Untersuchungshaft zu 
bekommen, mUß ihm in der Regel die Gewerbsmäßigkeit des 
Drogenhandels nachgewiesen werden, und zwar nach der Ge
richtspraxis in Hamburg in drei voneinander unabhängig be
gangenen Delikten. Da die Ermittlungsgruppe dieses mit Er
folg praktiziert, hat siCh bei der Justiz ein Problem er
geben. Das Untersuchungsgefängnis ist überfüllt, weil die 
600 Haftplätze nicht mehr ausreichen, um die zugeführten 
Dealer sachgerecht aufzunehmen. Allein im Jahre 1991 hat 
die Ermittlungsgruppe 523 Straßendealer dem Untersuchungs
gefängnis zugeführt. Darüber hinaus sind monatlich durch
schnittlich 1,3 kg Heroin sichergestellt und bisher knapp 3 
Millionen DM beschlagnahmt worden, und das allein im Stra
ßenhandel. 

Nüchtern muß festgehalten werden, daß die der Hydra abge
schlagenen Köpfe rasch nachwachsen. Besonders die schwarz
afrikanischen und kurdischen Dealer verstehen es, die Lük-
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ken schnell wieder zu schließen. Das Reservoir von Men
schen, die im Straßendeal die schnelle Mark machen wollen, 
scheint unerschöpflich. Immerhin haben wir erreicht, daß 
sieh die Straßenhändler-Strukturen bisher nicht verfestigt 
haben. 

Eine dritte Ebene der Rauschgiftbekämpfung in Hamburg be
trifft die offene Drogenszene. Sie drängt erheblich stärker 
in das Bewußtsein der Öffentlichkeit als der professionelle 
Handel und Schmuggel. Wie auch andernorts erleben wir eine 
äUßerst kontroverse Diskussion darüber, wie mit der offenen 
Drogenszene umzugehen ist. Auf der einen Seite steht die 
Forderung nach starker pOlizeilicher Präsenz mit konsequen
tem Vorgehen, und zwar auch gegen abhängige-Konsumenten, 
auf der anderen der Wunsch, staatlicherseits einen Freiraum 
zu tOlerieren, in dem sich die Szene ungehindert entfalten 
kann. Auch wenn die POlizei den abhängigen Konsumenten pri
mär als Kranken begreift, kann sie sich nicht eine verengte 
Sichtweise zu eigen machen. Sie hat in ihre Überlegungen 
auch das berechtigte Sicherheitsbedürfnis der Bürger einzu
beziehen. 

Eine sich ungehindert ausweitende Drogenszene entfaltet ei
ne enorme Sogwirkung und wird auf immer weniger Toleranz 
beim Bürger treffen. Begleiter fest etablierter Rauschgift
szenen ist stets die Beschaffungskriminalität in ihren un
terschiedlichsten Ausprägungen, die ihrerseits die Sicher
heit erheblich beeinträchtigt. Insofern stellt sieh nicht 
die Frage danach, ob die POlizei einschreitet, sondern wie 
sie einschreitet. Nach meinen Erfahrungen ist es kontrapro
duktiv, gegen jeden Drogenkonsumenten repressiv vorzugehen 
und damit eine Flut von Ermittlungsvorgängen zu produzie
ren, deren Bearbeitung wiederum wertvolle Kräfte der 
Rauschgiftbekämpfung bindet. 

Das Einschreiten gegen die offene Drogenszene verlangt ein 
offensives pOlizeiliches Konzept, das nicht die Repression 
in den Vordergrund rückt. Damit ist nicht gemeint, daß die 
POlizei über offensichtliche Dealeraktivitäten von Konsu
menten hinwegsieht oder Fälle der Beschaffungskriminalität 
ignoriert. Die Frage ist vielmehr, ob in der offenen Szene 
aktiv nach solchen Fällen gesucht werden muß? Im Vorder
grund sollte in erster Linie die uniformierte pOlizeiliche 
Präsenz stehen. Derartig-e Maßnahmen werden in Hamburg von 
der sogenannten "Koordinierungsgruppe Rauschgift" (KOM), 
die der im Brennpunkt liegenden POlizeidienststelle unter
steht, gesteuert. Größeren Ansammlungen von Konsumenten und 
mußmaßlichen Kleindealern begegnet die POlizei durch Platz
verweise bzw. Ingewahrsamnahmen nach dem Polizeirecht. Ziel 
der pOlizeilichen Maßnahmen ist es, eine Verfestigung der 
offenen Drogenszene zu verhindern. Bisher ist das gelungen, 
aber um den Preis einer teilweisen Dezentralisation bzw. 
Verlagerung. Man muß sich aber darüber im klaren sein, daß 
tausende Konsumenten harter Drogen nicht unsichtbar gemacht 
werden können. 
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3.2.2. Strategien gegen kriminelle Organisationen 

Wir haben die Möglichkeiten, den Rauschgifthandel und 
-schmuggel qualifizierter zu bekämpfen, bei weitem noch 
nicht ausgeschöpft. Die Bekämpfungsstrategie muß sich in
tensiver und systematischer gegen die kriminellen Organisa
tionen richten. Ziel muß es sein, sie dort, zu treffen, wo 
sie am verwundbarsten sind, an ihren "Nerven- und Lebens
strängen". Die drei Vitalfunktionen einer kriminellen Or
ganisation sind folgende: 
- qualifiziertes Personal 
- hohes (liquides) Kapital 
- effiziente Kommunikation. 

Diese das kriminelle Unternehmen fördernden und stabilisie
renden Elemente müssen die Angriffsziele der Strafverfol
gung sein. Ausschlaggebend für eine erfolgreiche Zerschla
gung der Struktur ist der Angriff auf allen drei Ebenen. 

Personal 
Die heutige Rauschgiftbekämpfung ist generell noch stark 
einzeltatorientiert, häufig auch reaktiv angelegt. In den 
letzten Jahren hat sich der personenbezogene, deliktsüber
greifende Ermittlungsansatz mehr und mehr' entwickelt. ,Dabei 
sind vor allem auf dem Gebiet der Bekämpfung des Drogenhan
dels beachtliche Erfolge erzielt worden. Fast alle verdeck
ten kriminalistischen Maßnahmen richten sich in diesem 
Zusammenhang gegen die personellen Hintergründe und Struk
turen der jeweiligen Gruppierung bzw. Organisation. Wenig 
oder gar nicht ausgebaut sind die anderen Bekämpfungsdimen
sionen. 

Kapital 
Inzwischen herrscht ein breiter Konsens darüber, daß ins
besondere die exorbitanten kriminellen Gewinne aus Rausch
gift- und anderen profitablen illegalen Geschäften Ermitt
lungsziel sein müssen. Ich sehe gerade in dieser Bekämp
fungsdimension einen der erfolgversprechendsten Ansätze der 
Bekämpfung des Drogenhandels und anderer Formen der Organi
sierten Kriminalität. 

Der Gesetzgeber hat mit dem kürzlich verabschiedeten "Ge
setz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und an
derer Erscheinungsformen der Organisierten Kriminalität" 
(OrgKG) diesem Ansatz Rechnung getragen. Es sind Beweiser
leichterungen bei der Einziehung von Vermögenswerten sowie 
die Vermögensstrafe geschaffen worden. Ob diese Neuerungen, 
die fraglos einen Schritt in die richtige Richtung darstel
len, praxistauglich sind, muß aber bezweifelt werden. 

Kreuzer hat hierzu kürzlich folgendes geschrieben (Der Kri
minalist 7-8/92, 32l ff.): 

Die Einführung der Vermögensstrafe "grenzt an gesetzgebe
rische Schlitzohrigkeit und wird verfassungsgerichtlicher 
Prüfung nicht standhalten. Sie will nämlich die Abschöp
fungswirkung der Einziehung erreichen, ohne deren Beweis-
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last zu übernehmen, und zugleich Strafe sein. Dann aber un
terliegt sie der einzeltatschuldgebundenen Strafzumessung, 
womit sie die Abschöpfungswirkung verliert. Ehrlicher und 
verfassungsrechtlich noch verantwortbar erscheint mir eine 
Einziehungsvorschrift im Falle einer rechtskräftigen Verur
teilung eines schweren Handelsdelikts, die mit einer Be
weislastumkehr verbunden ist, aber den Beweis rechtmäßigen 
Erwerbs zUläßt". 

Die Beweislastumkehr nach angelsäChsischem Vorbild ist auch 
mein Ansatz. Ich vermag nicht nachzuvollziehen, warum die
ses im Steuerrecht so probate Instrument nicht auch in der 
Bekämpfung des Rauschgifthandels bzw. der Organisierten 
Kriminalität angewendet werden kann. Warum soll z. B. ein 
des Drogenhandels dringend Verdächtiger nicht die legale 
Herkunft des bei ihm festgestellten und offenkundig inkri
minierten Vermögens naChweisen? Ein derartiges ReChtsinsti
tut könnte im Zivilrecht angesiedelt werden. Es hätte im 
übrigen nichts damit zu tun, daß ein Tatverdächtiger seine 
Unschuld beweisen mÜßte. Nach rechtskräftiger Verurteilung 
würde das Vermögen ggf. einzuziehen sein. VielleiCht könnte 
man mit den so entzogenen Verbrechensgewinnen z. B. die 
Drogenprävention finanzieren. 

Mit der Pönalisierung der Geldwäsche hat der Gesetzgeber 
einen notwendigen Schritt getan, um kriminellen Finanz
transaktionen auf die Spur zu kommen. 

Inwieweit die Politik aber wirkliCh gewillt ist; den Straf
verfolgungsbehörden in diesem Zusammenhang wirksame Ermitt
lungsmöglichkeiten in die Hand zu geben,' wird siCh dem
nächst zeigen. Dann nämlich, wenn das Gewinnaufspürungsge
setz verabschiedet wird. Alle Überlegungen über die Ab
schöpfung krimineller Gewinne sind solange mÜßig, wie es 
keine qualifizierten Instrumentarien gibt, sie zu erkennen, 
zu verfOlgen, aufzuspüren. Nachdem, was bisher aus dem po
litiSChen Raum bekannt geworden ist, SCheint der große Wurf 
nicht zu gelingen. Offenbar sind die Banken nur bedingt zur 
Unterstützung bereit, das Bankgeheimnis soll unangetastet 
bleiben. 

Hoffentlich folgt die deutsche Kreditwirtschaft nicht der 
Einstellung, die kürzlich der Syndikus der DeutSChen Bank 
AG offenbarte ("Kriminalistik" 6/92,361 ff.). Ihm sind die 
siCh abzeichnenden Pflichten der Banken aus dem Gewinnauf
spürungsgesetz mehr als lästig. Die Bankangestellten sieht 
er überfordert und der Gefahr der Kriminalisierung ausge
setzt. Er verlangt, "daß die Kreditinstitute von den Poli
zeibehörden über die vermuteten MethOden der Geldwäsche ef
fektiv und umfassend unterrichet werden"! Das ist kein 
Witz: die POlizei soll die Banken über Methoden der Geldwä
sche unterrichten. 

Weiter heißt es, daß bei Finanztransaktionen, die nicht of
fenkundig auf Geldwäsche hindeuten, jedoch mögliche andere 
kriminelle Aktivitäten betreffen, "die Kreditinstitute wohl 
auch künftig Mühe haben werden, eine Durchbrechung des 
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Bankgeheimnisses zu rechtfertigen und die Behörden mit dem 
inzwischen sehr reichen Anschauungsmaterial (dubioser Fi
nanztransaktionen) zu versorgen". 

schließlich erklärt der Syndikus an anderer Stelle: 

"Nachdem sich die Kreditwirtschaft gegenüber der Geldwä
schegesetzgebung zunächst positiv geäußert und erklärt hat, 
sie unterstütze alle geeigneten Maßnahmen der Bundesregie
rung zur Bekämpfung des Rauschgifthandels, kommt inzwischen 
erhebliche Skepsis auf. Denn während im Gesetzgebungsver
fahren der Einsatz von Verdeckten Ermittlern und erweiterte 
gesetzliche Möglichkeiten zu Rasterfahndungen und Abhöran
lagen .. heftig umstritten sind, wird der Maßnahmenkatalog 
gegen Bankangestellte vehement vorangetrieben. Damit ent
steht die Gefahr, daß durch das Gesetz lediglich ein neuer 
Markt für die Straf justiz eröffnet wird, die die Mißerfolge 
in der Überführung von Rauschgiftkriminellen durch Erfolge 
in der Bestrafung von leichtgläubigen Bankmitarbeitern kom
pensieren kann!" 

Dazu möchte ich mich nicht weiter äUßern. Ich hoffe, daß 
derartige Überlegungen nicht die gesamte Branche kennzeich
nen. Der Spiegelredakteur Leyendecker führte in diesem Zu
sammenhang kürzlich aus (BDK-Landesdelegiertentag, Hamburg, 
09.04.92): 

"Angesichts der beängstigend angestiegenen Kriminalität, 
der Bedrohung durch internationale Banden und der Unterwan
derung durch wirtschaftlich-kriminelle Systemveränderer er
lebten wir eine gespenstische DiSkussion. Rechte und Linke 
hätscheln ihre Ängste. Die einen beschwören bei Verletzung 
des Bankgeheimnisses den Untergang aller börsenfähigen Wer
te, die anderen schreckt die eigene Vision vom Schnüffel
staat, der sich mehr um Demonstranten und gar nicht um 
Geldwäsche kümmert. Datenschutz kann zum Täterschutz wer
den. Diese Demokratie verteidigt wehrhaft diejenigen, die 
sie zur Farce werden lassen." 

Gleichwohl rechne ich mit der Kooperation der Kreditwirt
schaft. In Harnburg haben wir z. B. Anhaltspunkte für eine 
Bewegung in diese RiChtung. 

Ich sehe noch gravierende Schwachstellen im gegenwärtig 
diSkutierten Gewinnaufspürungsgesetz. Sollten diese nicht 
beseitigt werden, ist für mich die kriminalpolitische Ziel
setzung infrage gestellt. Im einzelnen sind es die folgen
den Schwachstellen: 

Die Identifizierungspflicht bei Kontoeröffnungen, Finanz
transaktionen sowie im Zusammenhang mit den wirtschaftlich 
Berechtigten, bezieht sich nur auf die Kredit- und Finanz
institute. Anwälte, Wirtschaftsprüfer, Buchprüfer, Steuer
berater, die als Treuhänder tätig werden, brauchen ihre 
Auftraggeber nicht zu benennen. Deren Lobbyisten ist es of
fenkundig gelungen, diese Berufsgruppen als immun gegen 
Kriminalität darzustellen. Man geht jedenfalls von einer 
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idealistischen Vorstellung aus, die nicht nachvollziehbar 
ist. Daß Angehörige dieser Berufsgruppen nicht immer dieser 
weltfremden Sicht entsprechen, zeigen nicht nur Erfahrungen 
in den USA und der Schweiz, sondern z. B. auch in Hamburg. 

Gravierend ausgehöhlt wird das Gesetz, wenn wahr wird, was 
kürzlich bekannt geworden ist. Danach will das Kreditgewer
be durchsetzen, daß die Identifizierungspflicht sich nicht 
auf Routinegeschäfte erstrecken soll. Somit sollen Inhaber 
und Mitarbeiter von Firmen, die regelmäßig Geld bei den 
Banken einzahlen, entbunden werden. Diese geplante Regelung 
macht das GewAufspG z. T. zur Farce. Will man eigentlich 
nfcht erkennen, daß sich hierdurch zahllose unkontrollierte 
Möglichkeiten eröffnen, illegale Gelder in den Wirtschafts
kreislauf zu pumpen? 

Weiterhin ist die bisher debattierte Überprüfungsfrist, die 
schon mit Ablauf des der Verdachtsmeldung folgenden Tages 
abläuft, viel zu kurz. Wenn sie nicht verlängert wird, 
bleibt das Gewinnaufspürungsgesetz teilweise wirkungslos. 
Ich kann mir nicht vorstellen, daß innerhalb dieser kurzen 
Frist qualifizierte Ermittlungen möglich sind. Diese können 
nur oberflächlich sein. 

Es ist deshalb erforderlich, 
zusetzen, z. B. auf maximal 3 
lichen WertsteIlungsfristen. 

die Überprüfungsfrist herauf
Banktage analog den herkömm-

Der Entwurf des Gewinnaufspürungsgesetzes enthält weiterhin 
ein sehr restriktives verwertungsverbot. Die aufgrund der 
Identifizierungspflicht gern. § 3 GewAufspG festgehaltenen 
Aufzeichnung dürften nur zur Verfolgung der Geldwäsche 
selbst (§ 261 StGB) und der- im § 261 StGB genannten Straf
taten verwendet werden. Damit unterliegen so bedeutsame und 
oft OK-relevante Tatbestände wie-Nötigung, Bedrohung, Er
pressung, Freiheitsberaubung, alle Arten des Betruges, das 
Inverkehrbringen von Falschgeld, Wertzeichenfälschung einem 
Beweisverwertungsverbot. Selbst so aktuelle und in der Or
ganisierten Kriminalität immer relevanter werdende Tatbe
stände wie umweltgefährdende Abfallbeseitigung, schwere Um
weltgefährdung, das Freisetzen ionisierender Strahlen und 
der. unerlaubte Umgang mit Kernbrennstoffen fallen unter das 
Verwertungsverbot. 

Die Praktikabilität des Gewinnaufspürungsgesetzes ist au
ßerdem dadurch eingeschränkt, d~ß bisher keine politischen 
Anstrengungen zur Harmonisierung der einschlägigen Bekämp
fungsmaßnahmen auf internationaler Ebene erkennbar sind. 
Illegale Finanztransaktionen laufen in der Regel weltweit, 
so daß eine qualifizierte internationale Zusammenarbeit, 
basierend auf gleichen Grundbedingungen, unabdingbar ist. 
Ein Wesensmerkmal der Geldwäsche ist gerade die siCh im in
ternationalen Rahmen abspielende Tatgebehung. 

Wie dringend Handeln geboten ist, will ich an einem Fall 
aus Hamburg belegen. 
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Bei Ermittlungen gegen kurdisch-türkische Drogenhändler 
stießen wir auf bemerkenswerte Geldtransaktionen. Es war 
aufgefallen, daß in einem Postamt Hamburgs überproportional 
hohe Bareinzahlungen erfolgten. Auffällig war, daß auch ho
he Summen häufig aus kleinen Geldscheinen bestanden, die 
von den Einzahlern in Plastiktüten an den Schalter getragen 
wurden. Mit richterlicher Erlaubnis haben wir die Barein
zahlungen eines halben Jahres überprüft, soweit sie Beträge 
über DM 5.000,-- betrafen. Ergebnis: 6.077 Einzahlungsbele
ge konnten festgestellt werden. Die Gesamtsumme der Einzah
lungen betrug knapp DM 80 Millionen! Die kurdisch-türki
schen Bareinzahler stammten aus Hamburg und den umliegenden 
Bundesländern, z. T. auch aus Skandinavien. Insgesamt konn
ten 187 Einzahler, die überwiegend falsche Identitäten 
benutzten, festgestellt werden. Das Geld wurde über türki
sche Korrespondenz-Banken in die Ost-Türkei transferiert. 

Kommunikationsstrukturen 
Kehren wir zurück zu dem Bild des kriminellen Unternehmens. 
Die nächste Angriffslinie muß das Kommunikationssystem 
sein. Nicht nur die "Oberwelt" lebt in einer Kommunika
tionsgesellschaft. Ohne Information und Kommunikation kön
nen insbesondere national und international agierende kri
minelle Organisationen nicht erfOlgreich sein. Es mUß des
halb der Einsatz elektronischer Abhörmittel zur Bekämpfung 
der schweren Formen des Drogenhandels und der Organisierten 
Kriminalität diskutiert werden. Wir haben immer wieder In
formationen darüber, daß hinter verschlossenen Türen z. T. 
schwerste Verbrechen verabredet und besprochen werden. Es 
geht aber nicht nur um diese Fälle. Gleiches passiert auch 
in Autos oder im Freien. Unter Abwägung der kollidierenden 
Rechtsgüter sollte es ermöglicht werden, in bestimmten Fäl
len der Organisierten Kriminalität mit richterlicher Er
laubnis Gespräche von Kriminellen abzuhören. Ich bin mir 
bewußt, daß wir uns damit in verfassungsrechtlich geschütz
ten Kernbereichen bewegen, insbesondere auch im Zusammen
hang mit der Wohnung. Die Frage ist, welche Gefährdungen 
für unser Rechts- und Verfassungssystem höher sind. Im Wi
derstreit stehen der Eingriff in die Privatsphäre von Per
sonen, die offensichtlich der Organisierten Kriminalität 
zuzurechnen sind, auf der einen, und die Bedrohung durch 
die fortschreitende Ausbreitung und Verfestigung von krimi
neller Macht in unserer Gesellschaft auf der anderen Seite. 

Meines Erachtens muß auch der Wohnungsbegriff gern. Art. 13 
GG kritisch reflektiert werden. Es macht einen Unterschied, 
ob über die Wohnung als Lebensmittelpunkt, als Kernbereich 
der Intimsphäre, gesprochen wird oder ob es um die Wohnung 
im Sinne des befriedeten Besitztums, der GeSChäftsräume, 
des Hinterzimmers eines Bordells oder eines Hotelzimmers 
geht. Die jüngsten Erfolge der Vereinigten Staaten im Kampf 
gegen die Cosa Nostra sind vor allem auf die elektronische 
Überwachung und auf aussagebereite, geschützte Zeugen zu
rückzuführen. Nach diesen mehr strategischen Ausführungen 
noch einige Überlegungen, die bei entsprechendem Konsens 
kurzfristig realisierbar wären. 
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3.2.3. Schlagkraft erhöhen/Kräfte konzentrieren 

Wir müssen erheblich mehr von regionalen, nationalen und 
internationalen Ermittlungsgruppen zur Bekämpfung der or
ganisierten Formen der Rauschgiftkriminalität Gebrauch ma
chen. In Norddeutschland haben wir seit knapp 10 Jahren 
wiederholt gemeinsame Sonderkommissionen und Ermittlungs
gruppen der Landeskriminalämter SChleswig-Holstein, Nie
dersachsen und Hamburg, neuerdings auch Mecklenburg-Vorpom
mern, eingesetzt. Die Erfolge waren durchweg gut, auch wenn 
sich die Ermittlungen nicht primär gegen Rauschgiftorgani
sationen richteten. Was hindert Landeskriminalämter daran, 
ihre Kräfte in entsprechend schlagkräftigen Ermittlungs
gruppen zusammenzufassen und zielgerichtet gegen überregio
nal agierende Kriminelle einzusetzen? 

Ich gehe noch einen Schritt weiter. Diese Ermittlungsgrup
pen müssen nicht immer nur temporär eingesetzt werden. Be
stimmte Kriminalitätserscheinungen würden es rechtfertigen, 
sie dauerhaft oder über längere Zeiträume arbeiten zu las
sen. Ich kann mir vorstellen, daß mehrere Länder derartige 
gemeinsame Ermittlungseinheiten schaffen, wobei sie zur 
Ausstattung und Unterhaltung z. B. 1 bis 3 % ihrer perso
nellen und sachlichen Mittel aus den einschlägigen Haus
haltstiteln einbringen. Damit würde es möglich sein, eine 
schlagkräftige, auch operativ agierende Einheit für die Be
kämpfung überregionaler Organisierter Kriminalität einzu
setzen. Die Effizienz könnte weiter erhöht werden, wenn 
sich darüber hinaus andere Institutionen beteiligten, so 
daß regelrechte "Joint Strike Forces" entstünden. Neben der 
POlizei könnten ihnen z. B. Staatsanwaltschaft, Zoll, 
Steuerfahndung, Ausländer- und Konzessionsbehörden angehö
ren. Voraussetzung wäre natürlich, hierfür die rechtlichen 
Grundlagen zu schaffen. Das sCheint mir aber kein unüber
windbares Problem zu sein. 

Die Internationalität des Drogenhandels erfordert auch auf 
internationaler Ebene eine qualifizierte Strafverfolgung. 
Die zum Teil ernüchternden Erkenntnisse im Zusammenhang mit 
den Schengener Vereinbarungen und Europol lassen schnelle 
und effektive Lösungen nicht zu. Deshalb sollte die Ein
richtung internationaler Ermittlungsgruppen bzw. Sonderkom
missionen häUfiger ins Auge gefaßt werden. Auch wenn diese 
keine übergreifenden Exekutivbefugnisse haben, ist schon 
die koordinierte internationale Zusammenarbeit in einer Er
mittlungssache mit internationalen Bezügen äUßerst hilf
reich. 

Im Jahre 1990 existierte eine derartige Sonderkommission in 
der Schweiz (Operation "Octopus"). In ihr waren Staatsan
wälte und POlizeibeamte aus fünf Staaten zusammengeschlos
sen. Die Ermittlungen betrafen international organisierte 
Geldwäsche in Verbindung mit Rauschgifthandel. Das koordi
nierte Vorgehen führte zur Verhaftung von 13 Tatverdächti
gen und zur Sicherstellung von Bargeld und Edelsteinen im 
Wert von mehreren Millionen DM. Die ersten Täter sind in
zwischen in der Schweiz zu hohen Freiheitsstrafen verur
teilt worden. Das Gericht hat in seinem Urteil ausdrücklich 
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die qualifizierte Ermittlungsarbeit der mUltinationalen 
Sonderkornrnission hervorgehoben. 

3.2.4. Weitere verbesserungsmöglichkeiten 

Zeugenschutz 
Zu einern der wichtigsten Instrumente im Kampf gegen den 
Rauschgifthandel hat sieh der Zeugenschutz entwickelt. Da 
es über ihn häufig Mißverständnisse gibt, sei folgendes 
klargestellt: 

Es geht um den Schutz jener Zeugen, die offen und unter ih
rer wahren Identität aussagen, und zwar auch vor Gericht in 
der Hauptverhandlung. Häufig handelt es sich um Personen, 
die selbst dem kriminellen Milieu angehören, was sie in den 
Augen ihrer früheren Komplizen zu Verrätern stempelt. Um 
sie vor Gefahren für Leib und Leben vor, während und nach 
der Hauptverhandlung zu schützen, werden sie ggf. in die 
pOlizeilichen Zeugenschutzprogramme aufgenommen. 

Es gilt, dieses Instrument weiter zu entwickeln. Es gibt 
noch Verbesserungsmöglichkeiten rechtlicher Art, z. B. im 
Zusammenhang mit ausländischen Zeugen, die ihrerseits 
strafbar geworden sind. Wenn sie gegen ihre ehemaligen Mit
täter aussagen, potenziert sieh vor allem die Gefährdung 
für sie und Angehörige im Heimatland. Nach dem AUSländerge
setz ist die Bedrohung eines solchen Zeugen in seinem Her
kunftsland durch eine nicht-staatliche Organisation kein 
Abschiebungs-Hinderungsgrund, erst recht kein Anerkennungs
grund im Asylverfahren. Hier müssen klare rechtliche Vor
aussetzungen geschaffen werden. Im übrigen müßte der Zeu
genschutz auf internationaler Ebene wesentlich verbessert 
werden. 

Ein VÖllig anderer Zeugentypus wird durch den Informanten, 
die V-Person, den Verdeckten Ermittler gekennzeichnet. Die
se Personengruppe ist außerhalb der Zeugenschutzprogramme 
zu sehen, auch wenn sie häufig stark gefährdet sind. Im Un
terschied zu dem vorstehend angesprochenen Zeugen wird ihre 
Identität in der gerichtlichen Hauptverhandlung in der Re
gel nicht bekannt. Sie stehen auch häufiger nicht als un-
mittelbare Zeugen zur Verfügung. ~ 

Fahrverbot 
Interessant ist eine Initiative des 59. Deutschen Juristen
tages, der kürzlich in Hannover stattgefunden hat. Danach 
sollte ein Fahrverbot auch bei Straftaten verhängt werden 
können, die keinen Bezug zum Fahren eines Kfz haben. Leider 
ist dieser Vorschlag abgelehnt worden. Meines Erachtens 
sollte dieser Gedanke weiterentwickelt werden. Gerade im 
Zusammenhang mit der Rauschgiftkriminalität und anderen 
Formen der Organisierten Kriminalität spielt das Kraftfahr
zeug eine wichtige Rolle. Drogendealer müssen mobil sein. 
Sie benutzen vorzugsweise Autos. Der Stoff wird hauptsäch
lich in Fahrzeugen transportiert. Auch spielt das Imponier
und Renornrniergehabe von Kriminellen, die in ihren schweren 
Fahrzeugen promenieren, eine nicht geringe Rolle. Es würde 
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eine Vielzahl von Tätern empfindlich treffen, wenn sie für 
eine längere Zeit mit einem Fahrverbot belegt wären. Ich 
könnte mir vorstellen, daß es in das Ermessen des erkennen
den Gerichtes gestellt ist, in welchem Falle ein derartiges 
Fahrverbot als wirkungsvolle Sanktion verhängt wird. 

Am Schluß meiner Ausführungen zur Repression noch kurz ei
nige Worte zu "neuen Wegen", die ich nicht beschreiten 
möchte. Ich bin dagegen, daß Verdeckte Ermittler sog. 
milieubedingte Straftaten begehen dürfen. Diese Forderung 
hat für mich nicht nur eine rechtliche, sondern auch eine 
berufsethische Dimension. Mit meinem Berufsverständnis, 
insbesondere meinem Rollen- und Funktionsverständnis von 
pOlizei, kann ich nicht in Einklang bringen, daß Polizei
beamten zugemutet werden soll, Straftaten zu begehen, um 
Straftaten aufzuklären. Niemand kann im übrigen sagen, wo 
in solchen Fällen die Grenzlinie verläuft. Sie ist nämlich 
nicht festlegbar. Im übrigen ist der VE-Einsatz auch nur 
ein Mittel und nicht unbedingt das wirksamste. Gegen inter
national agierende ausländische kriminelle Organisationen 
- und sie stellen die eigentliche Herausforderung dar - ist 
ein deutscher VE ohnehin nicht einsetzbar. Hier sollte man 
noch einmal sehr genau über die Ziel-Mittel-Relation nach
denken. 

Ebensowenig ist es für mich ein "neuer Weg", den Bundes
nachrichtendienst bzw. den Verfassungsschutz in die Rausch
giftbekämpfung einzubeziehen. Einige Leute sehen die Nach
richtendienste schon im Vorfeld des strafrechtlichen An
tragsverdachtes ermitteln. Neben meinen starken Rechtsbe
denken sehe ich überhaupt keinen Anhaltspunkt dafür, daß 
derartiges sinnvoll und zweckmäßig sein soll. Die Folge wä
re wohl eher ein unheilvolles Neben- und Durcheinander in 
der Rauschgiftbekämpfung. Die Erfahrung lehrt, daß unter
schiedliche Verantwortungen und Zuständigkeiten in dersel
ben Sache regelmäßig zu größten Problemen und Schwierigkei
ten führen. 

Es wird soviel von notwendiger Waffengleichheit zwischen 
Kriminellen und der POlizei gesprochen. Kaum eine Veran
staltung zu dem Thema Organisierte Kriminalität, kaum ein 
pOlitisches Hearing ohne derartige, mehr oder weniger ve
hement vorgetragene Forderungen. Seien wir doch ehrlich: Es 
kann niemals eine Waffengleichheit zwischen Gangstern und 
der POlizei geben. Im Gegensatz zu uns hält sich die krimi
nelle Organisation eben nicht an das Recht. Und eine 
Gleichheit im Unrecht können wir nicht wollen. 

3.3. Drogenpolitik 

Auch wenn ich aus verschiedenen Gründen gegen eine Legali
sierung und Entkriminalisierung von illegalen Drogen bin, 
halte ich doch ein höheres Maß an Liberalisierung in der 
Rauschgiftbekämpfung für unbedingt erforderlich. Ich meine 
in diesem Zusammenhang die Strafverfolgung gegenüber Dro
genkonsumenten. Die POlizei kann durchaus einen Beitrag 
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leisten, um den Teufelskreis von Sucht und Kriminalisierung 
zu durchbrechen. 

In Hamburg leben z. B. rund 10.000 Heroinabhängige. Unter
stellt man, daß ein Drogenabhängiger alle 6 Stunden seinen 
"Schuß" braucht, bedeutet das täglich 40.000 Fälle, bei de
nen der Straf tatbestand des Besitzes harter Drogen verwirk
'licht wäre. Soll die POlizei das verfolgen? Ist das wün
sChenswert? Wer in Justiz oder POlizei soll das abarbeiten? 
Es erscheint mir tatsächlich eher absurd, aus solchen An
lässen mit repressiven Mitteln gegen Konsumenten vorzuge
hen. Natürlich wird das meines Wissens auch nicht gezielt 
praktiziert. Gleichwohl wendet die POlizei für die Verfol
gung konsumbezogener Delikte nach wie vor nicht unerhebli
che Kapazitäten auf. Das sChlägt sich in den einschlägigen 
Kriminalstatistiken nieder, in denen diese Fälle gegenüber 
jenen des Handels und Schmuggels überproportional vertreten 
sind. In Hamburg - und nicht nur dort - gehen wir seit ei
nigen Jahren den Weg, daß die POlizei den Konsumenten so
weit wie möglich zu ignorieren versucht. Auf jeden Fall 
wird vermieden, Strafverfolgungsaktivitäten gezielt auf den 
Konsumenten zu richten. 

Insbesondere an der Nahtstelle von Handel und Konsum ist es 
für die POlizei allerdings schier unmöglich, klare Trennun
gen vorzunehmen. Solange der Konsument nicht als Dealer 
oder als Täter von Beschaffungsdelikten in Erscheinung 
tritt, wird der von ihm begangene Normverstoß in Absprache 
mit der Staatsanwaltschaft in einem wenig arbeitsaufwendi
gen Verfahren abgewickelt. Der Ermittlungsaufwand hält sich 
damit in Grenzen. Mit der Einführung des neuen § 31a BtMG 
wird der Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang ein er
weitertes Opportunitätsprinzip zugebilligt. Ich gehe davon 
aus, daß dies zu weiteren Arbeitsentlastungen und mehr Pro
zeßökonomie führen wird. Gleichwohl meine ich, daß wir die 
DiSkussion um ein Opportunitätsprinzip für die POlizei füh
ren müssen. Noch ist die Zeit hierfür sicherlich nicht 
reif. Ich prognostiziere aber, daß ein auf die POlizei vor
verlagertes und auf gesetzlich klar normierte Bereiche be
schränktes Opportunitätsprinzip unter der Rechtskontrolle 
der Staatsanwaltschaft langfristig kommen muß. Hierfür 
sprechen auch die Kriminalitätsprognosen und die Ressour
cenlage von POlizei und Justiz. 

Eine auf Opportunitätsgesichtspunkten berupende pOlizeili
che Strafverfolgung - z. B. bezogen auf Betäubungsmittel
delikte von geringer Bedeutung - stellt eine wichtige Ge
genposition zu den Entkriminalisierungsforderungen dar. Auf 
einen Gesichtspunkt möchte ich hierbei besonders hinweisen: 
Da die pOlizei nicht nur die Sichtweise des Konsumenten, 
sondern insbesondere auch die des Bürgers zu berücksichti
gen hat, mUß sie auf bestimmte Zustände auch adäquat 
reagieren können. Man denke nur an Szene-Bildungen mit den 
damit verbundenen Sogwirkungen. Gerade in den diffizilen 
Gemengelagen, z. B. einer offenen Drogenszene mit schwung
haftem Kleindeal und stark beeinträchtigenden Auswirkungen 
auf die Wohnbevölkerung, ist eine flexible pOlizeiliche Re
aktion, basierend auf Ermessensüberlegungen, erforderlich. 
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Perspektiven einer rationalen Kriminalpolitik 

Günther Kaiser 

Kriminalpolitisches Räsonieren hat Konjunktur. Wer wollte 
das bezweifeln? Bücher, AUfsätze, Diskussionen und Forde
rungen von Gruppen und Verbänden belegen die Feststellung. 
Dennoch ist rationale Kriminalpolitik nicht unbedingt er
folgreich. Manche Beobachter sprechen gar von einer Krise 
(1). Beispiele verdeutlichen es: Man denke an die umstrit-
tene Drogenpolitik (2) oder die Trauerspiele bei der Be
kämpfung Organisierter Kriminalität. Man vergegenwärtige 
sich ferner die Auseinandersetzung um den reformierten 
§ 218 StGB sowie die öffentliche Hilflosigkeit gegenüber 
krimineller Gewalt, neuerdings mit ethnischem und fremden
feindlichem Hintergrund. Gegenüber dem akuten Mängelprofil 
droht auch die ansehnliche Reihe "kriminalpolitischer Mo
dellprojekte" und der "Sozialexperimente als Strategien der 
Erkenntnisgewinnung" zu verblassen, so gut gemeint und ver
dienstvoll sie im einzelnen sein mögen (3). Die jüngsten 
Publikationen mit wissenschaftlichem Anspruch räumen denn 
auch ein, daß eine Theorie der Kriminalpolitik, und dabei 
müsse es bleiben, hier nicht zustande komme (4). Selbst die 
alternativen Beiträge zur sog. "Neuen Kriminalpolitik" las
sen noch "kein geschlossenes Konzept, keine einheitliche 
Perspektive für die Zukunft (5) erkennen. Sie bieten be
stenfalls mit Kritik gewürzte Materialien.-

1) Beristain, A.: Crisis deI derecho represivo. Orienta
ciones de organismos nacionales es internacionales. 
Madrid 1977, 165 ff., 231 ff.: Jescheck, H.-H.: Die 
Krise der Kriminalpolitik. ZStW 91 (1979), 1037-
1064; Hasserner, W.: Kennzeichen und Krisen des moder
nen Strafrechts. ZRP 1992, 378 - 383; kritisch 
Schultz, H.: Krise der Kriminalpolitik? In: FS für H.
H. Jescheck. Berlin 1985,791 - 812 (791 ff.). 

2) Kreuzer, A.: Mythen der gegenwärtigen drogenpoliti
schen DiSkussion. In: Drogenpolitik wOhin? hrsg. v. W. 
BÖker u.a. Bern 1991, 129 - 145 (129 f.) 

3) Siehe dazu die kritische Analyse von Heinz, W.: Kri
minalpolitische Modellprojekte. Planungen, Funktionen, 
Wirkungschancen. In: Die 13. Bundestagung, hrsg. v. 
der Deutschen Bewährungshilfe. Bonn 1990, 241 - 276 
(241 ff. m.N.). 

4) SChüler-Springorurn, H.: Kriminalpolitik für Menschen. 
Frankfurt/M. 1991, 279. 

5) Maelicke, B., Ortner, H.: Reform und Gegenreform. In: 
Thema: Kriminalpolitik - Krisenmanagement oder neuer 
Aufbruch? Baden-Baden 1991, 7 ~ 9 (8). 
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Offenbar erscheint ein weitergehender Anspruch zu vermes
sen. In solchem Eingeständnis gelangen nicht notwendig Re
signation und Bankrotterklärung zum Ausdruck als vielmehr 
Skepsis und Bescheidenheit wegen "relativen Nichtwissens" 
und mangelnder wissenschaftlicher Begründbarkeit. Manche 
sprechen auch von "gelehrtem Nichtwissen". Deshalb neigt 
man gelegentlich dazu, sich weniger als Vertreter einer 
Problemlösungswissenschaft als vor allem einer Krisenwis
senschaft zu verstehen (6). 

Müssen wir daraus schließen, daß "Perspektiven einer ratio
nalen Kriminalpolitik" überhaupt denkunmöglich, geschweige 
unrealistisch sind? Sicherlich nicht. Aber das Vorhaben ist 
offensichtlich schwierig, auch wenn alle Welt Rationalität 
für sich reklamiert und allenfalls dem Gegner Unvernunft 
bescheinigt. Was also meint "rationale Kriminalpolitik" und 
welche Perspektiven lassen sich aus ihr gewinnen? 

Wie immer man Kriminalpolitik begreift (7), stets zielt sie 
auf den kriminalrechtlich verankerten Rechtsgüterschutz 
(8). Kriminalpolitik will bekanntlich den Bürger und die 
staatlich organisierte Gesellschaft vor Strafunrecht schüt
zen. Zur Erfüllung dieser Aufgabe bedient sie sich vor al
lem der Normen, Grundsätze und Mittel des Kriminalrechts. 
Insofern erscheint sie als Teil übergreifender Rechtspoli
tik (9), ohne sich freilich darin zu erschöpfen (10). Als 

6) So Offe, C.: Sozialwissenschaften zwischen Auftrags
forschung und sozialer Bewegung. In: Das Orwellsche 
Jahrzehnt und die Zukunft der Wissenschaften, hrsg. v. 
B. v. Greiff. Opladen 1981, 107; ähnlich auch Sack, 
F.: Das Elend der Kriminologie und Überlegungen zu 
seiner Überwindung. In: Strafe, Strafrecht, Kriminolo
gie von P.-H. Robert. Frankfurt/M. 1990, 15 - 55 (22, 
34) . 

7) s~e~e daz~ die Definitionen 2bei Zipf, H.: ~riminalpo
Iltlk. Heldelberg u.a. 1980 , 3 ff.; Schwlnd, H.-D.: 
"Rationale" Kriminalpoltik als Zukunftsaufgabe. In: FS 
für G. Blau. Berlin u.a. 1985, 573 - 597 (573); Schü
ler-Springorum (Fn. 4),28 ff. 

8) Bezeichnung und internationale Bewegung der sog. So
zialverteidigung verdeutlichen Zielsetzung und Inhalt; 
vgl. Ancel, M.: Die neue Sozialverteidigung. Stuttgart 
1970; Jescheck, H.-H.: Rechtsvergleichende Bemerkungen 
zur Neugestaltung des Mindestprogrammes der defense 
sociale. In: FS für G. Blau. Berlin u.a. 1985, 425 -
440 (425 ff.). 

9) Dazu neuerdings von Hippel, E.: Rechtspolitik. Berlin 
1992. 

10) Schüler-Springorum (Fn. 4),28 ff.; etwas anders Zipf 
(Fn. 7) 5 ff. 
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solche wiederum denkt sie - idealtypisch betrachtet - unter 
Sichtung und Bewertung des Gegenwärtigen Zukünftiges vor
aus, entwirft planend ein Konzept zur Entscheidung und 
weist darauf hin, wo Wandlungen angezeigt sind, aber auch 
wo sich Überkommenes bewährt hat und kontinuierlich ausge
baut werden sollte (11). Häufiger jedoch orientiert sie 
sich an Tagesfragen; nur gelegentlich schöpft sie aus dem 
Vorrat der Reformgedanken (12). Nicht selten scheitern 
übergreifende Gesamtlösungen an der "Lobby des Einzelfalls" 
(13). Gleichwohl drückt sich in den kriminalpolitischen 
Entscheidungen der allgemeine sozialkulturelle Wertewandel 
aus. Im Rahmen dessen ist Kriminalpolitik bestrebt, sich 
den sozialen und technologischen Herausforderungen anzupas
sen oder sich i~nen erforderlichenfalls zu widersetzen. 

Da gemessen an der wahrnehmbaren Kriminalität und an ihren 
unerwünschten Nebenwirkungen kein uns bekanntes System des 
Rechtsgüterschutzes befriedigt, findet die Kriminalpolitik 
seit jeher ihren Schwerpunkt in der Erneuerung des Straf
rechts, sei es des Verbrechensbegriffes (Kriminalisierung), 
des Sanktionensystems, der Strafverfolgung und des Straf
verfahrens oder sei es der Strafvollstreckung und des 
Strafvollzuges. Jeweils mehr als einhundert das materielle 
und das formelle Strafrecht ändernde Gesetze in den letzten 
100 Jahren, davon ein Fünftel in den vergangenen zwei Jahr
zehnten (14), künden von dem ungebrochenen Reformbedürfnis 

11) Würtenberger, Th.: Kriminalpolitik im sozialen Rechts-
staat. Stuttgart 1970, 53; MÜller-Dietz, H.: Aspekte 
und Konzepte der Strafrechtsbegrenzung. In: FS für 
R. Schmitt 1992,95 - 116 (98 ff.). 

12) Rieß, P.: Prolegomena zu einer Gesamtreform des Straf
verfahrensrechts. In: FS für K. Schäfer, Berlin u.a. 
1980, 155 - 221 (156). 

13) Wassermann, R.: Zu den Aufgaben der Rechtspolitik in 
der neuen Legislaturperiode. In: Recht und Politik 
1987, H.l, 1. 

14) Dazu i.e. Eser, A.: Hundert Jahre deutsche Strafge
setzgebung. In: FS für W. Maihofer. Frankfurt/M. 1988, 
109 - 134 (109 ff.); SChünemann, B.: Reflexionen über 
die Zukunft des deutschen Strafverfahrens. In: FS für 
G. Pfeiffer. KÖln u.a. 1988, 461 - 474 (461) sowie ge
nerell Burgstaller, M.: Kriminalpolitik nach hundert 
Jahren IKV/AIDP - Versuch einer Bestandsaufnahme. In: 
XIV. internationaler Strafrechtskongreß. Wien 1. -
7. Oktober 1989, hrsg. v. der Landesgruppe Österreich 
der Internationalen Strafrechtsgesellschaft. Wien 
(1992),70 - 98. 
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und den fortdauernden kriminalpolitischen Aktivitäten. Da
her faßt man Kriminalpolitik und Strafrechtsreform nicht 
selten als sinngleich auf. 

Obwohl schon die fundamentale Änderung des Beweisrechts mit 
der Abschaffung des Gottesurteils und der Einführung der 
Inquisitionsmaxime im 13. Jahrhundert die erste frühe Wen
dung zur Rationalität erkennen läßt, wird bereits hier und 
an den Folgen ihres Wandels deutlich, daß der Fortschritt 
nicht ungetrübt war, wenn wir etwa an den Geständniszwang 
durch den Einsatz der FOlter denken. Die zweite Wendung zur 
Rationalität führt man bekanntlich auf die Anfänge der kri
minalpolitischen Reflexion im 18. Jahrhundert zurück. Dem 
aufklärerischen Denken liegt die Erwartung zugrunde, durch 
rationale Erörterung und Handhabung die optimale Problem
lösung der Kriminalpolitik zu verwirklichen, wenn möglich 
gar "etwas Besseres" als das Strafrecht zu schaffen. Seit 
Montesquieu, dem "Vater der Kriminalpolitik", und Beccaria 
muß offenbar dem als veraltet und verkrustet empfundenen 
System des status quo, dem Ancien Regime im weiten Sinne, 
kriminalpolitischer Fortschritt stets mühsam abgerungen 
werden. Kriminalpolitisches Denken atmet daher zunehmend 
den Geist einer "Oppositionswissenschaft" (15), schöpft aus 
dem Geist der Freiheit, der Menschenrechte, des Mißvergnü
gens am status quo, der Veränderung und Progressivität. 
Dies gilt auch für das kritische Schrifttum der Gegenwart. 
Eine solche Auffassung kann nicht verwundern, geht es doch 
hier nicht nur um wissenschaftliche Erkenntnis oder Analy
se, sondern vor allem um eine andere, neue Sozialgestaltung 
durch POlitik. 

Soweit sich aber das herrschende System genügend flexibel 
erweist, sich dem sozialen Wandel anpaßt und Reformimpulse 
aufnimmt, wird dieses Bestreben alsbald überboten durch 
Entwickeln von "Alternativen" oder PostUlaten einer "Gegen
reform". Es geht dabei nicht mehr um die pragmatisch-kom
promißhafte Regelung des Einzelfalls, sondern anspruchsvol
ler, um die "Generalüberholung" und "einen anderen Umgang 
mit Kriminalität" (16), um eine "konzeptionelle und struk
turelle Neuorientierung" (17), kurz, um eine "konzeptionel
le und strukturelle Neuorientierung" (kurz um eine "neue" 
Kriminalpolitik. Die einstige Bewegung der "Sozialverteidi
gung" hat sich, wie es scheint, inzwischen verbraucht, ist 
anfechtbar, kraftlos und historisch geworden. Nunmehr kommt 
die Dynamik von anderer Seite, gleichsam von außerhalb, 

15) Andere Bedeutung bei R. König, hier auf die Soziologie 
bezogen. 

16} Kennzeichnend Maelicke, B., Ortner, H. (Hrsg.): Alter
native Kriminalpolitik. Zukunftsperspektiven eines an
deren Umgangs mit der Kriminalität. Weinheim u.a. 
1988. 

17} Maelicke/Ortner (Fn. 5), 7 f. 
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eher systemsprengend als systemimmanent. Deregulierung, An
tietatismus und "Abrüstung des Strafrechts" kennzeichnen 
die Richtung und gewinnen an Attraktivität. Neuere Tenden
zen des sog. Abolitionismus richten sich auf die "Abschaf
fung" des Strafrechts und suchen nach überlegenen Alterna
tiven. Sie treffen allerdings auf gegenläufige Forderungen 
nach verstärktem Einsatz des Strafrechts, sei es ganz ak
tuell zur Bekämpfung rechtsextremistischer Gewalt, ferner 
im Umweltschutz und selbst in der Intimsphäre, z. B. gegen
über der "Gewalt in der Familie". Weitere Kriminalisie
rungsforderungen gelten bekanntlich der sexuellen Belästi
gung am Arbeitsplatz, der Kinderpornographie und dem Rau
chen in der Öffentlichkeit. 

Obwohl also die reiche Novellengesetzgebung und selbst die 
Große Strafrechtsreform bis hin zu den Gesetzen zur Bekämp
fung des illegalen Rauschgifthandels und andere Erschei
nungsformen der Organisierten Kriminalität das weite Spek
trum der kriminalpolitischen Erneuerung dokumentieren, er
weisen sich offenbar alle Reformaktivitäten des Staates als 
noch immer ungenügend. Denn das Bedürfnis nach Veränderung 
in Wissenschaft und Gesellschaft ist ungebrochen. Freilich 
erschweren es die kontroversen Stellungnahmen zu entschei
den, in welcher RiChtung sich die KriminalpOlitik vernünf
tigerweise bewegen soll. Wissen wir auch, was Kriminalpoli
tik heißt, wie sie sich entwickelt hat und welches ihre 
Aufgaben sind, so tun wir uns unverändert schwer, wenn es 
darum geht, zu bestimmen, welche Argumente relevant sind 
und ggf. welche Bedeutung ihnen jeweilS zukommt. Deshalb 
bleiben wir auf rationale Kriminalpolitik angewiesen {18}, 
verspricht sie uns doch perspektiven, wenn nicht gar eine 
Methode zu liefern, die eine "Schneise" in das DiCkicht der 
Meinungen zu schlagen erlaubt und die "Licht in das Dunkel" 
bringt. 

Was aber meint Rationalität? Dies zu bestimmen ist nicht 
einfach. Denn der tautologische Hinweis auf die vernünftig
keit trägt nicht weit. Eher sCheint sich das, was wir mit 
rationaler Kriminalpolitik bezeichnen, vom Gegenteil her zu 
erschließen. Gemeint sind also nicht irrationale und will
kürliche Entscheidungen, auch nicht pragmatisChe Einzel
fallregelungen oder Ad-hoc-Lösungen, die einer gemeinsamen 
Linie entbehren, und ferner kein bloßes "Krisenmanagement" 
(19). Vielmehr geht es um die künftig planvolle, in sich 
stimmige und maßvolle Gestaltung der strafrechtlichen So
zialkontrolle, die anerkannten kriminalpolitischen Grund
sätzen folgt und sich darüber hinaus als transparent, be-

18) So etwa Schöch, H.: Empirische Grundlagen der General
prävention. In: FS für H.-H. Jescheck. Berlin 1985, 
1081 - 1105 (1103 ff.); Kreuzer {Fn. 2),130. 

19} Vgl. Maelicke/Ortner (Fn. 5), 7 f. 
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gründbar, überprüfbar und korrekturfähig erweist (20). Daß 
dies machbar ist, und zwar diesseits konkreter Utopie, da
für liefern kriminalpolitische MOdellvorhaben der letzten 
Jahrzehnte immerhin begründete Anhaltspunkte (21). 

Aber selbst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, kennt 
Rationalität noch immer unterschiedliche Bedeutungen. Wäh
rend die Wertrationalität die inhaltliche Begründung von 
elementaren Verhaltensnormen in der Gesellschaft im Auge 
hat - eine Aufgabe von Sozialethik und Rechtsphilosophie -
zielt die Zweckrationalität auf die erfolgreiche Umsetzung 
der Programme (22). Die Zwecke (Verbrechenskontrolle und 
Kriminalprävention) sind'vorgegeben, nur die Mittel und de
ren Anordnung bedürfen der Erörterung; und damit haben wir 
es in der Kriminalpolitik zu tun. Möglichkeiten zur Er
folgskontrolle bietet die Evaluations- und Implementations
forschung. Diese bezieht sich auf den Prozeß des Programm
vollzuges oder die Wirkungen von Interventionsprogrammen. 
Die Evaluation, und das macht ihre strategische Bedeutung 
aus, fördert den Druck für zweckrationale Argumentationen 
im kriminalpolitischen Entscheidungsprozeß und für dessen 
notwendige Transparenz. Überdies ruft der sich auch inter
national hektisch vergrößernde Problemdruck als Folge demo
graphischer, sozialer und technischer Wandlungsprozesse 
nach einer raschen Rückmeldung (feed-back) über staatliche, 
gesellschaftliche und private Eingriffe. Deshalb findet die 
Evaluation als Prüfungs- und Steuerungs instrument in einer 
sich rational verstehenden Kriminalpolitik mit Recht zuneh
mend Widerhall (23). Die alsbald diagnostizierten Vollzugs
defizite, etwa im Betäubungsmittel- oder Umweltstrafrecht, 
zählten zu ihren Befunden. 

20) Nach Schüler-Springorum (Fn. 4), 175, sind Beweisbar
keit, Überprüfbarkeit und Nachvollziehbarkeit die Kri
terien. 

21) Heinz (Fn. 3),245 ff. m. N. 

22) Dazu Weber, M.: Wirtschaf~ und Gesellschaft (1922). 
1. Halbband. Tügingen 1976 , 12 ff. 

23) Kritisch Drerup, H.: Wissenschaftliche Erkenntnis und 
gesellschaftliche Praxis. Weinheim 1987, 158 ff. sowie 
Hassemer (Fn. 1), 379 ff.; trotz Bejahung skeptisch 
MÜller-Dietz, H.: Strafzumessung und FOlgenorientie
rung. In: FS für Sprendel. Berlin u.a. 1992, 413 - 433 
(431 f.). 
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So betrachtet ist rationale Kriminalpolitik eng mit ihrer 
Verwissenschaftlichung verbunden. Gemeint sind damit die 
Absicherung durch empirisch-kriminologische Grundlagen und 
durch strafrechtliche Analyse. Doch so bedeutsam diese Wege 
auch sind, sie schöpfen das zur kriminalpolitischen Ent
scheidung erforderliche Sachwissen noch nicht aus. Denn es 
fehlt noch die Berücksichtigung der Praxis sowie der poli
tischen Ideen und Willensbildung. Sonst wären die Grundla
gen zu wissenschaftszentriert. Anders gewendet, rationale 
Kriminalpolitik heißt zwar auch wissenschaftlich begründ
bare Kriminalpolitik, aber nicht nur. Mit dem "auch" ist 
angedeutet, daß offensichtlich noch andere Komponenten oder 
Begründungsstränge notwendig sind, um rationale Kriminalpo
litik zu konstituieren. Denn, und das macht sowohl ihren 
Reiz wie die besondere SChwierigkeit aus, Kriminalpolitik 
befindet sich zwischen kriminologischer, strafrechtlicher 
und politischer Rationalität. Nichts anderes nämlich meint' 
die vielschichtige Mängellage oder "eigenartige MittelsteI
lung zwischen Wissenschaft und Sozialgestaltung, zwischen 
Theorie und praxis", welche die Kriminalpolitik einnimmt 
(24). "Sie basiert einerseits als Wissenschaft auf der ob
jektiven Erkenntnis des Verbrechens in seinen juristischen 
und empirischen Erscheinungsformen; andererseits will sie 
als eine Art der Politik bestimmte Ideen oder Interessen 
durchsetzen". Wenn es aber verschiedene Rationalitäten gibt 
(25), die jede moderne Kriminalpolitik aufnehmen und verar-
beiten muß, so wird einerseits plausibel, daß und warum auf 
unserem Felde so vieles umstritten ist, und warum es ande
rersei ts so schwer fällt, ein st'immiges realistisches Kon
zept zu entwickeln, das überdies konsensfähig erscheint. 
Doch mit diesem Sachverhalt kann man sich keinesfalls be
gnügen. Vielmehr stellt sich die Frage, wie man vorgehen 
und was man tun soll, wenn sich keine Deckungsfähigkeit 
oder Stimmigkeit der verschiedenen Rationalitätsperspekti
ven erreichen läßt. Wie also kann man den Konflikt überzeu
gend lösen? 

24) Roxin, C.: Zur neueren Entwicklung der Kriminalpoli
tik. In: FS für s. Gagne: Die Bedeutung der Wörter. 
Studien zur europäischen Rechtsgeschichte. München 
1991, 341 - 356 (341). 

25) Hierzu Hassemer, W.: Die Formalisierung der Strafzu
messungsentscheidung. ZStW 90 /1978), 64 - 99 (74); 
Kalberg, St.: Max Webers Typen der Rationalität. 
Grundsteine für die Analyse von Rationalisierungs-Pro
zessen in der Geschichte. In: Max Weber und die Ratio
nalisierung sozialen HandeIns, hrsg. v. W. Sprondel 
u.a. Stuttgart 1981,9 - 38 (25 ff.); Parsons, T.: Ra
tionalität und der Prozeß der Rationalisierung im Den
ken Max Webers. In: Max Weber, ebd. 81 - 92 (82 ff.). 
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Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Es gibt weder einen Dis
kurs, noch eine empirische Methode, noch Modelle, um dieses 
Dilemma rational zu bewältigen. Auch der temporär vielbe
mühte Rückgriff auf den Verfassungspatriotismus, sollte es 
je einen solchen gegeben haben, reicht nicht aus, um die 
neueren Konfliktfälle der Drogenkontrolle oder des § 218 
StGB eindeutig zu entscheiden, ohne die Akzeptanzkrise zu 
verschärfen. Läßt sich in den Beziehungen zwischen Krimino
logie oder Strafrecht und Kriminalpolitik noch rational ar
gumentieren und auch eine weitgehende Vereinbarkeit errei
chen (26), so stößt man bei Wertrationalität, Werteplura
lismus und Wertewandel jedoch an Grenzen. Hier ist letzt
lich nur politische Entscheidung möglich, mit aller Vorläu
figkeit, Gebrechlichkeit und Abhängigkeit von der gesell
schaftlichen Akzeptanz. Dies gilt etwa für die Beibehaltung 
des Betäubungsmittelstrafrechts trotz partieller Dysfunk
tionalität. Entsprechendes trifft für die Definition von 
Freiheitsspielräumen für Täter und Opfer zu. Der Spielraum 
für politische Entscheidung gilt erst recht, wenn man deren 
Verwissenschaftlichung für unmöglich, unzulässig oder uner
wünscht hält. Rationale Kriminalplitik droht sich vollends 
zu verflüchtigen, wenn man zwischen Theorie und Praxis ge
radezu einen "Rationalitätsbruch" vermutet (27) und die 
Diskontinuität der Problemlagen von Wissenschaft und Praxis 
betont (28), da sich unterschiedliche Wissensformen einan
der nahezu unvereinbar gegenüberstünden. Jedoch ist nicht 
zu erkennen, wie man ein Mehr an Rationalität und Humanität 
ohne Verwissenschaftlichung (29) erreichen könnte. Auch 
wenn man der Praxis eigene Handlungsmuster, Denkstile und 
Erledigungsstrukturen oder gar eine eigene Kultur zubil
ligt, so muß sie sich doch den anerkannten Grundsätzen fü
gen und sich an Gesetz und Recht messen lassen. Ein anderes 
Verständnis läßt sich heute wohl kaum noch rechtfertigen. 
Zwar kann kriminologische Forschung bekanntlich kriminalpo
litische Prinzipien nicht begründen. Jedoch die Kontrolle 
des kriminalpolitischen Entscheidungsprogramms und seiner 

26) Vgl. Schüler-Springorum, H.: Zum Verhältnis von Kri
minologie und Kriminalpolitik. In: FS für P. Noll. Zü
rich 1984, 141 -, 156 (142 f.); Schwind (Fn. 7), \ 
573 f.; Hassemer, W.: Ein2ührUng in die Grundlagen des 
Strafrechts, München 1990 , 221. 

27) Vgl. Beck, U., Bonß, W.: Verwissenschaftlichung ohne 
Aufklärung? Zum Strukturwandel von Sozialwissenschaft 
und Praxis, In: Weder Soz·ialtechnologie noch Aufklä
rung? Analysen zur Verwendung sozialwissenschaftlichen 
Wissens, FrankfurtjM. 1989, 22 f. 

28) Drerup (Fn. 23), 65. 

29) Dazu Kaiser, G.: Konzepte, Methoden und Anwendungsbe
züge der Kriminologie. In: Individualprävention und 
Strafzumessung, hrsg. v. J.-M. Jehle. Wiesbaden 1992, 
35 - 61 (44 f.). 
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Implementation ist ohne erfahrungswissenschaftlichen Bei
trag nicht zu leisten. Danach gehören Begründungs zwang , 
Transparenz, Evaluationserfordernis sowie Beachtung der 
Grund- und Menschenrechte zu den "essentials" rationaler 
Kriminalpolitik. Im Hinblick auf die noch ausstehende große 
Theorie der Kriminalpolitik, muß es auf absehbare Zeit beim 
social-piecemeal-engineering, also dem sChrittweisen Vorge
hen, bleiben. 

Was folgt aus alledem für die Praxis der Strafverfolgungs
organe in Gegenwart und naher Zukunft? 

Obwohl POlizei und Justiz entsprechend ihrer AUfgaben 
höchst unterschiedlich den Zielen einer präventiven Krimi
nalpolitik verpflichtet sind und auf deren Anforderungen 
gar nicht, mehr reaktiv oder mehr proaktiv antworten, be
darf es übergreifend der wiederholten Situationsanalyse und 
der informierten Vorausschau (30). Dies gilt nicht nur na
tional angesichts innerdeutscher Ereignisse, Erscheinungen 
und Entwicklungen der Kriminalität, sondern auch interna
tional im Hinblick auf den Harmonisierungsdruck und die eu
ropäische Vereinheitlichung der strafrechtlichen Sozialkon
trolle (31). Die Praxis tritt dabei nicht nur als passiver 
Konsument kriminalpolitischer Analysen auf, sondern fun
giert vielmehr als Anreger und aktiver Mitgestalter. Soweit 
auf pOlizeilicher Ebene dabei eine Abkehr vom reinen Re
pressionsapparat zur Gefahrenabwehr erfolgt (32), mag nicht 
zuletzt dadurch auch das gesunkene Sicherheitsgefühl, das 
in der Bevölkerung besteht (33), wieder verstärkt werden. 

Dies schließt zugleich ein, daß sich die Praxis selbst 
durch kriminalpolitische Lagebilder, Lagedeutungen und Pro
gnosen vergewissert (34) und reflektierend Kenntnisse aus 
dem eigenen Erfahrungsbereich beiträgt. Dabei geht es weni-

30) Vgl. Schwind, H.-D., Baumann, J. u.a. (Hrsg.): Ursa
chen, Prävention und Kontrolle von Gewalt. Analysen 
und Vorschläge der Unabhängigen Regierungskommission 
zur Verhinderung und Bekämpfung von Gewalt (Gewaltkom
mission), Bd. 1. Berlin 1990,181,235. 

31) Vgl. Tsitsoura, A.: The Role of Council of Europe in 
the Field of Crime policy. In: Fourth Conference on 
Crime POlicy, ed. by Council of Europe. Strasbourg 
1991, 20 - 30 (,20 ff. ) . 

32) Koriath, G.: Das programmierte Versagen. Auf Fehler
suche in der deutschen Drogenpolitik. Kriminalistik 46 
(1992), 418 - 430 (428). 

33) Dazu Schwind (Fn. 7),573. 

34) Schwind (Fn. 7),574 ff.; ders.: Kriminologie und Kri
minalpolitik In: Kriminologie in der Praxis. Heide1-
berg 1986, 95 - 164. 
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ger um Selbstdarstellungsbedürfnisse als vielmehr darum, 
Gesichtspunkte der Praxis zur Geltung zu bringen. Schon 
seit den fünfziger Jahren hat sich die Polizei, hier beim 
BKA, aber auch andernorts Foren geschaffen, um in die Öf
fentlichkeit hineinzuwirken, z. B. bei der Wirtschaftskri
minalität oder dem Organisierten Verbrechen. Orientiert am 
Präventionsgedanken besteht in der Früherkennung kriminel
ler Erscheinungen oder Entwicklungen eine besondere Aufga
be, die freilich im Hinblick auf die Überzeugungskraft des 
Frühwarndienstes (35) und die unerwünschten Nebeneffekte 
Behutsamkeit und Augenmaß erfordert. Gemeint ist damit, daß 
den Beobachtungen, Diagnosen und Warnungen der POlizei 
nicht selten eigennützige Motive i. S. einer Lobby unter
stellt werden. Dies mag mituntßr auch zutreffen, obschon 
die Kritik nicht selten fehlgreift (36). Doch wenn es hier 
eine pressure group gibt, dann genauso in Wahrnehmungöf
fentlicher Belange wie dies für die Rolle unabhängiger Wis
senschaft zutrifft. Die POlizei bringt ihre Beteiligung an 
kriminalpolitischen Diskussionen zur Verbrechenskontrolle 
überdies besser organisiert und einprägsamer zur Geltung 
als die Justiz, während Berichte, Analysen und Prognosen 
bezüglich der Kriminalitätsentwicklung auch von wissen
schaftlichen "Einzelkämpfern" oder Vereinigungen mit stark 
berufsständischem Einschlag geleistet werden. Mögen die 
skizzierten Denkschwierigkeiten, Hindernisse und Konflikte 
auch noch so groß sein, man wird auf eine rationale Krimi
nalpolitik nicht verzichten wollen und können. 

Nicht erst die Rationalität kriminalpolitischer Entschei
dung ist freilich schwierig zu ermitteln, sondern schon die 
vorausgesetzte fundierte Sachinformation. Der Boden, auf 
dem man sich hier notwendigerweise bewegt, ist nicht zu
letzt deshalb so schwankend, weil die relevanten MeßgrÖßen 
oder Determinanten nur zum Teil faßbar und beherrschbar 
sind. Gesellschaftlich-politischer Wandel des Sozialsy
stems, Migrationsbewegung und Kriminalitätserscheinungen 
entziehen sich weitgehend dem interventionistischen Zu
griff, jedenfalls dann, wenn man allgemein auf die (Ei
gen-)Dynamik der Gesellschaft baut; sie lassen sich nur 
bedingt beeinflussen (37). Selbst dort, wo man glaubt, mit 
relativem Erfolg intervenieren zu können, sind wir nicht 
sicher, ob die Effekte am Ende nicht kontraproduktiv aus-

35) Dazu Dörrmann, U.: Die POlizeiliche Kriminalstatistik: 
Eine brauchbare Grundlage der Analyse (und Prognose) 
des Kriminalitätsgeschehens? In: Wissenschaftliche 
Kriminalistik, hrsg. v. E. Kube u.a. 2. Teilbd. Wies
baden 1984, 37 - 56 (37 ff.). 

36) Vgl. Albrecht, P.-A. Lamnek, S.: Jugendkriminalität im 
Zerrbild der Statistik. Eine Analyse von Daten und 
Entwicklungen, München 1979, 11 ff. 

37) Dazu Kaiser'9 G.: Kriminologie. Eine Einführung. Hei
delberg 1992 , 647 f. 
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fallen, ob Verlagerung oder ESkalation nicht den "Sieg" zum 
"pyrrhussieg" werden läßt, also der Erfolg nur ein recht 
vorläufiger bleibt. (38) 

Und dem und ähnlichen Fehleinschätzungen zu entgehen, 
leuchtet es ein, durch POlitikberatung vorausschauend die 
möglichen oder zu erwartenden Konsequenzen aUfzuzeigen. Ein 
solcher Weg wird auf den Gebieten der Wirtschafts-, So
zial-" Jugend- und Familienpolitik seit langem beschrit
ten. Er ist selbst auf dem Feld der Kriminalpolitik keines
wegs ungewöhnlich. Denn seit weit mehr als 100 Jahren haben 
Sachkundige ihr Expertenwissen den kriminalpolitischen Ent
scheidungsinstanzen, sei es dem Gesetzgeber, der Verwaltung 
oder den Spruchkörpern der Gerichte, zur Verfügung ge
stellt. Die erste Verbrechensenquete im modernen Sinne er
folgte aufgrund königlichen Reskripts 1836 in Preußen (39). 
Der Bericht der sogenannten Antigewaltkommission aus dem 
Jahre 1990 liefert eines der jüngeren Beispiele (40). Der
artige Bestandsaufnahmen und Analysen, die im westlichen 
Ausland noch weiter verbreitet und zum Teil in Gestalt von 
Kommissionsberichten, Hearings oder Beiräten fest institu
tionalisiert sind, liefern zugleich Indikatoren sowohl für 
normale wie für erwartungswidrige Kriminalitätsphänomene 
und Erklärungsbedürfnisse. Nichts anderes wollen kriminal
politische Lagebilder und Kollektivprognosen, zu mutmaßli-

38) Etwa bei der technischen prävention, dazu Kube, E2 : 
Systematische Kriminalprävention. Wiesbaden 1987 , 
29 ff., sowie zu den "Folgen der Folgenorientierung" 
MÜller-Dietz (Fn. 23), 431 f.; Zur Erfolgsproblematik 
siehe im übrigen Albrecht, H.-J.: Die Effizienz der 
Kriminalprävention aus wissenschaftlicher sicht. In: 
Symposium: Der pOlizeiliche Erfolg, hrsg. v. BKA. 
Wiesbaden 1988,159 - 173; Dölling, D.: Effizienzstei
gerung durch Beurteilung der AUfklärungswahrschein
lichkeit, ebd., 113 - 137 und SChöch, H.: Wie erfolg
reich ist das Strafrecht? Wirkungen freiheitsentzie
hender und ambulanter Sanktionen. In: Individualprä
vention und Strafzumessung, hrsg. v. J.-M. Jehle. 
Wiesbaden 1992, 243 - 282. 

39) Zit. nach Blasius, D.: "Diebshandwerk" und "Wider
spruchsgeist". Motive des Verbrechens im 19. Jahrhun
dert. In: Verbrechen, Strafen und soziale Kontrolle, 
hrsg. v. van Dülmen. Frankfurt/Main 1990, 215 - 237 
(231), s. ferner denslb.: Sozialgeschichte der Krimi
nalität. In: 3Kleines Kriminologisches Wörterbuch. Hei
delberg 1993 , 490 - 495 (494). 

40) Vgl. Schwind u. a. (Fn. 30), 52 ff.; kritisch Al
brecht, P.-A., Backes, 0.: Verdeckte Gewalt. Prolego
mena zu den Plädoyers für "Innere Abrüstung". In: Ver
deckte Gewalt. Frankfurt/M. 1990,7 - 30 (25 ff.). 

179 



chen Kriminalitätsentwicklungen verknüpft, mit Vorschlägen 
und Empfehlungen leisten (41). 

Auch wenn beachtliche Teile im akademischen Raum der Ver
wissenschaftlichung und der mit ihr verknüpften Effektivie
rung strafrechtlicher Sozialkontrolle ambivalent oder ab
lehnend gegenüberstehen und gar den Verlust ihrer wissen
schaftlichen Unabhängigkeit befürchten (42), kann man nicht 
bestreiten, daß fundierte kriminalpolitische Lagebilder und 
Prognosen hilfreich, ja notwendig sind. Im Bereich polizei
licher Praxis ist die Anwendungsorientierung in den letzten 
Jahrzehnten am häufigsten erörtert und am intensivsten ge
prüft worden. Die Zwischenergebnisse der fast permanenten 
Diskussion haben immer neue Impulse ausgelöst, um krimino
logische Befunde in die alltägliche Praxis umzusetzen. Weil 
in der praktischen Kriminalpolitik viele Aufgaben von den 
Nöten der Tagespolitik bestimmt werden, tut sich eine auf 
Langfristigkeit angewiesene Forschung allerdings schwer, 
wenn sie fruchtbar sein soll. Denn sie kann die von akuten 
Bedürfnissen diktierten Forschungsfragen nicht schnell ge
nug bewältigen. Um das vielbeklagte Informationsdefizit für 
die kriminalpolitischen Entscheidungen abzubauen, bedarf es 
daher langfristig angelegter Forschung, gleichsam einer 
Forschung auf Vorrat, deren Ergebnisse im Bedarfsfall abge
rufen werden könnten. Da aber selbst bei informierter Vor
ausschau die akuten Forschungsbedürfnisse der neunziger 
Jahre nicht immer antizipiert und vorab befriedigt werden 
können, werden in der praktischen Kriminalpolitik stets 
Entscheidungen bei Teil- oder unvollständigem Wissen zu 
treffen sein. Hier kann nur im Nachinein eine anwendungs
bezogene Forschung tätig werden, nämlich durch die erwähnte 
Implementations- und Evaluationsforschung, die aus empiri
scher Sicht zumindest eine Erfolgsabschätzung ermöglicht. 
Die Einwände beruhen demgegenüber eher auf der chronischen 
Unvollständigkeit des Sachwissens sowie auf der mangelnden 
Ergiebigkeit und VerläßliChkeit prognostischer Aussagen 
(43) sowie auf der fehlenden,Deckungsfähigkeit der Experti-

41) Vgl. Beck, H.-W.: Kriminalitätsprognose. Darstellung 
eines Prognoseprojekts beim BKA. In: Wissenschaftliche 
Kriminalistik (Fn. 35), 56 - 76 (70 ff.); Schwind 
(Fn. 30), 180 ff. 

42) Dazu Kaiser (Fn. 29), 60 f. 

43) 
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sen von POlizei, Justiz und Wissenschaft (44). Da aber Po
litikberatung, soweit zu sehen, durch Gutachten, Stellung
nahmen, Anhörungen und wissenschaftliches Schrifttum ohne
hin geschieht, obschon sporadisch, lückenhaft und unsyste
matisch, liegt der Unterschied mehr in dem Grad organisato
risch-institutioneller Verfestigung und der Regelmäßigkeit 
als in der Sache selbst. Zu denken ist etwa an vergleichba
re Gutachten im Jugend-, Sozial- oder Wirtschaftsbereich. 
Ansätze weisen gelegentlich auch die sogenannten Berichte 
zur Lage der Nation auf (45). Dem steht nicht wirksam ent
gegen, daß manche Formen der Politikberatung für "beide" 
Seiten zu Frustrationen und EnttäusChungen geführt haben. 
Daher ist der Optimismus der sechziger und siebziger Jahre 
zur POlitikberatung weitgehend verflogen und -nüchterner 
Einschätzung gewichen (46). 

Selbst wenn die wissenschaftlichen Grundlagen für Prognosen 
und Lagebilder gefestigt sind, stellt sich niCht zuletzt 
vor dem Hintergrund der jüngsten Ausschreitungen von 
ReChtsextremisten die Frage, wieso wissenschaftlich gesi
cherte Erkenntnisse in der Praxis niCht oder nur lückenhaft 
umgesetzt werden. Soweit freilich auf POlizeiebene ausrei
chende Mittel fehlen, um einen effektiven Präventionsmecha
nismus aufzubauen, können meßbare Erfolge kaum erwartet 
werden (47). Dem steht auch die strategisch gemeinte Ein
richtung eines Prognose-Gremiums beim BKA nicht entgegen. 
Eine umfassende Planung zielt nicht nur darauf ab, das not-

44) Vgl. etwa den Bericht der Antigewaltkommission und die 
dagegen erhobene, jedoch wenig überzeugende Kritik von 
Albrecht u. a. (Fn. 40). Ferner rufen im pOlitischen 
Raum niCht selten jene, die in den achtziger Jahren 
nicht müde geworden sind, bei linksextremistischer Ge
walt für Ursachenforschung, Kommunikation und Flexibi
lisierung einzutreten, bei reChtsextremistischer Ge
walt in den neunziger Jahren radikal nach strenger Re
pression. Kriminalpolitisch jedoch geht es darum, jeg
liche Gewaltkriminalität, ob und wie immer sie poli
tisch motiviert sein mag, entschieden zu bekämpfen, 
ohne freilich die allgemeinen prinzipien zu verletzen 
und die empirisch gestützte Analyse zu vernachlässi
gen. 

45) Z. B. im Jahr 1972 mit einer Situationsanalyse für 
Ost- und Westdeutschland. 

46) Vgl. Drerup (Fn. 24),71 f. 

47) Dörmann (Fn. 35),55.; Raisch, P.: ReChtsextremismus 
im Freistaat Sachsen. Aspekte der Strafverfolgung und 
Vorbeugung. Kriminalistik 46 (1992), 431 - 436 
(432 f.); Kube, E.: Vorwort. In: Kriminalitätslage
bilder. Sonderband des BKA, hrsg. v. K. Koch. Wiesba
den 1992. 

181 



wendige kriminalistische, technische und rechtliche Praxis
wissen verfügbar zu machen, sondern mUß auch um die perso
nellen, sachlichen und finanziellen Mittel zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort bemüht sein (48). 

Doch über die Kriminalpolitik hinaus sChlägt die Ernüchte
rung nicht selten in Müdigkeit und Resignation, zum Teil 
auch in Aggressivität, um. Nahezu ungehemmte Migrations
ströme nach und soziale Ungleichheit in Deutschland sowie 
die ausstehenden oder schleppenden politischen Entschei
dungsprozesse führen partiell zur Akzeptanzkrise gegenüber 
Recht und Staat. Sie erschweren zugleich Lage und Rolle der 
Strafverfolgungsorgane und drohen diese aufzureiben. Na
mentlich die pOlizeiliche Repression dient als Lückenbüßer 
und wird zum Negativkennzeichen für eine schlechte POlitik. 
Die Bürger sind an den sie betreffenden Entscheidungen, mit 
Ausnahme des Umweltrechts, kaum beteiligt (49), fühlen sich 
nicht selten alleingelassen und überfordert. Politiker hin
gegen scheuen klare Positionen und Worte, etwa dort, wo es 
um Phänomene der Protestbewegung oder um Migrationsprobleme 
geht. Auf Beruhigung, Beschwichtigung oder Toleranz zielen
de Äußerungen verfangen da nicht mehr, werden vielmehr als 
Ausflüchte und Inaktivität gewertet. Wenn "Schwache Schwä
chere schlagen", beruht dies auch auf der Hilflosigkeit und 
Ohnmacht der Beteiligten. Sozial angelegte Konflikte eska
lieren und gewinnen eine kriminelle Ausprägung. POlizei und 
Justiz müssen daher Konflikte bewältigen, die primär sozia
ler, kultureller oder politischer Natur sind und bei recht
zeitiger proaktiver Politik weitgehend entfallen -wären. 
Zwar kennen auch benachbarte Staaten des Auslandes Schwie
rigkeiten ähnlicher Art. Jedoch ist hierzulande der Migra
tionsdruck größer, und zwar innerhalb kurzer Zeit, so daß 
die Politik besonders gefordert wird (50). Angesichts über
mächtiger Vergangenheit will es scheinen, als täten wir 
Deutsche uns hier besonders schwer, zu einem überzeugenden 
Konsens zu finden. Möglicherweise wird hier auch wegen des 
West-Ost-Gefälles die soziale Ungleichheit stärker empfun
den. Sie nährt überdies Anomiepotentiale. Insofern ist eine 
gute Sozialpolitik noch immer die beste Kriminalpolitik 
(51). Das Problem liegt aber weniger auf dem Gebiet des 

48) Koch, K.-F.: Kriminalitätslagebilder, ebd., 13. 

49) Siehe jedoch die Ansätze in Sachsen bezüglich Hoyers
werda u. a. FAZ vom 27.08.92. 

50) Immerhin erscheint bemerkenswert, daß die Antigewalt
kommission in ihrem mehrbändigen Bericht noch keinen 
Anlaß sah, auf ausländerfeindliche Gewaltausschreitun
gen einzugehen, sondern in diesem Zusammenhang noch 
auf ausländische Schilderungen zurückgriff. 

51) So schon von Liszt, F.: Die Forderungen der Kriminal
politik . und der Vorentwurf eines schweizerischen 
Strafgesetzbuchs. In: Strafrechtliche Aufsätze und 
Vorträge. 2. Bd. Berlin 1905,94 - 132 (99 ff.). 
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Rechts als vielmehr auf jenem der politischen Entscheidung. 
Hier herrscht vor allem Handlungsbedarf. Im übrigen kann 
eine Perspektive rationaler Kriminalpolitik nur im Rahmen 
der europäischen Konventionen und Empfehlungen gesucht wer
den. Wer aber zur Entscheidung unfähig ist, wird auch durch 
rationale Kriminalpolitik nicht dazu fähig werden. 

pOlitik, Rechtsprechung und SChrifttum haben in der Nach
kriegszeit fundamental begriffene rechtspolitische Gestal
tungsprinzipien entwickelt (52). Sie gelten geradezu als 
"Konstanten kriminalpolitischer Theorie" (53). Zu denken 
ist vor allem an die Grundsätze der Humanität, der Verhält
nismäßigkeit, der Freiheit, der Gleichheit, der Sozial
staatlichkeit, der Effizienz und des rechtsstaatlichen Ver
fahrens. Die Beachtung und Anwendung dieser Grundsätze sind 
in den vergangenen vier Jahrzehnten keiner linear fort
schreitenden Entwicklung gefolgt. Eher haben sie sich den 
Ur rhythmen des Lebens auf dieser Erde, etwa den Gezeiten 
vergleichbar, entwickelt. Dies leuchtet auch ein, wenn wir 
uns vergegenwärtigen, daß wir ähnlich wie bei ökOlogischen 
Systemen stets in Netzwerke eingreifen und die Folgen, ins
besondere die unbeabsichtigten und unerwünschten Nebenwir
kungen, nur eingeschränkt überblicken, geschweige denn be
herrschen. Immerhin haben die Freiheitsgrundrechte und das 
Prinzip der Rechtsstaatlichkeit zentrale Bedeutung erlangt. 

Als komplementär zur Rechtsstaatlichkeit und zugleich als 
Ausdruck des Gedankens der Gleichheit wird das prozessuale 
Legalitätsprinzip begriffen (54). Wegen der Schwierigkei
ten, ja vielleicht der Unmöglichkeit seiner Verwirklichung, 
insbesondere wegen des im Falle von Kleinkriminalität ge
legentlich fehlenden öffentlichen Interesses, ist das Lega
litätsprinzip zugunsten des Opportunitätsprinzips durchbro
ehen. So wird angenommen, daß im Falle der Bagatellkrimina
lität die Ungleichheiten, die durch das Festhalten am Lega
litätsprinzip in aussichtslosen Situationen erzeugt würden, 
schwerer wögen als die Ungleichheiten, die durch ungleich-

52) Vgl. etwa Stratenwerth, G.: Leitprinzipien der Straf
rechtsreform.· In: Arbeitsgemeinschaft für Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen - Geisteswissenschaf
ten. KÖln u.a. 1970,7 - 32 (7 ff.). 

53) Hassemer, W.: Konstanten kriminalpolitischer Theorie. 
In: FS für R. Lange. Berlin u.a. 1976, 501 - 519 
(501 ff.). 

54) Aus dem reichen SChrifttum zuletzt Bottke, W.: Grund
lagen des pOlizeilichen Legalitätsprinzips. JuS 1990, 
81 - 86, und Meyer, J.: Strafverfolgungspflicht und 
Handlungsspielraum der Staatsanwaltschaft im europä
ischen Vergleich. In: Ist das Legalitätsprinzip noch 
zeitgemäß? hrsg. v. Ministerium für Justiz u.a. Baden
Württemberg. Stuttgart 1990, 37 - 87 (57 ff.). 
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mäßige Ermessensausübung im Rahmen eines Opportunitätsprin
zips entstünden (55). Dies erscheint plausibel, wenn man 
bedenkt, daß in Westdeutschland zuletzt mehr als 40 Prozent 
qer anklagefähigen Erwachsenenstrafsachen und weit mehr als 
die Hälfte der entsprechenden Jugendstrafsachen nach diesem 
Prinzip erledigt werden (56). Insofern nähern wir uns den 
Dimensionen jener Länder, in denen das Opportunitätsprinzip 
herrscht. Im übrigen läßt sich nicht von der Hand weisen, 
daß die praktizierten Handlungsmuster der Justiz abge
schwächt von der POlizei antizipiert und eigenen Handlungs
prioritäten angepaßt werden. Da die verfügbare Kapazität 
ohnehin nicht ausreicht, um die FÜlle der Anzeigen angemes
sen zu bewältigen, müssen notwendig Schwerpunkte gesetzt 
und Auswahlentscheidungen getroffen werden. Eine überzeu
gende Lösung ist hier noch nicht erkennbar. Eine vOllstän
dige Entkriminalisierung der Bagatelldelikte führte aller
dings zur Schwächung der Bagatellopfer und zu deren Ent
rechtlichung; ihnen gegenüber gilt ein streng durchgeführ
tes Legalitätsprinzip wiederum als Verursacher erheblicher 
Bürgerferne, die dazu führe, daß sicherheitsgarantierende 
Polizeipräsenz als POlizeistaatlichkeit fehlgedeutet werde 
(57). Ein Weg der Lösung könnte auf die Abschwächung des 
Legalitätsprinzips zielen, um den POlizeibeamten mehr Hand
lungsspielraum für zweckmäßige Maßnahmen einzuräumen (58); 
ein anderer Weg der Lösung könnte die Aktivierung der Ge
meinde- oder Friedensgerichtsbarkeit sein. Freilich wäre in 
beiden Fällen die POlizei nur wenig entlastet. Jedoch geht 
es unabhängig davon auch um mehr Ehrlichkeit in der Aner
kennung und Handhabung verfahrensrechtlicher Prinzipien. 

55) LÜderssen, K.: Grenzen des Legalitätsprinzips im ef
fizienz-orientierten modernen Rechtsstaat. Schluckt 
das Verfahrensrecht die sichernden Funktionen des ma
teriellen Rechts? In: POlizei und Strafprozeß im de
mOkratischen Rechtsstaat, hrsg. v. E. Denninger u.a. 
Frankfurt/M. 1978, 188 - 237 (215 ff.). 

56) Vgl. Heinz, W., Storz, R.: Diversion im Jugendstraf
verfahren der Bundesrepublik Deutschland. Bonn 1992, 
49. 

57) Koriath (Fn. 32), 428. 

58) Ebd. Allerdings müßten dann auch Interessen und Be
schwerdemacht des Verbrechensopfers gewährleistet wer
den, und zwar über das selbst gegenwärtig nur unzurei
chend gestattete Regulativ des Klageerzwingungsverfah
rens hinaus. 
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Im Zusammenhang mit der Bagatellkriminalität stehen ferner 
Diversionsstrategie, Täter-Opfer-Ausgleich und entformali
sierte Ausprägungen der Konfliktregelung. Bezüglich Diver
sion und Täter-Opfer-Ausgleich, namentlich gegenüber jungen 
Menschen, erlaubt die Forschungslage eine zureichende Beur
teilung. Danach liegen ermutigende Anhaltspunkte zur Anwen
dung und begrenzten Fortentwicklung vor (59). Befürchtungen 
der Nichtpraktikabilität oder der sogenannten Netzauswei
tung haben sich nicht als zutreffend erwiesen. Auch deshalb 
handelt es sich bei den genannten Erledigungsformen entge
gen mancher Hoffnungen, Erwartungen oder auch Befürchtungen 
um keine Abrüstung des Strafrechts. Allein der harte Kern 
der Kriminalität wird davon bestenfalls peripher betroffen. 
Andere Formen der Konfliktregelung, soweit sie privater 
Verbrechenskontrolle zuzuordnen sind (60), verdienen si
cherlich Beachtung, aber noch mehr Beobachtung als Übernah
me und Anwendung. Dies gilt besonders für neuere Entwick
lungen der Nachbarschaftskontrolle (neighbourhood watch), 
die nur sehr bedingt als hilfreich und effektiv einge
sChätzt werden (61). Der Rechtsschutz des Bürgers darf kei
nesfalls dadurch gemindert werden, daß der Staat private 
Träger der Verbrechenskontrolle zuläßt und sich seiner Ver
pflichtung zur Gewährleistung der Grund- und Freiheitsrech
te entzieht. 

Das Gewaltmonopol des modernen Staates steht besonders auf 
dem Spiel, wenn es um die Erscheinungen Organisierter Kri
minalität geht. Zwar ist unser Erfahrungswissen aus bekann
ten Gründen noch immer unsicher. Gleichwohl ist die aus dem 
Amerikanischen überkommene Kontroverse, ob es sich bei dem 
Organisierten Verbrechen um "Mythos oder Realität" handle, 
verblaßt. Denn organisiertes Verbrechertum zählt inzwischen 
zu den festen Bestandteilen europäischer Kriminalität. Es 
liegen genügend Indikatoren dafür vor, daß durch Unterwan
derung und Korruption das staatliChe Gewaltmonopol ausge
höhlt und denaturiert werden könnte. Wollen wir nicht, daß 
auch hierzulande pOlizeibeamte, Staatsanwälte und Richter 
korrumpiert oder niedergeschossen werden, so bedarf es der 
genauen BeobaChtung, der sorgfältigen DOkumentation und des 

59) Vgl. DÖlling, D.: Die Weiterentwicklung der Sanktionen 
ohne Freiheitsentzug. ZStW 104 (1992), 259 - 289; Wei
gend, Th.: Sanktionen ohne Freiheitsentzug. GA 139 
(1992),345 - 367. 

60) Dazu zusammenfassend Jung, H.: Viktimologie. In: Klei
nes Kriminologisches Wörterbuch. Heidelberg 1993, 
582 - 588 (586 f.). 

61) Vgl. Bennett, T.: Evaluating Neighbourhood Watch. Lon
don 1989; siehe auch Boers, K.: Kriminalitätsfurcht. 
Über den Entstehungszusammenhang und die Folgen eines 
sozialen Problems. Pfaffenwei1er 1991. 
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tatkräftigen HandeIns (62). Dies gilt um so mehr, wenn die 
Grenzkontrollen noch stärker fallen als bisher (63). Dabei 
is-t nicht nur an die sogenannte Müllmafia, an Drogenhandel 
und organisierten Autodiebstahl zu denken. 

Dem am 22. September 1992 in Kraft getretenen "Gesetz zur 
Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und anderer Er
scheinungsformen der Kriminalität" wird bereits heute wenig 
Effektivität zugeschrieben. Denn was die Ermittlungen ge
genüber Rauschgiftdelikten maßgeblich behindert, .sind er
hebliche Kapazitätsprobleme, die auch durch die Einführung 
restriktiver Gesetzesbestimmungen kaum beseitigt werden 
können (64). Zwar konnten Polizei- und Zollbehörden im 
letzten Jahr durch die Sicherstellung von Betäubungsmitteln 
sowie die Aufdeckung illegaler Laboratorien einige Erfolge 
erzielen; die ständig steigende Zahl der Rauschgiftdelikte 
zeigt ~ber, daß die bisherigen Kapazitäten nicht ausrei
chen. Im Zusammenhang mit der Bekämpfung Organisierter Kri
minalität verfügt die POlizei zwar über hinreichende Lage
bilder zum illegalen Mülltourismus, zu Kraftfahrzeugver
schiebungen und den Rauschgifthandel. Jedoch bleiben in 
pOlizeilicher Perspektive das Instrumentarium verdeckter 
Ermittlungsmethoden sowie die Grundlagen für eine effektive 
Gewinnabschöpfung unverändert defizitär (65). Eine Raster
fahndung oder der vermehrte Einsatz verdeckter Ermittler 
mit der Kompetenz, sich "milieutypisch" zu verhalten sowie 
die Nutzung von V~Leuten mag durch die Legislative bzw. Ju
dikative abgesichert werden. Freilich trifft hier die et
waige Ausweitung von Möglichkeiten zur Kriminalitätsbekämp
fung mit der Beschneidung individueller Freiheitsrechte zu
sammen. Deshalb fällt es begreiflicherweise schwer, eine 
allseits akzeptable Lösung zu finden. Da die Argumente ver
schiedenen Zusammenhängen entstammen, hilft hier nur noch 
Entscheidung. Außerdem verbleibt die Möglichkeit, die et
waigen Konsequenzen aufzuzeigen. 

62) Zu den strafrechtlichen Problemen der Bekämpfung or
ganisierten Verbrechens aus rechtsvergleichender 
Sicht. Gropp, W.: Einsatz verdeckter Ermittler und 
Einsatz technischer Mittel. Zwischenergebnisse einer 
vergleichenden Untersuchung des Max-Planck-Instituts 
für ausländisches und internationales Strafrecht zur 
Rechtssituation in den wichtigsten westeuropäischen 
Staaten und in den USA. Freiburg i. Br. 1992. 

63) Zurückhaltend jedoch Kühne, H.-H.: Kriminalitätsbe
kämpfung durch innereuropäische Grenzkontrollen? Ber
lin 1992, 49 f. 

64) Koriath (Fn. 32), 424 ff. 

65) BOll, 0.: Rechtspolitik im Meinungsstreit. Bekämpfung 
der Organisierten Kriminalität durch den Gesetzgeber. 
Kriminalistik 46 (1992),66 - 74 (68 ff.). ' 
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Ferner dürfen die kriminalpolitischen Überlegungen keines~ 
falls auf die deutsche Perspektive begrenzt werden. Schon 
die europäische Dimension der Grundrechte als Menschenrech
te läßt dies erkennen. Angesichts der grenzüberschreitenden 
und internationalen Kriminalität kann Kriminalpolitik weni
ger denn je auf den nationalen Bereich beschränkt bleiben. 
Ihre wirksame Bekämpfung setzt vielfältige Bezüge bi- und 
multilateraler Zusammenarbeit zwischen den Staaten voraus. 
Sie macht ferner die Harmonisierung der Rechtsbereiche so
wie die Erleichterung der Fahndung, des Rechts-, Hilfs- und 
Auslieferungsverkehrs erforderlich. Dies gilt in Europa 
nicht nur für das Betäubungsmittelrecht, das Waffen- und 
Sprengstoffrecht, sondern auch für die Bereiche des Umwelt
und Wirtschaftsstrafrechts (66). 

Harmonisierung, Angleichung und Vereinheitlichung des mate
riellen und formellen Strafrechts in Europa sind aber nicht 
mehr nur ein Desiderat, sondern teilweise schon Tatsache 
und im übrigen konkrete Zukunftsperspektive (67). Wenn 
Grenzen fallen sowie wirtschaftliche und politische Ver
flechtungen wachsen, dann bedarf es auch der Entwicklung 
neuer Wege der Verbrechenskontrolle (68). Rechts- und Fahn
dungshilfe herkömmlicher Art reichen dann nicht mehr aus. 
zu denken ist hier vor allem an eine Intensivierung der Zu
sammenarbeit der Sicherheitsbehörden auf europäischer und 
internationaler Ebene. Dies gilt nicht zUletzt für die Be
ziehungen zu den Ermittlungsbehörden in osteuropäischen 
Staaten (69). Auch die Einrichtung von Europol mit der Auf
gabe der Bekämpfung internationaler Rauschgiftkriminalität, 
Organisierter Kriminalität, von Straftaten gegen Rechtsgü
ter, die durch Konventionen der UN und des Europarats ge
schützt sind sowie der Straftaten zum Nachteil der EG und 
zum Schutze der Umwelt (70) sind dabei grundsätzlich zu be
grüßen. Freilich 'könnte die fragliche Institution nur die 
Koordinierung des Informationsflusses, der Vermittlung und 
Dokumentation auf europäischer Ebene leisten sowie die Ver
folgungsarbeit beschleunigen. Im übrigen jedoch mÜßte die 

66) Vgl. Huber, B.: Beobachtungen zur Strafrechtsentwick
lung zwischen 1982 und 1984. In: Strafrechtsentwick
lung in Europa, hrsg. v. A. Eser u.a. Freiburg 1985, 
833 - 903 (861 ff.)j dies.: Beobachtungen zur Straf
rechtsentwicklung in Europa zwischen 1984 und 1986. 
In: Strafrechtsentwicklung in Europa, hrsg. v. A. Eser 
u.a., Bd. 2/2. Freiburg 1988, 1713 - 1774 (1717 ff.). 

67) Dazu Tsitsoura (Fn. 31). 

68) Vgl. Koch (Fn. 48),1 ff. 

69) Zachert, H.-L.: Europol. Mehr Schlagkraft gegen das 
Verbrechen in Europa. Kriminalistik 46c/1992), 7 - 11 
(7 ff.). 

70) Ebd., 9 ff. 
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Verfolgungsarbeit wie bisher von den nationalen, regionalen 
oder lokalen Organen bewältigt werden, freilich unter er
höhten Anforderungen. 

Was auch die Zukunft der Kriminalpolitik sei, die weitere 
Entwicklung wird sicherlich ebenso die als fundamental be
griffenen rechtspOlitischen Grundsätze beachten wie die 
Kriminalitätsbewegung im Auge behalten müssen. Dabei wird 
man auf die Differenzierung nach Art, Schwere und Häufig
keit der Deliktsbegehung und damit auch auf die allgemeine 
Sozialgefährlichkeit trotz prognostischer Unsicherheit 
nicht verzichten können. Auch die künftige Kriminalpolitik 
wird die Gewalt-, Wirtschafts- und Umweltkriminalität sowie 
die Interessen der Verbrechensopfer zu beachten haben. Fer
ner wird die Fortentwicklung der Kriminalsanktionen zu be
denken sein (71). Dies schließt aber keinesfalls die Ver
nachlässigung der massenhaften Bagatelldelikte ein. Die 
Straf justiz wird dem strafrechtlichen Vorverfahren sowie 
der Einheit des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens ein
schließlich der Kontrollmuster von POlizei und Staatsan
waltschaft sorgfältige Beachtung schenken müssen. Eine ge
steigerte Durchsichtigkeit des Strafverfahrens gerade in 
der ersten Phase und der weniger formalisierten Erledigung 
ist geboten. Im Interesse der Gleichbehandlung wird die 
Straf justiz von der Pflicht des Staatsanwalts, alle straf
baren Handlungen zu verfolgen, also dem Legalitätsprinzip, 
nur dann abrücken können, wenn auch die Gleichbehandlung in 
der Erledigung der Bagatellsachen gewährleistet ist. 

Fassen wir die Überlegungen zusammen: 

1. Kriminalpolitisches Räsonieren hat Konjunktur. Ein ge
schlossenes Konzept oder eine konsistente Theorie rationa
ler Kriminalpolitik jedoch steht noch aus. Die Aussichten 
hierfür werden skeptisch beurteilt. 

2. Der Grund für die Schwierigkeiten liegt darin, daß sich 
Kriminalpolitik zwischen kriminologischer, strafrechtlicher 
und politischer Rationalität befindet. Deshalb bleibt der 
Spielraum für pOlitische Entscheidungen noch immer groß. 

3. Gleichwohl gehören Begründungszwang, Transparenz, Beach
tung der Grund- und Menschenrechte und Erfolgskontrolle zu 
den Essentials rationaler Kriminalpolitik. 

71) Hierzu das Gutachten von SChöch, H.: Empfehlen sich 
Änderungen und Ergänzungen bei den strafrechtlichen 
Sanktionen ohne Freiheitsentzug? Gutachen C zum 
59. Deutschen Juristentag. München 1992, und ferner 
die Nachweise zu Fn. 59 .. 
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4. Soweit es im Rahmen der Zweckrationalität um die Umset
zung kriminalpolitischer Entscheidungsprogramme geht, bie
tet die Evaluations- und Implementationsforschung genügend 
Möglichkeiten zur Erfolgskontrolle,um den Druck für zweck
rationale kriminalpolitische Argumentationen und auf Trans
parenz auszuüben. 

5. Obwohl POlizei und Strafrechtspflege entsprechend ihrer 
Aufgaben den Zielen präventiver Kriminalpolitik unter
schiedlich verpflichtet sind, bedarf es übergreifend der 
wiederholten Situationsanalyse und der informierten Voraus
schau. Dies schließt zugleich ein, daß sich die Praxis 
selbst durch kriminalpolitische Lagebilder, Lagedeutungen 
und Prognosen vergewissert und reflektierend Kenntnisse aus 
dem eigenen Erfahrungsbereich beiträgt. Orientiert am Prä
ventionsgedanken besteht in der Früherkennung krimineller 
Erscheinungen und Entwicklungen eine besondere Aufgabe, de
ren Wahrnehmung freilich im Hinblick auf die Überzeugungs
kraft des Frühwarndienstes und die unerwünschten Nebenef
fekte Behutsamkeit und Augenmaß erfordert. 

6. Fundierte kriminalpolitische Lagebilder und Prognosen 
sind hilfreich und notwendig. Etwaige Einwände beruhen am 
ehesten auf der chronischen Unvollständigkeit des Sachwis
sens, in der mangelnden Ergiebigkeit und Verläßlichkeit 
prognostischer Aussagen sowie in der fehlenden Deckungsfä
higkeit der Expertisen von POlizei, Justiz und Wissen
schaft. Die mangelnde technische Ausstattung der Ermitt
lungsstellen sowie die ungenügende finanzielle Unterstüt
zung sind weiterhin Gründe dafür, daß vorhandene prognose 
und Lagebilder nicht ausreichend in praktische Arbeit zum 
Zwecke der Prävention umgesetzt werden können. 

7. Auch wenn in der jüngeren Vergangenheit manche Formen 
der POlitikberatung zu Frustration und Enttäuschung geführt 
haben, geschieht sie durch Beiräte, Anhörungen, Gutachten 
und Kritik weiterhin, obschon lückenhaft und unsystema
tisch. Im Interesse von Dauerbeobachtung und regelmäßiger 
Begutachtung erscheint die organisatorisch-institutionelle 
Verfestigung dieser Aufgabe geboten. 

8. Ausstehende oder schleppende pOlitische Entscheidungs
prozesse führen zur Akzeptanzkrise gegenüber Recht und 
Staat. Sie erschweren zugleich Lage und ROlle der Strafver
folgungsorgane und drohen diese aufzureiben. Namentlich die 
pOlizeiliche Repression dient als Lückenbüßer und wird zum 
NegativkennzeiChen für eine "schlechte" POlitik. Auch bei 
der Bekämpfung Organisierter Kriminalität sowie Rauschgift
delinquenz haben die pOlizeilichen Ermittlungsbehörden mit 
erheblichen Problemen wie Kapazitätsengpässen und Kompe
tenzbeschneidungen zu kämpfen. Soweit insgesamt eine effek
tivere Aufgabenerfüllung angestrebt wird, dürfen solche auf 
tatsächlicher Ebene bestehenden Hindernisse keinesfalls 
übersehen werden. Handlungsbedarf ist daher angezeigt. Wer 
allerdings zur Entscheidung unfähig ist, wird auch durch 
rationale Kriminalpolitik dazu nicht fähig werden. 
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9. Fundamental begriffene rechtspolitische Gestaltungsprin
zipien gelten geradezu als "Konstanten kriminalpolitischer 
Theorie". Als komplementär zur Rechtsstaatlichkeit und als 
Ausdruck des Gleichheitsgedankens wird das prozessuale Le
galitätsprinzip begriffen. Die Bewältigung von Massenkri
minalität und abweichende Handlungsprioritäten lassen sich 
nur mühsam vereinbaren. Eine überzeugende Lösung mit einer 
Entlastung der POlizei ist noch nicht in sicht. 

10. Harmonisierung, Angleichung und Vereinheitlichung des 
Strafrechts in Europa sind nicht mehr nur ein Desiderat, 
sondern teilweise schon Tatsache und im übrigen konkrete 
Zukunftsperspektive. Die Einrichtung von Europol könnte die 
Koordinierung des Informationsflusses, der Vermittlung und 
Dokumentation auf europäischer Ebene leisten sowie die Ver
folgungsarbeit beschleunigen und effizienter gestalten. Die 
Kontrolle von Europol, etwa durch das Europäische Parla
ment, wirft substantiell keine anderen Probleme auf als je
ne der Kontrolle gegenüber der Europäischen Kommission. Ei
ne Kompetenzverschiebung der originären Ermittlungstätig
keit auf Europol ist jed"och abzulehnen. Im übrigen jedoch 
ist die Verfolgungsarbeit wie bisher von den nationalen, 
regionalen oder lokalen Organen zu bewältigen, obwohl unter 
erhöhten Anforderungen. 

190 



Nimmt die Korruption zu? 
Überlegungen zu einer effektiveren Strafverfolgung 

Bernd Seidel 

Der brasilianische Präsident Fernando Collor de Mello wurde 
Anfang Oktober 1992 wegen massiver Korruptionsvorwürfe vom 
Parlament Brasiliens seines Amtes enthoben, und in Japan 
mußte der mächtigste POlitiker, Shin Kanemaru, der so
genannte "saubere Mann der japanischen POlitik", fast zur 
selben Zeit wegen nachgewiesener Korruption zurücktreten. 

Diese Beispiele lassen sich beliebig fortsetzen, denn aus 
Rußland, Italien und vielen anderen Ländern wird wöchent
lich über Korruptionsfälle berichtet, und auch bei uns in 
Deutschland mußten wir uns in jüngster Vergangenheit ver
stärkt mit dem Problem auseinandersetzen, - wir, die wir ja 
gelegentlich auf ein korrektes deutsches Beamtentum so 
stolz verweisen. 

Doch die Jahre, in denen wir uns genüßlich zurücklehnten 
und mit einer von "deutscher Ehrlichkeit" und "preußischer 
Korrektheit" gestärkten, gewissen Überheblichkeit auf 
Nachbarländer hinabschauten, bei denen Korruption und 
"Bakschisch-Mentalität" Bestandteil des täglichen Lebens zu 
sein schienen, sind offensichtlich vorbei. 

Mokierten wir uns früher darüber, daß es in SÜditalien 
ganze Gemeinden geben sOll, die von der Mafia kommunalpo
litisch infiltriert waren, so berichtet die Tagespresse in 
den letzten zwei, drei Jahren vermehrt von Korruptions
skandalen aus Deutschland in nahezu allen Bereichen, auch 
innerhalb der öffentlichen Verwaltung und der POlizei. 

Vor einigen Jahren noch hätte ein Vortrag zu dem Thema 
Korruption mit Bezug auf Deutschland sicherlich keinen 
Platz in der jährlichen BKA-Herbsttagung gefunden. Dabei 
haben die kürzlich aufgedeckten hessischen Bestechungsaf
fären ihre Anfänge nach Feststellung des Hessischen Lan
deskriminalamtes, das federführend für die hessische POli
zei Korruptionsverfahren bearbeitet, teilweise bereits im 
Jahre 1960 und zum Teil sogar unmittelbar nach 1945. (1) 

\ 

Heute reicht die Bandbreite der Äußerungen von 
bei uns doch nicht" bis "geschmiert wird von A 
länderbehörde) bis zu Z (wie Zulassungsstelle)". 

"bei mir, 
(wie Aus

( 2) 

Dankenswerterweise ist dieses Thema in jüngster Zeit nicht 
nur von den Medien aufgegriffen worden, sondern auch von 
Angehörigen der polizei, und hier möchte ich an erster 
Stelle den Leiter des LKA Hamburg, Wolfgang Sielaff (3), 
nennen, der mit einem Aufsehen erregenden Artikel zum wie
derholten Male zu Recht mahnend den Finger hob, möchte aber 
auch aus diesem Hause, Herrn Abteilungspräsident 
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Dr. Steinke (4) mit seinem Artikel in der Kriminalistik 
"Wer gut schmiert, der gut fährt" erwähnen. 

Zumindest Sielaff hat mit seinem Artikel heftige Gegenre
aktionen auch im Kollegenkreis erfahren müssen - zu Unrecht 
meine ich; denn "jeder Mensch ist käuflich. Und nur die 
Preise unterscheiden die Menschen!" (5) 

1. Definitionsansätze 

Was ist Korruption? 

Der Begriff ist geläufig, schon dadurch, daß wir bei seinem 
Gebrauch sofort viele Fälle aUfzeigen können, wenn schon 
nicht aus der eigenen praxis, dann aus den Medien und der 
Literatur. 

EtymOlogisch entstammt das Wort dem lateinischen "corrum
pere" (6); das Adjektiv corruptus besagt: verdorben, besto
chen. 

Aber schon der "Große Brockhaus" geht einer klaren Defini
tion aus dem Wege und fordert zum Widerspruch auf, wenn es 
heißt, "Korruption trifft man meistens als Folge der unzu
reichenden wirtschaftlichen Versorgung (der Amtsträger), 
gelegentlich auch der POlitisierung des Beamtentums. Kor
ruption ist Vorteilsannahme bzw. Begünstigung, aber nicht 
nur, sondern vor allem auch defizitäres Verwaltungshandeln, 
das Gemeinwohlkriterien verletzt, die Verwaltungsleistung 
mindert und die Legitimität des Verwaltungshandelns insge
samt gefährdet". (7) 

Als Korruption im engeren Sinne sind die Straf tatbestände 
der §§ 331 bis 334 StGB (Vorteilsannahme, Bestechlichkeit, 
Vorteilsgewährung, Bestechung) anzusehen. Oft gehen diese 
Straftaten einher mit Betrugs- und Untreuehandlungen oder 
Delikten der Strafvereitelung im Amt, auch mit Fällen des 
Landesverrats und der Gefährdung der äußeren Sicherheit in 
Tateinheit mit Bestechlichkeit. (8)(9) 

Im weiteren Sinne gehört ebenfalls § 12 des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb dazu, der auch andere als Staats,
bedienstete wegen korruptionsähnlicher Handlungen mit Stra
fe bedroht. 

Im allgemeinen Sprachgebrauch werden unter dem Begriff Kor
ruption vor allem Delikte verstanden, bei denen Amtsträger 
ihre Stellung bzw. ihre Befugnisse mißbräuchlich benutzen, 
um sich oder Dritten einen Vorteil zu verschaffen; er um
faßt also auch Verhaltensweisen, die strafrechtlich nicht 
normiert sind. 

Gefährlich und ironisch verharmlosend wurde Korruption auch 
schon mal als "die Autobahn neben dem Dienstweg" bezeichnet 
(H. Naher). 
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Bei dem Begriff Korruption im weiteren Sinne (politische 
Korruption) werden die persönlichen Bereicherungen auf 
Kosten der Allgemeinheit sowie die demokratisch nicht le
gitimierte Verfolgung von Einzelinteressen im pOlitisch
parlamentarischen Bereich einbezogen. 

Korrupt sind somit alle, die sich auf Kosten des Gemein
wohlS eigene Vorteile verschaffen. 

Mein Fazit zum Versuch einer Definition: 
Es gibt keine festgelegte einheitliche Begriffserklärung. 
Dies ist auch darin begründet, daß Korruption neben dem in 
den §§ 331 ff. StGB eingeschränkten strafrechtlichen Umfang 
auch moralische Dimensionen beinhaltet. 

Ich zögere zu sagen, Korruption sei systemwidriges Verhal
ten. Mir ist allerdings nicht bekannt, inwieweit unser ei
genes System korruptes Verhalten bereits stillschweigend 
tOleriert oder gar begünstigt hat. 

2. Geschichtliche Rückschau 

Um die Frage zu beantworten, "nimmt die Korruption zu?", 
suchte ich nach einem Fixpunkt, von dem aus ich dann anhand 
aktueller Statistiken für heute ein Mehr oder Weniger an 
Korruption hätte feststellen können. 

So sehr man zu (fast ?) allen Zeiten geneigt war, Korrup
tion öffentlich zu verdammen, so hat es sie doch anschei
nend stets gegeben. Korruption war ein zumindest unter
schwellig ständiges Problem, und Historiker vermögen auch 
keine Kultur- und Zeitepoche zu nennen, in der nicht kor
rumpiert wurde. (10) 

Man kann sie bis in die griechische Götter- und Mythenwelt 
zurückverfolgen, in der Götter sich für den entschieden, 
der das wertvollere Weihegeschenk dargebracht hatte, und wo 
es nicht ungewöhnlich war, daß das Orakel von Delphi für 
eine günstige oder für einen anderen weniger positive Aus
sage Bestechungen annahm, und daß (lt. Aristoteles) ein öf
fentlicher Gerichtshof (409 v. ehr.) bestochen worden sein 
soll. (11) 

Im alten Orient beklagten bereits Hammurabi von BabyIon 
(1728 - 1688 v. ehr.) und andere Herrscher bestechliche 
Staatsdiener, und ca. 1000 v. ehr. versuchte ein Pharao in 
Ägypten, seinen Untertanen idealistische Vorstellungen zu 
vermitteln, wonach der allgemeine Nutzen höher anzusehen 
sei als der Nutzen des einzelnen, um so gezielt Korruption 
einzudämmen. Die Gegenmaßnahmen reichten von Mahnungen, Di
rektiven, Verfluchen bis hin zu den unterschiedlichsten 
Strafen, bis selbst zur Erhöhung der Bezüge von Staatsbe
diensteten, um diese gegenüber der Korruption weniger an
fällig werden zu lassen. 
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Auch in der Römischen Geschichte wechseln sich die Epochen, 
in denen Korruption verpönt war, wie zum Beispiel in der 
frühen Römischen Republik, mit anderen ab, in denen es dann 
hieß: " Romae venalia esse" (in Rom ist ~lles käuf
lich), (12) 

Unsere Sorge muß es heutzutage sein zu verhindern, daß 
künftig solche oder ähnliche Redensarten in bezug auf deut
sche Städte oder den deutschen Staat angewandt werden. Denn 
unempfänglich für Korruption sind und waren auch wir nicht. 

Was unsere Vorfahren angeht, so waren diese weder besser 
noch schlechter als wir heute - da gab es über Jahrhunderte 
das Problem der Simonie, des Ämterkaufes. Über Jahrhunderte 
waren im Deutschen ReiCh "besondere Zuwendungen" für die 
Staatsbediensteten für "besondere Leistungen" gang und gä
be. Da oft nicht ausreichende Mittel zu einer angemessenen 
Beamtenbesoldung zur Verfügung standen, die Zahlung der Ge
hälter überaus unregelmäßig erfolgte, bestand generelles 
Einverständnis, daß weitere Einkünfte über das Grundgehalt 
hinaus nahezu unvermeidlich waren, auch wenn man sich be
wUßt war, daß ein geregeltes Auskommen vor Korruption 
schützen würde. 

Unabhängig davon war es jahrhundertelang üblich, daß deut
sche Kurfürsten sich ihre Stimme zur Königs- oder Kaiser
wahl abkaufen ließen. 

3. Nimmt die Korruption zu? - Versuch einer Analyse -

Aussagen aus (Kriminal-) Statistiken 

Mit der ThemensteIlung wurde mir eine scheinbar einfach 
klingende Frage zur Beantwortung gestellt, und nach mehr 
als 37 Jahren Berufserfahrung sollte es eigentlich möglich 
sein, diese Frage genau beantworten zu können - aber mir 
gelingt es trotzdem nicht. 

Ich habe viele Kollegen und Personen befragt, die unmittel
bar oder mittelbar mit Korruption zu tun hatten: Haben wir 
römische Verhältnisse in der Form, daß alles käuflich ist 
oder nicht, noch nicht? 
Ja und wiederum nein. 

Wenn man den Darstellungen der Medien folgt, könnte einem 
leicht der VerdaCht kommen, in einer Bananenrepublik zu 
leben, in einem Land jedenfalls, in dem ohne Bakschisch 
nichts mehr läuft. (13) 

Ein Blick in die POlizeiliche Kriminalstatistik sollte 
Klarheit über die Lage und Tendenzen geben. Die Hoffnungen 
auf eine klare Antwort werden jedoch enttäuscht, denn in 
der POlizeilichen Kriminalstatistik sind diese Delikte 
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nicht gesondert ausgewiesen, sondern unter dem Oberbegriff 
"Amtsdelikte" zusanunengefaßt. 

Nachweislich ist nun die Kriminalität (nicht nur die regi
strierte) in den letzten Jahrzehnten ständig gestiegen 
- steigt damit zwangsläufig auch die Zahl der Korruptions
fälle? 

Von der Logik her wäre es nicht zu verstehen, wenn gerade 
Korruption zahlenmäßig nicht in annähernd gleichem Umfang 
gestiegen wäre. Aber es bestehen unterschiedliche Auffas
sungen darüber, ob es in den letzten Jahren tatsächlich den 
scheinbar bedeutsamen Anstieg an Korruptionsfällen gegeben 
haben mag. Mancher ist der Auffassung, daß - zum Teil 
hervorgerufen durch erhöhte Sensibilität der Öffent
lichkeit - verstärkte Ermittlungen (so zum Beispiel im OK
Bereich oder durch vermehrt durchgeführte personenbezogene 
Ermittlungen im hochkriminellen Milieu) dieser Deliktsbe
reich wesentlich mehr aufgehellt wurde als früher. Gerade 
dieser Umstand weist auf ein Problem hin, das bei statisti
schen Erhebungen und Folgerungen im Zusanunenhang mit Kor
ruptionsdelikten auftaucht. 

Bei der Korruption handelt es'sich um ein Kontrolldelikt. 
Dort, wo verstärkt Personal zu Ermittlungen eingesetzt 
wird, werden zwangsläUfig vermehrt Delikte aufgedeckt. 
Hieraus jedoch dann Rückschluß zu ziehen, Korruption habe 
in dem fraglichen Zeitraum zugenommen, wäre falsch. Das 
außerordentlich hohe (?) Dunkelfeld dieses Deliktsbereiches 
läßt auch kaum SChätzungen zu. Eine Dunkelfeldaufhellung 
mit den einschlägigen Methoden mUß versagen, da es in aller 
Regel keine personifizierten Opfer gibt. Geschädigt ist der 
Staat, insoweit eine anonyme Allgemeinheit. 

Ich kann nicht viele Zahlen aus der Polizeilichen'Krimi
nalstatistik vorlegen, aber sie verdeutlichen die Schwie
rigkeiten, konkrete Aussagen zu machen: 

1981 wurden in Hessen insgesamt 379.758 Delikte regi
striert, zehn Jahre später, 

1991 wurden in der POlizeilichen Kriminalstatistik 434.894 
Straftaten erfaßt - das bedeutet einen Anstieg von ca. 
55.000 Delikten, insgesamt 14,8 Prozent. 

Amtsdelikte wurden 
1981 319 in Hessen registriert, 
1991 waren es 103, d. h., hier war eine Abnahme von 216 

Delikten = 61,7 % festzustellen. 
Spitzenreiter war das Jahr 1983 mit 1592 Amtsdelikten. Aus 
den statistischen Zahlen läßt sich keine einheitliche Ent
wicklung herleiten. 
Dies gilt gleichermaßen für die Zahlen des Bundes: 
1981 wurden 4.071.873 Straftaten registriert - Amtsdelikte: 

4.155; 
1991 waren es 4.752.175 Straftaten (einSChließlich Groß

Berlin) = ein Plus von 680.302, eine Zunahme von ca. 
14 % - Amtsdelikte: 2.796, somit eine Abnahme von ca. 
33 %. 
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Aus weiteren Quellen geht hervor, daß, anders als in den 
übrigen Bundesländern, in Bayern und Berlin die Delikte 
Vorteilsannahrne und Bestechlichkeit statistisch gesondert 
ausgewiesen werden. Auch hier zeigte sich in den letzten 
Jahren eine unheitliche Fallentwicklung. Eine Hochrechnung 
dieser Zahlen auf das Bundesgebiet, um damit einigermaßen 
konkrete Aussagen über den Umfang der Korruption zu erhal-' 
ten, verbietet sich aber aus mehreren Gründen. 

Die Auswertung von Fällen der Organisierten Kriminalität, 
die wegen des unzureichenden Lagebildes durch das Landes
kriminalamt ~üsseldorf erfolgte, erbrachte zwar Hinweise 
auf mehrere pOlizeibeamte, die amtlich geheimgehaltene In
formationen an Vertreter des kriminellen Milieus weiterge
geben und sich an Straftaten beteiligt hatten. Es gab wei
terhin Hinweise darauf, daß im Rahmen von OK-Verfahren 
Einfluß auf pOlitik, die öffentliche Verwaltung, die Justiz 
und die Wirtschaft genommen worden war, daß letztendlich in 
etwa jedem sechsten OK-Fall eine Verwicklung mit öffentlich 
Bediensteten angenommen werden mUßte und daß Indikatoren 
für Organisierte Kriminalität auch durch Korruption erfüllt 
waren - die Frage, ob Korruption zunimmt, konnte dadurch 
jedoch auch nicht beantwortet werden. 

Beim Bundeskriminalamt folgerte man aus Ermittlungsverfah
ren wegen Spionagetätigkeiten für östliche Geheimdienste 
einen weiteren Indikator für die Korruptionsanfälligkeit 
öffentlicher Bediensteter. Danach waren 25 bis 30 Prozent 
der Beschuldigten bei ca. 1.000 Verfahren im Jahr 1991 An
gehörige des öffentlichen Dienstes. Aber auch diese Fest
stellungen tragen nicht zur Beantwortung des Themas bei. 

In Anbetracht der Tatsache, daß es zur Zeit in Hessen rund 
15.350 POlizeibeamte gibt, erscheinen die gegen sie ge
führten Ermittlungsverfahren wegen mutmaßlicher Verstöße 
gegen· §§ 331 334 StGB Zahlen nahezu bedeutungslos 
(s. Anlage 1). Hierbei muß im übrigen berücksichtigt wer-
den, daß Personen, die zwar Amtsträger im Sinne von § 11 
Abs. 1 Ziff. 2 StGB sind, also die täterqualifizierenden 
Merkmale besitzen, ohne POlizeibeamte zu seip, ebenfalls in 
den statistischen Zahlen über Amtsdelikte enthalten sind. 

Für mich geben diese Zahlen deshalb nur ein ungenaues Bild 
der Wirklichkeit wieder. Ich vermag aufgrund der Zahlen 
keine seriöse - Aussage zu machen. Zu viele Fragen bleiben 
offen: 
- Sind die Einzelfälle repräsentativ? 
- Werden Einzelfälle zu spektakulär dargestellt, und ver-

zerren ,sie das Bild? 
- Wie hoch ist das Dunkelfeld? 
- Gibt es Anhaltspunkte, um verläßlichere Aussagen zu der 

Größe des Dunkelfeldes zu machen? 
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Fazit: 
Weil wir keine verläßlichen Zahlen haben, sind keine seriö
sen Langzeitaussagen möglich. Aufgrund von Hinweisen läßt 
sich jedoch vermuten, daß Korruption zugenommen hat. Die 
kriminalistische Erfahrung spricht dafür, daß hohe Zahlen 
und auch ein hohes Dunkelfeld vorhanden sind. 

Für falsch halte ich eine Aussage des SPIEGELS, daß zwar 
die Korruptionsanfälligkeit (bei der POlizei) immer größer 
werde, "nur sagen darf man es nicht" (14). Die mahnenden 
Worte der Herren Sielaff, Dr. Steinke und Krieg1steiner 
(15), um nur einige zu nennen, sind der Gegenbeweis. 

Wie alle, die sich mit diesem Problem beschäftigen, bedau
ere ich es sehr, zu wenig konkret Greifbares in den Händen 
zu haben, um verläßlichere Aussagen zu machen. 

Für ebenfalls unzulässig halte ich eine Folgerung aus den 
bekanntgewordenen Fällen, wonach "Hessen ein Brennpunkt 
korrumpierenden Geschehens" sei. Zwar führte das Hessische 
Landeskriminalamt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Frank
furt seit 1988 Ermittlungen in mehreren Bestechungsangele
genheiten gegen mehrere hundert Beschuldigte wegen der Ein
flußnahme auf die Vergabe öffentlicher Aufträge und deren 
Abrechnungen durch. Im POlizeipräsidium Frankfurt selbst, 
mit seinen 3.642 Bediensteten, wurden seit Anfang 1990 ins
gesamt jedoch nur sieben Ermittlungsverfahren gegen Poli
zeibeamte geführt, die sich der Korruption verdächtig ge
macht hatten (so zum Beispiel wegen Weitergabe von Dienst-

'geheimnissen an Detekteien, Rechtsanwälte, Reisebüros und 
wegen des Verrats von Razzien und Durchsuchungen sowie we
gen Ankaufs von Hehlerwaren). Soweit die Taten nachgewiesen 
werden konnten, handelte es sich jeweils um Einzelfälle 
- und derzeit sind nach Aussagen des Hessischen Landeskri
minalamtes und der Staatsanwaltschaft Frankfurt keine wei
teren Verfahren gegen Mitarbeiter des POlizeipräsidiums 
Frankfurt wegen Korruption anhängig. 

Ich halte Schlüsse auf der Grundlage der wenigen vorliegen
den unpräzisen Zahlen für riskant. Dennoch sollten wir sen
sibel genug sein und in Anlehnung an die Ausführungen von 
BKA-Präsident Zachert 1990 fordern: Das BeWUßtsein um die 
Ubiquität von Korruption mUß vorhanden sein. Dann wird zu
künftig häufiger das "kleine rote Lämpchen" aufleuchten und 
signalisieren: Korruption (16). 

Ich stimme Wolfgang Sielaff zu, daß es eine nicht geringe 
Zahl von POlizeibeamten gibt, die der Bewährungssituation 
nicht standgehalten haben, sondern sich auf unterschiedli
che Art und Weise haben korrumpieren lassen, daß sie eine 
latente Gefahr bilden und häUfig unerkannt an verschiedenen 
Stellen in der Organisation sitzen. Er spricht von den "An
dockstellen" für Organisierte Kriminalität, die nicht un
terschätzt werden dürfen - er kommt jedoch wie ich zu dem 
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Schluß, daß unsere POlizei weitgehend noch resistent gegen 
Korruption ist. (17) 

Die wenigen statistisch verfügbaren Zahlen sollten uns nun 
nicht dazu verleiten, dem Bereich der POlizei oder Ermitt
lungsbehörden insgesamt weniger Aufmerksamkeit zu schenken. 

An diesen "Fallzahlen" will ich beispielhaft drei der gra
vierendsten hessischen Korruptionsfälle kurz skizzieren, um 
im Anschluß daran Möglichkeiten zur Verbesserung von 
Antikorruptionsmaßnahmen aufzuzeigen. 

- Im Februar 1987 wurde der für Planung und Bau von Sport-, 
Freizeit und Schulaußenanlagen verantwortliche Abtei
lungsleiter des Frankfurter Garten- und Friedhofsamtes 
wegen des Verdachts der fortgesetzten Bestechlichkeit 
verhaftet. Insgesamt kam es in der Folge zur Verhaftung 
von 41 Mitarbeitern verschiedener Frankfurter Ämter 
(Straßenbauamt, Tiefbauverwaltung, städtischer Fuhrpark/ 
Abfallbeseitigung). Gegen mehr als 200 Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung waren Ermittlungsverfahren wegen des Ver
dachts der Untreue oder des Betruges anhängig. Zwischen
zeitlich sind bereits 40 verurteilungen zu Freiheitsstra
fen erfolgt. 

Zugleich wurden 21 Firmen, die in die "Bestechungsaffäre" 
verwickelt waren, von der Vergabe städtischer AUfträge 
ausgeschlossen. 

Die Vorteile für die Beamten waren unterschiedlicher Art. 
Angefangen von der Einladung zum Essen, der kleinen Ge
fälligkeit, über das zur Verfügungstellen von Feriendomi
zilen, von Pkw oder einer hochseetüchtigen Yacht, dem 
nahezu kompletten Ausbau vom Eigenheim bis hin zu großen 
Summen Bargeld. 

- Mehrere Beamte einer hessischen Kriminalpolizeidienst
stelle verkehrten regelmäßig in einem Bordell. Die Besit
zerin wurde vor bevorstehenden pOlizeilichen Maßnahmen 
gewarnt. Die umfangreiche Bewirtung und auch persönliche 
Betreuung in dem Etablissement erfolgten kostenlos. In 
der Vergangenheit mußte wiederholt festgestellt werden, 
daß groß angelegte pOlizeiliche Maßnahmen im OK-Bereich 
(Razzien von Spielklubs, Durchsuchungen von Bordellen) 
von POlizeibeamten verraten wurden. 

- Spektakulär war auch der Fall der sogenannten "Führer
schein-Mafia" in Frankfurt ani Main. Hier wurde, ,gegen Be
zahlung eine.r entsprechenden Summe, durch Manipulation an 
Akten und Gutachten dafür gesorgt, daß beschlagnahmte 
Führerscheine wieder an die Betroffenen herausgegeben 
wurden. Daran beteiligt waren Mitarbeiter der Führer
scheinsteIle, Beamte der Justiz, Rechtsanwälte, medizi
nische Gutachter sowie POlizeibeamte. 
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In Frankfurt hat sieh gezeigt, daß Korruption durchgängig 
alle Ebenen umfaßte, von dem "kleinen" Angestellten bei der 
Städtischen Müllabfuhr über den Oberkommissar bei der 
Kriminalpolizei bis hin zum Abteilungsleiter bei der Städ
tischen Verwaltung (von BAT VII bis A 16). 

Die Sachverhalte zeigten ebenfalls in aller Deutlichkeit, 
daß diese Korruptionspraxis kein Novum war. Ein Großteil 
der Beschuldigten agierte seit Jahrzehnten auf diese Weise. 
Teilweise waren gesamte Abteilungen in Kenntnis voneinander 
involviert. 

Bekannt wurde der überwiegende Teil der Verfahren im Be
reich der öffentlichen verwaltung durch anonyme Anzeigen, 
während der Großteil der Verfahren aus dem "innerpolizei
lichen" Bereich sieh im Zusammenhang mit Ermittlungen im 
OK-Bereich sozusagen als "Abfallprodukt" ergab. 

4. Überlegungen zu effektiveren Antikorruptionsmaßnahmen 

4.1. Ursachen von Korruption und fördernde Bedingungen 

Bei der POlizei existiert z. Z. noch keine, wissenschaft
lichen Maßstäben gerechtwerdende Ursachenanalyse sowie 
keine Untersuchung über Korruption begünstigende Faktoren. 

Anders ist dies für den Bereich der Stadtverwaltung Frank
furt am Main und deren Stadtwerke; vielleicht nicht zuletzt 
deswegen - und dies meine ich nicht sarkastisch - weil man 
hier auf eine Vielzahl bekanntgewordener Fälle zurückblik
ken kann. 

Die vom Magistrat verfaßte Ursachenanalyse brachte im Ein
klang mit den ermittelnden Staatsanwälten und dem Hessi
sehen Landeskriminalamt folgende Ergebnisse. 

Die meisten Korruptionsfälle waren im Bereich der Auf
tragsvergabe sowie gebührenpflichtigen Dienstleistungen 
anhängig, was nach dem derzeitigen Erkenntnisstand folgende 
Ursachen hatte: 
* In den zwangsläufig notwendigen nahen und intensiven Be

rührungsstellen zwischen Wirtschaft und Verwaltung und 
der damit einhergehenden unberechtigten Informationswei
tergabe, 

* einer Kompetenzhäufung, d. h. wesentliche Entscheidungen 
in verschiedenen Phasen eines Projektes oblagen einem 
einzigen Sachbearbeiter, der dann auch nur schwer zu 
kontrollieren war, 

* einem zu einfachen und somit leicht zu durchschauenden 
Kontrollsystem ~ sofern überhaupt vorhanden -, 

* ·verschwimmenden Grenzen zwischen Sozialadäquanz und De
linquenz (das "Schmieren" ist in der Baubranche üblich 
und wird überwiegend nicht als verwerflich angesehen), 

* dem daraus resultierenden fehlenden Unrechtsbewußtsein 
der Betroffenen, 
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* mangelnder Kompetenz von Führungskräften, und nicht zu
letzt der oft damit einhergehenden 

* fehlenden Motivation seitens vieler Mitarbeiter sowie 
* dem generell auch in der Verwaltung festzustellenden 

Wertewandel (18). 

Es ist sicherlich nur in Teilen möglich, die ermittelten 
Ursachen für Delinquenz im Bereich der Stadtverwaltung ohne 
weiteres auf den Bereich der POlizei zu übertragen, da die 
Grundlagen und Zahlen hierfür verschieden sind. Dennoch 
existieren einige Bedingungen, die man auch in unseren Rei
hen beobachten kann. 

Ich spreche in erster Linie von dem sogenannten "Wertewan
del", der auch in der POlizei erkennbar ist. Vielleicht ist 
er gerade hier ganz besonders deutlich spürbar, verkörperte 
doch der "Schutzmann", der "Ordnungshüter" seit jeher den 
Inbegriff der Gesetzestreue, der Loyalität. 

Und man kann heutzutage nicht umhin auch Veränderungen im 
Erscheinungsbild des SChutzmannes zu konstatieren und be
rufsethische Defizite festzustellen; denn auch Verwaltungs
und POlizeibeamte orientieren sich z. Z. mehr am "Ideal
bild" der Gesellschaft, dem persönlich und finanziell er
folgsorientierten Wirtschaftsbürger, für den Gemeinwohl
orientierung mehr in den Hintergrund gerückt ist. 

Realistisch betrachtet müssen wir davon ausgehen, daß es 
Utopie bleiben wird, Korruption aus unserem öffentlichen 
Leben (Verwaltung, POlizei u. a. m.) vertreiben zu können. 
Unser Ziel muß es sein, Korruption mit den zur Verfügung 
stehenden Möglichkeiten zunächst bereits im Vorfeld wei
testgehend zu verhindern zu versuchen, sie dort, wo sie of
fenkundig wurde, einzudämmen, und das heißt, nicht nur auf 
den konkreten Einzelfall zu reagieren. Gewiß steht dieses 
Reagieren auf aktuelle Korruptionsfälle meistens im Vorder
grund; künftig sollte jedoch mehr zur Korruptionsvorbeugung 
und somit zur Verhinderung korruptiver Entwicklungen getan 
werden. Allgemeine Verwaltung, Justiz und POlizei können 
einen Teil dazu beitragen. Das Verhindern und Bekämpfen der 
Korruption ist jedoch ein gesamtgesellschaftliches Problem 
- also auch im besonderen Maße das der Politik und der Po
litiker. 

4.2. Ansatzpunkte für Prävention und Repression 

Der Kern von Antikorruptionsmaßnahmen sollte als Teil einer 
"Antikorruptionspolitik" in der geistigen Auseinanderset
zuny mit einem korrumpierenden Klima, den Beziehungen zwi
schen Verwaltung und gesellschaftlichen Gruppen und Perso
nen bestehen, die einer Korruptionsmentalität förderlich 
sind. 

Individuelle Anständigkeit und Korrektheit setzen wir bei 
unseren Mitarbeitern zwar grundsätzlich· voraus, aber "Kor-
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ruptionsimmunität" ist nicht von vornherein stets anzuneh
men. 

Vor allem das Bewußtwerden eines Beamtenethos, verbunden 
mit dem Wiedererwecken eines staatsbürgerlichen Gemein
schaftsbewußtseins, kann sicherlich über das Punktuelle 
hinaus korruptionshemmend wirken. 

Das Bemühen von Politikern und Vorgesetzten muß daher dar
auf gerichtet sein, auch intern - Sielaff nennt es das 
"Binnenklima" - Beziehungen so zu gestalten, daß wert
orientiertes Verhalten erlebt und angeregt wird. 

Um den Anfängen zu wehren, wäre es sicher zu spät, mit ei
ner Beschulung erst auf den jeweiligen POlizei- bzw. Fach
hochschulen zu beginnen. Daß zu dem Instrumentarium Richt
linien, Dienstanweisungen (19) und Verhaltensvorschriften, 
aber auch das prägende vorbildhafte Vorleben gehören, mUß 
man als bekannt voraussetzen - nur in der Realität gibt es 
da Defizite! 

Auch organisatorische Maßnahmen können wesentlich zur Kor
ruptionsbekämpfung beitragen. Unabhängig davon,' ob ein Kor
ruptionsverdacht vorliegt, sind sachorientierte Überprüfun
gen der Organisation und der Verwaltungsabläufe sowohl bei 
der allgemeinen öffentlichen Verwaltung als auch der Poli
zei besonders in korruptiv anfälligen Bereichen erforder
lich. 

Jede größere Organisation sollte zudem Instanzen vorsehen, 
die im Auftrag der Behördenleitung Kontrollfunktionen, qua
si in einer Art Revision, wahrnehmen. Und diese Organisa
tionseinheiten sollten, ausgestattet mit der erforderlichen 
Fachkompetenz, "hoch angesiedelt" sein, möglichst bei der 
Behördenspitze und somit ausgestattet mit deren Autorität. 
Dabei ist weniger an eine normale Kontrollinstanz zu den
ken, die überwi.egend das Abrechnen gebührenpflichtiger Ver
warnungen, das verwaltungsmäßig korrekte Behandeln von As
servaten oder von VP-Geldern zur Aufgabe hat. Hauptziel 
sollte das Bearbeiten von Amtsdelikten, aber auch das Er
kennen von BereiChen oder Personen sein, die korruptionsan
fällig scheinen, um Vorschläge unterbreiten zu können, wie 
entsprechend gegengesteuert werden kann. 

Personelle Aspekte sind natürlich auch im Rahmen von Anti
korruptionsmaßnahmen zu bedenken. Das beginnt mit dem Be
rufsanfänger, von dem wir hoffen, daß er korruptionsresi
stent ist, und setzt sich fort mit Personalauswahl für sen
sible Tätigkeitsbereiche. 

Beamte sollten nicht nur fachlich kompetent und auch cha
rakterlich geeignet sein. Sie sollten - und das ist wich
tig - speziell für diejenigen, die in den sensiblen Ermitt
lungsbereichen und Kontrollinstanzen tätig sind, über eine 
große Akzeptanz im Kollegenkreis verfügen. Beamte sollten 
entsprechend ihrer (schwierigen) Aufgabe besoldet werden, 
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und der Personalansatz nicht zu knapp bemessen sein. Weiter 
haben die Erfahrungen in Hessen gelehrt, daß Korruptions
fälle aus dem Bereich der Auftragsvergabe und gebühren
pflichtigen Dienstleistungen zwingend den Einsatz qualifi
zierter Wirtschaftskriminalisten erfordern, denn der nicht 
speziell ausgebildete Kriminalbeamte ist in derartigen Fäl
len überfordert. Ein wesentlicher Faktor bei der Aufklärung 
von Bestechungsdelikten ist eine umfassende, intensive und 
zeitnah abgestimmte Ermittlungstätigkeit von POlizei und 
Staatsanwaltschaft. (20) 

Rotation wird gelegentlich als wirksames Mittel genannt, um 
jemanden aus einem korruptionsanfälligen Bereich herauszu
lösen, auch um ihn zu sChützen. Sie wird sich auf Einzel
fälle beschränken müssen, meistens auf die, in denen be
reits gewisse Verdachtsmomente vorliegen. 

Im nachhinein betrachtet, war einer der Hauptgründe für den 
Umfang der Korruption in der Kommunalverwaltung Frankfurts 
und der des Main-Taunus-Kreises das AUfsichtsdefizit. Die 
Korruptionsfälle lassen vielfache Mängel in der ehemals ge
übten Praxis der Dienst- und Fachaufsicht erkennen. Fast 
alle Mitarbeiter wähnten sich vor einer Kontrolle sicher 
(21), obwohl die Verstöße gegen Dienstvorschriften, Richt
linien und auch Strafvorschriften erkennbar gewesen wären 
- nur, es wurde zu wenig, zu selten kontrolliert, sei es 
bei der. Vergabe von AUfträgen, bei der Überwachung der Bau
ausführung, deren Abnahme, bei der Be- und Abrechnung, 
usw., um nur einen größeren Bereich zu nennen - es fehlten 
leistungsfähige Kontrollsysteme. 

Kontrollen sind - sofern sie nicht von besonders betrauten 
Instanzen in der Form der Revision übernommen werden - Auf
gabe der Vorgesetzten. Nur sind die wenigsten FÜhrungskräf
te ausreichend über die Notwendigkeit, KontrOllen durchzu
führen und über KontrOllmechanismen informiert. Wenn jemand 
eine Führungsfunktion übernimmt, ist er generell mit Fach
wissen, oft aber nicht mit Führungswissen ausgestattet. Und 
wenn dem in der Ausbildung ausnahmsweise Rechnung getragen 
worden ist, dann wird den Kontroll- und Aufsichtsaufgaben 
in der Praxis vielfach zu wenig Zeit gewidmet. 

Dabei stehen Dienst- und Fachaufsicht bzw. Kontrollen in 
Hessen für die POlizei sogar an erster Stelle der in Ge
sChäftsverteilungsplänen festgelegten Aufgabenkatalo
ge (22). Nur daraus die Folgerung zu ziehen, in der öffent
lichen Verwaltung würde die Aufgabe ihrem Stellenwert ent
sprechend wahrgenommen, das wäre falsch. 

Auch dieses Thema sollte stärker im Lehrstoffangebot unse
rer pOlizei-, der Fachhochschulen und des sonstigen Dienst
unterrichtes berücksichtigt werden, denn nicht nur in der 
allgemeinen öffentlichen Verwaltung ist eine Stärkung der 
Dienst- und Fachaufsicht notwendig. Und sei es auch nur aus 
dem Grunde, daß ein Amtsträger, dem Aufsicht und Kontrolle 
über einen anderen Amtsträger übertragen wurden, eine für 
die von den Mitarbeitern begangene rechtswidrige Tat ange-
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drohte Strafe gemäß § 357 StGB (Konnivenz) selbst ver
wirkt - übrigens eine Strafvorschrift, die bisher erstaun
lich selten Anwendung fand. 

Von leitenden Verwaltungsbeamten und auch Ermittlern wurde 
nachdrücklich eine zentrale Informationssammlung als er
forderlich angesehen, in der Firmen und Personen, die in 
Bestechungsaffären involviert waren oder in Verdacht stan
den, aufgenommen werden sollten, um bessere Anhaltspunkte 
für sowohl präventive als auch repressive Maßnahmen zu er
halten. 

Erfolgreich neben internen Kontrollmaßnahmen und der justi
tiellen Verfolgung korrupten Verhaltens sCheint auch der 
durch Medienvertreter erzeugte Skandal, quasi als öffentli
che Kontrolle. Er kann wesentlich zur Schärfung des Rechts
bewußtseins, sowohl bei einzelnen als auch bei der Allge
meinheit, beitragen; er kann einen Anstoß geben, wodurch 
Selbstreinigungsmechanismen möglicherweise erst in Gang ge
setzt oder verstärkt werden. Ich habe den Eindruck, daß 
dies oft die größte Wirkung hatte, obwohl natürlich nicht 
meßbar ist, inwieweit dadurch präventiv auf Verwaltungsan
gehörige eingewirkt wurde. 

Natürlich ist es schmerzlich, wenn man liest oder hört, daß 
Angehörige des öffentlichen Dienstes in PUblikationsorganen 
der Korruption bezichtigt werden. Ein wenig vermisse ich 
deshalb, daß die getroffenen·bzw. eingeleiteten Maßnahmen 
letztendlich nicht entsprechend positiv dargestellt werden. 
Denn trotz der Vielzahl von Fällen hat die überwiegende 
Mehrzahl der Verwaltungsangehörigen (auch in den Führungs
etagen), sei es nun in der allgemeinen Verwaltung (und das 
sind in Frankfurt ca. 25.000) oder in der Polizei, Vertrau
en verdient und nicht eine im Grundsätzlichen negative Kri
tik. 

4.3. In Hessen getroffene Maßnahmen 

Durch die relative Vielzahl bekanntgewordener hessischer 
Korruptionsfälle drängt sich die Frage auf: Was hat man in 
Hessen nun veranlaßt, um das Problem zu verringern und zu 
bekämpfen? 

Zwangsläufig war das Thema "Korruption" in der Stadtverord
netenversammlung von Frankfurt oftmals Gegenstand heftiger 
kommunalpolitischer Auseinandersetzungen. Man befaßte sich 
in mehreren ordentlichen Sitzungen und Sondersitzungen mit 
diesem Problem, mit möglichen Ursachen und Auswirkungen, 
man erörterte Gegenmaßnahmen, richtete einen speziellen 
Ausschuß zur Akteneinsicht ein, und der Magistrat setzte 
folgende Maßnahmen um: 

Seit 1987 wurden die städtischen Vergabevorschriften mehr
fach neu formuliert. Erneut wurde der Vorrang der öffent
lichen Ausschreibung ausdrücklich bekräftigt und Dienstan-
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weisungen bzw. Vorschriften zur Vorbereitung und Durchfüh
rung von Submissionen strenger gefaßt. 

Vorschriften für die Ausführung von Baumaßnahmen wurden ge
strichen bzw. neu formuliert. 

Wegen der negativen Erfahrungen der Vergangenh~it und um 
auch die Kenntnisse anderer aus der freien Wirtschaft mit 
einzubeziehen, wurde im Frühjahr 1988 vom Magistrat ein an
gesehenes Wirtschaftsberatungsunternehmen beauftragt, Vor
schläge für die wirtschaftlichere Abwicklung von AUfträgen 
mit dem Schwerpunkt zu erarbeiten, Manipulationen" und Be
stechungsfälle zu verhindern. Diese Empfehlungen fanden 
wiederum Eingang in städtische Vorschriften und Richtli
nien. 

Auch wurde den Vorschlägen entsprechend ein DV-Verfahren 
für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung von BaUleistun
gen eingeführt sowie ein weiteres Datenverarbeitungsverfah
ren für die Bieterauswahl bei Beschränkten Ausschreibungen 
und Freihändigen Vergaben. 

Die neuen Verfahrensregeln zum Vergabewesen führten auch zu 
Organisationsanpassungen und veränderten Aufgabenzuweisun
gen (Trennen von Firmenbeauftragung und Bauüberwachung/Neu
organisation der Vergabe kleinerer Unterhaltungsarbeiten) 
und zur Formulierung von Grundsätzen zur Behandlung der in 
die Bestechungsfälle involvierten Firmen. 

1988 wurde im Revisionsamt der Stadt Frankfurt eine mobile 
Prüfgruppe zur zeitnahen Prüfung von Ausschreibungen,"Ver
gabe und Abrechnung von Baumaßnahmen neu geschaffen. Mit
glieder waren erfahrene Verwaltungsbeamte sowie Speziali
sten für den Hoch-, Tief- und Maschinenbau sowie Elektro
anlagen. Stichprobenartig wurden nunmehr Baumaßnahmen der 
verschiedensten Bereiche ,unangemeldet kontrolliert. 

Daneben wurde der interne Betriebsprüferdienst (vor allem 
in den technischen Ämtern) ausgebaut und personell ver
stärkt. 

Weiterhin hat man mit der Absicht der Korruptionsvorsorge 
der Schulung der Mitarbeiter und FÜhrungskräfte zur Ver
stärkung der fachlichen Kompetenz, aber auch zur Durchfüh
rung von dienst- und fachaufsichtlichen Maßnahmen dadurch 
Rechnung getragen, daß zahlreiche Dienstbesprechungen, aber 
auch Fortbildungsveranstaltungen zu dem Problemfeld Korrup
tion abgehalten wurden. 

Als wesentliches Zeichen für den Stellenwert, den der Ma
gistrat den Antikorruptionsmaßnahmen beimaß und mißt, war 
bereits Mitte 1987 eine Arbeitsgruppe "Bestechungsfälle" 
eingerichtet worden, aus der dann durch Personalaufstockung 
1990 das Antikorruptionsreferat entstand (Aufgaben ~ s. An
lage 2). 
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VORSORGE GEGEN KORRUPTION 

A) ArbeitsfeId "Reform des städtischen Aufsichts- und Prüfwesens" 

1. "Intensivierungvon Aufsicht und Kontrolle in den Ämtern/Betrieben durch 
stadtinterne Regeln" 

Neufassung des Abschnitts 2.16.2 der AGA I -
"Dienst- und Fachaufsicht" 

2. "Intensivierung von Aufsicht und Kontrolle in den Ämtern/Betrieben durch 
Qualifizierung der Führungskräfte" 

3. "Strategische Neuorientierung der Revisionsprüfungen" 

(Einrichtung einer siebenköpfigen mobilen Prüfgruppe des 
Revisionsamtes mit Stellenplan 1988) 

4. "Neustrukturierung des städtischen Betriebsprüferdienstes" 

B) Arbeitsfeid "Reform des städtischen Vergabewesens" 
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1. Neuregelung zur Auswahl der Vergabeart und zur Festlegung des 
Bieterkreises" 

2. "Einsatz DV-gestützter Firmenauswahl bei beschränkten Ausschreibungen 
und freihändigen Vergaben" 

3. "Einführung von AVA-SIBAU" 

4. "Neuordnung der städtischen Jahresausschreibungen für Bauleistungen 
und Leistungen" 

5. "Neuordnung der städtischen Jahresausschreibungen für Lieferungen" 

6. "Optimierung und Erweiterung der AufgabensteIlung des Amtes 15 im 
städtischen Vergabegeschehen" 

7. "Erlaß der neuen Submissions-Dienstanweisung" 

8. ilÜberarbeitung und Zusammenfassung der städtischen Vergabevor
schriften" 

9. "Überarbeitung der Vertragsbedrngungen und der Bewerbungsbedin
gungen" 

1 O. "Neugestaltung von Vergabevordrucken" 



C) Arbeitsfeid "Reform der stadtinternen Vorschriften zur Bauausführung" 

1. -"Grundsätzliche Neugestaltung der Vorschriften (Bauwerksrichtlinien)" 

2. "Ergänzung der Bauwerksrichtlinien durch besondere Dienstanweisungen 
in den betroffenen Ämtern" 

0) Arbeitsfeld "Mitarbeiterregeln über ordnungsgemäßes Verhalten" 

1. "Regeln über das Verbot der Annahme von Zuwendungen" 

(Neufassung des Abschnitts 2.16 AGA 1-
Belohnungen und Geschenke) 

2. "Regeln zur Vermeidung von Interessenkollisionen" 

(Ergänzung des Abschnitts 2.16 AGA I -
"Praxis der Aufgabenerfüllung") 

E) Arbeitsfeld "Reaktion auf unzulässige Beeinflussungsversuche durch Kunden der 
Verwaltung" 

1. "Regeln über die Vorgehensweise beim Eingang von Geldbeträgen" 

(Rundschreiben an alle Amts- und Betriebsleitungen) 

F) Arbeitsfeld "Personelle Rotation zur Vermeidung von Abhängigkeiten" 

1. "Stadtinterne Festlegung des Rotationsgrundsatzes" 

(Einfügung des Abschnitts 2.2.2 -
"Personalförderung durch Arbeitsplatzwechsel" - in die AGA I) 

2. "Konkrete Bereichsregelungen zur Rotation" 

G) Arbeitsfeld "Konsequente Überprüfung von Einzelbeschwerden und anonymen 
Anzeigen" 

1. "Verbindliche Handlungsanweisungen für die Ämter/Betriebe" 

(Aufnahme des Abschnitts 4.4.5 -
"Anonyme Eingaben" in die AGA I) 
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H) Arbeitsfeld "Kontrolle von Schwachstellen in Ämtern/Betrieben (Organisations
anpassungen)" 

(- Straßenbauamt: Durchbrechung der Allzuständigkeit der Bau
bezirke durch Zentralisierung der Firmenauswahl)j 

(- Amt für Abfallreinigung und Stadtentwässerung: Grundsätzliche 
Neuorganisation der Hausrat- und Sperrmüllabfuhr), 

(- Garten- und Friedhofsamt: Integration der Abteilung 67.4 in die 
Abteilung 67.1), 

(- Ordnungsamt: Bereich "Gaststättenangelegenheiten, Spielclubs 
... ") 

I) Arbeitsfeld "Konsequente Behandlung von Bestechungsfinnen" 
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1. "Grundsätzliche Regelungen zur Sperrung und Wiederzulassung von 
Firmen" 

2. "Künftige Einzelentscheidungen" 

(Weitere Sperr- und Wiederzulassungsentscheidungen; auch für den 
gesamten Komplex "Sperrmüll-Schwarzentsorgung" .. Darüber hinaus 
Einzelentscheidungen Zug um Zug zu denjenigen gesperrten Firmen, 
über deren Wiederzulassung zum gegebenen Zeitpunkt zu ent~chei
den ist.) 
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Bei allen Bemühungen, zu denen zum Beispiel auch das Ein
richten eines Vorgangskontrollsystems sowie neue Regelungen 
für das Behandeln anonymer Anzeiger gehören, müssen wir uns 
allerdings vergegenwärtigen, und das war auch das Ergebnis 
des Gutachtens, daß alle Verwaltungsziele, nämlich Wirt
schaftlichkeit, breite Streuung der AUfträge und Manipula
tionssicherheit durch kein Modell absolut sicher erreicht 
werden können (23). 

Die Korruptionsfälle wurden in der Folge auch in einer ak
tuellen Stunde des Hessischen Landtages (am 12.12.91) zum 
Thema "Bestechung'svorgänge im kommunalen Bereich" erörtert. 
In der Plenardebatte wurde auf Anregung des Hessischen 
Staatsministers des Innern und für Europaangelegenheiten 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die Auftrags- und Vergabe
verfahren auf Schwachstellen zu untersuchen und daraus fol
gernd den Kommunen möglichst kurzfristig Handlungsanwei
sungen und Empfehlungen zur vorbeugenden Bekämpfung und 
Verhinderung von Korruption an die Hand zu geben hatte. 
Dieser Arbeitsgruppe gehörten mehrere Ministerien~ die Re
gierungspräsidien, die drei kommunalen hessischen Spitzen
verbände (der Hessische Städte- und Gemeindebund und der 
Hessische Städte- und Landkreistag) sowie das Landeskrimi
nalamt an. 

Die umfangreichen Erfahrungen der Staatsanwaltschaft bei 
dem Landgericht Frankfurt am Main wurden in die Arbeits
gruppe eingebracht, die daraufhin den gewünschten Maßnah
menkatalog zusammenstellte, der es den einzelnen Kommunal
verwaltungen nun ermöglichen soll, durch innerorganisato
rische Maßnahmen insbesondere die Kontrollmöglichkeiten zu 
verbessern und zur Vermeidung von Manipulationen Hindernis
se in den Verwaltungsablauf einzubauen. Dieser umfangreiche 
Maßnahmenkatalog wurde mit Erlaß des Hessischen Ministe
riums des Innern und für Europaangelegenheiten im Juli 92 
im Staatsanzeiger veröffentlicht (24). 

Auch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat den Er
fordernissen Rechnung getragen: Personell durch Personal
aufstockung und organisatorisch, indem Korruptionsfälle aus 
dem Vergabebereich von der Abteilung zur Bekämpfung der 
Wirtschaftskriminalität, die anderen Fälle (z. B. Verrat 
von Dienstgeheimnissen) von der Abteilung zur Bekämpfung 
der Organisierten Kriminalität bearbeitet werden. 

Auch die POlizei hat mit gezielten Maßnahmen reagiert: 

Am 01.01.91 wurde im Hessischen Lahdeskriminalamt in einer 
Ermittlungsabteilung für die Bekämpfung von Eigentums-, 
Wirtschafts- und Umweltkriminalität ein Sachgebiet (224) 
eingerichtet, das Vermögensdelikte in Verbindung mit Amts
oder Dienstpflichtverletzungen zu bearbeiten hat und der
zeit aus sieben Beamten im Soll besteht. 
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Als Einzelaufgaben sind diesem Sachgebiet übertragen: 

- Bearbeitung von schwierigen, umfangreichen oder bedeu
tenden Fällen der Korruption im Zusammenhang mit Vermö
gensdelikten sowie 

- Beratung und Unterstützung der örtlichen POlizeidienst
stellen bei der Sachbearbeitung. 

Natürlich reicht dies für die POlizei allein nach Auffas
sung von kritischen Betrachtern nicht aus. 

Die Ansatzpunkte, POlizeibeamte zu korrumpieren, sind zu 
vielfältig, als daß eine Dienststelle in Hessen sowohl prä
ventiv als auch repressiv erfolgreich agieren könnte. 

"1988 wurde daher aus aktuellem Anlaß beim Polizeipräsidium 
Frankfurt eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die aus drei Be
amten bestand und mit der Bearbeitung von Amtsdelikten, 
einschließlich Korruption, beauftragt wurde. Diese bei der 
Kriminalpolizei angesiedelte Arbeitsgruppe wurde 1990 als 
feste Organisationseinheit in den Stabsbereich für Perso
nalangele.genheiten der Kriminalabteilung eingegliedert und 
besteht derzeit aus vier Beamten im Soll (drei Beamten der 
Kriminal- und einem Beamten der SChutzpolizei). 

5. Zusammenfassung und Ausblick 

Korruption ist keine neuzeitliche Erscheinung, dennoch 
fällt wegen unzureichenden Datenmaterials und wegen fehlen
der Analysen eine an Fakten orientierte Prognose schwer. Um 
dies zu verbessern, ist ein gesondertes Ausweisen der Kor
ruptionsdelikte in der POlizeilichen Kriminalstatistik er
forderlich. 

Korruption erreicht zweifellos neue Dimensionen mit der 
Öffnung der innereuropäischen Grenzen und der Verwirkli
chung eines gemeinsamen Marktes sowie durch Organisierte 
Kriminalität. Denn wenn die organisierte Kriminalität 
wächst, wächst auch Korruption, und insoweit ist mit einer 
Entschärfung der Situation m. E. kurzfristig nicht zu rech
nen. 

Ich sehe eher die Gefahr der Ausweitung, insbesondere dann, 
wenn wir weiter wenig dagegen tun und wenn wir das Thema 
tabuisieren sollten. Denn korrupte Bräuche können soweit 
einreißen, daß niemand mehr auf die Idee kommt, einen Kor
rupten korrupt zu nennen. 

Eine monokausale Erklärung, die Korruptionsursachen einsei
tig verwaltungsintern zu erklären versucht, wäre falsch. 
Ohne verwaltungsinterne Defizite ist Korruption zwar mit
unter als Einzelfall, nicht jedoch als (zum Teil flächen
deckendes) Phänomen erklärbar. 
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Korruptionsfällen liegen eine Vielzahl von generellen und 
speziellen Ursachen und Schwachstellen zugrunde. Korrup
tionsvorfälle in größerem Ausmaß (so wie in Frankfurt) müs
sen als Indizien für erhebliche verwaltungsinterne, aber 
auch gesellschaftliche Fehlentwicklungen gewertet werden. 

Das alleinige Allheilmittel gegen Korruption ist für mich 
nicht erkennbar. Allerdings gibt es vielfältige Hilfsmit
tel, um Korruption einzudämmen und zu erschweren. Wir müs
sen uns nur des Problems für den eigenen verantwortungsbe
reich bewußt sein und entsprechend handeln. 

In leicht abgewandelter Form folge ich der Äußerung eines 
Politikers während der Debatte im Deutschen Bundestag am 
08.10.92: "man sollte die Gefahr der Korruption (für den 
POlizeibereich) nicht dramatisieren, aber auch nicht baga
tellisieren". 

Meine Ausführungen sollten meine Skepsis zum Ausdruck brin
gen, Korruption stets zufriedenstellend bekämpfen und zu
rückdrängen zu können. Ich wollte sie außerdem auch als 
Mahnung verstanden wissen, denn wir haben diesem Thema zu 
lange bereits zu wenig Beachtung geschenkt. 
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Die strafrechtliche Bewältigung der deutschen Vereinigung 

Jutta Limbach 

1. Die Reichweite der AUfräumarbeit 

Die strafrechtliche Bewältigung des SED-Unrechts bereitet 
auch im dritten Jahr nach der Wiedervereinigung große 
Schwierigkeiten. Vieles, was uns moralisch als Unrecht er
scheint, läßt sich-strafrechtlich nur schwer oder gar nicht 
erfassen. Wir kennen keine Tatbestände, die das systemati
sche Überwachen und die Einkerkerung einer Bevölkerung, die 
polizeiliche und sonstige Behördenwillkür oder die Vereite
lung von Lebens- und Berufsplänen unter Strafe stellen. 

Obgleich sieh die Justiz in vielfältiger Weise mit der Ver
gangenheit der DDR auseinandersetzen muß, wird sie so man
che Hoffnung, daß mit ihrer Hilfe Unrecht gesühnt und 
wiedergutgemacht werden kann, enttäuschen. Da ist zum einen 
die Beweisnot hinsichtlich der Machenschaften von Schreib
tischtätern eines totalitären Herrschaftsapparates zu be
klagen. Und zum anderen können die Gerichte nur begrenzt 
das Geschehen in der DDR an den Maßstäben unseres bundes
republikanischen Rechts messen. Vieles was uns im morali
schen Sinne als Unrecht erscheint, kann gleichwohl nicht so 
ohne weiteres als Nicht-Recht im Gewande des Gesetzes und 
damit als unverbindlich betrachtet werden. 

Wenn wir das Thema per strafrechtlichen Ahndung des DDR-Un
rechts anschlagen, kommen uns die Prozesse gegen Grenzsol
daten in den Sinn. Stets assoziiert mit dem Gemeinspruch: 
"Die Kleinen fängt man, die Großen läßt- man laufen." Einer 
sieh selbst erfüllenden Prophezeihung ähnlich scheint sieh 
diese Volksweisheit - am Beispiel Erich Honeckers - wieder 
einmal zu bewahrheiten. Angesichts der humanen Grenzen 
irdischer Gerechtigkeit klingt zugleich ein zweites Motiv 
an, das die Ahndung des Regime-Unrechts 'der DDR von Anfang 
an begleitet hat: Das Spannungsverhältnis zwischen den 
Garantien des Rechtsstaates und der Gerechtigkeit. 

Doch bevor ich meine Gedanken auf diese Frage richte, 
möchte ich die Bandbreite des mir gestellten Themas wenig
stens kurz andeuten. Das Schwergewicht der staatsanwalt
schaftlichen Arbeit liegt grob umrissen auf drei, Gebieten. 
Zum einen geht es um die sogenannte Regierungskriminalität, 
d. h. es geht um die durch den totalitären Herrschaftsappa
rat der DDR ausgelösten Verbrechen und Vergehen, ob diese 
nun durch die Machthaber der DDR oder ihre Handlanger be
gangen worden sind. Ich werde auf diesen Problemkomplex der 
Regierungskriminalität noch gesondert eingehen. Ein zweiter 
Arbeitsschwerpunkt ist die Verfolgung von Straftaten im 
Zuge der Wiedervereinigung, bei denen sich die Täter die 
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rechtliche Grauzone in der Phase vom Fall der Mauer, vom 
09. November 1989, bis hin zur Vereinigung am 
03. Oktober 1990 sowie die Umstellung von Mark der DDR auf' 
D-Mark zum 01. Juli 1990 zunutze gemacht haben. Zum dritten 
beschäftigt sich die Staatsanwaltschaft nicht nur mit den 
Tätern, sondern auch mit den Opfern. Da ist an die in die 
Tausende gehende Anträge auf Kassation und Rehabilitierung 
zu denken. In allen neuen Ländern sind für diese auf das 
Justizunrecht der DDR zielenden AUfgaben eigene Kammern 
eingerichtet worden. In Berlin sind zum Stichtag des 
21. Oktober 1992 bei dem Landgericht Berlin 10.136 Anträge 
auf Rehabilitierung oder Kassation eingegangen. 

2. Personelle Probleme bei der Bekämpfung der Regierungs
und Vereinigungskriminalität 

Kraft des für die Strafverfolgungszuständigkeit maßgeb
lichen Tatortprinzips und der Tatsache, daß die DDR ein 
zentralistisch gelenkter Staat mit Sitz in Berlin war, ist 
Berlin mit dem 03. Oktober 1990 die Aufgabe zugefallen, die 
Handlungsweisen der früheren Repräsentanten von Staat und 
Partei der DDR unter strafrechtlichen Aspekten zu würdigen. 
Die Justizministerinnen und -minister des Bundes und der 
Länder haben sich der Einsicht nicht verschlossen, daß es 
sich hierbei um eine gesamtdeutsche Aufgabe handelt, bei 
der die Berliner Staatsanwaltschaft unterstützt werden mur~. 
Allerdings ließ die notwendige personelle Unterstützung 
sehr lange auf sich warten. Erst im Mai 1991 wurde der Be
schluß gefaßt, 60 Staatsanwälte und Richter nach Berlin zu 
entsenden. Erst Ende 1991/Anfang 1992 wurde dieser Beschlur~ 
richtig umgesetzt. Wir warten gegenwärtig nur noch auf den 
sechzigsten der uns zugesagten Mitarbeiter. In fast allen 
neuen Ländern sind inzwischen Schwerpunktstaatsanwaltschaf
ten gebildet worden, in deren Zuständigkeit die Straftaten 
von Angehörigen der Bezirksverwaltungen, des Staatssicher
heitsdienstes und der SED, der Staatsfunktionäre auf kommu
naler Ebene und der Angehörigen der Justiz verfolgt werden. 

Die Arbeit der Staatsanwaltschaft bei der Verfolgung der 
Regierungs- und Vereinigungskriminalität wird gegenwärtig 
durch 120 Kriminalbeamte aus Berlin sowie 160 Ermittlungs
beamte aus- Bund und Ländern unterstützt. Damit ist einem 
vordringlichen Anliegen der Berliner Justiz zunächst ent
sprochen worden. Sie hatte lange Zeit den eklatanten Per so
nalmangel bei den Hilfsbeamten der Staatsanwaltschaft zu 
beklagen. Bund und Länder konnten sich erst allmählich im 
kriminalpolizei lichen Bereich zu wirksamer Hilfe für die 
Bewältigung der Regierungs- und Vereinigungskriminalität 
durchringen. Allem Anschein nach fehlt es an der Einsicht, 
daß ohne ausreichende kriminalpolizeiliche Unterstützung 
eine effektive Strafverfolgung nicht möglich ist. Ganze 
Komplexe der Regierungs- und Vereinigungskriminalität mUß
ten noch bis vor kurzem wegen der fehlenden Kriminalbeamten 
von vornherein bei der Strafverfolgung ausgeklammert wer
den, auch bereits begonnene Ermittlungen waren deshalb ab-
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zubrechen. Als ein wichtiger Schritt ist hier der Entwurf 
eines Abkommens über die Einrichtung einer Zentralen poli
zeilichen Ermittlungsstelle für die Verfolgung der Regie
rungs- und Vereinigungskriminalität anzusehen, den die 
Innenminister und -senatoren der Länder am 23. Juli 1992 
beschlossen haben. Das Abkommen, das zunächst für die Dauer 
von zehn Jahren geschlossen werden soll, sichert zu ge
gebener Zeit die personelle Unterstützung der Berliner Kri
minalpolizei durch die Länder. Damit ist endlich der natio
nalen Bedeutung der Aufarbeitung der auf das Land Berlin 
konzentrierten Regierungs- und Vereinigungskriminalität 
Rechnung. getragen. Was die mit dem Abkommen angestrebte 
finanzielle Unterstützung Berlins im pOlizeilichen Bereich 
durch Bund und Länder anbelangt, erwarte ich ein Einlenken 
des Bundesministers der Finanzen, dessen Ressort insoweit 
eine Schlüsselstellung einnimmt. Trotz der grundsätzlichen 
Erklärung des Bundes und insbesondere auCh des Bundeskanz
lers, Berlin bei der Aufarbeitung eines Kriminalitätskom
plexes von nationaler Dimension unterstützen zu wollen, 
sind bedauerlicherweise bisher im Bereich der Finanzen 
keine konkreten Fortschritte zu verzeichnen. 

3. Dimensionen der Regierungskriminalität 

Wenden wir uns der Regierungskriminalität zu, die die Ber
liner Justiz seit der Wiedervereinigung immer wieder in die 
Schlagzeilen gebracht hat. Im wesentlichen geht es bei den 
Straftaten der Staats- und SED-Funktionäre um fünf große 
Komplexe: Um die Gewalttaten an der innerdeutschen Grenze; 
um das Justizunrecht, begangen sowohl durch rechtsbeugende 
Urteile als auch durch Strafvereitelung; um die verschie
densten Vergehen im Bereich des Ministeriums für Staats
sicherheit (Verschleppungen, Liquidierung von mißliebigen 
DDR-Bürgern, Eingriffe in das Fernsprech- und Postgeheim
nis); um Wirtschaftsstraftaten, wozu insbesondere das Ge
schäftsgebahren des von Schalck-Golodkowski geführten Be
reichs kommerzielle Koordinierung gehört und zum letzten um 
Wahlfälschungen. 

Nach den biSherigen Erkenntnissen der Arbeitsgruppe Regie
rungskriminalität wurde in der Zeit von 1949 bis in das 
Jahr 1989 hinein allein an der innerdeutschen Grenze, die 
seit dem Herbst 1961 auch vermint war, von seiten der DDR 
auf Deutsche geschossen. Über 200 Menschen sind durch den 
Schußwaffengebrauch, Minen und Selbstschußanlagen getötet, 
mehr als 300 Menschen sind zum Teil sChwerstverletzt wor
den. Die größte Zahl der Opfer war in den Jahren zwischen 
1961 und 1966 zu beklagen. Unter dem strafrechtlichen Ge
sichtspunkt der Nötigung bzw. eines versuchten Tötungs
deliktes werden aber auch alle die Fälle geprüft, in denen 
Flüchtlinge durch Gewaltandrohung zur Aufgabe ihres Flucht
vorhabens gezwungen wurden bzw. in denen gezielt aber er
fOlglos auf Flüchtlinge geschossen wurde. 
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Inzwischen sind über 1.200 derartige Gewaltakte bekannt ge
worden. Einschließlich der Großanklage gegen Honecker u.a. 
sind erst 70 dieser Verfahren von der Arbeitsgruppe Regie
rungskriminalität abgeschlossen worden. In vier Fällen lie
gen inzwischen - noch nicht rechtskräftige - Urteile vor. 

Die Ermittlungen der Arbeitsgruppe dienen der Aufklärung, 
wie Entscheidungsstrukturen auf pOlitischer Ebene liefen. 
Aufgabe und Ziel der Staatsanwaltschaft ist es insbesondere 
festzustellen, inwieweit Angehörige auf der pOlitischen und 

• • •• • I • •• 

mllltarlschen LeItungsebene fur den Schußwaffengebrauch und 
die Installation von Minen und Selbstschußanlagen an der 
ehemaligen Grenze strafrechtlich zur Verantwortung zu zie
hen sind. 'Zwischen den bekannten hohen und höchsten Ent
sCheidungsträgern der ehemaligen DDR einerseits und den 
einfachen Grenzsoldaten, die an der Mauer auf Flüchtlinge 
geschossen haben, sowie den vielen Stasi-Informanten 
andererseits, liegt das breite Feld einflußreicher und tat
bestimmender ehemaliger Funktionäre. Auch hinsichtlich die
ser Mitglieder des unteren und oberen Mittelbaus der DDR, 
der eigentlichen Träger des Unrechtssystems, ist mit allen 
rechtsstaatlich zu Gebote stehenden Mittel strafbares Un
recht in angemessener Zeit aufzuklären und einer Sühne zu
zuführen. Leider kann diese gewaltige Arbeitslast der 
strikt nach Recht und Gesetz durchzuführenden Ermittlungen 
nicht so zügig durchgeführt und abgeschlossen werden, wie 
dies die Bevölkerung gemeinhin erwartet. 

4. Die vereinigungsspezifische Kriminalität 

Ein besonders dunkles Kapitel der deutschen Einheit stellt 
die vereinigungsspezifische Kriminalität dar. Hierunter 
werden im wesentlichen alle jene Straftaten verstanden, bei 
denen sich die Täter die rechtliche Grauzone in der Phase 
vom Fall der Mauer bis zur Vereiniung sowie die Umstellung 
der Währung zunutze gemacht haben. Allein bei der Staatsan
waltschaft beim Landgericht Berlin sind seit der Vereini
gung 455 Verfahren eingeleitet worden, die diese Spezies 
von Kriminalität betreffen. Hierbei geht es nicht nur um 
Transferrubelverfahren, sondern auch um das Verscherbeln 
und Verschleudern von Vermögenswerten, insbesondere Grund
stücken, d. h. also um den Verdacht des Betruges und der 
Untreue. In der Währungsunion haben offensichtlich viele 
Betrüger ihre Chance gesehen. Das Bundesfinanzministerium 
beabsiChtigt rund 140.000 Währungsumstellungen zu untersu
chen, von denen etwa - so wird geschätzt - 5 % strafrecht
lich relevant sein dürften. Last not least seien auch die 
Vorgänge bei der Versorgung der GUS-Truppen, die Schiebe
reien mit Versorgungsgütern der früheren nationalen Volks
armee sowie Fälle von Untreue im ehemaligen Ministerium für 
Staatssicherheit der DDR genannt. 

Es ist durchaus bedauerlich, daß für diese noch immer stei
gende Flut neu einzuleitender Ermittlungsverfahren gegen
wärtig lediglich zehn Staatsanwälte abgestellt werden kön-
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nen. Weitere erfahrene Staatsanwälte, die in der Lage 
wären, sich schnell in die komplizierte Materie einzuarbei
ten, können gegenwärtig nicht ohne Vernachlässigung anderer 
wichtiger Kriminalitätsfelder (wie z. B. der Organisierten 
Kriminalität) für die Arbeit im Bereich der Vereinigungs
kriminalität zur Verfügung gestellt werden. Auch kann Ber
lin hier nicht auf weitere Hilfe aus den alten Bundeslän
dern rechn~n. Hier ist mit der Unterstützung der Arbeits
gruppe Regierungskriminalität wirklich alles ausgereizt, 
denn die alten Länder müssen die anderen fünf neuen Länder 
bei dem Aufbau einer rechtsstaatlichen Justiz sowohl mit 
Richtern als auch Staatsanwälten unterstützen. 

5. Justizunrecht 

Ein weiterer Komplex soll andeuten, in welchem Maß sich das 
SED-Regime der Justiz zur Durchsetzungseiner Ziele bedient 
hat. So sind Prozesse gegen Regime-Kritiker und System
gegner geführt worden, um politisch Andersdenkende zu dis
ziplinieren, ja auszuschalten (z. B. Verfahren gegen die 
Zeugen Jehovas und Bahro). In die Tausende gehen die Ver
fahren, die den Zweck verfolgten, das Ausbluten der DDR zu 
verhindern und das Staatsvolk zusammenzuhalten. Hierbei 
handelt es siCh um Prozesse wegen Republikflucht, Flucht
hilfe und anderer Delikte des politischen Strafrechts der 
DDR, in denen Antragsteller, d. h. Ausreisewillige, unnach
sichtig und mit unverhältnismäßiger Härte verfolgt worden 
sind. Das sei an einigen wenigen Beispielsfällen, die nach 
unserem derzeitigen Wissen keine "Ausreißer" darstellen, 
kurz veranschaulicht: 

So hatten sich mehrere DDR-Bürger nach der Ablehnung ihrer 
Ausreiseanträge mit einem Plakat vor dem GebäUde des 
Staatsrates aufgestellt. Das trug die Aufschrift "Herr 
Honecker, ich fordere Ausreise für uns - Gleiches Recht für 
alle". Wegen staatsfeindlicher Hetze und Beeinträchtigung 
staatlicher oder gesellschaftlicher Tätigkeit (§§ 106, 214 
StGB/DDR) wurden sie im November 1979 zu Freiheitsstrafen 
zwischen zwei und vier Jahren verurteilt. Zwei Jahre und 
acht Monate Freiheitsstrafe wegen landesverräterischer 
Agententätigkeit, ungesetzlicher verbindungsaufnahme und 
Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit (§§ 100, 214, 219 
StGB/DDR) erhielt ein Antragsteller, weil er sein erfolglos 
gebliebenes .Ausreisebegehren dem Bundesminister der Justiz 
und der Organisation "Hilferufe von drüben" mitgeteilt 
hatte. Er hatte siCh darüber hinaus im Jahre 1982 am Grenz
übergang Friedrichstraße mit einem Plakat aufgestellt, das 
die Aufschrift trug: "Gerd Huropp stellt seit 2 3/4 Jahren 
50 Anträge auf Ausreise". 

Als ein letztes Beispiel für eine außergewöhnlich hohe 
Strafe sei der Fall genannt, in dem eine Frau von dem 
Stadtbezirksgericht Berlin-Lichtenberg wegen öffentlicher 
Herabwürdigung zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ver
urteilt worden war. Sie hatte dem Reporter eines bundes-
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republikanischen Fernsehteams auf die Frage, was sie von 
einer Neuregelung des Intershop-Verkaufs halte, geantwortet 
"daß sie kein Verständnis dafür habe, und sie ein mündiger 
Bürger auch in der DDR sei". Diese in Ton und Bild mitge
schnittenen Äußerungen waren noch arn Tage der Aufnahme über 
einen westlichen Fernsehsender ausgestrahlt worden. Man 
beachte: Ein Jahr Freiheitsstrafe kostete sie das, die sie 
auch verbüßen mUßte. 

6. Politische Vorgaben 

Sowohl die Sanktionspraxis als auch die Rechtsanwendung 
selbst ist durch pOlitische Instruktionen gelenkt worden. 
Das hat sich nicht nur in unverhältnismäßigen Strafen gegen 
politisch Andersdenkende niedergeschlagen. Die Tatsache, 
daß jemand die DDR verlassen wollte und einen Ausreise
antrag gestellt hat, konnte diesen über das Strafverfahren 
hinaus rechtlos stellen. 

Die Abteilung Staats- und Rechtsfragen der SED hatte im 
Jahr 1976 eine Anordnung getroffen, wie mit Antragstellern, 
also ausreisewilligen DDR-Bürgerinnen und -Bürgern umzu
gehen sei. Diese sogenannte "SED-Hausmitteilung" trug den 
Titel "Durchführung von Maßnahmen zur Zurückweisung von 
Versuchen revanchistischer Kreise in der BRD". Hier wurde 
empfohlen, "die ganze Skala unserer strafrechtlichen Mög
lichkeiten auszuschöpfen". Sofern die Antragsteller mit 
Leitungs- und erzieherischen Aufgaben betraut sind, wurde 
eine Änderung oder Beendigung des Arbeitsrechtsverhältnis
ses als notwendig erachtet. Mit einer kleinen handschrift
lichen Korrektur hat Erich Honecker angeordnet, daß im 
Falle eines arbeitsrechtlichen Verfahrens "der Tatbestand 
und nicht die AntragsteIlung als Begründung angegeben wer
den mUß". 

Diese von höchster Stelle autorisierten Instruktionen haben 
vor allem in arbeitsrechtlichen Streitigkeiten ihr Unwesen 
entfaltet. Richterinnen und Richter haben z. B. Lehrer oder 
ehemalige FDGB-Funktionäre, die einen Ausreiseantrag ge
stellt oder die Teilnahme an einer Kampfgruppe verweigert 
hatten, den Rechtsschutz versagt. Die Gerichte haben deren 
Klage auf Feststellung der Unwirksamkeit der Kündigung 
durch Beschluß als "offensichtlich unbegründet" zurückge
wiesen. Und das, obwohl sie wußten, daß diese Abweisung im 
Beschlußwege eine Verletzung des DDR-Rechts darstellte. Als 
konkretes Beispiel mag der Fall eines Lehrers dienen: Die
sem war, nachdem er einen Antrag auf Ausreise in die Bun
desrepublik gestellt hatte, die Stellung des Pförtners oder 
Hausmeisters angeboten worden. Als er dieses Ansinnen ab
lehnte, wurde ihm der Posten eines Toilettenreinigers ange
boten. Da er auch hierauf nicht einging, wurde ihm fristlos 
gekündigt. Eines der ehemaligen Berliner Stadtbezirksge
richte hat seine Kündigungsschutzklage als offensichtlich 
unbegründet abgewiesen, weil sein Verhalten eine schwerwie
gende Verletzung der ihm obliegenden Pflichten darstelle 
und eine Weiterbeschäftigung ausschließe. 
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Mit Instruktionen solcher Art, die auch schlichte Zivilpro
zesse und Scheidungsverfahren einbezogen, wurden die Rich
terinnen und Richter wiederholt mündlich vertraut gemacht. 
Sie mUßten schriftlich bestätigen, daß sie entsprechend 
instruiert worden seien. Man vermied es geflissentlich, 
solche Texte öffentlich zu machen. Die Instruktionen wurden 
nach dem 03. Oktober 1990 in Dresden und Berlin mehr oder 
minder zufällig aufgefunden. 

Wir haben die Richter anläßlich der Übernahmegespräche nach 
dem Grund dieser Geheimhaltungspraxis befragt. Sie haben 
uns fast wortgleich alle die Auskunft gegeben: "Man habe 
dem Klassenfeind kein Material in die Hände spielen wol
len". Ich denke, daß diese im Verborgenen geübte Lenkung 
der Richterschaft ein sinnfälliger Ausdruck für die man
gelnde Legitimität dieser Instruktionen ist. Die Richt
linientreue der RichterSChaft dürfte eine der Hauptursachen 
für den Vertrauensverlust der Justiz der DDR gewesen sein. 

7. Rechtliche Probleme 

Lassen Sie mich nach diesem kurzen Hinweis auf die Tatkom
plexe auf die Frage eingehen, ob dieses Unrecht strafrecht
lich aufgearbeitet werden kann. Die Frage wird sowohl in 
der Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaft kontrovers 
diskutiert. Eine herrschende Lehre, die uns einen zweifel
haften Halt geben könnte, läßt sich noch nicht ausmachen. 
Will man abzählen oder je nach wissenschaftlicher Autorität 
gewichten? Nur grob über den Daumen gepeilt kann man sagen, 
daß bei den Strafrechtswissenschaftlern der Zweifel am 
staatlichen Strafanspruch leicht überwiegt, während bei den 
Staatsrechtlern ein gewisses Übergewicht zugunsten der Mei
nung besteht, daß das Strafrecht hier eine Aufgabe zu er
füllen habe. Die Kritiker der Strafverfahren meinen, daß 
das durch den Herrschaftsapparat der DDR ausgelöste Unrecht 
von der bundesrepublikanischen Strafrechtspflege nicht ver
folgt werden könne; denn diese Taten seien zu Zeiten der 
DDR strafrechtlich nicht verfolgt worden: Was gestern Recht 
war, kann heute nicht Unrecht sein. Es geht um die Trag
weite des Grundsatzes, daß eine Tat nur bestraft werden 
kann, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor 
die Tat begangen wurde (Art. 103 Abs. 2 GG, § I StGB). 

Niemand verkennt, daß auch das Strafgesetzbuch der DDR die 
Tatbestände des Mordes und des Totschlags, der Rechtsbeu
gung und der Freiheitsberaubung kannte. Und auf das Recht 
der DDR kommt es vorzugsweise an. Auch wUßte jeder Mensch 
in der DDR, daß Morden und Töten verboten ist. 

Die Frage, um die es geht, ist die der Rechtfertigung. Kön
nen sich die politischen Machthaber, Justizjuristen oder 
Militärs der DDR auf Vorschriften und Instruktionen beru
fen, die ihnen z. B. das Schießen an der Grenze und die Be
strafung von "Republikflüchtlingen" gestatteten? Handelten 
sie mit Rücksicht auf jenes Recht des Grenzregimes recht
mäßig? 

221 



Diese Frage kann nicht einheitlich im bejahenden oder ver
neinenden Sinne beantwortet werden. Die Antwort hängt ins
besondere davon ab, welches Rechtsgut auf dem Spiele steht. 

Das Verhältnis von Recht und Moral oder Recht und Ver
nunftsrecht ist umstritten. In entgegengesetzter Weise ver
treten die einen die These vom Vorrang der Moral vor dem 
Recht und verfechten die anderen den Vorrang des Rechts vor 
der Moral. Wo zwei einseitige Thesen sich streiten, stellt 
sich zumeist eine dritte, differenzierende Lösung ein. 
Diese besagt salomonisch, daß zwar in der Regel dem Recht, 
ausnahmsweise jedoch der Moral der Vorrang zu geben sei. 

Einsichtig ist, daß der Vorrang der Moral vor dem Recht nur 
in einer Gesellschaft praktiziert werden kann, die durch 
relativ homogene Moralauffassung gekennzeichnet ist. In 
unserer durch Meinungs- und Weltanschauungsvielfalt charak
terisierten Gesellschaft dürfte dagegen die Vorherrschaft 
der MoralOrientierungsunsicherheit zur Folge haben. 
Rechtssicherheit ist denn auch das Ziel, dem sich die 
rechtspositivistische Auffassung vom Vorrang des Rechts vor 
der Moral verschrieben hat. 

Nun meine ich aber mit Ralf Dreier, daß der Vorrang des 
Rechts vor der Moral angesichts intakter rechtsstaatlicher 
Institutionen und Verfahren in einem demokratischen Verfas
sungsstaatRespekt verdient. Denn hier schafft das verfas
sungsmäßige Verfahren der Gesetzgebung eine ausreichende 
Legitimationsgrundlage des Rechts. Zweifel an der morali
schen Qualität des Gesetzes oder einzelner seiner Vor
schriften können dann dem Bereich rechtspolitischer Kritik, 
im Einzelfall dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
überantwortet werden. 

Zweifel an einer solchen Legitimation durch Verfahren sind 
allerdings dann berechtigt, "wenn die Organisation des 
Staates, insbesondere dessen Willensbildung, nicht mehr 
gewissen staatsethischen Mindestanforderungen genügt" (Ralf 
Dreier). Das Defizit an Rechtsstaatlichkeit und demokra
tischer Verfahrensweise im real-existierenden Sozialismus 
der DDR darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Die 
Mauer selbst war der sinnfällige Ausdruck für die fehlende 
Anerkennung und Legitimität der Gesetze. Das Interesse 
vieler Bürger an der Freizügigkeit durfte sich nicht einmal 
äUßern. Selbst der schlichte Versuch, den Ausreisewunsch 
öffentlich zu machen, wurde kriminalisiert. 

Gleichwohl läßt sich die Frage nicht pauschal beantworten, 
ob und inwieweit das Grenzgesetz und die Strafvorschriften 
wegen Republikflucht Gehorsam beanspruchen konnten. Die 
Kernfrage, wann Gesetze in so grobem Maße die Gerechtigkeit 
verfehlen, daß sie als Nicht-Recht beurteilt werden müssen, 
ist nur sehr schwer zu beantworten. Gustav Radbruch hat 
richtig erkannt, daß es hier um das Spannungsverhältnis 
zwischen Rechtssicherheit und Gerechtigkeit geht. Wir alle 
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kennen seine Formel, mit der er versucht hat, diesen Kon
flikt zu entscheiden. Er war der Meinung, daß das gesetzte 
Recht auch dann den Vorrang haben müsse, wenn es inhaltich 
ungerecht sei; es sei denn, daß der Widerspruch des positi
ven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß 
erreicht, daß es als unrichtiges Recht der Gerechtigkeit zu 
weichen hat. Gustav Radbruch sah sich außerstande, eine 
schärfere Linie zwischen dem gesetzlichen Unrecht und trotz 
unrichtigen Inhalts noch geltenden Gesetze zu ziehen. Seine 
Formel gibt auch keine Auskunft über das Resultat des von 
ihr eröffneten Abwägungsprozesses. Sie formuliert nur eine 
Erkenntnisaufgabe. Dieser haben sich in Ansehung national
sozialistischer Gesetze sowohl das Bundesverfassungsgericht 
als auch der Bundesgerichtshof gestellt. 

Einige Juristen wollen bei der Rücksichtnahme auf mora
lische Kategorien in der juristischen Arbeit einen Unter
schied machen, je nach dem, ob es sich um das nazistische 
Terrorregime oder um den SED-Staat handelt. Hinsichtlich 
des Rechts des NS-Staates weisen sie Rechtsüberlegungen wie 
das Rückwirkungsverbot als formal schlankweg zurück. 
Andererseits meinen sie, daß der sogenannte Schießbefehl in 
der DDR durchsetzbar und legitimiert gewesen sei (Rudolf 
WiethöI ter) . 

Ich verkenne keineswegs, daß der staatliche Gewaltmißbrauch 
in der DDR nicht mit der Perversion des Rechts im National
sozialismus und der im SChatten dieses Unrechts arbeitenden 
Vernichtungsmaschinerie gleichgesetzt werden darf. Denn das 
hieße, die nationalsozialistischen Gewqltverbrechen in 
ihrer Einmaligkeit und Schrecklichkeit zu bagatellisieren. 

Gleichwohl meine ich, daß nicht das unterschiedliche Ausmaß 
des Unrechts in einem totalitären Staat entscheidend dafür 
sein kann, ob überhaupt die Frage nach der moralischen Qua
lität von Gesetzen gestellt werden darf. Ansatzpunkt muß 
vielmehr die Frage sein, welches Rechtsgut, welcher Rechts
wert auf dem Spiel steht und ob das fragliche Gesetz oder 
die in Rede stehende Vorschrift einen überhaupt vor der 
Rechtsidee anerkennenswerten Zweck verfolgte. 

Richten wir unsere Aufmerksamkeit zunächst auf die Gewalt
taten an der innerdeutschen Grenze. Hier ging es um das un
veräußerliche Recht auf Leben und körperliche Unversehrt
heit. Das Grenzgesetz diente dazu, das wirtschaftliche Aus
bluten der DDR zu verhindern und damit die Herrschaft des 
politischen Systems zu sichern. Ein auf dieses gestützter 
Todesschuß gerät mit der sittlichen und rechtlichen Grund
norm in Konflikt "Du sollst nicht töten". Der Todesschuß 
steht in einem unerträglichen Mißverhältnis zum Verhalten 
derjenigen, die ohne Erlaubnis ausreisen wollten. Eine Er
laubnis, so hat das Landgericht Berlin meines Erachtens zu
recht festgestellt, Personen notfalls zu erschießen, wenn 
deren Flucht nicht mit anderen Methoden zu verhindern war, 
verdiente keinen Respekt, sie war rechtlich unbeachtlich. 
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Aber gilt i das auch hinsichtlich des Straf tatbestandes des 
ungesetzlichen Grenzübertritts? Das ist für die Frage wich
tig, ob Richter wegen Rechtsbeugung verurteilt werden kön
nen, die diese Vorschrift angewandt haben. Diese Strafvor
schrift sah je nach Begehungsform Freiheitsstrafen von zwei 
bis acht Jahren vor. Auch mit dieser Strafvorschrift wurde 
das Ziel verfolgt, abzuschrecken und das Ausbluten der DDR 
zu verhindern. Gleichwohl bestehen Zweifel, ob diese Straf
norm als eine schlechthin ungültige Rechtsnorm zu beurtei
len ist. Zum einen sind auch bei dem ungesetzlichen Grenz
Übertritt Fälle denkbar, die sich im Rahmen rechtsstaatlich 
nicht anfechtbarer Rechtsanwendung bewegen. Man denke an 
den Fluchtversuch eines flüchtigen Straftäters. Zum anderen 
ist durchaus fragwürdig, ob das Recht der Ausreise- und 
Auswanderungsfreiheit zu den allgemein anerkannten Regeln 
des Völkerrechts, d. h. zum ethischen Kernbestand des Völ
kerrechts gehört. Wir werden es nicht ohne weiteres mit dem 
Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit gleichsetzen 
und den Straf tatbestand des ungesetzlichen Grenzübertritts 
pauschal als nichtig ansehen können. 

Lassen Sie mich nur andeuten, daß die Kammer des Berliner 
Landgerichts, die den zweiten Mauerschützen-Fall zu ent
scheiden hatte, eine andere - als die naturrechtliche - Be
gründung gewählt hat. Aber auch in dieser Begründung steht 
der Gesichtspunkt der Verhältnisrnäßigkeit im Mittelpunkt. 
Das Landgericht führt zum behaupteten Befehlsnotstand wört
lich aus: 

"Daß die Angeklagten dabei geglaubt haben, dieses Vorgehen 
sei durch den Befehl, den Grenzverletzer in jedem Fall zu 
stellen, ihn als letztes Mittel sogar zu vernichten 
(= töten), gedeckt, vermag sie nicht zu entlasten; denn die 
Ausführung des Befehls, einen Flüchtling notfalls zu er
schießen, sofern seine Flucht nicht anders zu verhindern 
ist, verstieß offensichtlich gegen das Strafgesetz, nämlich 
das Tötungsverbot der §§ 112, 113 StGB." 

Dieses Urteil wird morgen Gegenstand einer Verhandlung des 
Bundesgerichtshofes sein. 

8. Ein Volk am Pranger? 

Das Bemühen, das Wirken der zweiten Diktatur in Deutschland 
aufzuhellen und Konsequenzen zu ziehen, ist einem ständigen 
Meinungswechsel ausgesetzt. Das gegenwärtige Meinungsklima 
ist erfüllt von Zwiespältigkeit, ja von einer Abwehr gegen
über staatlichen Versuchen, aus dem DDR-Unrecht Konsequen
zen zu ziehen; sei es auf der strafrechtlichen oder auf der 
personalpolitischen Ebene. Der sich immer lautstärker 
äußernde Wunsch, endlich Ruhe zu haben und einen Schluß
striCh zu ziehen, kommt nicht von ungefähr. Er ist besonde
rer Aufmerksamkeit wert. 
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In dem, was sieh vordergründig als Mitleid und Verständnis 
kundtut, drückt sich etwas aus, was der Rat der EKD 1945 
als "Solidarität der Schuld" bezeichnet hat. Die Einsieht 
ist gmeint, daß Menschen, die in irgendeiner Weise schuldig 
geworden sind, in dem Glauben gehandelt haben, mit ihrem 
Staat und ihrer Gesellschaft im Einvernehmen zu sein. 

Die Funktionäre in Staat und Partei haben in der Tat alles 
daran gesetzt, die Menschen ideologisch zu verstricken. Sie 
sind systematisch politisch indoktriniert und über die 
Politik und Wirklichkeit jenseits der Grenzen getäuscht 
worden. 

Lassen Sie miCh das an einem Beispiel aus dem Bereich der 
Justiz der DDR verdeutlichen. AngesiChts des Straftatbe
standes des ungesetzlichen Grenzübertritts ist immer wieder 
gefragt worden, warum die GeriChte dem völkerrechtlich an
erkannten Recht auf Freizügigkeit keine Aufmerksamkeit ge
zollt haben. In der RiChterSChaft aufkeimende Zweifel sind 
durch ein für den Dienstgebrauch bestimmtes "Argumen
tationsmaterial" im Keime erstiCkt worden. (Die Herkunft 
und Adressaten des so etikettierten Papiers liegen - wie so 
häufig bei Dienstanweisungen im SED-Staat im Dunkeln. Das 
von der Dresdner Schwerpunktstaatsanwaltschaft aufgefundene 
Papier ist "kopf-li und "anredelos".) In diesem Papier wird 
die Frage des Verhältnisses der DDR zu den "UNO-Menschen
rechten, das Völkerrecht und die Frage der Freizügigkeit" 
ausdrücklich thematisiert. Die Leserschaft - wohl RiChter 
und Staatsanwälte - werden darüber unterrichtet, daß das 
Völkerrecht das Institut der Freizügigkeit überhaupt nicht 
kenne. Der Staat, so heißt es da, könne Freizügigkeit nur 
für sein Staatsgebiet regeln, mit weitergehenden Bestimmun
gen würde er die Souveränität anderer Staaten mißachten und 
verletzen. Überdies könne die DDR infolge der nach wie vor 
"annexionistischen und aggressiven Grundhaltung der herr
schenden Kreise der BRD keine Ausreise in die BRD für DDR
Bürger zulassen." 

Die Autoren des Argumentationsmaterials erklären ihren 
Lesern, warum die westlichen Staaten ihre Bürger ausreisen 
lassen: 

"Weil die Auswanderung ein typiSChes Produkt der Krisen
wirtSChaft kapitalistiSCher und imperialistischer Staaten 
ist, die den Werktätigen niCht einmal das Existenzminimum 
gewährleisten können und sie deshalb dem ungewissen, oft
mals tragischen Schicksal überlassen, in einem anderen Aus
beuterstaat selbst um niedrigste Arbeiten zu politisch und 
sozial diskriminierenden Bedingungen nachzusuchen, deshalb 
trifft die MenSChenreChtSkonvention eine für diese Situa
tion notwendige Regelung." 

An späterer Stelle wird dann die wohlmeinende und fürsor
geriSChe Absicht betont, die die sozialistiSChe StaatsrnaCht 
veranlasse, Ausreiseanträge abzulehnen: 
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"Die Auswanderung in einen imperialistischen oder vom Impe
rialismus abhängigen Staat zu befürworten, bedeutet, in 
jedem Fall, Menschen einem System auszuliefern, das sie 
ausbeutet und das sie zwingt, einer aggressiven Politik zu 
dienen, die ihr Existenzminimum gefährdet und sich gegen 
den Sozialismus und dessen kontinuierlich den Menschenrech
ten entsprechenden wachsenden Wohlstand richte." 

Wir Altbundesrepublikaner können nur darüber spekulieren, 
welchen Einfluß derartige Instruktionsversuche ausgeübt 
haben. Die in Berlin bei Übernahmegesprächen befragten 
Richterinnen und Richter haben fast übereinstimmend gesagt, 
daß sie in der Tat geglaubt hätten, daß ein Ausreisewunsch 
einer ihrer Mitbürger nur das Resultat "gegnerisch-feind
licher" vom Westen gesteuerter Aktivitäten sein könne. Erst 
durch das Verbot des Sputniks, einer Zeitschrift aus der 
UdSSR, und die ansteigende Ausreisewelle via Prag und Un
garn seien sie nachdenklich geworden. 

Offenbar waren alle Berufsgruppen bis hinauf zu Schalck
Golodkowski "eingewoben in die Diktatur des Proletariats, 
hatten den Frieden sichern wollen und im Sozialismus die 
bessere Welt gesehen." Der Autor Eugen Ruge, ein ehemaliger 
Grenzsoldat, hat diese ideologische Verstrickung plastisch 
auf den Punkt gebracht: 

"Aber wer es nicht erlebt hat, der kann sich kaum vorstel
len, wie es ist, wenn alle um einen herum behaupten, daß 
das Quadrat rund ist. Und man sieht, das Ding ist vier
eckig. Aber sollten sie alle Unrecht haben, die Lehrer, die 
Direktoren, die Professoren, die Staatsmänner? Und ich habe 
Recht? Das kann doch nicht ... Und schließlich ging es ja 
nicht um Quadrate. Sei das Quadrat nun rund oder nicht 
rund, aber das Große und Ganze, der soziale Fortschritt, 
der Weltfrieden - war man etwa gegen den Weltfrieden? Um 
Gottes willen, scheiß' auf das Quadrat! ", 

Können wir Altbundesrepublikaner uns überhaupt in die 
Lebenswelt einer Diktatur hineindenken? Müssen wir nicht 
mehr als bisher die Tatsache berücksichtigen, daß die Men
schen in der DDR - und nicht nur die dort lebenden - in der 
Überzeugung gelebt haben, daß das SED-Regime auf nicht ab
sehbare Zeit fortdauern werde. Sollte man nicht das Ende 
dieser Diktatur auf deutschem Boden besser zum Anlaß neh
men, die Brücke zur Vergangenheit abzubrechen und einen 
wirklichen Neuanfang zu wagen? 

9. Über die Wohltat einer Amnestie 

Sollte man nicht die Strafrechtspflege durch eine Amnestie 
von dieser beschwerlichen Aufräumarbeit befreien? Das hätte 
den Vorzug, den ohnehin überlasteten Strafverfolgungsbehör
den und Gerichten Freiraum für die Kriminalitätsprobleme 
der Gegenwart zu verschaffen. 
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Nach 1945 sind bekanntlich mehrere Straffreiheitsgesetze 
erlassen worden, um "unter eine Zeit, in der das Rechtsbe
wußtsein infolge außergewöhnlicher Verhältnisse erheblich 
gestört war, einen Schlußstrich zu ziehen". Die Paralleli~ 
tät der Situation sCheint sich geradezu aufzudrängen; 
allerdings nur wenn man unberücksichtigt läßt, welche Ver
gehen seinerzeit amnestiert worden sind. 

Ich bin keine prinzipielle Gegnerin von Amnestien. Ich 
halte sie für ein wichtiges friedenstiftendes Instrument, 
für ein rechtspolitisches Korrektiv mitunter,. Doch muß man 
das Mittel des Straffreiheitsgesetzes weise und sparsam ge
brauchen. Denn es darf nicht zur Verlotterung des Straf
rechts führen oder das Vertrauen der Bevölkerung in die Un
verbrüchlichkeit des Rechts erschüttern. 

Ich meine, daß die Zeit noch nicht reif dafür ist, Großmut 
walten zu lassen. Es mag sein, daß die Mehrheit der Täter 
von gestern nicht mehr gefährlich und die Sicherheit der 
Bevölkerung durch sie nicht beeinträchtigt ist. Es mag auch 
sein, daß die Mehrzahl von ihnen künftig unter der Ägide 
des Grundgesetzes gerne straffrei leben wird. Das mag eines 
Tages Anlaß sein, darüber nachzudenken, ob und unter wel
chen Voraussetzungen den Funktionären von gestern die Mit
arbeit im öffentlichen Dienst wieder eröffnet werden kann. 
Auch wird man nach einer gewissen Zeit wohl erwägen, bei 
welchen Straftaten und Strafhöhen um der seinerzeitigen 
Störung des Rechtsbewußtseins und des künftigen Rechtsfrie
dens willen eine Amnestie am Platze ist. Doch das Gewähren 
von Straffreiheit setzt zunächst einmal die höchstrichter
liche Entscheidung darüber voraus, ob das während der DDR
Herrschaft begangene Regime-Unrecht überhaupt strafbar ist. 
Die Amnestie ist jedenfalls kein Mittel, um kontrovers 
diskutierte Rechtsfragen zu lösen. 

Mein wiChtigstes Gegenargument ist dies: Für Amnestien ist 
ein Mindestmaß an politischem Konsens erforderlich. Ein 
Straffreiheitsgesetz im gegenwärtigen Zeitpunkt aber käme 
einer staatlich verordneten Teilnahmslosigkeit gleich. Der 
siCh in einer solchen Maßnahme äußernde Ausfall an Mitge
fühl wäre niCht nur für die unmittelbaren Opfer schwer er
träglich. Ein solcher umstands loser Abschied von einem 
diktatorischen Regime muß auch alle jene bestürzen, die 
einen aufrechten Gang versucht und eine Vielzahl von Ent
behrungen auf siCh genommen haben. Apathie und POlitikver
drossenheit wären wohl die Folge einer solchen staatlichen 
Untätigkeit. Und sie würde einem Verdrängungsmechanismus 
Vorschub leisten, der da sagt, daß es so schlimm doch alles 
nicht gewesen sei. 

10. Die falschen Alternativen 

Ich bin auch deshalb gegen eine Amnestie zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt, weil es zu den Strafverfahren keine Alternative 
gibt, die gleiChzeitig gerecht und fair, ja menschenwürdig 
ist. 
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Denn was wäre wohl die Alternative, wenn die Justizorgane 
ihre Tätigkeit einstellten? Rachefeldzüge der Opfer und das 
Anprangern durch gesellschaftliche Gruppen und Medien, 
fürchte ich. Nun wird man vor allem den Journalisten kei
nesfalls verwehren dürfen, Personen öffentlich zu kritisie
ren und Politiker "peinlich an ihre Laufbahn im Sozialismus 
zu erinnern". Solche AUfklärungsarbeit dient unserem demo
kratischen Gemeinwesen und letztlich der Vertrauenswürdig
keit der politischen und gesellschaftlichen Eliten. 

Doch nicht nur mich macht besorgt, daß in der allmählich 
entgleitenden Stasi-Debatte mehr und mehr quasi-gericht
liche Funktionen usurpiert werden. Unbeschwert durch die 
Unschuldsvermutung werden fragwürdige Urkunden ausgewertet, 
Zeugenaussagen per eidesstattlicher Versicherung juristisch 
dingfest gemacht. Urteile werden gefällt - eine Aufgabe, 
die man gern den aufrechten und unbefleckten Zeitzeugen aus 
der DDR überträgt. Unversehens geht uns der Sinn für die 
"in langer historischer Entwicklung gewonnene Einsieht" 
verloren, "daß nur in einem justizförmigen Verfahren Wahr
heitsermittlung und Gerechtigkeitsfindung möglich sind" 
(Eberhard SChmidt). 

Auch wenn sieh der Rechtsstaat mit der Behandlung des Un
rechts aus der DDR-Vergangenheit schwer tut, sollten wir 
ihm das Geschäft des Schuldspruchs überlassen und nicht 
kapitulieren. Für die Einsicht gilt es zu werben, daß die 
Gerechtigkeit eines Urteils mit den Werkzeugen der Wahr
heitsfindung steht und fällt. Es gilt immer wieder deutlich 
zu machen, daß wir nichts anderes als das rechtsstaatliehe 
Instrumentarium in der Hand haben, um den Wahrheitsgehalt 
von Beweismitteln zu beurteilen und Menschen abzuurteilen. 

11. Die Grenzen der Straf justiz 

Mit Bedauern sehe ich, daß sieh angesichts der ersten 
Strafverfahren Resignation vor allem bei jenen breit macht, 
die von der Hoffnung beherrscht waren, endlich Gerechtig
keit zu finden. Es zeigt sich, daß man die tausendfachen, 
durch den Herrschaftsapparat der DDR ausgelösten Verbrechen 
und Vergehen nicht mit Hilfe des Strafrechts "bewältigen" 
kann. Ein nationales Strafrecht kann nicht mit einem 
System, einer Diktatur abrechnen. Der Rechtsstaat kann das 
"allgemeine Entlastungsbedürfnis nicht erfüllen" 
(SchorIemmer). 

So sind Überlegungen zurückzuweisen, man solle Gremien oder 
Behörden der ehemaligen DDR - wie etwa das Ministerium für 
Staatssicherheit oder das pOlitbüro der SED - als eine kri
minelle Vereinigung behandeln. Zwar hätte dies den Vorzug, 
die blOße Mitgliedschaft in einer solchen Behörde straf
rechtlich verfolgen zu können. Und man muß nur die Bücher 
von Erich Loest und Rainer Kunze gelesen haben, um zu wis
sen, daß Menschenrechtsverletzungen bei der Stasi Methode 
hatten. Gleichwohl kann diese Behörde nicht schlicht einer 
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kriminellen Vereinigung im Sinne des Strafgesetzbuches 
gleichgesetzt werden. Sie diente vornehmlich nachrichten
dienstlichen Zwecken. Ihr hauptsächlicher Zweck war es 
nicht, Straftaten zu planen und zu begehen, obwohl diese 
zum Alltag des Ministeriums für Staatssicherheit gehörten. 
Der Bestimmtheitsgrundsatz im Strafgesetzbuch verbietet, 
mit seinen Paragraphen großzügiger umzugehen. Er verbietet 
es, die Vorschrift über die kriminelle Vereinigung auf den 
im Gesetz nicht geregelten Fall einer Behörde anzuwenden, 
die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben vor Menschenrechtsver
letzungen nicht zurückschreckte, nur um die niederträchtige 
Arbeit ihrer Spitze effizienter strafrechtlich ahnden zu 
können. 

Wir müssen uns damit abfinden, daß die DDR-Regierung oder 
der Staatssicherheitsdienst nicht als kriminelle Vereini
gung beurteilt werden können und daß das von den Alliierten 
aus der Taufe gehobene Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
unserem Strafgesetzbuch fremd ist. Ich bedauere das nicht. 
Im Gegenteil. Denn wenn wir uns über das Gebot der Be
stimmtheit von Straf tatbeständen und über das Erfordernis 
des individuellen SchUldnachweises hinwegsetzen, bereiten 
wir einem pOlitisch-moralischen Fundamentalismus den Weg, 
der allmählich die totalitären Züge des Systems annimmt, 
das wir in der Vergangenheit bekämpft haben. 

Ein Exkurs 

Ein dunkles Kapitel aus der frühen Rechtsgeschichte der DDR 
sollte uns hier als Mahnung dienen. Ich meine die undiffe
renzierte, selbSt elementare Rechtsgrundsätze mißachtende 
gerichtliche Verfolgung von Militärs, Lehrern, POlizisten, 
Juristen und Journalisten in den Waldheim-Prozessen. Der 
übergroßen Mehrheit der dort im Jahre 1950 Verurteilten war 
eine strafrechtlich relevante Schuld nicht nachzuweisen. 
Sie waren gewissermaßen als Kollektivschuldige wegen ihrer 
Zugehörigkeit zu gewissen Berufsgruppen verurteilt worden; 
etwa weil sie als Militarist oder Industrieller "das Hit
ler-Regime inspiriert und unterstützt" hatten. Auch die für 
die Waldheim-Prozesse seinerzeit Verantwortlichen waren von 
dem ehrlichen Wunsche beseelt, Nazi- und Kriegsverbrechen 
schleunigst zu ahnden und das Vermächtnis von Nürnberg kon
sequent in die Tat umzusetzen. Ein Studium der Analysen und 
Berichte über diese Prozesse macht aber erschreckend deut
lich, wohin es führt, wenn man sich aus Gründen der Effi
zienz und der Beschleunigung von reChtsstaatlichen Prinzi
pien verabschiedet. 

12. Die personelle Dimension des staatlichen Gewaltmiß
brauchs 

Auch durch Strafverfahren, die die individuelle Schuld 
blOßlegen, wird zugleich Allgemeines deutlich gemacht. 
Durch Gerichtsverhandlungen wird - wie Herbert Jäger es 
einmal ausgedrückt hat - das leere, anonyme Bild der tota-
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litären Vergangenheit mit Gestalten bevölkert. Die Prozesse 
tragen - worauf Herbert Jäger treffend hingewiesen hat
dazu bei, der Täuschung zu begegnen, daß es sich bei diesem 
Regime-Unrecht um ein transpersonales Geschehen handele. 
Wir alle kennen die Redeweise, daß man nur Opfer, ja ein 
Rädchen im Getriebe eines übermächtigen Systems gewesen 
sei. Durch die Strafverfahren wird die individuelle Verant
wortlichkeit für Teilvorgänge bloßgelegt. Erst durch die 
Prozesse wird deutlich werden, daß staatlicher Gewaltmiß
brauch nicnt einfach eine Naturkatastrophe ist, sondern ein 
Mosaik aus individuellen Einzelakten verantwortlicher Indi
viduen bildet. 

Es mag sein, daß sich dabei mancher Angeklagter als sub
alterner Bürokrat erweist, der kein spezifisches Unrechts
bewußtsein aufzubringen vermag und dem der diabolische Cha
rakter des Systems gänzlich verborgen bleibt. Hannah Arendt 
hat dieses Syndrom von persönlichem Ehrgeiz, irregeleiteter 
Pflichterfüllung und einem bürokratischen Kadavergehorsam 
treffend mit dem Wort von der "Banalität des Bösen" etiket
tiert. 

Es mag schmerzen, von subalternen Schreibtischtätern und 
traurigen Greisen mißbraucht worden zu sein, die jede Ein
sicht und Bußfertigkeit vermissen lassen. Der Resozialisie
rungsgedanke mag hier fehl am Platze sein. Doch ist das 
nicht der einzige Strafzweck, den wir kennen. Die Strafe 
ist zugleich eines der Mittel, das Unwerturteil über die 
Verletzung von Rechtsgütern zum Ausdruck zu bringen und da
mit die Rechtstreue oder gar den Widerstandswillen der Be
völkerung zu stärken. 

Mit Christian Starck bin ich in der Meinung einig, daß die 
strafrechtliche Aufarbeitung des DDR-Unrechts auch für die 
Rechtskultur unseres Volkes wichtig ist. Denn es wird in 
den Strafverfahren auch darum gehen, klarzustellen, daß die 
Mitglieder einer Staatsführung nicht nach ihrem Gutdünken 
bestimmen können, was Recht und Unrecht ist. Einer solchen 
staatlichen Willkür würde Vorschub geleistet, wenn Staats- . 
oberhäupter und Regierungsmitglieder von jeder strafrecht
lichen Verantwortung für das durch ihren Herrschaftsapparat 
ausgelöste Unrecht freigestellt würden. Auch staatliche 
Herrschaft ist an Schranken gebunden, insbesondere an die 
für ein geordnetes Zusammenleben von Menschen unabdingbaren 
Grundnormen des Rechts und der Moral. 
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Herr Dr. Köhler: 

Die Tagungsbeiträge seit Dienstag Nachmittag waren aUßer
ordentlich vielfältig und komplex. Die Kernfrage "Zukunfts
gestaltung auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit" durchzog 
wie ein roter Faden all diese hochinteressanten Beiträge. 
Einige Schlagworte möchte ich noch einmal herausgreifen: 
Zunächst die Sicherheitslage - und zwar wie sie wirklich 
ist - anhand der statistisch festgestellten Zahlen auf der 
einen, aber auch die Sicherheitslage im Empfinden unserer 
Bevölkerung auf der anderen Seite. Es könnte sein, daß es 
da durchaus Diskrepanzen gibt. Die Sicherheitslage wird 
vielleicht weniger unser Gespräch bestimmen, aber sicher
lich auch von Bedeutung sein. Dann als weiteres Schlagwort 
die Situation und Leistungsfähigkeit der POlizei. Auch das 
wurde intensiv thematisiert und auch wir erachten dies als 
außerordentlich wichtig. Bedeutende Aspekte waren auch die 
heutigen Rahmenbedingungen für die polizeiliche Arbeit in 
bezug auf die rechtlichen Voraussetzungen, das pOlizeiliche 
Zusammenwirken im FÖderalismus sowie die internationalen 
Bezüge der polizeilichen Arbeit. Schließlich die Kräftebün
delung bei der Bewältigung der Sicherheitsaufgaben in Zu
sammenarbeit mit der Justiz, dem Zoll und den Nachrichten
diensten. Und last not least, wie in unserem Programm ange
kündigt, das Vorhaben der konzeptionell perspektivischen 
Aufarbeitung all dieser Fragen in einer möglichen Neuauf
lage des Programms für die Innere Sicherheit. Das Programm 
für die Innere Sicherheit aus dem Jahre 1974 ist zweifellos 
re lat iv alt und wi rd dem status quo kaum nocll gerecht. 

Wir auf dem POdium haben uns in einem Vorgespräch darauf 
geeinigt, daß jeder hier das vorträgt, was ihm aufgrund 
seiner beruflichen Perspektive als Essential am Herzen 
liegt. Sie, meine Damen und Herren, sind selbstverständlich 
auch aufgefordert, durch intensive Fragen das Geschehen und 
den Verlauf der Diskussion mitzugestalten. Zum Einstieg 
bitte ich die DiSkutanten, uns möglichst kurz eine Antwort 
auf folgende Frage zu geben: "Soll die POlizei leistungs
stärker werden und dazu mehr rechtliche Befugnisse erhal
ten?" . 

Herr Prof. Ostendorf: 

1. POlizei darf sich nicht in einen innerstaatlichen Krieg 
treiben lassen. 

- Kriege beginnen immer mit Worten. In vielfachen öffentli
chen Erklärungen - auch gerade von seiten des Bundeskri
minalamtes - ist nicht mehr die Rede von einer Straf
tatenverfolgung im Sinne des § 163 StPO, sondern es wird 
Kriminalität "bekämpft". 

- Ganz schlimm lauten einige Kommentare im Zusammenhang mit 
der DiSkussion über weitgehende Eingriffsbefugnisse zur 
Verfolgung der Organisierten Kriminalität: 
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So wird die Bundesjustizministerin als "Sicherheits
risiko" eingestuft, weil sie bestimmte Ermittlungs
methoden ablehnt. 

Wer nicht der Forderung nach weiteren Eingriffsbefug
nissen zustimmt, wird zum "Handlanger" des internatio
nalen Verbrechens abgestempelt. 

- Ein bißchen mehr Respekt vor der anderen Meinung, vor dem 
'good will' des anderen, ein bißchen mehr Hinterfragen 
der eigenen position ist gefordert. Hierbei gilt es, 
immer wieder die Gratwanderung zwischen Effizienz und 
Rechtsstaatlichkeit zu bestehen. In einem Rechtsstaat 
kann es keine "totale" Verbrechensbekämpfung geben. Wir 
können die Kriminalität in unserem Lande nicht ausrotten, 
Kriminalität ist wie Krankheit und Tod Bestandteil 
unserer Lebenswelt, auch wenn Krankheit und Tod ebenso 
heute verdrängt werden. 

2. POlizei darf berechtigte Kriminalitätsängste nicht über
steigern. 

- Die Kriminalitätsraten steigen; noch mehr steigt die Kri
minalitätsangst. Nach einer BKA-Studie haben Bundesbürger 
eine erheblich größere Angst vor Kriminalität als unsere 
Nachbarn, als die Amerikaner, Kanadier, Australier. Ob
jektiv ist die Sicherheitslage in der Bundesrepublik 
Deutschland nicht schlechter als bei den europäischen 
Nachbarn, zwn Teil gerade im Bereich der Tötungsdelikte 
besser; sie ist erheblich besser als in Nordamerika oder 
Australien. sUbjektiv sehen viele Bürger dies anders. Die 
subjektive Sicherheitslage in unserer Republik ist be
sorgniserregend, ja zum Teil dramatisch. 

- Es gilt, diese Kriminalitätsängste aufzuarbeiten. Dies 
bedeutet als erstes, dem Bürger das Gefühl zu vermitteln, 
daß seine Ängste ernstgenommen werden. Angst vor Krimina
lität kann ein größeres Übel sein als Kriminalität 
selbst. 

- Vor allem ist eine aufklärerische Berichterstattung, eine 
aufklärerische Medieninformation von seiten der Polizei, 
der Strafverfolgungsbehörde notwendig. Kriminalitätsangst 
darf nicht politisch instrumentalisiert werden. 

3. POlizei darf sieh nicht zur Übernahme von Verantwort
lichkeiten drängen lassen, die sie nicht treffen. 

In der Beschreibung dieser Plenumsdiskussion wird vom Ver
anstalter neben der Zunahme der Gewaltkriminalität sowie 
höchstgefährlicher Erscheinungsformen der Organisierten 
Kriminalität "der bedrohliche Anstieg der Rauschgifttoten" 
als neue Herausforderung bezeichnet. Dem Drogentod kann man 
mit strafrechtlichen Sanktionen nicht begegnen, er tritt 
auch im "Knast" ein; gefordert sind sozial-therapeutische 
Maßnahmen. Unsere repressive Drogenpolitik ist gescheitert. 
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Während bei uns pro Jahr über 2.000 Drogentote zu beklagen 
sind, hat die teilweise so heftig gescholtene niederlän
dische Drogenpolitik zum Ergebnis, daß dort etwa 60 Drogen
tote pro Jahr vermeldet werden. 

4. POlizei darf sich nicht ein schlechtes Image aufdrängen 
lassen. 

- Zu Minderwertigkeitskomplexen besteht keinerlei Anlaß. 
Umfragen bestätigen immer wieder, daß die POlizei in der 
Bevölkerung ein außerordentlich hohes Ansehen genießt und 
in der Ansehensskala gleich nach dem Bundesverfassungsge
richt kommt. 

- Wer sich minderwertig fühlt, wer sich minderwertig ange
sehen fühlt, wird kaum die richtige Motivation für Be
rufsausübung mitbringen, kann vor allem in Konfliktsitua
tionen überreagieren. 

5. POlizei mUß sich von Allzuständigkeiten lösen, auf 
eigentliche Aufgaben der Verbrechensverhütung sowie in 
enger Kooperation mit der Staatsanwaltschaft auf die 
Verbrechensverfolgung konzentrieren. 

- Die Strafverfolgungsorgane müssen Schwerpunkte setzen bei 
der Kriminalität, mit der die größten SChäden verursacht 
werden. Dies bedeutet umgekehrt, daß wir bei Bagatellen 
kürzertreten müssen. 

- Der Eigenschutz der Bürger mUß wieder stärker betont wer
den. Es gibt keine Allzuständigkeit des Staates für die 
Sicherheit der Bürger. Die steigende Kriminalität ist 
auch und insbesondere auf vermehrte Gelegenheit zur Kri
minalität zurückzuführen. Wenn beispielsweise die Auto
mobilkonzerne zur Sicherheit der Fahrzeuge eine Codekarte 
einführen würden, würden die meisten Pkw-Diebstähle der 
Vergangenheit angehören. 

- Der Gesetzgeber ist aufgefordert, das Strafrecht auf ele
mentare Rechtsgüterverletzungen zu begrenzen. Stattdessen 
erleben wir seit Jahren eine Kriminalisierung unserer Le
benswelten. Strafrecht wird zum Allheilmittel von Kon
flikten eingesetzt. Dieser Trend mUß umgekehrt werden. 
Die Effizienz von Strafrecht im Sinne von Verhaltens
steuerung verpufft bei übermäßigem Einsatz, die verhal
tenssteuernde Kraft wird vergeudet, wie zu viele Ver
kehrsschilder nicht nur Verwirrung stiften, sondern dazu 
führen, daß ihre Anweisungen nicht mehr ernstgenommen 
werden. 

6. In der Strafverfolgung mUß 
eingeführt werden: 'NiCht die 
Meßlatte für den Erfolg. 

ein anderes 
HÖhe der 

Erfolgsdehken 
Strafe ist die 

- Auch eingestellte Ermittlungs- und Strafverfahren können 
Erfolg im Sinne von Abschreckung und Prävention sein: Die 
Vorbereitung neuer Verbrechen wird gestört, die Durchfüh-
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rung geplanter Verbrechen aufgegeben; nach vielfachen so
zialwissenschaftlichen Untersuchungen haben die Entdek
kung der Tat und die erste pOlizeiliche Vernehmung die 
nachhaltigste Wirkung auf den Täter. 

- Rechtsstaatliche Prinzipien müssen sich gerade in Krisen
zeiten bewähren. Das Strafrecht ist nicht für Schön
wetterperioden geschaffen, in denen alle Strafgesetze be
fOlgt werden. Das Gewaltmonopol des Staates verlangt 
einen auf Notwendigkeiten begrenzten, fairen Einsatz 
- auch als Vorbild für private Konfliktlösungen. 

Resümee 

Wir in der Strafverfolgung, d. h. Polizei, Staatsanwalt
schaft und Straf justiz, dürfen keine überzogenen Erwartun
gen an uns selbst stellen; ansonsten sind Enttäuschungen 
vorprogrammiert, die kaum noch verkraftet werden können. 
Gesellschaftliche Konflikte dürfen nicht auf dem Rücken der 
Strafverfolgungsbehörden ausgetragen werden. Abgesehen von 
den konkreten Arbeitsbedingungen haben die gesellschafts
pOlitischen Rahmenbedingungen und die innere Verfassung der 
POlizei eine erheblich größere Bedeutung für polizeiliche 
Effizienz als die Verschärfung von Strafvorschriften wie 
beispielsweise des Landfriedensbruchtatbestandes. Anstelle 
einer äußeren Aufrüstung der POlizei plädiere ich für eine 
innere AUfrüstung im Sinne einer rechtsstaatlichen Krimi
nalprävention. 

Herr Dr. Mahn: 

Auf die Frage: "Soll die POlizei leistungsfähiger werden?" 
antworte iCh: "Uneingeschränkt ja!" Dies kann jedoch auf 
verschiedenen Wegen geschehen und nicht allein durch mehr 
rechtliche Kompetenzen. Wenn man Europa betrachtet, mur:~ 
sicherlich die Frage der Kompetenzerweiterung angesprochen 
werden. Ansonsten meine ich, daß nicht mehr, sondern besser 
handhabbare Gesetze schon ausreichend wären. Ich will ver
suchen zu erläutern, was aus meiner Sicht programmatisch in 
einem Programm "Innere Sicherheit" enthalten sein müßte, um 
eine leistungsfähigere POlizei zu bekommen. 

Berücksichtigt man in Europa die offenen Grenzen nach 
Westen und de facto auch nach Osten, berücksichtigt man die 
gestiegene Gewaltbereitschaft - vor allen Dingen die Ge
waltbereitschaft gegen Ausländer in den neuen Bundeslän
dern -, berücksichtigt man aber vor allem das gestiegene 
Bedrohtheitsgefühl in der Bevölkerung, hier auch vor allem 
in den neuen Bundesländern, wo wir bis vor kurzem noch 
einen POlizeistaat hatten - Herr Ostendorf hat darauf hin
gewiesen -, so ist festzustellen, daß sich ein Bedroht
heitsgefühl in einer Form ausgeprägt hat, die man sich hier 
in der Nähe des Mains kaum vorstellen kann. Dort haben 
Menschen Angst vor Kriminalität, die bei weitem keine Angst 
zu haben brauchten. Ich bin der Ansicht, daß der Staat auf 
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diese Angst auch eingehen mUß. Das Programm von 1974 führte 
aus, daß der Bürger von den Verantwortlichen klare Aussagen 
darüber erwarten kann, wie den Sicherheitsproblemen begeg
net werden soll. Er erwartet auch, daß die hierfür erfor
derlichen Maßnahmen durchgeführt werden. Dem ist nichts 
hinzuzufügen. Meine erste These lautet daher: Das Programm 
für die "Innere Sicherheit" mUß möglichst bald von den 
Innenministern des Bundes und der Länder verabschiedet wer
den. Die zweite These lautet: Jedes schnell verabschiedete 
Programm für die "Innere Sicherheit" ist besser als gar 
keins. Es kommt aus meiner Sicht nicht so sehr darauf an, 
wie die Detailregelungen in diesem Programm aussehen, son
dern ich würde es als einen Wert an sich betrachten, wenn 
die Innenminister von Bund und Ländern sich wieder einmal 
auf eine gemeinsame Grundlage, eine gemeinsame Konzeption 
verständigen würden. 

Wenn Sie sich das traurige Schauspiel vom 09. Oktober 1992, 
als die Innen- und Justizminister sich getroffen haben und 
ergebnislos auseinandergegangen sind, angeschaut haben, 
dann bleibt festzustellen, daß dies auf die Bevölkerung 
wirklich niederdrückend wirken muß. Es entsteht der Ein
druck, daß die Politik nicht in der Lage ist, die drängen
den Fragen der Bevölkerung zu beantworten bzw. die Probleme 
zu lösen. Noch einmal: Jedes schnell verabschiedete Pro
gramm ist aus meiner Sicht besser als gar keines. Diese 
Sprachlosigkeit bei der Lösung von Problemen hängt ein biß
ehen damit zusammen, daß zu Beginn der 70er Jahre die Poli
tik die Innere Sicherheit als ein Feld der politischen Aus
einandersetzung entdeckt hat. Als es darum ging, die Ab
grenzung der Individualrechte des einzelnen von dem Recht 
des Staates auf Strafverfolgung vorzunehmen oder, wenn Sie 
so wollen, auch von dem Recht der Bürger auf SChutz vor Ge
fahren durch den Staat Gebrauch zu machen, als also diese 
Antinomie entstand, wurden keine gemeinsamen Konzeptionen 
mehr entwickelt. Um es deutlich zu sagen: Wenn das Wort 
Datenschutz fiel, hörte das Nachdenken auf. 

Was mÜßte denn nun als Essentials in diesem neuen Programm 
für die "Innere SiCherheit" enthalten sein. Es geht sicher
lich um ganz neue Wege auch für die Kriminalitätsbekämp
fung. Diesen Punkt will ich jetzt gar niCht mal so sehr 
vertiefen. Wichtig wäre, daß vor allen Dingen auch ein Prä
ventionskonzept, d. h. ein Konzept zur vorbeugenden Krimi
nalitätsbekämpfung entwickelt wird. Zu diesem Bereich 
schweigt ja das Programm von 1974 vollends. Natürlich müßte 
auch auf das Europa der neuen Grenzen und die Möglichkeit 
eingegangen werden, ob und wie mit rechtlichen Maßnahmen 
der Verlust an SiCherheit ausgeglichen werden kann. Es 
müßte vor allen Dingen auch die innere Befindlichkeit der 
Polizei angesprochen werden. Wenn bei einer Umfrage in 
Nordrhein-Westfalen vom September diesen Jahres 93 % aller 
POlizisten erklären, daß sie der Meinung sind, der Staat, 
der Dienstherr, stehe in schwierigen Situationen niCht 
hinter ihnen, dann ist irgendetwas mit der Polizei, aber 
sicherlich auch mit der Politik niCht in Ordnung. Eine wei-
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tere Zäsur müßte sein, daß - jedenfalls nach meiner Mei
nung - das Gewaltmonopol bei der POlizei bleibt, d. h., nur 
die POlizei darf unmittelbaren Zwang auf den Bürger aus
üben. Das würde dann aber auch die Konsequenz haben, daß es 
private Sicherheitsdienste auf öffentlichen Straßen und 
Wegen eben nicht gäbe. Es würde auch die Konsequenz haben, 
daß nur die POlizei befugt wäre, den fließenden Verkehr an
zuhalten. Radarkontrollen durch Kommunen und das Anhalten 
von Verkehrsteilnehmern wären damit ausgeschlossen. Als 
nächstes mÜßten wir uns darüber klar werden, wieviel Poli
zei wir uns denn überhaupt leisten wollen. Das beantwortet 
auch einen Teil der Frage: "Wie leistungsfähig mUß unsere 
POlizei sein?" Ich vertrete die Ansieht, daß zuviel POlizei 
unseren Staat sicher nachhaltig verändern würde. In der da
maligen DDR gab es etwa dreimal soviel POlizisten wie im 
damaligen Westen. Einen derartigen POlizeistaat wollen wir 
hier sicherlich nicht. Wenn ich also eine Meßgröße vorgeben 
sollte, würde ich sagen, daß die derzeitige POlizeistärke 
im SChnitt um rund 15 % erhöht werden müßte, um eine Poli
zeistärke zu haben, die ungefähr der Vorstellung ent
spräche, wie sie die Innenminister 1974 in ihrem Programm 
niedergeschrieben haben. 

Damals wurde für das Verhältnis POlizist/Bürger eine Zahl 
von 1:400 angegeben. Wenn man sieh jedoch ansieht, was in 
der Zwischenzeit an weniger Arbeitszeit, an mehr Urlaub, an 
Schichtdienstausgleich in Rechnung zu stellen ist, dann ist 
die effektive Dienstzeit des einzelnen Beamten um etwa 15 % 
- das haben Experten festgestellt - gesunken. 15 % von 400 
macht 60, somit wären wir bei einer Zielzahl von 1:460. 
Nebenbei gesagt ist das eine Zielgröße, wie wir sie in 
Sachsen-Anhalt haben, ohne daß die Bevölkerung der Meinung 
wäre, wir hätten zuviel POlizei. 

Lassen Sie mich zum Schluß noch einige kleine Punkte an
sprechen, die mir am Herzen liegen, auch unter dem Ge
sichtspunkt, eine leistungsfähigere POlizei zu erhalten. 
Europa erfordert es aus meiner Sicht, daß das Kompetenz
gerangel zwischen Bund und Ländern im POlizeibereich auf
hört. Wir haben aus meiner Sicht einige "Hängepartien". 
Wenn Sie sieh EURO POL anschauen, und wenn man - wie wohl 
alle hier - der Meinung ist, daß EUROPOL auch Exekutiv
befugnisse bekommen soll, dann muß man sieh natürlich auch 
über die Zuständigkeitsabgrenzungen zwischen den Länder
pOlizeien, der Bundespolizei und EURO POL klar werden. Man 
schiebt das vor sieh her und hofft, daß das schon irgendwie 
geregelt wird. Das ist überhaupt ein Problem in der Poli
zei, daß man. die Dinge nicht regelt, wenn sie anstehen, 
sondern sie einfach nur langsam laufen läßt. Der nächste 
Punkt ist das Thema der Verbandspolizei. Da wird davon ge
sprochen, daß die Bereitschaftspolizei in den Einzeldienst 
integriert wird. Gleichzeitig sieht man natürliCh auch den 
Bund und sagt, daß der dann aber die Verbandspolizei vor
halten soll. Auch hier müssen sieh die Verantwortlichen 
darüber klar werden, wie die Kompetenzen geregelt werden 
sollen. 
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Ich meine also, es geht nicht so sehr um mehr rechtliche 
Kompetenzen, sondern es geht um etwas klarere, zum Teil 
auch einfachere rechtliche Kompetenzen. Das ist sowohl für 
die Polizei, aber auch für den Bürger von entscheidender 
Bedeutung, denn es gibt kaum noch Bürger, die die hochkom
plizierten Sicherheitsgesetze verstehen. 

Herr Dr. Schreiber: 

Das Thema unserer Diskussion ist eigentlich eines umfassen
den Vortrages würdig. Wir müssen uns zudem bewußt sein, daß 
wir die angesprochenen Probleme im Rahmen dieser Diskussion 
wegen ihrer Komplexität nur benennen und anreißen können. 
Andererseits sind sicherlich zahlreiche Aspekte bereits 
Gegenstand näherer Betrachtungen im Rahmen der Arbeits
tagung gewesen. 

Ich möchte den Versuch wagen, in 12 allgemeinen Thesen die 
mir wichtig erscheinenden Grundlagen eines künftigen Pro
gramms für die Innere Sicherheit aufzuzeigen. Ich sehe es 
nicht als meinen Auftrag an, das Programm für die Innere 
Sicherheit für die Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 
1974 zu analysieren; hierzu bietet die anschließende Dis
kussion Gelegenheit. 

Angesichts der veränderten Verhältnisse in der Bundesrepu
blikDeutschland.- ich erwähne nur die rapide steigende 
Kriminalität auch und gerade in Bereichen, die das Sicher
heitsgefühl der Bürger in besonderem Maße betreffen, den 
zunehmenden Einfluß der Organisierten Kriminalität, die 
Internationalisierung des Verbrechens, neue Möglichkeiten 
für Verbrecher durch den Grenzkontrollabbau bzw. bevorste
henden -wegfall, die zunehmenden ausländerfeindlichen Ge
walttaten und AusSChreitungen auf unseren Straßen sowie die 
Nachwuchs'gewinnungsprobleme bei den POlizeien von Bund und 
Ländern und die leeren Haushaltskassen - angesichts all 
dieser aktuellen Gegebenheiten ist es unabdingbar, alle in 
Bund und Ländern zur Verfügung stehenden personellen und 
materiellen Kräfte im Sicherheitsbereich unter Beachtung 

- rechtsstaatlicher Vorgaben 
- des Gewaltmonopols und 
- der föderativen Ordnung 

zu bündeln, möglichst effektiv einzusetzen und ergänzend 
dazu neue Wege zu gehen, um den Erhalt der Inneren Sicher
heit auch bei knapper werdenden Ressourcen gewährleisten zu 
können. Dies als allgemeine, übergreifende These. 

Die POlizei hat sieh zwar auf die genannten neuen Entwick
lungen einzustellen, sie darf jedoch nicht von dem abrük
ken, was ihre eigentliche Aufgabe ist: die Gewährleistung 
innerer Sicherheit. Auch bei knappen Ressourcen kann die 
politische Vorstellung nicht akzeptiert werden, daß es in 
jeder Gesellschaft ein Kriminalitätspotential gibt, mit dem 
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man leben muß und gegen das die POlizei erst dann einzu
schreiten hat, wenn Gewaltausübung und Kriminalität nicht 
mehr sozialverträglich sind. Auch Delikte wie Ladendieb
stahl, Schwarzfahren und Herstellen von Raubkopien dürfen 
nicht geduldet, sie müssen verfolgt werden. 

Der hohe Stellenwert der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung muß im Bewußtsein des Bürgers Selbstverständlichkeit 
sein. Freiheit und SiCherheit dürfen keine Gegensätze sein. 
Ein - vielfach verbreitetes - entsprechendes Denken hat mit 
zum Autoritätsverlust der POlizei beigetragen und ist auch 
ein Grund für eine mangelnde Attraktivität des POlizei
berufs. Wer den Kopf hinhält für den Schutz der freiheit
lichen Rechtsordnung, wer die SiCherheit der Bürger und die 
verfassungsmäßig verbürgten Freiheiten des einzelnen garan
tieren soll, will siCh nicht sagen lassen, er gefährde die 
Freiheit des Bürgers und sei eigentlich nur notwendiges 
Übel im Staatsgefüge. 

Bei der Arbeit der POlizei muß dem Sicherheitsgefühl des 
Bürgers Rechnung getragen werden. Dabei ist mehr Bürgernähe 
nötig. Der Bürger darf zum Beispiel bei Anzeigen und Mel
dungen niCht den Eindruck gewinnen, seine Anzeige sei 
sowieso zwecklos, weil die POlizei die Kriminalität nur 
verwalte, nicht aber wirksam bekämpfe. Wir brauchen mehr 
Bürgernähe durch Dezentralisierung, wie z. B. durch Poli
zeistationen und streifengehende Beamte, die Ansprechpart
ner des Bürgers sind, SiCherheit vermitteln und zugleich 
potentielle Straftäter von ihrem Tun abhalten. 

Verstärktes Augenmerk ist auf die damit angesprochenen Mög
lichkeiten der Prävention zu richten: Die POlizei hat nicht 
nur die Aufgabe, Verbrechen zu verfolgen, sondern auch 
Straftaten zu verhindern. Präventivpolizeiliche Befugnisse 
müssen verstärkt eingesetzt werden, um Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit abzuwehren. Maßnahmen wie Platzver
weisung oder Ingewahrsamnahme sollten vermehrt ergriffen 
werden, um die Begehung von Straftaten zu verhindern; sie 
können auch bei der Bekämpfung fremdenfeindlicher Gewalt
taten und der Behandlung gewaltbereiter Ansammlungen, aber 
auch bei der Bekämpfung des offenen Dealens auf Straßen und 
Plät~en, ja zum Teil vor Schulgebäuden, angewandt werden. 

Die knapper werdenden Ressourcen, die Zunahme der Organi
sierten Kriminalität und die Internationalisierung des Ver
brechens machen es notwendig, unter Beachtung der zwischen 
Bund und Ländern geteilten politischen verantwortung für 
die Innere Sicherheit und speziell der Polizeihoheit der 
Länder die Möglichkeiten, die sich aus der Kompetenzvertei
lung zwischen Bund und Ländern ergeben, optimal zu nutzen. 
Sowohl die ZentralstelIenfunktion des Bundeskriminalamtes 
als auch die Ermittlungs- und die Auftragszuständigkeit des 
Bundeskriminalamtes erlauben den Ländern eine Optimierung 
ihres kriminalpolizeilichen POlizeikräfteeinsatzes. Födera
tiv begründete Eifersüchteleien sind der Sache der Verbre
chensbekämpfung nicht dienlich. Man fragt siCh in diesem 
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Zusammenhang, warum die Länder dem Bundeskriminalamt die 
Zuständigkeit für die Strafverfoglung - nicht die vorbeu
gende Verbrechensbekärnpfung - der internationalen Geld
wäsche im Rahmen des Gewinnaufspürungsgesetzes verweigern. 
Das jüngst in Kraft getretene sogenannte Bundesgrenzschutz
Aufgabenübertragungsgesetz, das den Einsatz von BGS-Beamten 
auf Bahnhöfen und Flughäfen ermöglicht, gewährt Ent
lastungsmöglichkeiten im sChutzpolizeilichen Bereich; hier 
bleibt indessen der Ausgang des - wie es heißt "in Sorge um 
den FÖderalismus" - vorn Land Nordrhein-Westfalen eingelei
teten Verfassungsstreitverfahrens vor dem Bundesverfas
sungsgericht abzuwarten. 

Wie die gewalttätigen und fremdenfeindlichen Ausschreitun
gen der letzten Wochen gezeigt haben, kommt der Vorhaltung 
verbandsmäpig organisierter und gut ausgerüsteter Einsatz
kräfte der POlizei grundlegende Bedeutung zu. Es mutet da
her befremdlich an, daß siCh einige Bundesländer - wohl auf 
das Einsatzpotential des Bundesgrenzschutzes vertrauend
den in den BundjLänder-Verwaltungsvereinbarungen getroffe
nen Verpflichtungen entziehen WOllen, indern sie erwägen, 
ihre Bereitschaftspolizeien in die Schutzpolizeien "einzu
gliedern"; damit würden sie einen wesentlichen Beitrag zur 
Gesamtsicherheit verweigern. 

Die knappen Ressourcen optimal zu nutzen bedeutet für die 
Organisation der POlizei 

a) sämtliche Möglichkeiten der Automatisierung und Techni
sierung zu nutzen und 

b) die polizeivollzugsbeamten von vollzugsfremden Aufgaben 
zu entlasten und diese auf zusätzliche Kräfte zu verla
gern. 

Bei der Kriminalitätsbekärnpfung darf der POlizei ihre Auf
gab~ nicht erschwert werden. Die Politik ist vielmehr ge
fordert, den Sicherheitsbehörden die notwendige Unterstüt
zung zu gewähren. In diesem Sinne müssen der POlizei die 
nötigen Instrumentarien, die erforderlichen Einsatzmittel 
an die Hand gegeben werden, damit sie bei der Strafverfol
gung - hier möchte ich ein Bild gebrauchen - den Abstand 
zwischen verfolgendem POlizisten und verfolgtem Verbrecher 
verringern kann. Dies bedeutet (neben der bereits angespro
chenen optimalen technischen Ausstattung) die SChaffung der 
für eine wirkungsvolle erfolgreiche Kriminalitätsbekämpfung 
zwingend erforderlichen gesetzlichen Voraussetzungen. Dabei 
muß das zu erreichende Ziel im Mittelpunkt der Diskussion 
stehen, nicht die Mißbrauchsmöglichkeiten. Es geht niCht 
an, der POlizei die nötigen strafprozessualen Mittel vor
zuenthalten, indern von vornherein unterstellt wird, sie 
würde Mißbrauch damit betreiben können. Dies beginnt schon 
bei der Terminologie: Worte wie "Lauschangriff" suggerie
ren, der Staat begehe hier ein Unrecht, er greife den Bür
ger an. Daß es bei der pOlizeilichen Maßnahme darum geht, 
die Bürger zu schützen und die Sicherheit zu erhalten, die 
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ihm erst die freie Entfaltung ermöglicht, wird häufig ver
gessen oder verschwiegen. Dabei müssen die Normen, die Vor
gabe des verantwortungsvollen polizeilichen HandeIns sind 
und das tägliche Handwerkszeug für den pOlizisten darstel
len, für den POlizeibeamten lesbar und praktikabel sein. 
Unklare Gesetze verhindern, zumindest erschweren erfolgrei
che pOlizeiliche Arbeit und Zusammenarbeit und führen zur 
Verdrossenheit in der täglichen Praxis; wenn dann noch 
Bürokratismus hinzukommt, ist die Erfolglosigkeit program
miert. Eine Vereinheitlichung des POlizeirechts im Sinne 
des Musterentwurfsist dringend geboten. Ist es nicht an 
der Zeit, den Versuch zu unternehmen, einen neuen - den 
aktuellen Gegebenheiten Rechnung tragenden - Musterentwurf 
eines einheitlichen POlizeigesetzes zu erarbeiten? 

Das Ansehen des POlizeiberufs in der Gesellschaft und die 
Attraktivität des POlizeidienstes müssen verbessert werden. 
Um auch in Zukunft über motivierte und qualifizierte Poli
zeikräfte in erforderlicher Zahl verfügen zu können, brau
chen wir in diesem Sinne insbesondere ein attraktives Be
rufsbild der POlizei. Strukturellejlaufbahnrechtliche und 
materielle Verbesserungen sind unverzichtbar. Dem gegenwär
tigen Auseinanderlaufen des Laufbahn- und Besoldungsrechts 
im POlizeibereich auf Bundes- und Länderebene (man gräbt 
sich hier quasi gegenseitig das Wasser ab) muß unverzüglich 
Einhalt geboten werden. Für die Motivation der Polizeibeam
ten, für ihr Selbstverständnis ist es dabei unerläßlich, 
daß sie seitens der Politik und der pOlizeilichen Führungs
ebene bei korrektem Verhalten jederzeit auf Rückhalt und 
Rückendeckung gegenüber unberechtigten Angriffen vertrauen 
dürfen. 

Die vor uns stehenden Herausforderungen können nur bewäl
tigt werden, wenn es uns gelingt, die Mitverantwortung und 
Mitwirkung des Bürgers bei der Verbrechensvorbeugung und 
Verbrechensbekämpfung zu stärken. Er muß die Gewährleistung 
der Inneren Sicherheit auch als seine Aufgabe sehen. Dazu 
gehört zuallererst der Wille, das eigene Leben, die Gesund
heit und Hab und Gut durch Sicherungsmaßnahmen selbst zu 
schützen. Bei dieser EigensiCherungspfliCht kann es aber 
nicht sein Bewenden haben. Wer, wie die Verantwortlichen 
von Großveranstaltungen, die Ursache für eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung setzt, darf die 
Lasten nicht ausschließlich der Allgemeinheit aufbürden. 

Zur Mitveranwortung gehört aber auch das Engagement für den 
Schutz der Rechtsgüter sowie die Interessen der Mitmenschen 
und unseres Gemeinwesens. Solange ein Täter damit rechnen 
kann, daß bei einem Überfall Passanten wegschauen, bei 
einem Wohnungseinbruch die Nachbarn siCh still verhalten, 
bei einem beobachteten Diebstahl niemand die POlizei ruft 
und fremdenfeindliche Ausschreitungen von Schaulustigen mit 
Beifall begleitet werden, wird die Schwelle für die krimi
nelle Tat äUßerst gering sein. Der Tendenz zur Gleichgül
tigkeit muß durch eine Schärfung des Bewußtseins, nicht nur 
für die eigene SiCherheit, sondern auch für die der Mitmen-
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sehen, entgegengetreten werden. Überlegungen wie in 
Bayern - zu einem neuen bzw. wiederbelebten Sicherheitsbe
wußtsein, die auch auf die tätige Mitverantwortung des Bür
gers bei der Gewährleistung innerer Sicherheit abstellen 
(Sicherheitswacht), sind daher zu prüfen. Was im Umweltbe-
reich möglich war und ist, sollte auch in Sicherheitsfragen 
erreicht werden können. Das staatliche Gewaltmonopol darf 
dabei nicht tangiert werden. Private Sicherheitsdienste 
sind daher nur insoweit zu akzeptieren, als sie als Teil 
des Beitrages des Bürgers zur Sicherung seines oder des ihm 
anvertrauten Eigentums, also als rein präventive Maßnahme 
verstanden werden. 

Die Internationalisierung des Verbrechens macht eine ver
stärkte internationale, bi- oder mUltinationale Zusammen
~rbeit bei der Verbrechensbekämpfung notwendig. Maßnahmen, 
wie der Aufbau eines grenzüberschreitenden DV-gestützten 
Fahndungssystems - wie beispielsweise das sogenannte Schen
gener Informationssystem oder eines Europäischen Informa
tionssystems - und der Aufbau einer Europäischen Polizeibe
hörde Europol sind daher fortzuentwickeln. Große Bedeutung 
kommt jedoch auch der Zusammenarbeit direkt an der Grenze 
zu. Vereinbarungen zwischen den Bundesländern und den je
weiligen benachbarten Staaten - wie gerade in einem "28-
Punkte-Programm" zwischen den Ländern Baden-Württemberg, 
Rheinland-Pfalz und Saarland auf der einen und Frankreich 
auf der anderen Seite geschehen - bieten hier einen wesent
lichen Ansatzpunkt für eine praxisorientierte Zusammenar
beit vor Ort. In diesem Zusammenhang kommt einer abgestimm
ten polizeilichen Ausbildungsarbeit im europäischen Rahmen 
für eine erfolgreiche internationale Verbrechensbekämpfung 
eminente Bedeutung zu. Deshalb sind im Rahmen europäischer 
POlizeiarbeit bestehende und angestrebte Projekte einer Zu
sammenarbeit und Harmonisierung im Bereich der Aus- und 
Fortbildungsarbeit der POlizeien besonders zu fördern. 

Alle diese vorgetragenen Überlegungen - aber sicherlich 
auch noch viele andere - müssen einfließen in die anste
hende Überarbeitung des Programms für die Innere Sicherheit 
in der Bundesrepublik Deutschland aus dem Jahr 1974. Bei 
dieser von der Ständigen Konferenz der Inner®inister und 
-senatoren der Länder beschlossenen Überarbeitung darf es 
siCh nicht nur um die Festlegung von "Eckwerten" handeln, 
wie es angestrebt wird. Die Herausforderungen der Gegenwart 
und Zukunft machen es notwendig, eine Gesamtkonzeption zur 
Inneren SiCherheit - einschließlich des Verfassungsschut
zes - zu erarbeiten, eine Gesamtkonzeption, die es ermög
licht, die knappen Ressourcen optimal zu nutzen und die der 
nach wie vor riChtigen Feststellung des 74'er Programms 
Rechnung trägt, daß die Innere Sicherheit "ein zentrales 
Thema der politischen Gegenwart" ist. Eine wahrlich nicht 
einfache Aufgabe für die Herren Innenstaatssekretäre, die 
den entsprechenden Auftrag erhalten haben. Ich sehe den 
DiSkussionen mit Skepsis entgegen. 
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Herr Bandisch: 

Die Ausgangsfrage hat den besonderen Charme, daß sie bisher 
von allen Teilnehmern auf dem POdium gleich - nämlich be
fürwortend - beantwortet worden ist, wenngleich sich 
sicherlich hinter dieser Beantwortung sehr unterschiedliche 
Überlegungen verbergen. Auch ich antworte: Eine stärkere 
POlizei ja, aber im Rahmen der Aufgaben, Befugnisse und 
Mittel, die der gegenwärtige Gesetzeslage entsprechen, zu
mal diese weitergehen, als dies den Vorstellungen der An
wälte - insbesondere der Strafverteidiger - entspricht. 

Ich bin geladen als Vertreter der Anwaltschaft, zwar Straf
verteidiger, aber ebenso für jenen Berufsstand, der Opfern 
und auch Drittbetroffenen jener Verfahrensvorgänge bei
steht, die Innere Sicherheit gewährleisten sollen, also 
jene Beteiligte, die etwa nur vermeintliche Beschuldigte, 
Kontakt- und Begleitpersonen, Mitbewohner, Familienangehö
rige etc. sind,. kurzum Bürger, denen vorhandene oder ange
strebte Gesetze im Interesse der Inneren Sicherheit gene
rell und zur Sanktionierung strafrechtlich relevanten Fehl
verhaltens speziell Sonderopfer abverlangen, Sonderopfer 
als Einschränkung individueller Grund- und Freiheitsrechte. 
Das kennzeichnet den Spannungs rahmen , innerhalb dessen wir 
zu diSkutieren haben, vorgegeben von der Verfassung, defi
niert und ausgefüllt von der Rechtsprechung, insbesondere 
der des Bundesverfassungsgerichts, eben auch jenes mittler
weile vielfach als fehlverstandenen gescholtenen Volkszäh
lungsurteils, das die seither laufende DiSkussion über das 
Ausmaß der Eingriffsmöglichkeiten eben jener Sonderopfer 
bestimmt. 

Diese Diskussion wird aus unserer Sicht seither in zuneh
mender Weise von Vertretern der Polizei, an ihrer Spitze 
das Bundeskriminalamt, geprägt, begleitet von zugegebener
maßen hervorragenden PR-Aktvitäten, insbesondere seines 
Präsidenten. Das hat zwei Effekte: 

1. Definition der Sicherheitsbedürfnisse in der öffentli
chen Meinung; ständige Beschreibung gefährlicher Bedrohung 
von Sicherheit, transportiert von einer Sprache, die Bedro
hung signalisiert (Organisiertes Verbrechen, Krieg den Dro
gen, Kampf der internationalen Kriminalität, Versagen der 
Justiz), da der ständige Ruf nach weiteren schärferen Ge
setzen Unslcherheit und Angst in der Öffentlichkeit be
wirkt; das sind letztlich Effekte professioneller Werbung: 
Die Weckung auch nicht vorhandener Bedürfnisse. 

2. Die Beeinflussung, ja zunehmende Gestaltung von Rechts
pOlitik durch die POlizei unterstützt vorn Rückenwind ge
weckter Bedürfnisse; es entsteht in der Diskussion auch der 
Eindruck der Unersättlichkeit, was die von der POlizei ver
langten Möglichkeiten betrifft: Kaum haben Sie das OrgKG, 
schon verlangen Sie dessen Änderung und Erweiterung (großer 
Lauschangriff, norrnbrechender verdeckter Ermittler, Erwei
terung der Anwendungskataloge für die neuen Ermittlungs-
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methoden, Verschärfung von Strafnormen, Beschränkung der 
Beweisantragsrechte im Strafverfahren - letzteres gerade 
abgewehrt im Justizentlastungsgesetz, nun schon wieder in 
den 10 Sicherheitsthesen des Ministers Seiters). Es sCheint 
gute Konjunktur für all diese Verlangen nach mehr Ein
griffsmöglichkeiten zu sein, die angeblich mehr Sicherheit 
schaffen sollen. Es ist aber eine Banalität - wenn auch 
nicht die des Bösen -, daß mehr Sicherheit immer auch weni
ger Freiheit bedeutet. Ich erinnere an die mahnenden, be
eindruckenden Worte der Frau Justizministerin Limbach am 
Ende ihres Referates (sinngemäß): 

Nur in justizförmigen, maßvollen Ver
fahren liegt Garantie für die Herstel
lung und Erhaltung des Rechtsfriedens. 

Ein Zuviel an Sicherheit - auch daß ständige Verlangen da
nach - führt zu einem Zuwenig an Freiheit, die es wiederum 
ohne Risiko nicht gibt. 

Unter diesen generellen Gesichtspunkten will ich im fOlgen
den noch kurz Bedenken skizzieren, die aus Sicht der An
waltschaft bei der Beobachtung dieser Veranstaltung aufge
kommen sind: 

Zuviel Opportunität in der Zuständigkeit der POlizei 
birgt die Gefahr der Willkür. 

- Zuviel Definitionsmacht der POlizei bei der Bestimmung 
dessen, was zu verfolgen ist bei der Abgrenzung von vor
beugender Straftatenbekämpfung einerseits und repressiver 
Ermittlungstätigkeit andererseits führt zur Annexion des 
Strafverfahrens durch die POlizei und zum Verlust der 
Justizförmigkeit der Strafverfolgung. 

- Zuviel Strafrecht führt zu dessen Inflation; Strafrecht 
ist subsidiäres Mittel der Reaktionen auf gesellschaft
liche Fehlentwicklungen; inflationäres Verlangen nach 
mehr Strafrecht entwertet dieses, signalisiert Hilflosig
keit des Staates (Beispiel: Die Verschärfung des § 125 
StGB um den Tatbestand des § 113 OWiG - keine Entfernung 
nach dreimaliger Aufforderung durch die POlizei - soll 
die Bereitschaft zu entschiedenem Handeln signalisieren, 
benutzt also Strafrecht zum Setzen zweifelhafter Symbole, 
obwohl die Diskussion darüber früher längst geführt und 
auch gerade von maßgeblichen Vertretern der POlizei die 
Verschärfung des § 125 StGB abgelehnt worden ist, weil 
die Strafverfolgung nach Überzeugung aller Praktiker 
nicht durchsetzbar war; ähnlich ist das Verlangen nach 
Erweiterung der Untersuchungshaftgründe in § 112a StPO zu 
beurteilen, zumal in ihm bereits § 125a StPO aufgeführt 
ist!). 

Strafrecht ist nicht für den jeweils heutigen Tag geschaf
fen, ist Sicherheitsbestandteil unserer Rechtsordnung und 
-kultur und muß - soweit jeweils in einzelnen Tatbeständen 
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als erforderlich erkannt - sichere Größe sein, an der nicht 
ständig in populistischer und aktionistischer Weise herum
manipuliert werden darf. Es bedarf auch keiner weiteren 
Befugnisse der POlizei über die ihr jetzt zur Verfügung 
stehenden gesetzlichen Möglichkeiten hinaus. Sie ist in der 
Lage, bei ausreichender personeller und sachlicher Ausstat
tung ihre Aufgaben mit den vorhandenen gesetzlichen Mög
lichkeiten zu erfüllen, erfüllt sie auch; dort wo das nicht 
geschehen ist, handelt es sich um Einzelerscheinungen, die 
keinen Mangel im System offenlegen. 

Herr Kohl: 

Nach meinem Eindruck, und ich bin mir bewußt, daß dies eine 
provozierende These darstellt, vollzieht sich gegenwärtig 
in Deutschland nach der außenpolitischen Abrüstung die 
innenpolitische Aufrüstung. Sie wird zumindest publi
zistisch vorzubereiten versucht. Kaum ein Tag vergeht, an 
dem nicht von prominenter politischer oder polizeilicher 
Seite auf die steigende Bedrohung der Inneren Sicherheit 
durch die "Organisierte Kriminalität" hingewiesen und eine 
Ergänzung des polizeilichen Instrumentariums für ihre Be
kämpfung gefordert wird. 

Herausragende Beispiele dafür sind der "Lauschangriff", der 
"Einsatz technischer Mittel" in Wohnungen also, und die 
"milieubedingten Straftaten" verdeckter Ermittler, die auf 
Wunsch des Präsidenten des Bundeskriminalarntes, Hans-Ludwig 
Zachert, "begrenzte Regelverletzungen" genannt werden soll
ten. Begründet werden die Forderungen nach Erweiterung der 
polizeilichen Befugnisse mit einer vor 'allem aus dem Süden 
(Mafia) und Osten (GUS-Republiken und Osteuropa) drohenden 
"Gefahr". Zugleich wird beklagt, daß der im vergangenen 
Jahrzehnt entwickelte Datenschutzgedanke die Ermittlungs
tätigkeit der POlizei massiv behindere. Angestrebt wird 
sChließlich eine veränderte Rolle der POlizei als "Intelli
gence-Agency", in der sie sich zunehmend als "Lagebeurtei
lungs-" und POlitikberatungs-"Instrument profilieren will 
- ähnliche Gedanken hegt der Verfassungsschutz. 

Diese Diskussion, die beim Beispiel des "Lauschangriffs" 
eine Verfassungsänderung (Artikel 13 GG) notwendig machen 
würde, findet parallel zur Debatte um die Notwendigkeit 
anderer gravierender Verfassungsänderungen statt, beim 
Grundrecht auf Asyl und der Rechtswegegarantie (Artikel 16 
und 19 GG). Beide Grundrechte sollen nach Meinung promi
nenter Politiker in ihrem Wesensgehalt eingeschränkt, für 
bestimmte Gruppen sogar aufgehoben werden. 

Eine Merkwürdigkeit ist dabei zu beobachten: Wer die Ver
fassung bewahren will, muß sich rechtfertigen, wer sie 
ändern will, hat die Zustimmung allerhöchster Stellen 
sicher. Wann eigentlich sind diesen höchsten Stellen be
stimmte Presseorgange zu vorlaut, reißeriscll oder gewalt
fördernd, weshalb eine Änderung von Artikel 5 GG zu erwägen 
wäre? Der Phantasie sind kaum Grenzen gesetzt. 
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Die Parallelität der Diskussion um die Innere Sicherheit in 
Deutschland ist aber zugle~ch gekennzeichnet durch das Auf
treten ,eines mörderischen Rechtsextremismus, dem in diesem 
Jahr elf Menschen zum Opfer fielen und 800 zum Teil lebens
gefährlich verletzt wurden. Zu diesem "Phänomen" verweisen 
Bundeskriminalamt, Bundesanwaltschaft und Verfassungsschutz 
übereinstimmend auf fehlende Rechtsgrundlagen bzw. Tat
bestandsmerkmale (129 bzw. 129a StGB). Es handelt sich dem
nach um "normale" Kriminalität. 

Ist sie dies wirklich? Und was folgt - für die Innere 
Sicherheit und die Arbeit der POlizei - aus der Erkenntnis 
des Verfassungsschutzes, wonach die RAF zu keinem Zeitpunkt 
die Unterstützung der Bevölkerungsmehrheit hatte, während 
sich die Brandsatzwerfer des Beifalls sicher sein können? 
Die POlizei kann damit nicht alleine fertig werden. Hermann 
Lutz, der GdP-Vorsitzende, hat vollkommen zu Recht festge
stellt, daß man "Ausländerfreundlichkeit nicht in die Köpfe 
der Menschen prügeln kann". 

Ich beklige deshalb - ohne neue Gesetze oder Eingriffsmög
lichkeiten zu fordern - die fehlende Phantasie und Ent
schlußkraft der Politik und der Justiz, mit den Rechts
extremisten ähnlich entschieden umzugehen wie einst mit der 
RAF. Wenn die öffentliche Diskussion über die Innere 
Sicherheit derzeit - wie geschildert - unter den Experten 
über die Bedrohung durch das "Organisierte Verbrechen" ge
führt wird und nicht über die AnSChläge von rechts, dann 
stimmen in diesem Land die Maßstäbe nicht mehr. 

Der Schriftsteller Ralf Giordano sagte dieser Tage in einem 
Rundfunkinterview, als er nach der unterschiedlichen Reak
tion auf RAF damals und ReChtsextremisten heute gefragt 
wurde: "Die RAF-Leute, darin waren siCh alle einig, waren 
die Feinde der Gesellschaft, die Rechtsradikalen von heute 
sind wie die ungezogene Verwandtschaft, denen man schon 
besseres Benehmen beibringen wird." Bagatellisierung, Kana
lisierung, "Appeasement" sind die Stichworte, die dieses 
von Giordano beklagte Verhalten kennzeichnen. Dazu zähle 
ich, daß führende Repräsentanten unseres Staates noch immer 
nicht die Ungeheuerlichkeit der Taten, sondern nur den 
"außenpolitischen Schaden" verurteilen, der durch diese 
Aktion entsteht. 

Die Brandsatzwerfer wollen tatsäChlich eine andere Repu
blik. Sie wollen ein Deutschland nur für die Deutschen, 
einen autoritären, spießigen Obrigkeitsstaat und damit 
einen anderen Staat als denjenigen, den ich - durchaus kri
tisch - sChätzen gelernt habe. 

Zum Abschluß noch eine (provozierende) Bemerkung zu der vom 
Präsidenten des Bundeskriminalamtes gern benutzten Argumen
tation, die von ihm geforderten erweiterten pOlizeibefug
nisse stellten auch deshalb keine Gefahr für diesen Rechts
staat dar, weil sie in anderen westlichen Staaten, an deren 
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demokratischer Verfaßtheit kein Zweifel bestehe, üblich 
seien. Dies ist so richtig wie die Feststellung, daß in 
einigen US-Bundesstaaten, an deren demokratischer Verfaßt
heit ebenfalls kein Zweifel besteht, die Todesstrafe ver
hängt und vOllstreckt wird. Auch der neugewählte US-Präsi
dent, dem Hans-Ludwig Zachert gewiß nicht demokratische 
Tugendhaftigkeit abspricht, hat als Gouverneur Exekutionen 
befürwortet. Und dennoch wird sich der Präsident des Bun
deskriminalamtes nicht für die Einführung der TOdesstrafe 
einsetzen. 
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Strategische Konzepte für die POlizei 
Perspektive eines Programms für die Innere Sicherheit 

- Zusammenfassung der DiSkussion -

Die DiSkussion knüpfte an 12 allgemeine Thesen an, die die 
Grundlagen eines Programms für die Innere Sicherheit skiz
zierten. Darin wurden u. a. angesprochen: 

Effizienzsteigerung im personellen und im materiellen Be
reich 

- Strafverfolgung kleinerer Delikte 

- Steigerung des Sicherheitsgefühls des Bürgers durch er
höhte Visibilität der POlizei 

- Verstärkung von Präventionsmaßnahmen 

- Kompetenzregelungen zwischen Bund und Ländern 

Die Diskussionsteilnehmer waren sich darüber einig, daß die 
Zukunftsgestaltung auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit 
einen zentralen Stellenwert einnimmt. Als Ausgangsbasis für 
Überlegungen zur Aufrechterhaltung der Inneren Sicherheit 
sollte die derzeitige Sicherheitslage dienen, die einer
seits anhand von statistischem Material feststellbar ist, 
andererseits in dem Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zum 
Ausdruck kommt. Darüber hinaus sollte eine Analyse der der
zeitigen Situation der POlizei, die rechtlichen Vorausset
zungen und Rahmenbedingungen sowie die föderale und inter
nationale Zusammenarbeit und die Kooperation zwischen Poli
zei, Justiz und anderen Verwaltungsbehörden in die Diskus
sion über eine Planung der zukünftigen Inneren Sicherheit 
einbezogen werden. Als Problemstellung wurde die Frage for
mUliert "Soll die POlizei leistungstärker werden und dazu 
mehr rechtliche Befugnisse erhalten?" und betont, daß das 
Thema "Innere Sicherheit" z. Z. ein breites Interesse so
wohl in der Bevölkerung als auch in der Politik findet. 

Bei dem ersten Diskussionspunkt war man sehr unterschiedli
cher Meinung darüber, ob mehr Sicherheit, hergestellt durch 
eine Erweiterung der Befugnisse der Polizei, zu einer all
gemeinen Einschränkung bürgerlicher Freiheit führe oder ob 
eine solche Erweiterung insbesondere den sozial Schwachen 
Nutzen bringe. Auf die Organisierte Kriminalität bezogen 
stellte sich die Frage, was einen Rechtsstaat mehr gefähr
de: die Erweiterung der rechtlichen Befugnisse, die die 
POlizei zur Bekämpfung der Organisierten Kriminalität benö
tigt, oder die sich mangels effektiver präventiver Bekämp
fungsmöglichkeiten verfestigte Organisierte Kriminalität 
selbst. Dabei erörterte man die problematik einer Verlet-
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zung der Grundrechte. In diesem Zusammenhang wurde außerdem 
darauf hingewiesen, daß in den letzten 10 bis 20 Jahren 
zwar eine quantitative Zunahme sowie eine qualitative Ver
änderung der Organisierten Kriminalität stattgefunden 
haben, daß aber in der Bundesrepublik Deutschland derzeit 
keine mafiaähnlichen Strukturen wie in Italien bestehen und 
daß die Justiz nicht unterwandert ist. Kontroverse Meinun
gen gab es bezüglich der repressiven Drogenpolitik, die von 
einigen als gescheitert, von anderen weiterhin als ein 
wirksames Bekämpfungsmittel des Drogenkonsums betrachtet 
wurde. 

Die Forderung nach mehr rechtlichen Befugnissen für die 
POlizei begründete man u.a. damit, daß die POlizei unter 
dem Erfolgszwang der Verbrechensaufklärung stehe und nur 
aufgrund hinreichender Befugnisse wirkungsvoll für die In
nere Sicherheit tätig werden könne. Demgegenüber wurde die 
Meinung vertreten, daß dem Unsicherheitsgefühl nicht mit 
der Erweiterung rechtlicher Kompetenzen im Bereich der 
pOlizeilichen Arbeit entgegengewirkt werden könne. Das 
könnte nur durch eine größere Visibilität der POlizei auf 
der Straße erreicht werden. 

Für die Bereiche Organisierte Kriminalität und Rechtsextre
mismus kam der Vorschlag, die derzeitigen Rechtsgrundlagen 
zunächst voll auszuschöpfen, bevor eine Erweiterung recht
licher Rahmenbedingungen für die POlizei gefordert wird. 

Was die Rolle der Justiz im Hinblick auf die Problematik 
Innere Sicherheit angeht, so gab es Übereinstinunung dar
über, daß für viele Deliktbereiche sowohl von der Bevölke
rung als auch von der POlizei härtere Sanktionen erwartet 
werden. Von einigen Diskussionsteilnehmern wurde beklagt, 
daß gesetzliche Strafandrohungen nicht umgesetzt werden, 
sondern daß der Strafprozeßordnung folgend, z. B. im Be
reich des Jugendstrafverfahrens jeweils 50 % der Verfahren 
nach Opportunitätsgesichtspunkten eingestellt werden. Dies 
führe einerseits zur Verunsicherung der Bevölkerung und 
andererseits zu Frustrationen bei den Polizeibeamten, die 
in vielen Fällen vorhersehen könnten, daß ihre Ermittlungen 
nicht lohnen, da die Staatsanwaltschaft das Verfahren ein
stellen wird. 

Ergänzend wurde darauf hingewiesen, daß in den vergangenen 
Jahren zunehmend Verantwortlichkeiten und Probleme auf die 
POlizei abgeladen worden sind, die auf politischer Ebene 
hätten ausgetragen werden müssen. Auch dies habe zu Unmut 
innerhalb der POlizei geführt. 
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Verabschiedung 

Hans-Ludwig Zachert 

Zunächst mein besonderer Dank an die Diskutanten. Ihre Aus
führungen werden sicher noch Anlaß für weitere vielfältige 
Diskussionen bieten. "Standortbestinunung und perspektiven 
der pOlizeilichen Verbrechensbekämpfung" war die Thematik 
dieser Arbeitstagung. Als wir vor rund 70 Stunden begonnen 
haben, über dieses komplexe Thema zu sprechen, hatten wir 
den Eindruck, es mit Puzzleteilen zu tun zu haben. Diese 
haben sich, wie ich meine, zwischenzeitlich zu einem Ge
samtbild zusammengefügt. 

Drei große Sachkomplexe sind herauszustellen: 

Erstens haben wir einzelne Kriminalitätsphänomene darge
stellt, Stichworte sind u. a. die "Organisierte Kriminali
tät" mit den damit verbundenen rechtlichen Aspekten, die 
"Massenkriminalität" sowie die "Drogenkriminalität" .. Wir 
haben zweitens die Bedürfnisse der Sicherheitsbehörden dar
gestellt. Dabei wurden vor allem organisatorische Fragen 
beleuchtet. Schließlich ging es um die gesellschaftlichen 
und rechtlichen Rahmenbedingungen. 

Bei dieser sehr freimütigen Aussprache, in vielen Punkten 
für die POlizei von großer Bedeutung, war eine Abstinenz 
der Politik festzustellen. Zahlreich hatten sich Politiker 
zu dieser Veranstaltung angemeldet. Doch offenbar sCheint 
die POlizei das schlechte Gewissen der Politiker zu sein. 
Ich bedaure das zutiefst, denn ich denke, daß eine Vielzahl 
von Impulsen, Anregungen und Nöten, die wir hier angespro
chen haben, dann zu Gehör gekonunen wären. Die Innere 
Sicherheit und damit die Kriminalitätsbekämpfung nehmen ja 
durchaus einen sehr hohen pOlitischen Stellenwert ein. 

Den Vortrag von Frau Professor Limbach möchte ich im Rück
blick besonders hervorheben. Ihre Darstellung eines Pro
blems von historischer Dimension war beeindruckend. 

Der Datenschutz wurde ebenfalls angesprochen. Ich möchte 
deshalb hier auf einen Brief von Frau Dr. Leuze eingehen. 
Frau Dr. Leuze setzt ja mit einem überfeinerten Datenschutz 
Maßstäbe in der Republik. Sie weist mich auf den Beschluß 
über den Einsatz technischer Mittel hin, den sie ausdrück
lich als "Lauschangriff" bezeichnet. Sie wünscht eine Ein
schränkung unter Beachtung des Artikels 13 GG und schreibt 
wörtlich, "bei den künftigen Vorgehen möge ich das berück
sichtigen". Ich halte das für unqualifiziert. Frau Dr. Leu
ze unterstellt, daß wir bereits rechtswidrigerweise diese 
Lauschangriffe praktizieren. Ich denke, wir sollten das 
Klima nicht unnötig belasten. Die Austarierung des Daten
schutzes zu einem Überrecht wollen wir so nicht akzeptie
ren. Jedenfalls habe ich Ihre Beiträge so verstanden. 
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Gegenstand der zum Abschluß geführten Diskussion und zu
gleich der rote Faden der gesamten Veranstaltung war die 
Suche nach Eckpunkten für ein strategisches Programm "Inne
re Sicherheit". Dieses Konzept soll nicht unter Kurzatmig
keit leiden. Viele Beiträge gaben wertvolle Denkanstöße, 
doch konnten bis ins Jahr 2000 reichende Vorstellungen noch 
nicht eindeutig und klar herausgearbeitet werden. In den 
Statements wurde über Befindlichkeiten und Positionen ge
sprochen, die die POlizei zwar mit Interesse zur Kenntnis 
nimmt, die aber nicht so sehr zur Weiterführung der Strate
gie geführt haben. 

Während der Diskussionsrunde wurde der Entkriminalisierung 
das Wort geredet und fallbeispielhaft § 142 StGB angeführt. 
Ich stimme zu, daß dieser Paragraph antiquiert ist und 
nicht der Praxis entspricht. Daran aber eine Debatte über 
Entkriminalisierung anzuknüpfen, halte ich für gefährlich. 
Sie ist meiner Ansicht nach auch sehr problematisch mit 
Blickrichtung auf das große Feld der Drogenpolitik. Dann 
mÜßte man zumindest erwägen dürfen - ich sage das jetzt 
ganz vorsichtig -, ob man nicht vielleicht auch das Netz
werk des Datenschutzes bzw. der breitgefaßten spezifischen 
Datenschutzregelungen etwas entwirren sollte. Es kann nicht 
angängig sein, daß wir auf der einen Seite eine Entkrimina
lisierung und auf der anderen Seite eine immer stärkere 
Vernetzung und Regelungsdichte des Datenschutzes herbeifüh
ren. Damit ist der Praxis sicherlich nicht geholfen. Sie 
haben weiter von Angst bzw. Angstschüren gesprochen. Dieses 
Stichwort wurde auch von Herrn Kohl und Herrn Bandisch auf
gegriffen. Ich möchte dazu folgendes sagen: Angst scheint 
bei uns ein kulturspezifisches Phänomen zu sein. Wir haben 
Angst vor Kriminalität, wir haben Angst vor Umweltschäden 
und deren Folgen, und wir haben große Angst vor Ausländern 
- wie dies die letzten Ereignisse in der Republik offenkun
dig bestätigen. Das sind doch Phänomene, die nicht von der 
POlizei herbeigeführt worden sind, nur weil sie die Reali
täten schildert. Der deutsche Bürger ist nun einmal sensi
bel und neigt vielleicht auch zur empfindungsmäßigen Über
höhung. Wenn ich die Realität schildere, setze ich mich im
mer der Gefahr des Vorwurfs aus, ich betreibe Panikmache 
oder polemisiere, doch kann ich jede meiner Äußerungen be
legen. 

Will man denn eine sprach~ose POlizei? Wir sind ständig in 
der Position, uns in der Offentlichkeit verteidigen zu müs
sen! Sollen wir schweigen und uns dann dem Vorwurf ausge
setzt sehen, wir hätten die Entwicklung verschlafen? Ich 
bin der Meinung, daß wir hier den richtigen Weg beschrei
ten. Wir fordern Instrumente, die einen beachtlichen Ein
griff in die Freiheitsrechte des Bürgers darstellen; also 
müssen wir dem Bürger auch plausibel machen, warum wir die
se Instrumente fordern. Wir wollen ja gerade einem schlech
ten Image der POlizei in der Öffentlichkeit entgegenwirken. 
Es muß Offenheit herrschen! Die POlizei muß die Möglichkeit 
haben zu sagen, daß es bei dem Gesetz über den Einsatz 
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elektronischer Mittel noch Defizite gibt und hierzu ent
sprechende Hinweise zu geben. Es wäre schlimm, wenn hier 
die Freiheit zur Meinungsäußerung beschnitten würde. Jede 
Maßnahme der Kriminalitätsbekämpfung ist auch ein Stück Si
cherheitspolitik oder ein Stück Rechtspolitik. Wir bewegen 
uns auf einem sehr, sehr schmalen Grat, aber wir sind nicht 
unersättlich in der Forderung nach Instrumentarien. Wenn 
die Parlamentarier ein Gesetz beschließen, dann wird dieses 
Gesetz durch das BKA selbstverständlich nach Buchstaben und 
Geist befolgtl Aber dann soll man auch mit aller Offenheit 
sagen, daß bestimmte Formen der Kriminalität mit dem zur 
Verfügung stehenden Instrumentarium nicht aufklärbar sind. 
Dann muß die Gesellschaft auch hinnehmen, mit einem spezi
fischen Phänomen konfrontiert zu sein, in dessen konspira
tive Kommunikationsnetze wir eben nicht eindringen können. 
Ich habe mich in dieser Hinsicht vielfach mit meinen Kolle
gen in den Bundesländern abgestimmt, so daß ich nicht nur 
'pro domo' rede. 

Auch andere Probleme wurden hier angesprochen. Ich höre 
oft, daß die repressive Drogenpolitik versagt habe. Herr 
Bandisch hat aufgezeigt, daß das Strafrecht und die daraus 
folgenden Ermittlungen der POlizei sekundäre Aufgaben sind. 
Man muß aber sagen, daß bei den primäraufgaben, also im Be
reich der Sozial- und Gesundheitspolitik, defizitäre Ent
wicklungen zu verzeichnen sind, bevor man die Sekundärauf
gaben als gescheitert apostrophiert. Die primäraufgaben 
liegen vor der Repression und sind Prävention im engeren 
Sinne. 

Schließlich komme ich auf die Darstellung der "Innenpoliti
schen Aufrüstung" und des "Abbaus von Grundrechten" zu 
sprechen. Momentan sind die Artikel 13 und 16 des Grundge
setzes in der Debatte. Aber wir können nicht, während sich 
vor dem Hintergrund der West integration und der Öffnung eu
ropäischer Grenzen Kriminalität entwickelt, in der Diskus
sion innehalten und die Möglichkeiten des Einsatzes techni
scher Mittel ignorieren. Notwendige fachliche Diskussionen 
aufgrund äußerer Entwicklungen dürfen nicht zugunsten des 
Zeitgeistes unterbleiben. 

"Gesetze für die Zukunft", das ist ein wichtiges Stichwort. 
Wir wollen in der Tat keine Gesetze, die Maßnahmegesetze 
sind. Wir haben - das will ich nicht verhehlen - in den 
70er Jahren, als der anarchistische Terror seinen Höhepunkt 
hatte, in sehr kurzer Zeit Gesetze geschaffen, die von an
derer Seite als Maßnahmegesetze bezeichnet wurden. Gerade 
das wollen wir ja nicht! Wir befinden uns seit einern drei
viertel Jahr im Gespräch über das Gesetz zur Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität. Es lag nicht an der Polizei, 
daß es so lange gedauert hat, ehe das jetzige OrgKG - al
lerdings in außerordentlich kupierter Form - herausgekommen 
ist. Wir hoffen, daß mit den Nachbesserungen, die wir wün
schen, ein Gesetz für die Zukunft geschaffen werden kann, 
denn wir haben es bereits in schlimmer Form mit dem Phäno
men der Organisierten' Kriminalität in all seinen Veräste-
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lungen zu tun. Die POlizei sieht sieh nicht mehr nur in der 
VOllstreckerrolle. Wir sind zwar Vollzugsbeamte und damit 
VOllstrecker der Gesetze. Aber wir sind auch eine Einrich
tung, die ein Erkenntnisprivileg für die Einsieht indie 
Defekte der Gesellschaft, nämlich die Kriminalität, hat. 
Und da haben wir, so meine ich, auch ein Gestaltungsrecht 
und können unsere Meinung äUßern, auch gegebenenfalls zu 
rechtspolitischen und sicherheitspolitischen Aspekten. 

Es ist üblich, am Ende der Arbeitstagung einen Ausblick auf 
die mögliche Thematik der nächsten Veranstaltung ZU geben. 
Ein Thema könnte die Umweltkriminalität sein, ein weiteres 
die Entwicklung der Fremdenfeindlichkeit und der Gewalt, 
auch im internationalen Rahmen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe mich bei 
Ihnen als sehr fachkundigem und auch diskussionsfreudigem 
Publikum zu bedanken. Besonders möchte ich den Diskutanten 
danken, die sehr viele Denkanstöße gegeben haben. Das wird 
uns Gelegenheit geben zur weiteren Aufbereitung. SChließ
lich richte ich meinen Dank auch an meine Mitarbeiter, die 
diese Veranstaltung vorbereitet und für einen reibungslosen 
Ablauf gesorgt haben. 

In der Hoffnung, Sie im nächsten Jahr hier wieder begrüßen 
zu können, verabschiede ich Sie und bedanke mich für Ihr 
Kommen. 
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Bandisch, Günter 

Rechtsanwalt und Notar in Bremen (seit 1971); Mitglied des 
Vorstandes und Präsidiums des Deutschen Anwaltvereins, Vor
sitzender des Strafrechtsausschusses und Mitglied des ge
schäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Straf
recht des Deutschen Anwaltvereins. Studium der Rechtswis
senschaft an den Universitäten Hamburg und Heide1berg; da
nach Referendarzeit im Oberlandesgerichtsbezirk Bremen; 
1963 zweites Staatsexamen. 1963 - 1970 Richter, überwiegend 
am Landgericht Bremen. Lehr- und prüfungstätigkeit an der 
Universität Bremen. 

W-2800 Bremen 1, Hollerallee 73 

Dommaschk, Detlef 

Polizeipräsident in Hannover (seit 1987); davor 
(1976 - 1987) POlizeipräsident in Braunschweig. Studium der 
Rechtswissenschaft in München; 1962 erst-e juristische 
Staatsprüfung; 1967, nach einjährigem Auslandsstudium in 
Paris, Große Juristische Staatsprüfung in Celle. 
1973 - 1976 Tätigkeiten in verschiedenen Bereichen auf kom
munaler Ebene sowie in der niedersächsischen Landesverwal
tung, u. a. als Leiter zahlreicher Dezernate bei der Be
zirksregierung Hannover und als Referent im niedersäch
sischen Innenministerium. 

W-3000 Hannover 1, Hardenbergstraße 1 

Forster, Gerhard 

Leitender Ministerialrat und Personalreferent des Bayeri
schen Staatsministeriums des Innern (seit 1990); davor 
(1989 - 1990) Vizepräsident des Bayerischen Landesamtes für 
Verfassungsschutz. Nach juristischem Staatsexamen 1971 Ein
tritt in die Allgemeine Innere Verwaltung in Bayern. 
1979 - 1982 Sicherheitsreferent der Regierung von Ober
bayern; 1982 - 1989 stellvertretender Leiter des Baye
rischen Landeskriminalamtes. In dieser Zeit Mitglied der 
Projektleitung für das Kriminalpolizeiliche Vorbeugungspro
gramm sowie Vorsitzender der Kommission Vorbeugende Krimi
nalitätsbekämpfung der AG Kripo. 

W-8000 München 22, Odeonsplatz 3 

*) Stand November 1992 

255 



Hoffmann, Wolfhard 

Polizeipräsident von Wiesbaden (seit 1991). 1975 - 1976 
stellvertretender Inspektionsleiter und Leiter der zentra
len DOkumentation und Beweissicherung im Polizeipräsidium 
Frankfurt/Main. 1976 - 1982 Leiter verschiedener Abteilun
gen der Hessischen Polizeischule. Lehraufträge in der Kom
missarsausbildung und an der Fachhochschule - Fachbereich 
POlizei - sowie Leitung der Fachgruppe Führungslehre an der 
Hessischen Polizeischule. 1982 - 1991 Tätigkeit im Hessi
schen Ministerium des Innern - POlizeiabteilung -, Vertre
ter des Direktors der Hessischen SChutzpolizei und Beförde
rung zum Leitenden POlizeidirektor (1990). 

W-6200 Wiesbaden, Friedrichstraße 25 

Kaiser, Günther, Prof. Dr. jur. Dr. h.c.mult. 

Direktor des Max-PlanCk-Instituts für ausländisches und in
ternationales Strafrecht in Freiburg und Professor für 
Strafrecht und Kriminologie an den Universitäten Freiburg 
und Zürich. Präsident der Neuen Kriminologischen Gesell
schaft und Deutsches Mitglied des Europäischen Ausschusses 
zur Verhinderung von FOlter und unmenschlicher oder ernied
rigender Behandlung oder Strafe des Europarates. Veröffent
lichungen auf den Gebieten der Kriminologie, des Jugend
strafrechts, des Strafvollzuges und der KriminalpOlitik. 

W-7800 Freiburg, Günterstalstraße 73 

Köhler, Gerhard, Dr. jur. 

Vizepräsident des BKA (seit 1990); zuvor (ab 1987) Leiter 
der Hauptabteilung Meckenheim mit den Abteilungen Staats
schutz, Personenschutz und Technische Dienste. Von 
1966 - 1987 im Bundesministerium des Innern; ab 1971 Refe
rent im Referat für kriminalpolizeiliche Angelegenheiten, 
dort maßgeblich beteiligt an der Erstellung eines Programms 
zur Modernisierung der Verbrechensbekämpfung, insbesondere 
im Bereich der Rauschgiftkriminalität; von 1973 - 1987 Lei
ter verschiedener Referate, darunter die Referate "Luft
sicherheit", "Verfassungsschutzangelegenheiten" und "Grund
satzangelegenheiten des Bundesgrenzschutzes". 

W-6200 Wiesbaden, Thaerstraße 11 
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Kohl, Hans-Helmut 

"Politischer Reporter" der Zentraldirektion der "Frankfur
ter Rundschau" in FrankfurtjMain (seit 1987); zuvor eben
dort (ab 1976) tätig als Reporter und Korrespondent für 
Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland. Ausbildung an der 
Deutschen Journalistenschule in München; danach Tätigkeiten 
als freier Journalist. 1989 Wandel der zunächst innenpoli
tischen in eine außenpolitische Orientierung angesichts der 
Entwicklung in Osteuropa und Ostdeutschland. 

W-6000 FrankfurtjMain I, Große Eschenheimer Straße 16 - 18 

Lehnert, Gregor 

Leiter des im Rahmen der Strukturreform neugeschaffenen 
Landeskriminalamtes des Saarlandes (seit April 1992); zuvor 
(von Januar 1991 bis Januar 1992) in Personalunion Leiter 
des Gemeinsamen Landeskriminalamtes der fünf neuen Bundes
länder in Berlin. 1972 Eintritt in die POlizei des Saarlan
des; anschließend Tätigkeiten in verschiedenen kriminal
pOlizeilichen Bereichen sowie Leiter des Kriminalpolizei
amtes des Saarlandes (seit 1986). 

W-6600 Saarbrücken, Graf-Johann-Straße 25 - 29 

Limbach, Jutta, Prof. Dr. jur. 

Senatorin für Justiz des Landes Berlin (seit 1989); zuvor 
(ab 1972) Professorin für Rechtswissenschaft an der Freien 
Universität Berlin mit Lehrbefugnis für die Fächer Bürger
liches Recht, Wirtschafts- und Handelsrecht und Rechts
soziologie. 

W-IOOO Berlin 62, Salzburger Straße 21 - 25 

Lintner, Eduard 

Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des 
Innern (seit 1991) und in dieser Funktion durch Beschluß 
des Bundeskabinetts vom 27.08.92 zum Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung bestellt. Studium der Rechtswissenschaft an 
der Universität Würzburg, 1973 zweite juristische Staats
prüfung. 1974 - 1976 Regierungsrat bei der Inneren Verwal
tung des Freistaates Bayern. Seit 1981 Rechtsanwalt in Bad 
Neustadt a. d. S. Mitglied des Deutschen Bundestages seit 
1976. 1982 - 1990 Vorsitzender der Arbeitsgruppe Deutsch
landpolitik und Ber1infragen der CDUjCSU-Fraktion. 

W-5300 Bonn I, Graurheindorfer Straße 198 
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Lutz, Hermann 

Bundesvorsitzender der Gewerkschaft der POlizei (seit 
1986). 1957 Eintritt in die pOlizei; danach Kommissarsaus
bildung. Erlangung des Verwaltungsdiploms sowie 1973/74 
POlizeiratsausbildung. 1960 - 1963 Vorstandsmitglied in der 
Gewerkschaft auf Kreisgruppenebene; danach von 1975 - 1976 
Vorstandsmitglied und Vorsitzender der FA schupo und von 
1976 - 1990 Landesbezirksvorsitzender von Rheinland-Pfalz. 
1981 - 1986 Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft 
der POlizei. 

W-4010 Hilden, Forststraße 3 a 

Mahn, Hans-Peter, Dr. jur. 

Staatssekretär im Ministerium des Innern des Landes Sach
sen-Anhalt (seit 1990); zuvor Leiter der Abteilung "Raumbe
zogene Angelegenheiten, Organisation und IuK-Technik" im 
Niedersächsischen Innenministerium. Studium der Rechts- und 
Staatswissenschaften an den Universitäten Freiburg, München 
und Göttingen. 1965 Eintritt in den Dienst des Landes Nie
dersachsen als Regierungsassessor beim Regierungspräsiden
ten in Osnabrück; danach Tätigkeit beim Landeskreis Braun~ 
schweige 1968 Kabinetts- und Parlamentsreferent im Nieder
sächsischen KUltusministerium; ab 1970 zusätzlich Leiter 
des Referates Organisation und Datenverarbeitung. 1972 De
zernatsleiter beim Verwaltungspräsidenten für Personal- und 
Organisationsangelegenheiten sowie Kommunalaufsicht in 
Braunschweig. 1978 - 1980 Personalreferent des Niedersäch
sischen KUltusministeriums. 1980 zunächst stellvertretender 
Leiter, dann Leiter der Abteilung Verfassungsschutz und ab 
1984 Polizeiabteilungsleiter im Innenministerium des Landes 
Niedersachsen. 

0-3014 Magdeburg, Halberstädter Straße 2 

Müllenbach, Gerhard 

Stellvertretender Bundesvorsitzender des Bundes Deutscher 
Kriminalbeamter (seit 1990) und Landesvorsitzender des BDK, 
Landesvereinigung Saar (seit 1985). Stellvertretender Lei
ter der pOlizeidirektion Mitte in Saarbrücken (seit 1992), 
Dozent im Studienfach "Kriminalistik" an der Fachhochschule 
des Saarlandes (seit 1985). 1971 Eintritt in die Saarländi
sche Kriminalpolizei. 1982 - 1984 Ausbildung an der Poli
zei-Führungsakademie in Münster; danach (1984 - 1989 Leiter 
der Abteilung "Staatsschutz" beim Kriminalpolizeiamt Saar
brücken; außerdem Mitglied der Kommission "Staatsschutz". 
Von 1989 - 1992 Leiter der Landeszentrale zur Bekämpfung 
nicht politisch motivierter Kriminalität beim Kriminalpoli
zeiamt des Saarlandes; gleichzeitig Mitglied der Kommission 
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"Organisierte Kriminalität" und der "Ständigen Arbeits
gruppe Rauschgift (StAR)" und Geschäftsführer der "Deutsch
Französischen Arbeitsgruppe Rauschgift". 

W-6600 Saarbrücken, Karcher Straße 5 

Ostendorf, Heribert, Prof. Dr. jur. 

Generalstaatsanwalt in SChleswig-Holstein (seit 1989). Stu
dium der Rechtswissenschaft in Kiel; erstes Staatsexamen 
1971, zweites Staatsexamen 1975; danach mehrere Jahre 
Richter in SChleswig-Holstein, hauptsächlich eingesetzt als 
Jugendrichter. 1982 Habilitation für das Fachgebiet "Straf
recht" in Kiel, anschließend Ruf an die Universität Hamburg 
auf einen Lehrstuhl für Strafrecht. Zahlreiche Veröffentli
chungen zu strafrechtlichen und kriminologischen Fragen. 

W-2380 SChleswig, Gottorfstraße 2 

Scholz, Paul 

Leiter der Landespolizeidirektion Dresden (seit 1991) (Ver
setzung in den Dienst des Freistaates Sachsen zum 
01. Juni 1992). 1970 Eintritt in die POlizei Baden-Württem
berg. Ab 1975 in verschiedenen Funktionen des gehobenen 
Dienstes in Freiburg und Stuttgart, u. a. mehrjährige 
Tätigkeit im Innenministerium Baden-Württemberg. Von 
1981 - 1983 ausgebildet für den höheren POlizei vollzugs
dienst, anschließend Leiter der SChutzpolizei bei der Poli
zeidirektion Konstanz. Abordnung im Rahmen der Verwaltungs
hilfe in den Freistaat Sachsen (seit Januar 1991), dort zu
nächst Leiter des Referates Organisation, Planung und 
Öffentlichkeitsarbeit im Sächsischen Staatsministerium des 
Innern, Landespolizeipräsidium. 

0-8010 Dresden, Schießgasse 7 

Schreiber, Wolfgang, Dr. jur. 

Leiter der Abteilung "polizeiangelegenheiten" im Bundesmi
nisterium des Innern (seit 1988). 1963 Eintritt in den öf
fentlichen Dienst. Nach Tätigkeit beim Bundesverwaltungsamt 
in KÖln und beim Landratsamt in Reutlingen 1966 Übernahme 
in das Bundesministerium des Innern; zunächst Referent in 
der Abteilung "Zivile Verteidigung/Zivilschutz", dann im 
Grundsatzreferat für Verfassungsrecht. 1969 persönlicher 
Referent des beamteten Staatssekretärs. 1972 - 1982 Leiter 
der Referate für Parteienrecht/Wahlrecht/Versammlungsrecht/ 
Vereinsrecht sowie Staatsorganisationsrecht. 1982 - 1987 
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Leiter der Unterabteilung "Verfassung, Staatsrecht". Zahl
reiche wissenschaftliche Veröffentlichungen, insbesondere 
auf dem Gebiet des Staats- und Verfassungsrechts. 

5300 Bonn 1, Graurheindorfer Straße 198 

Schulte, Rainer, Dr. jur. 

Präsident der POlizei-Führungsakademie (seit 1990). 
1957 - 1961 Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg, 
Mainz und Heidelberg. Nach Tätigkeiten in der Innenverwal
tung des Landes Baden-Württemberg von 1968 - 1972 Landesan
walt beim Verwaltungsgericht Freiburg. 1972 - 1984 Tätig
keit als Gründungsrektor der Fachhochschule für die POlizei 
in Baden-Württemberg. 1984 - 1990 Polizeipräsident der Lan
despolizeidirektion Karlsruhe. Zahlreiche Veröffentlichun
gen; Herausgeber u. a. der Schriftenreihe Fachhochschule 
der POlizei. 

W-4400 Münster, Zum Roten Berge 18 - 24 

Seidel, Bernd 

Leiter der Kriminalpolizei Frankfurt/Main (seit 1990). 1955 
Eintritt in die uniformierte Polizei, 1969 Wechsel zur Kri
minalpolizei. 1979 - 1981 Dozent für Kriminalistik und Kri
minologie an der Polizei-Führungsakademie in Münster. 
1985 - 1990 Einsatzleiter der Kriminalpolizei für den Re
gierungsbezirk Darmstadt. 

W-6000 Frankfurt/Main, Friedrich-Ebert-Anlage 11 

Sielaff, Wolfgang 

Leiter des Landeskriminalamtes Hamburg (seit 1989). 1966 
Eintritt in der Kriminaldienst. 1976 Wechsel in den höheren 
Polizeivollzugsdienst und Dozent für Kriminologie (bis 
1978). 1978 - 1983 Leiter der Kriminalinspektion Rauschgift 
und stellvertretender Leiter einer staatsanwaltschaftlichen 
Sonderkommission im Zusammenhang mit Korruption und Organi
sierter Kriminalität sowie verantwortlich für Planung, Auf
bau und Leitung einer Kriminalinspektion zur Bekämpfung der 
Organisierten Kriminalität. Außerdem betraut mit der Lei
tung der Spezialdienststellen der Hamburger Kriminalpoli
zei. Veröffentlichungen und Vorträge insbesondere zur Or
ganisierten Kriminalität. 

W-2000 Hamburg 1, Zum Strohhause 31 
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Striebel, Werner 

Leiter der Abteilung 11 (KriminalpOlizei) bei der Landes
pOlizeidirektion Stuttgart 11 (seit August 1992); davor 
Leiter der Abteilung 11 (Kriminalpolizei) bei der Landes
pOlizeidirektion Tübingen. 1960 Eintritt in die Bereit
schaftspolizei GÖppingen. Bis 1972 Leiter der Kriminal
außenstelle GeiSlingen und Verwendung im Stab der Landes
pOlizeidirektion Stuttgart I. 1976 Tätigkeit als Fachlehrer 
an der Landespolizeischule in Freiburg. Fachbereichsleiter 
Kriminalistik/Kriminologie an der Landespolizeischule in 
Freiburg (bis 1983); daneben Lehraufträge an der Fachhoch
schule für POlizei in Villingen-Schwenningen. Bis 1985 
stellvertretender Referatsleiter im Innenministerium Baden
Württemberg, Landespolizeipräsidium. 

W-7000 Stuttgart 50, Hahnemannstraße 1 

Tegtmeyer, Henning, Dr. jur. 

Leiter der Gruppe "Allgemeine Angelegenheiten, Recht" der 
Polizeiabteilung im Innenministerium Nordrhein-Westfalen 
(seit 1991). Nach zweiter juristischer Staatsprüfung Tätig
keit als Regierungsassessor beim RP Münster; 1973 einjähri-
ge Abordnung zum Innenministerium Nordrhein-Westfalen, da
nach zum OKD Münster. 1975 - 1976 Dezernent beim RP Mün
ster, zunächst im POlizeidezernat, dann als Ausbildungslei
ter. Ab 1976 im Innenministerium Nordrhein-Westfalen Refe
rent im Referat "Tätigkeitsrecht der Polizei, Verkehrs
recht", anschließend (ab 1980) dort Leiter des Referats 
"Rechtsfragen des pOlizeilichen Informationswesens". 

W-4000 Düsseldorf 1, Haroldstraße 5 

Thiemann, Harald 

Bundesvorsitzender der Deutschen POlizeigewerkschaft im 
Deutschen Beamtenbund (seit 1991), erster POlizeihauptkom
missar, Sachgebietsleiter Einsatz und Verwendung beim Poli
zeipräsidium Duisburg/Schutzbereich 11 (Hafen). Landesvor
sitzender Nordrhein-Westfalen (seit 1979), Mitglied des 
pOlizeihauptpersonalrates beim Innenminister Nordrhein
Westfalen (seit 1981) sowie Mitglied des Bundesvorstandes 
des Deutschen Beamtenbundes. 

W-4100 Duisburg 12, Wickrathstraße 4 
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Zachert, Hans-Ludwig 

Präsident des BKA (seit April 1990), Lehrbeauftragter im 
Fach "Kriminologie" an der Universität Trier; zuvor (ab 
1987) Vizepräsident des BKA. Im Bundeskriminalamt seit 
1965; 1976 - 1980 Fachbereichsleiter für Kriminalistik und 
Kriminologie an der pOlizei-Führungsakademie Münster; 
1982 - 1985 Leiter der Abteilung Sicherungsgruppe des BKA; 
danach als Hauptabteilungsleiter zuständig für die Bekämp
fung von Staatsgefährdung und Landesverrat sowie für den 
persönlichen Schutz der Mitglieder der Verfassungsorgane 
und ihrer Gäste. 

W-6200 ~iesbaden, Thaerstraße 11 
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BKA-Vortragsreihe 

Die "BKA-Vortragsreihe" enthält die Referate und Diskussionsbeiträge der Arbeitstagungen des 
Bundeskriminalamtes. 

Zitiervorschlag: 
Edwin Kube, Rechtsgrundlagen pOlizeilicher Datenverarbeitung; in: BKA-Vortragsreihe Bd. 28 

(hrsg. vom Bundeskriminalamt), Wiesbaden 1983, S. 99-119. 

Die Bände werden in der Regel nur an Polizeidienststellen, Justizbehörden und ähnliche In
stitutionen abgegeben. Interessenten werden gebeten, sich an das Bundeskriminalamt, K111, 
65173 Wiesbaden, zu wenden. 

Bisher sind folgende Bände erschienen: 
1. Bekämpfung des Falschgeldunwesens (1954) (vergriffen) 

2. Bekämpfung der Jugendkriminalität (1955) (vergriffen) 

3. Bekämpfung von Glücks- und Falschspiel (1955) (vergriffen) 

4. Bekämpfung von Rauschgiftdelikten (1956) (vergriffen) 

5. Bekämpfung von Betrug und Urkundenfälschung (1956) (vergriffen) 

6. Das kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren (1957) (vergriffen) 

7. Bekämpfung der Wirtschaftsdelikte (1957) (vergriffen) 

8. Grundfragen der Kriminaltechnik (1958) (vergriffen) 

9. Bekämpfung von Diebstahl, Einbruch und Raub (1958) (vergriffen) 

10. Kriminalpolitische Gegenwartsfragen (1959) (vergriffen) 

11. Bekämpfung der Sittlichkeitsdelikte (1959) (vergriffen) 

12. Internationale Verbrechensbekämpfung (1960) (vergriffen) 

13. Strafrechtspflege und Strafrechtsreform (1961) (vergriffen) 

14. Brandermittlung und Brandverhütung (1962) (vergriffen) 

15. Grundfragen der Wirtschaftskriminalität (1963) (vergriffen) 

16. Vorbeugende Verbrechensbekämpfung (1964) (vergriffen) 

17. Kriminalpolizei und Technik (1967) (vergriffen) 

18. Grundlagenforschung und Kriminalpolizei (1969) 

19. Fahndung (1970) (vergriffen) 

20. Datenverarbeitung (1972) (vergriffen) 

21. Organisiertes Verbrechen (1974) (vergriffen) 

22. Polizei und Prävention (1975) 

23. Polizei und Justiz (1976) 

24. Der Sachbeweis im Strafverfahren (1978) 

25. Möglichkeiten und Grenzen der Fahndung (1979) (vergriffen) 

26. Polizei und Kriminalpolitik (1980) 

27. Bestandsaufnahme und Perspektiven der Verbrechensbekämpfung (1981) (vergriffen) 

28. Polizeiliche Datenverarbeitung (1982) (vergriffen) 

29. Wirtschaftskriminalität (1983) (vergriffen) 

30. Internationale Verbrechensbekämpfung - Europäische Perspektiven - (1984) (vergriffen) 

31. Gewalt und Kriminalität (1985) (vergriffen) 

32. Macht sich Kriminalität bezahlt? (1986) (vergriffen) 

33. Kriminalitätsbekämpfung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe (1987) (vergriffen) 

34. Ausländerkriminalität in der Bundesrepublik Deutschland (1988) (vergriffen) 

35. Technik im Dienste der Straftatenbekämpfung (1989) 

36. Organisierte Kriminalität in einem Europa durchlässiger Grenzen (1990) 

37. Verbrechensbekämpfung in europäischer Dimension (1991) 

38. Standortbestimmung und Perspektiven der polizeilichen Verbrechensbekämpfung (1992) 

(Jahreszahlen in Klammern: 

Veranstaltungsjahr der Arbeitstagung) 



BKA-Schriftenreihe 

Die BKA-Schriftenreihe enthält Beiträge zur Kriminalistik, Kriminologie und zu weiteren polizei
lichen Fachgebieten. Sie ist in erster Linie für Dienststellen und Angehörige des gesamten 
Polizeibereichs, der Justiz und ähnlicher Behörden bestimmt und soll Hilfsmittel für Praxis, Aus
und Fortbildung sein. 

Bezugsbedingungen : 
Die BKA-Schriftenreihe kann - im Abonnement oder als Einzellieferung - nur beim Bundes
kriminalamt bezogen werden. Ein Bezug über den Buchhandel ist nicht möglich. 

Der Preis Beträgt für die Bände 35, 47-57 DM 15,- pro Band und für die Jahrgänge 1962-1975 
DM 12,- pro Jahrgang, inkl. Porto und Verpackung.*) 

In der Regel erscheint prbJahrein Band. Die Abonnenten derBKA-Schriftenreiheerhaltenjeden 
Band unmittelbar nach Erscheinen mit Rechnung zugesandt. Diese ist innerhalb eines Monats 
zu begleichen. Das Abonnement kann zum Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden. Die 
Kündigung muß jeweils bis zum 30. September eines Jahres in Schriftform dem BKA zuge
gangen sein. 

Alle Bestellungen und Mitteilungen sind zu richten an das 

Bundeskriminalamt, 
K111, 
65173 Wiesbaden 

Die Rechnungsbeträge sind auf ein Konto der Bundeskasse Frankfurt a. M. zu überweisen: 
Postbank Ffm, Konto Nr. 8971-608, BLZ 50010060 
LZB Ffm, Konto Nr. 50001020, BLZ 50000000 

Zur Vermeidung von Verzögerungen und Mehrausgaben bei der Auslieferung wird gebeten, 
Adressenänderungen unverzüglich dem BKA in Schriftform mitzuteilen. 
*) Preisanpassungen bleiben vorbehalten. 

Folgende Bände sind lieferbar: 

Jah rgang 1962 
Berufs- und Gewohnheitsverbrecher 

Jahrgang 1968 
Der politische Mord - ein Beitrag zur histori
schen Kriminologie 
Die Kriminalität in der Bundesrepublik Deutsch
land im Vergleich zu Österreich, Frankreich, den 
Niederlanden, Dänemark, Schweden, England 
und Wales und Italien 1955-1964 
Die kriminalpolizeiliche Todesermittlung 

Jahrgang 1972 
Kriminalitätsatlas der Bundesrepubik Deutsch
land und West-Berlins 
- ein Beitrag zur Kriminalgeographie -

Jahrgang 1972 
Professionelles und organisiertes Verbrechen 

Jahrgang 1975 
Die polizeiliche Vernehmung 

Bd.35 Die akten mäßige Bearbeitung kriminalpolizei
licher Ermittlungsvorgänge (4. Aufl.) 

Bd.47 Kriminalpolizeiliche Beratung 

Bd.48 Die Bekämpfung der Falschgeldkriminalität 

Bd.49 Polizeiliche Drogenbekämpfung 

Bd.51 Die Personenerkennung - Daktyloskopie-

Bd.53 Wirtschaftskriminalität, Teil 2 

Bd.54 Polizei und Umwelt, Teil 1 

Bd.55 Polizei und Umwelt, Teil 2 

Bd.56 Leitfaden für Instrukteure und Ermittlungsbeamte 
auf dem Gebiet der Rauschgiftbekämpfung 

Bd.57 Maßnahmen der Polizei bei Flugunfällen und 
kriminellen Eingriffen in den Luftverkehr 


